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1 Einleitung 
 

Die Arbeit der Polizei sieht sich kontinuierlich neuen 
Herausforderungen gegenüber, die aus dem gesell-
schaftlichen und politischen Wandel sowie dem tech-
nischen Fortschritt resultieren und neue Gefährdun-
gen für die öffentliche Sicherheit mit sich bringen. In 
den vergangenen Jahren haben insbesondere die viel-
fältigen Krisen wie die Corona-Epidemie, die ver-
stärkte Zuwanderung nach Europa und Deutschland 
sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten 
zu dieser Entwicklung beigetragen. Die dadurch ange-
heizten Konflikte in der Gesellschaft sind nicht nur am 
allgemeinen Protestgeschehen der letzten Jahre ab-
zulesen, sondern speziell auch an der generellen Ent-
wicklung in Bezug auf Angriffe gegen Rettungskräfte, 
Bedienstete der Kommunalverwaltungen und Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte. 

Zu den damit einhergehenden Anforderungen in poli-
zeilichen Einsatzsituationen zählen zunehmend ge-
walttätige Auseinandersetzungen mit Adressaten po-
lizeilicher Maßnahmen. Nach Strafverschärfungen bei 
körperlichen Angriffen auf Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte und der Erweiterung von Maßnahmen zur 
Eigensicherung wie Schutzwesten und Bodycams 
werden seit 2021 zusätzlich Distanzelektroimpulsge-
räte (DEIG) im Wachdienst ausgewählter Behörden 
der Polizei in Nordrhein-Westfalen erprobt. 

Im Januar 2021 wurde in vier ausgewählten Kreispoli-
zeibehörden (KPB) die Ausstattung des Wachdienstes 
mit dem DEIG als Pilotprojekt begonnen, das mit einer 
Laufzeit von zwölf Monaten bis zum Ablauf des vierten 
Quartals 2021 terminiert war. Hierbei handelte es sich 
um die Polizeipräsidien Dortmund, Düsseldorf und 
Gelsenkirchen sowie um die Landratsbehörde Rhein-
Erft-Kreis. Nach einer ersten – polizeiinternen – Aus-
wertung der Erfahrungen mit dem DEIG wurde die 
Ausstattung aller Wachen der Polizeipräsidien Dort-
mund, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Köln mit dem 
DEIG unmittelbar vor dem Ende des Pilotprojekts im 
November 2021 umgesetzt. Im Januar 2022 wurde das 
Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste NRW 
(LZPD NRW) durch das Innenministerium NRW (IM 
NRW) mit der vollständigen Ausstattung der Pilotbe-
hörden Gelsenkirchen und Rhein-Erft-Kreis sowie elf 
weiterer KPB (Aachen, Bochum, Bonn, Borken, 
                                                                            
1 Ministerium des Innern NRW, Schriftlicher Bericht des Ministers 
des Innern für die Sitzung des Innenausschusses am 14.05.2020 zu 
dem Tagesordnungspunkt ,,Ergebnisse des Pilotprojektes über die 

Duisburg, Essen, Gütersloh, Köln, Märkischer Kreis, 
Münster, Paderborn, Recklinghausen, Steinfurt, Wup-
pertal) beauftragt. Über die genannten KPB hinaus er-
folgte bisher keine Ausstattung des Wachdienstes mit 
dem DEIG. Nach dem Willen der Landesregierung soll 
eine Entscheidung über die Ausstattung aller Wach-
dienstbeamten der Polizei NRW mit dem DEIG nach 
Vorlage der in Auftrag gegebenen medizinischen, sozi-
alwissenschaftlichen und einsatztaktischen Gutach-
ten erfolgen. 

Hintergrund der Erprobung des DEIG ist die Erkennt-
nis, dass das Verletzungsrisiko der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten sowie der Adressaten polizeili-
cher Maßnahmen am größten ist, wenn zur Durchfüh-
rung einer polizeilichen Maßnahme unmittelbarer 
Zwang angewendet wird (Ellrich et al., 2011; Jager et 
al., 2013). Zwar lassen sich Einsatzsituationen unter 
bestimmten Umständen auch durch deeskalierende 
Kommunikation (Kersting et al., 2021; Lorei, 2021; 
Staller et al., 2023) und dem Einsatz der Bodycam be-
ruhigen (Kersting et al., 2019), doch besondere Her-
ausforderungen für die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten ergeben sich vor allem in Einsatzsituatio-
nen mit bewaffneten Personen. Das DEIG dient daher 
dazu, polizeiliche Maßnahmen in statischen Einsatzsi-
tuationen mit bewaffneten Personen, von denen 
keine unmittelbaren Angriffstendenzen gegen andere 
ausgehen, bei Minimierung der Eigengefährdung und 
des Verletzungsrisikos anderer, durchzuführen.1 

Für eine Evaluation der Einführung und Nutzung des 
DEIG ist zu berücksichtigen, dass sich auch dieses Ein-
satzmittel der Polizei in einem dynamischen Feld 
kontroverser Auffassungen, Erfahrungen und Er-
kenntnisse bewegt. Ähnlich wie bei der Einführung an-
derer Einsatzmittel wie dem Reizstoffsprühgerät (sog. 
Pfefferspray) wird sowohl die Ausstattung wie auch 
der Einsatz des DEIG kontrovers diskutiert. 

Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt, dass die Ein-
führung neuer Einsatzmittel auch mit einem vermehr-
ten Einsatz von Einsatzmitteln einhergeht (Arzt, 2017; 
Eick, 2012). Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass die Wahrnehmung und Entscheidung der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten in 

Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten (sogenannte Taser)" 
sowie die „Dienstanweisung für den Einsatz von Distanzelektroim-
pulsgeräten (DEIG) der Polizei NRW.“ 
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Einsatzsituationen durch die Verfügbarkeit von Ein-
satzmitteln beeinflusst wird (Ariel et al., 2019; Dy-
mond, 2020a). 

Damit besteht die grundsätzliche Gefahr einer Diskre-
panz zwischen der Anwendung von Technik einerseits 
und deren gesetzlicher sowie behördlicher Regelung 
andererseits (Aden, 2019). Konkret erscheint die Aus-
sicht verlockend, bereits mit der Androhung von Ein-
satzmitteln, wie beispielsweise dem DEIG, die polizei-
lichen Ziele in Einsatzsituationen zu erreichen und auf 
diese Weise auch tätliche Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte zu verhindern (Alpert & 
Dunham, 2010). Andererseits sollte nicht außer Acht 
gelassen werden, dass das Mitführen von sogenann-
ten ‚weichen Waffen‘ die Schwelle zur Anwendung von 
Gewalt auf Seiten der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten senken und sich dies zu Lasten deeskalieren-
der, insbesondere kommunikativer Taktiken auswir-
ken kann (Arzt, 2017; Tomerius, 2019). Darüber hinaus 
können sichtbar getragene (weiche) Waffen auch als 
‚aggressive Hinweisreize‘ wahrgenommen werden 
und eine eskalierende Wirkung in Einsatzsituationen 
entfalten (Ariel et al., 2019; Dymond et al., 2023; Krahé, 
2014; Naplava, 2020). 

Diese Überlegungen sind darüber hinaus nach ver-
schiedenen Einsatzsituationen und verschiedenen 
Personengruppen als Adressaten polizeilicher Maß-
nahmen zu differenzieren, die die Androhung, Anwen-
dung und Wirkung von Einsatzmitteln wie dem DEIG 
moderieren können (Dymond, 2020a; Dymond et al., 
2023; Tomerius, 2019). Erfahrungen und Erkenntnisse 
zum Zwangsmittel DEIG sind daher in die Aus- und 
Fortbildung einzubinden, um eine effektive und recht-
mäßige Nutzung des Einsatzmittels zu gewährleisten 
(Alpert & Dunham, 2010; Arzt, 2017). 

Grundlegendes Ziel der vorliegenden Evaluationsstu-
die war es vor diesem Hintergrund, die Anwendung 
und Wirkung des DEIG in Einsatzsituationen des Wach-
dienstes zu untersuchen und die Anforderungen an 
die Aus- und Fortbildung zur Nutzung des DEIG zu be-
leuchten. 

Themenbereiche und Leitfragen der Evaluation 

Die vorliegende Evaluationsstudie ist eine klassische 
Auftragsforschung. Das bedeutet, dass die zu untersu-
chenden Themenbereiche und zentralen Fragestel-
lung durch den Auftraggeber vorgegeben wurden. 
Hingegen war es Aufgabe der Auftragnehmer, die Me-
thoden zur Beantwortung der Forschungsfragen zu 
entwickeln und die Untersuchung nach 

wissenschaftlichen Standards durchzuführen. Eine 
Einflussnahme auf die Methodik, die Ergebnisse oder 
deren Darstellung durch den Auftraggeber verbietet 
sich im Rahmen von Auftragsforschungen und hat 
auch im Rahmen der vorliegenden Studie zu keinem 
Zeitpunkt stattgefunden. Konkret wurden durch das 
IM NRW folgende Themenbereiche als Gegenstand der 
Evaluation vorgegeben. 

Die Evaluation der Anwendung und Wirkung des DEIG 
im Wachdienst umfasst insgesamt vier Themenberei-
che: Praktikabilität (1), Anwendung (2), Wirkung (3) 
sowie Aus- und Fortbildung (4). Damit eine einge-
führte neue Technik von den Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten auch genutzt wird, ist eine sichere 
und zugleich effektive Handhabung Voraussetzung 
(Praktikabilität). Des Weiteren ist für die Bewertung 
des DEIG relevant, wie häufig diese in welchen typi-
schen Einsatzsituationen genutzt werden (Anwen-
dung) und welche Wirkung der Einsatz des DEIG ent-
faltet (Wirkung). Schließlich ist für die Gewährleistung 
einer adäquaten Nutzung des DEIG eine an den prak-
tischen und rechtlichen Erfordernissen angemessene 
Schulung notwendig (Aus- und Fortbildung). 

Praktikabilität 

Der Themenbereich der Praktikabilität des DEIG be-
zieht sich auf die Bewertungen und Erfahrungen der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit der Tra-
geweise des DEIG, deren Handhabbarkeit und Robust-
heit sowie der Einschätzung des DEIG im Verhältnis zu 
anderen Einsatzmitteln. 

Leitende Fragestellungen waren in diesem Themen-
bereich folgende: 

- Wie werden die Funktionalität und Zuverlässig-
keit des Geräts bewertet?  

- Wie werden die Holster und die vorgeschriebe-
nen Trageweisen bewertet? 

- Wie ist die Gefahr einzuschätzen, dass das DEIG in 
einer Einsatzsituation mit der Schusswaffe ver-
wechselt wird? 

Anwendung 

Bei dem zweiten Themenbereich, der Anwendung des 
DEIG, geht es zum einen darum zu ermitteln, in wel-
chen Einsatzsituationen gegen welche Personen und 
mit welchen Zielen das DEIG wie häufig eingesetzt 
wird. Zum anderen wird ein Blick auf die Einschätzung 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihrer 
praktischen und rechtlichen Sicherheit im Umgang 
mit dem DEIG geworfen. 
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Leitende Fragestellungen waren in diesem Themen-
bereich folgende: 

- Wann und in welchen Situationen wird das DEIG 
gegen wen eingesetzt? 

- Wie häufig wird der Einsatz des DEIG angedroht 
und wie häufig kommt es zum Abschuss? 

- Wie gestaltet sich die Anwendung des DEIG in der 
Praxis? 

Wirkung 

Der dritte Themenbereich befasst sich mit der Wir-
kung der Androhung und der Auslösung des DEIG auf 
den Verlauf der Einsatzsituation. Zu der Frage nach 
der Wirkung zählt auch, ob sich die Häufigkeit der tät-
lichen Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte nach der Einführung des DEIG verändert hat. 

- Wie zuverlässig führt die Androhung des DEIG-
Einsatzes zum polizeilichen Ziel? 

- Wie zuverlässig bewirkt ein Treffer mit einem 
DEIG die gewünschte Handlungsunfähigkeit? 

- Beeinflusst die Einführung des DEIG die Entwick-
lung der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte? 

Aus- und Fortbildung 

Im vierten Themenbereich schließlich werden das An-
gebot und die Umsetzung der Schulungsmaßnahmen 
zur Anwendung des DEIG und Möglichkeiten der Er-
gänzung der Aus- und Fortbildung beleuchtet. 

Leitende Fragestellungen waren in diesem Themen-
bereich folgende: 

- Wie zufrieden sind die Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten mit der Aus- und Fortbildung? 

- Wie sollte die Aus- und Fortbildung modifiziert 
werden? 

Eingesetzte Methoden 

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Forschungsgegen-
stands und der Differenziertheit der Leitfragen war für 
die Untersuchung der einzelnen Themenbereiche eine 
Kombination aus quantitativen und qualitativen Me-
thoden erforderlich. Konkret wurden die o. g. The-
menbereiche mit folgenden Methoden adressiert, die 
in den Methodenkapiteln (vgl. Kapitel 4) ausführlich 
beschrieben werden: 

- Statistische Analyse von Polizeidaten, insbeson-
dere der Polizeilichen Kriminalstatistik 

- Qualitative Befragung von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten 

- Teilnehmende Beobachtung der Aus- und Fort-
bildung mit Bezügen zum DEIG 

- Quantitative Online-Befragung der Wach-
dienstbeamtinnen und Wachdienstbeamten 

Das Projektteam der HSPV NRW 

Prof. Dr. Thomas Naplava und Prof. Dr. Stefan Kersting 
von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwal-
tung NRW (HSPV NRW) haben sich mit einer Projekt-
skizze um den Auftrag beworben. Die Beauftragung 
der Wissenschaftler zur Durchführung der Evaluation 
erfolgte mit Erlass vom 29.01.2024. Vorgegeben wurde 
eine Projektlaufzeit bis zum 31.08.2025. 

Das Projektteam wurde von Prof. Dr. Thomas Naplava 
geleitet. Er ist Professor für Soziologie und Politikwis-
senschaft an der HSPV NRW, Fachbereich Allgemeine 
Verwaltung und Polizeivollzugsdienst. Seine For-
schungsschwerpunkte liegen im Bereich der Polizei-
wissenschaft. Unter anderem war er an der wissen-
schaftlichen Evaluation der Bodycam im Wachdienst 
der Polizei NRW beteiligt. Ebenfalls zum Projektteam 
gehörte Prof. Dr. Stefan Kersting. Im Fachbereich Poli-
zeivollzugsdienst der HSPV NRW vertritt er die Fächer 
Kriminologie und Kriminalistik. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Polizeiwissen-
schaft und Kriminalistik. Unter anderem leitete er die 
wissenschaftliche Evaluation der Bodycam im Wach-
dienst der Polizei NRW. Sowohl Prof. Dr. Thomas Na-
plava als auch Prof. Dr. Stefan Kersting waren vor ihrer 
Berufung an die HSPV NRW langjährige Mitarbeiter der 
Kriminalistisch-Kriminologischen Forschungsstelle 
im Landeskriminalamt NRW (LKA NRW). Ergänzt 
wurde das Team durch die wissenschaftliche Mitarbei-
terin Frau Charlotte Müller (MA) und den wissenschaft-
lichen Mitarbeiter Herr Max Kaufmann (MA). Beide ver-
fügen über einen sozialwissenschaftlichen Masterab-
schluss. Beide Stellen wurden aus Projektmitteln fi-
nanziert. 

Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin (HWR) 

Ergänzend zu dem Auftrag an die HSPV NRW wurde ein 
Projektteam der HWR beauftragt, ein sozialwissen-
schaftliches Gutachten zu erstellen. Wegen der the-
matischen Überschneidungen fand im gesamten Pro-
jektzeitraum eine enge Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit dem Projektteam der HWR statt. Aus Effizi-
enzgründen wurde die Online-Befragung der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten gemeinsam 
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gestaltet, da eine Vielzahl der Fragen für beide Unter-
suchungsaufträge wichtig war. 

Aufbau des Berichts 

Bedingt durch den Einsatz vielfältiger Methoden, lie-
gen zahlreiche Einzelbefunde aus den jeweiligen Da-
tenerhebungen vor. Die vollständige Aussagekraft die-
ser Befunde zeigt sich allerdings erst bei einer Ge-
samtbetrachtung aller eingesetzten Methoden und Er-
gebnisse. Eine ausschließliche Fokussierung auf Ein-
zelbefunde durch selektives Lesen birgt die Gefahr 
von Fehlinterpretationen. 

Inhalte, die nicht zwingend für das Verständnis des 
vorliegenden Berichts erforderlich sind, werden in der 
Anlage dargestellt. Dort finden sich u.a. vollständige 
deskriptive Auswertungen aller Items aus der Online-
befragung. 

Nach dieser Einleitung wird in Kapitel 2 der wissen-
schaftliche Hintergrund des Forschungsprojekts um-
fassend erörtert. Nach einer Beschreibung des DEIG 
(2.1) und grundsätzlichen Ausführungen zu den Anfor-
derungen an polizeiliche Einsatzsituationen (2.2) er-
folgt die soziologische Betrachtung des DEIG mit einer 
Fokussierung auf die Mensch-Technik-Interaktion 
(vgl. 2.3). Abgeschlossen wird das Kapitel durch eine 
Darstellung des Forschungsstands mit zentralen Be-
funden zur Anwendung und zum Nutzen des DEIG (vgl. 
2.4). 

Die formalen rechtlichen Voraussetzungen für den 
Einsatz des DEIG werden in Kapitel 3 thematisiert. 
Nach einer inhaltlichen Beschreibung der Dienstan-
weisung in Kapitel 3.1 und einer Einordnung des DEIG 
als Gewaltmittel (3.2) erfolgt die Betrachtung der ge-
setzlichen Voraussetzungen (PolG NRW) der Anwen-
dung und insbesondere der Androhung in Kapitel 3.3. 

In Kapitel 4 wird über das methodische Vorgehen in-
formiert. Wegen der Vielzahl aufeinander bezogener 
Methoden sind die hier dargelegten Informationen für 
das Verständnis der Ergebnisse von zentraler Bedeu-
tung. 

Ergebnisse, resultierend aus den in Kapitel 4 darge-
stellten Methoden, werden in Kapitel 5 berichtet. Vor 
der eigentlichen Ergebnisdarstellung finden sich in 
den Teilkapiteln stets Beschreibungen der Daten-
grundlagen. 

Die Beantwortung der Forschungsfragen und daraus 
resultierende Handlungsperspektiven werden in Ka-
pitel 6 erörtert, das mit einer Reflexion abgeschlossen 
wird. 
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2 Wissenschaftlicher Hintergrund des Forschungsprojekts 
 

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Anwendung und Wirkung des DEIG im Wachdienst der Polizei. In Bezug 
auf die Wirkung fragt die Studie danach, ob das DEIG als Einsatzmittel geeignet ist, Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte im Wachdienst vor tätlichen Angriffen und damit vor Gefährdungen und Verletzungen zu schützen. In diesem 
Zusammenhang wird zudem darauf eingegangen, unter welchen situativen Umständen das DEIG eine Wirkung ent-
faltet. In Bezug auf die Anwendung geht die Studie der Frage nach, unter welchen Bedingungen und auf welche Art 
und Weise die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das DEIG einsetzen. 

Diese Fragestellungen wurden auf empirischem Weg untersucht, indem verschiedene Methoden wie die Analyse von 
polizeilichen Kriminalstatistiken, Interviews, Befragungen und Beobachtungen eingesetzt wurden (siehe Kapitel 3). 
Eine zielgenaue und wissenschaftliche Anwendung von empirischen Methoden setzt Kenntnisse und Annahmen über 
den Forschungsgegenstand voraus, der sich in diesem Fall auf das Handeln der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten in polizeilichen Einsätzen des Wachdienstes bezieht. Eine allgemeine Theorie des polizeilichen Handelns in Ein-
satzsituationen liegt zwar nicht vor, doch beschäftigt sich eine mittlerweile viele Jahrzehnte umfassende internatio-
nale empirische Forschung damit, wie Begegnungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit Bürgerinnen 
und Bürgern allgemein verlaufen und welche Besonderheiten diese polizeilichen Einsatzsituationen allgemein auf-
weisen. Nach einer Beschreibung des DEIG (2.1) werden die für die vorliegende Studie relevanten Aspekte der For-
schung im zweiten Abschnitt (2.2) umrissen und deren Bedeutung für den Einsatz des DEIG erläutert. 

Daneben liegen Forschungsarbeiten zur sozialen Bedeutung von Technik und der Wirkung von Technik auf den Men-
schen im Allgemeinen und zur Anwendung technischer Geräte im Besonderen vor. Allgemeine Erkenntnisse dieser 
Forschung zur wechselseitigen Beeinflussung von Menschen und Technik werden im dritten Abschnitt (2.3) auf das 
DEIG als technisches Gerät übertragen und mit den Erkenntnissen zu Besonderheiten polizeilicher Einsatzsituationen 
in Bezug gesetzt. Schließlich gibt der vierte Abschnitt (2.4) einen Überblick über die aktuelle internationale For-
schungslage zur Wirkung des DEIG im Polizeidienst und stellt diese in den Kontext der Fragestellungen der vorliegen-
den Studie. 

 

2.1 Beschreibung des DEIG 
Bei dem DEIG, das sich im Einsatz beim Wachdienst 
der Polizei NRW befindet, handelt es sich um den TA-
SER 7 der US-amerikanischen Firma Axon Enterprise 
Inc. Es ist von zentraler Bedeutung festzuhalten, dass 
sich sämtliche technischen Beschreibungen in diesem 
Abschnitt sowie alle empirischen Befunde und Bewer-
tungen in der nachfolgenden Analyse ausnahmslos 
auf dieses spezifische Modell beziehen. Diese Präzisie-
rung ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sorgfalt ge-
boten, sondern vor allem deshalb notwendig, weil der 
Markt für solche Waffentechnologien einem kontinu-
ierlichen Wandel unterliegt. Hersteller entwickeln ihre 
Systeme permanent weiter, verändern technische 
Spezifikationen, ergänzen neue Funktionalitäten oder 
bringen völlig neue Gerätekonzepte auf den Markt. 
Was heute über den TASER 7 festgestellt wird – sei es 
bezüglich seiner technischen Eigenschaften, seiner 
Handhabung oder seiner Wirkung auf Personen – 
kann bereits in wenigen Jahren durch Nachfolgemo-
delle oder alternative Technologien überholt sein. Die 
Ausführungen, Beobachtungen und Bewertungen im 

Rahmen dieses Berichts sind daher als Momentauf-
nahme einer spezifischen Technologie zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu verstehen. Dies bedeutet auch, 
dass künftige Entscheidungen über den Einsatz von 
Distanzelektroimpulsgeräten nicht unreflektiert auf 
die hier gewonnenen Erkenntnisse zurückgreifen kön-
nen, sondern stets die dann verfügbaren Technolo-
gien und deren spezifische Eigenschaften berücksich-
tigen müssen. 

Die Bezeichnung als Distanzelektroimpulsgerät ver-
weist bereits auf die zentrale Eigenschaft des Geräts: 
Es ermöglicht die Einwirkung auf Personen aus einer 
Entfernung von mehreren Metern, ohne dass ein di-
rekter körperlicher Kontakt zwischen der anwenden-
den Person und der Zielperson erforderlich ist. 

Äußere Formgebung 

Der TASER 7 präsentiert sich in einer Form, die unmit-
telbar strukturelle Ähnlichkeiten mit konventionellen 
Handfeuerwaffen aufweist. Das Gerät folgt dabei ei-
nem etablierten Designparadigma: Ein ergonomisch 
geformtes Griffstück geht in einen horizontalen Kör-
per über, der einen laufähnlichen vorderen Bereich 
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aufweist. Diese Gestaltung ermöglicht eine intuitive 
Handhabung, die sich an bekannten Bedienkonzep-
ten orientiert. Das Gehäuse des DEIG besteht überwie-
gend aus robustem Polymer, wobei die Farbgebung 
eine bewusste Differenzierung zu vertrauten Distanz-
waffen vornimmt. Der Großteil des Gehäuses ist in ei-
nem auffälligen Signalgelb gehalten, das eine sofor-
tige visuelle Identifikation und auch Unterscheidung 
ermöglicht. Kontrastierend dazu sind Teile des Griffs, 
der hintere Teil der Oberseite (wo sich bei konventio-
nellen Schusswaffen der Verschluss befindet) sowie 
verschiedene Funktionsflächen in Schwarz ausge-
führt. Diese Zweifarbigkeit erfüllt mehrere Funktio-
nen: sie erhöht die Sichtbarkeit des Geräts – auch 
wenn es nur getragen wird – , unterscheidet es optisch 
von konventionellen Schusswaffen und schafft gleich-
zeitig eine funktionale Gliederung der verschiedenen 
Bedienelemente. 

Die Vorderseite des Geräts weist dabei eine charakte-
ristische Konfiguration auf. Hier befinden sich vier 
kreisförmige Öffnungen in quadratischer Anordnung, 
die als Aufnahme für die Kartuschen dienen. Diese An-
ordnung unterscheidet sich deutlich von der einzel-
nen Laufmündung einer konventionellen Pistole und 
verleiht dem TASER 7 eine unverwechselbare Frontan-
sicht. Unterhalb der Kartuschenschächte sind ver-
schiedene optische Systeme verbaut: zwei Laserpoin-
ter in unterschiedlichen Farben (rot und grün) sowie 
eine LED-Taschenlampe. Diese Elemente sind in Ziel-
richtung ausgerichtet und in das Gehäuse eingelas-
sen. 

Der Griff selbst folgt ergonomischen Prinzipien mo-
derner Handfeuerwaffen – ist aber, da der nur einen 
Akku beherbergt, etwas kürzer als der Griff einer 
Handfeuerwaffe, der ein geladenes Magazin integriert. 
Die schwarze Oberfläche weist eine ausgeprägte Tex-
turierung auf, die durch ein Muster aus Erhebungen 
und Vertiefungen einen sicheren Halt auch unter wid-
rigen Bedingungen gewährleistet. Die Dimensionie-
rung des Griffs ermöglicht – zumindest für kleine und 
mittelgroße Hände – eine vollständige Umfassung, 
wobei die Finger natürlich in die vorgesehenen Positi-
onen fallen. 

Bedienelemente und ihre Anordnung 

Die Bedienelemente des TASER 7 sind so angeordnet, 
dass sie eine effiziente Handhabung unter Stressbe-
dingungen ermöglichen. Der Abzug stellt dabei das 
zentrale Element dar. Anders als bei konventionellen 
Schusswaffen ist er nicht von einem klassischen Ab-
zugsbügel umgeben, sondern vielmehr in eine durch-
gehende Griffkonstruktion integriert. Diese 

Gestaltung reduziert die Gefahr des Hängenbleibens 
und ermöglicht gleichzeitig einen kontrollierten Zu-
griff. Der Abzug selbst bietet einen definierten Wider-
stand, der eine bewusste Betätigung erfordert und un-
beabsichtigtes Auslösen minimiert. Die Sicherung be-
findet sich an der linken Seite des Geräts in einer Posi-
tion, die mit dem Daumen der Schusshand erreicht 
werden kann. Ihre Positionierung und Funktionsweise 
orientiert sich an etablierten Standards moderner 
Dienstwaffen. Der Sicherungshebel rastet in zwei 
deutlich definierten Positionen ein und gibt ein takti-
les Feedback über den jeweiligen Zustand. Ein beson-
deres Merkmal stellt der Lichtbogenschalter (die sog. 
Arc-Taste) dar, der sich ebenfalls griffgünstig an der 
Seite des Gehäuses befindet und bei umgriffener 
Waffe mit dem Zeigefinger bedient werden kann. Die-
ser Schalter aktiviert bei Betätigung einen elektri-
schen Lichtbogen zwischen speziellen Elektroden an 
der Gerätevorderseite. Die Position des Schalters ist 
so gewählt, dass er bewusst betätigt werden muss, 
eine versehentliche Aktivierung jedoch unwahr-
scheinlich ist. 

Am unteren Ende des Griffs befindet sich das aus-
tauschbare Akkupack, das die Energieversorgung des 
Geräts sicherstellt. Die Akkus sind so dimensioniert, 
dass sie über einen kompletten Dienstzeitraum hin-
weg ausreichend Energie bereitstellen. Eine digitale 
Anzeige, die sich dort befindet, wo bei konventionel-
len Waffen der Schlagbolzen ist, informiert über den 
Ladezustand und weitere Betriebsparameter. 

Zielerfassungssysteme 

Der TASER 7 verfügt über ein mehrschichtiges System 
zur Zielerfassung, das verschiedene Technologien 
kombiniert. Das primäre Zielsystem besteht aus zwei 
Laserpointern unterschiedlicher Wellenlänge. Diese 
Zweifarben-Konfiguration bietet Vorteile unter ver-
schiedenen Lichtverhältnissen: Während der rote 
Punkt bei Dunkelheit gut sichtbar ist, bietet der grüne 
Laser bei Tageslicht eine bessere Erkennbarkeit. Die 
Laser aktivieren sich automatisch beim Entsichern 
des Geräts und projizieren zwei Lichtpunkte auf das 
Ziel. Diese Punkte zeigen die (voraussichtlichen) Auf-
treffpunkte der Pfeilelektroden an, wobei die Sprei-
zung der Laserpunkte von der ausgewählten Kartu-
sche abhängig ist. Ergänzend zu den Lasern verfügt 
der TASER 7 über eine integrierte LED-Taschenlampe 
mit hoher Lichtleistung. Diese erfüllt mehrere Funkti-
onen: Sie ermöglicht die Identifikation des Ziels bei 
schlechten Lichtverhältnissen, kann zur Ausleuchtung 
eingesetzt werden und verbessert generell die Situa-
tionsübersicht in dunklen Umgebungen. 
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Zusätzlich zu diesen elektronischen Zielhilfen sind 
mechanische Visiereinrichtungen in Form von Kimme 
und Korn vorhanden. Die Kimme am hinteren Ende 
des Geräts besteht aus einer rechteckigen Ausspa-
rung, während das Korn als erhöhter Punkt an der Vor-
derseite ausgeführt ist. Diese traditionellen Visierele-
mente ermöglichen eine Zielerfassung auch bei Aus-
fall der elektronischen Systeme. 

Funktionsweise 

Das ‚Herzstück‘ des TASER 7 bildet das Kartuschensys-
tem, das zwei Kartuschen (für unterschiedliche Dis-
tanzen) mit jeweils zwei Pfeilelektroden beherbergt. 
Die Kartuschen sind in sich geschlossene Einheiten, 
die alle notwendigen Komponenten für einen 
(Ab)Schuss enthalten. Die Kartuschen bestehen aus 
einem robusten Polymergehäuse mit zwei Öffnungen, 
in denen sich jeweils eine Pfeilelektrode, die aufgewi-
ckelten Verbindungsdrähte sowie die Treibladung be-
findet. Die Pfeilelektroden selbst sind Projektile aus 
Metall. Ihre Spitze ist mit kleinen, nach hinten gerich-
teten Widerhaken versehen, die eine Verankerung in 
der Haut der Zielperson gewährleisten sollen. 

Die Elektroden sind so konstruiert, dass sie die obers-
ten Hautschichten durchdringen können, ohne dabei 
tiefe Gewebeverletzungen zu verursachen. Jede Elekt-
rode ist mit einem eigenen, isolierten Draht verbun-
den, der sich beim Abschuss aus der Kartusche abwi-
ckelt und das Projektil im Flug stabilisiert. Die Treibla-
dung besteht aus komprimiertem Stickstoff, der unter 
hohem Druck in der Kartusche gespeichert ist. 

Der Abschussvorgang 

Dem Abschussvorgang vorgelagert ist die Auswahl der 
Kartusche (entsprechend der zu überbrückenden Dis-
tanz). Die Auswahl bzw. die Aktivierung der Kartusche 
erfolgt über eine seitliche, schnelle Kippbewegung 
bzw. Drehbewegung des Führarms (Tilt-Select). Der 
eigentliche Abschussvorgang beginnt mit der Betäti-
gung des Abzugs. Dabei wird ein elektrisches Signal an 
die ausgewählte Kartusche gesendet, das einen Zünd-
mechanismus aktiviert. Der expandierende Stickstoff 
treibt die beiden Pfeilelektroden aus ihren Führungs-
kanälen. Die Elektroden verlassen die Kartusche in ei-
nem definierten Winkel zueinander. Diese Spreizung 
ist wichtig für die spätere Wirkung, da ein ausreichen-
der Abstand zwischen den Elektroden auf dem Ziel er-
forderlich ist, um einen effektiven Stromfluss durch 
den Körper zu gewährleisten. Die Flugbahn der Elekt-
roden folgt dabei einer ballistischen Kurve, wobei die 
anhängenden Drähte einen gewissen Luftwiderstand 
erzeugen. 

Während des Flugs wickeln sich die Verbindungs-
drähte innerhalb der Kartusche ab. Diese Drähte sind 
mit einer robusten Isolierung versehen, die auch bei 
mechanischer Belastung ihre elektrische Integrität 
bewahrt. Die Länge der Drähte bestimmt die maxi-
male Reichweite des Systems. Der gesamte Abschuss-
vorgang ist von charakteristischen sensorischen Ein-
drücken begleitet. Akustisch erzeugt die Freisetzung 
des Druckgases einen scharfen, eher trockenen, ex-
plosionsartigen Knall, der in seiner Intensität durch-
aus mit dem Mündungsknall einer Kleinkaliberwaffe 
vergleichbar ist. Haptisch überträgt sich ein spürba-
rer, wenn auch sehr moderater, Rückstoß auf die 
Hand der abfeuernden Person. 

Die elektrische Wirkung 

Nach dem erfolgreichen Auftreffen beider Elektroden 
auf dem Ziel und der Herstellung eines geschlossenen 
Stromkreises beginnt die eigentliche Wirkphase des 
DEIG. Das Gerät generiert hochfrequente elektrische 
Impulse mit einer Spannung von mehreren zehntau-
send Volt. Die tatsächliche Stromstärke, die durch den 
Körper fließt, liegt jedoch im Milliampere-Bereich und 
ist präzise kontrolliert. Die elektrischen Impulse wer-
den in einer spezifischen Frequenz abgegeben. Die 
Stromwirkung manifestiert sich in einer unkontrollier-
ten Kontraktion der Skelettmuskulatur. Bei optimaler 
Elektrodenplatzierung – idealerweise mit großem Ab-
stand zwischen den Elektroden – kann diese Wirkung 
große Teile des Körpers erfassen. 

Die Standardzyklusdauer beträgt fünf Sekunden, 
kann jedoch durch erneute Betätigung des Abzugs 
verlängert werden. Während dieser Zeit ist die be-
troffene Person in der Regel nicht in der Lage, koordi-
nierte Bewegungen auszuführen. Nach Beendigung 
des Stromflusses lässt die Muskelkontraktion typi-
scherweise innerhalb weniger Sekunden nach, und 
die willentliche Muskelkontrolle kehrt zurück. 

Der Lichtbogen 

Der Lichtbogen stellt eine besondere Funktionalität 
des TASER 7 dar. Durch Betätigung des dafür vorgese-
henen Schalters wird zwischen speziellen Elektroden 
an der Vorderseite des Geräts eine Hochspannungs-
entladung erzeugt. Diese Funktion kann jederzeit ak-
tiviert werden, solange ausreichend Akkukapazität 
vorhanden ist. Physikalisch handelt es sich um eine Io-
nisierung der Luftmoleküle auf der Funkenstrecke 
zwischen den Elektroden. Dies führt zur Bildung eines 
leitfähigen Plasmakanals, durch den der Strom fließt 
und der ein charakteristisches bläulich-weißes Leuch-
ten erzeugt. Das akustische Phänomen des 
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Lichtbogens entsteht durch die rapide Erhitzung und 
Ausdehnung der Luft entlang des Stromkanals. Da die 
elektrische Entladung gepulst erfolgt, entsteht das ty-
pische rhythmische Knatter- oder Brutzelgeräusch. 
Die Frequenz und Intensität dieses Geräuschs sind so 
charakteristisch, dass sie auch in lauter Umgebung 
deutlich wahrnehmbar sind. 

Die Lichtbogenfunktion erfüllt mehrere technische 
und taktische Zwecke. Technisch dient sie als Funkti-
onstest, der die Einsatzbereitschaft des elektrischen 
Systems überprüft. Ein kräftiger, gleichmäßiger Licht-
bogen zeigt an, dass die Hochspannungserzeugung 
ordnungsgemäß funktioniert und der Akku ausrei-
chend geladen ist. Taktisch wird der Lichtbogen als 
Warnsignal eingesetzt, wobei die audiovisuelle De-
monstration der elektrischen Energie eine abschre-
ckende Wirkung entfalten soll. 

2.2 Anforderungen an polizeili-
che Einsatzsituationen 

Die zentrale Aufgabe der Polizei besteht allgemein in 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. In demokratischen Gesellschaften ist die 
Polizei bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe an dem 
Schutz der individuellen Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger ausgerichtet (Behrendes, 2013). Vor diesem 
Hintergrund dienen polizeiliche Maßnahmen dazu, 
Gefahren für Menschen und Eigentum abzuwehren, 
einerseits repressiv im Zuge der Strafverfolgung und 
andererseits präventiv durch Vorkehrungen, die da-
rauf zielen, die Entstehung von Gefahren zu verhin-
dern. Darüber hinaus eilt die Polizei (vor allem des 
Wachdienstes) den Menschen in Notlagen zur Hilfe, 
löst Konflikte unter Personen(-gruppen) und ist ver-
antwortlich für die Rechtsdurchsetzung bspw. bei der 
Vollstreckung von Haftbefehlen (Derin & Singelnstein, 
2022). 

Besonderheiten polizeilicher Einsatzsituationen 

Die Polizei wird vor allem dann gerufen, wenn unmit-
telbares Eingreifen als erforderlich angesehen wird, 
um Gefahren zu bannen und ggf. weitere Rechtsverlet-
zungen zu unterbinden (Bittner, 1970; Klockars, 1985). 
Dabei werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
mit einer großen Vielfalt an Situationen und Personen 
konfrontiert, und in der Regel entscheidet sich erst vor 
Ort, woraus sich der konkrete Handlungsbedarf ergibt 
und welche Möglichkeiten einer polizeilichen Inter-
vention bestehen (Reiss, 1971). Daher verfügen Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte im Wachdienst 
über einen gewissen Ermessensspielraum, in dessen 
Rahmen sie darüber entscheiden, ob und wie sie 

unmittelbar handeln. Im Gegensatz zu etlichen ande-
ren Berufen mit unmittelbarem Entscheidungsspiel-
raum vertreten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
das Gewaltmonopol des Staates, so dass es für poli-
zeiliches Handeln in Einsatzsituationen von zentraler 
Bedeutung ist, die polizeiliche Autorität gegenüber 
den Beteiligten in einer Situation herzustellen und 
aufrechtzuerhalten. Dies erfolgt allgemein dadurch, 
dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte den Sach-
verhalt einer Situation bestimmen, Anweisungen ge-
ben und die „Lage“ durch polizeiliche Maßnahmen be-
reinigen (Bittner, 1970; Reiss, 1971; Sykes & Brent, 
1980). 

Weitere Besonderheiten dieser Situationen ergeben 
sich daraus, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte über keine Exit-Option verfügen, d. h. sie können 
sich den Situationen nicht entziehen, sondern müssen 
unmittelbar Entscheidungen dazu treffen, wie Sicher-
heit und Ordnung hergestellt werden können. Denn 
die polizeilichen Entscheidungen beanspruchen eine 
bindende Geltung, d. h. sie sind nicht verhandelbar. 
Zudem müssen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte unmittelbar mit den ihnen zur Verfügung ste-
henden (legalen) Mitteln darauf hinwirken, dass ihre 
getroffenen Entscheidungen auch realisiert werden. 
Das bedeutet, dass einmal getroffene Entscheidungen 
nicht zurückgenommen werden können, ohne damit 
die eigene Autorität zu untergraben. (Bittner, 1970; 
Reiss, 1971; Sykes & Brent, 1980). Diese Anforderun-
gen sind schließlich häufig unter der Bedingung zu er-
füllen, dass die polizeilichen Optionen unter Zeitdruck 
und mit unvollständigen Informationen über das Ge-
schehen und die beteiligten Personen abgewogen 
werden müssen. Daher sind perfekt rationale Ent-
scheidungen nicht zu erwarten, so dass für die polizei-
lichen Entscheidungen ein gewisses Maß an Kreativi-
tät in den Situationen notwendig ist (Kersting et al., 
2021; Reiss, 1971). 

Allgemein dürfte für die zu wählende Vorgehensweise 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entschei-
dend sein, dass das angestrebte Ziel erreicht wird (Ef-
fektivität) und der dafür zu erbringende Aufwand 
möglichst gering ausfällt (Effizienz). Maßgeblich für 
die polizeilichen Entscheidungen in Einsatzsituatio-
nen sind zum einen die rechtlichen Vorgaben des Han-
delns. Um bestimmte (legale) polizeiliche Mittel an-
wenden zu können, müssen jeweils bestimmte Krite-
rien erfüllt sein. Zum anderen ist für die Entscheidung 
auch von Bedeutung, auf welche Weise Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte die rechtlich erlaubten Mit-
tel anwenden (Bittner, 1970; Klockars, 1980). Die 
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konkrete Vorgehensweise dürfte dabei allgemein von 
der Person, die Ziel einer polizeilichen Maßnahme ist, 
und ihrem Verhalten, von den weiteren Umständen 
der Situation wie räumlichen Gegebenheiten und wei-
teren anwesenden Personen sowie von dem Selbst-
verständnis der Polizistin bzw. des Polizisten und ih-
ren bzw. seinen bisherigen Erfahrungen und erprob-
ten Strategien abhängen (Hartjen, 1972; Reiss, 1971). 

Zu den Mitteln, die Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten zur Erreichung ihrer Ziele in einer Einsatzsitua-
tion zur Verfügung stehen, zählen allgemein die Kom-
munikation mit den Beteiligten, die Androhung von 
unmittelbarem Zwang sowie dessen Anwendung. So-
fern auf kommunikativem Wege die polizeilichen Ziele 
nicht erreicht und die eigene Autorität nicht herge-
stellt werden können, oder auch wenn unmittelbares 
Handeln erforderlich ist, kommt die Androhung und 
ggf. auch Anwendung unmittelbaren Zwangs in Be-
tracht. Grundsätzlich kann der überwiegende Anteil 
der Einsatzsituationen auf kommunikativem Weg be-
arbeitet werden, die Androhung und Anwendung von 
unmittelbarem Zwang sind die Ausnahme, da in den 
überwiegenden Fällen die Bürgerinnen und Bürger 
weitgehend kooperieren (Garner, 1995; Reiss, 1971; 
Terrill, 2005). Doch diese Verteilung ändert nichts da-
ran, dass letztlich in jeder Situation mit Konflikten im 
Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern gerechnet wer-
den muss. Bürgerinnen und Bürger können sich wei-
gern, den Anweisungen der Polizei zu folgen, sie kön-
nen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten belei-
digen, bedrohen und tätlich angreifen und durch all 
diese Handlungen die Autorität der Polizei infrage 
stellen. Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
ergibt sich daraus die Herausforderung, in der Situa-
tion zu entscheiden, an welcher Stelle der wechselsei-
tigen Handlungssequenzen sie auf welche Art und 
Weise reagieren, um ihre Autorität (wieder) herzustel-
len, die polizeilichen Ziele zu erreichen und schließ-
lich die Situation zu klären. 

Dilemma der Einsatzsituation 

Aus diesen Besonderheiten polizeilicher Einsatzsitua-
tionen ergibt sich ein grundlegendes Dilemma für Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamte: Zum einen geht 
es darum, rechtlich legitimierte Maßnahmen durchzu-
führen und in diesem Zusammenhang die eigene Au-
torität aufrechtzuerhalten, zum anderen geht es da-
rum, mit effektiven und effizienten Handlungsweisen 
die polizeilichen Ziele zu erreichen und dabei die Ei-
gensicherung zu beachten und eine Eskalation der 
                                                                            
2 Die Amtsautorität wird einem Träger des Amtes zugesprochen, 
weil dieses Amt als höhere Instanz legitimiert ist. Im Gegensatz dazu 

Situation möglichst zu vermeiden. Die Durchsetzung 
der eigenen Autorität kann dabei zu Konflikten mit 
den Beteiligten führen. Dies kann das Erreichen der 
polizeilichen Ziele erschweren und mit einer Gefähr-
dung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ein-
hergehen. Wird die polizeiliche Autorität und Legitimi-
tät polizeilicher Maßnahmen durch Provokationen, 
Beleidigungen und Drohungen infrage gestellt, sind 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu einer Reak-
tion gezwungen, die nur die Aufrechterhaltung der ei-
genen Autorität zum Ziel haben kann, unter Umstän-
den durch Anwendung unmittelbaren Zwangs. Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte benötigen daher 
Strategien, um gleichzeitig die Aufrechterhaltung der 
Autorität sicherzustellen und eine Eskalation der Ein-
satzsituation zu vermeiden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ihre Autorität 
in Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern her-
stellen können, zumal Hinweise darauf vorliegen, dass 
in bestimmten Teilen der Bevölkerung die Anerken-
nung von staatlicher Autorität schwindet (Amlinger & 
Nachtwey, 2022; vom Hau, 2017; Weber, 2020). Der als 
mangelnder Respekt wahrgenommene Verlust an zu-
gesprochener (Amts-)Autorität2 kann Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte dazu verleiten, darauf mit der 
Anwendung der eigenen Machtmittel zu reagieren, 
woraus sich ein gewisses Risiko einer Eskalation der 
Situation ergeben kann (Alpert & Dunham, 2004; Fel-
tes et al., 2007; Hunold, 2011; Luff, 2020; Tränkle, 
2017). An die polizeiliche Praxis angelehnte For-
schungsergebnisse zeigen, dass der Einsatz polizeili-
cher Machtmittel in der Regel einem Kontinuum folgt, 
bei dem jeweils der Grad der Schwere des eingesetz-
ten polizeilichen Mittels in Reaktion auf das Ausmaß 
der Weigerung der Beteiligten, polizeilichen Anwei-
sungen zu folgen, bemessen wird (Garner, 1995; Ter-
rill, 2005). Wird die Anwendung polizeilicher Macht-
mittel von Bürgerinnen und Bürgern als unangemes-
sen und ungerecht wahrgenommen, kann dies inso-
weit Folgen nach sich ziehen, als dadurch das Ver-
trauen in die Polizei untergraben werden kann (Maze-
rolle et al., 2013; Tyler, 2003). Verschiedene (kommu-
nikative) Strategien der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten im Umgang mit Weigerungen der Beteilig-
ten ermöglichen es aber auch, eine drohende Eskala-
tion abzuwenden (Tränkle, 2020). 

 

wird personale Autorität aufgrund persönlicher Eigenschaften zu-
gesprochen (vom Hau, 2017; Weber, 2020). 
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Polizeiliche Einsatzmittel in Einsatzsituationen 

Die Kommunikation mit den Beteiligten dient allge-
mein dazu, erforderliche Informationen zu sammeln, 
um den in der Situation vorliegenden Sachverhalt zu 
bestimmen, die zu ergreifenden Maßnahmen zu erläu-
tern und anzukündigen, Anweisungen zu geben und 
ggf. weitere (Zwangs-)Maßnahmen anzudrohen. Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte stellen auf diese 
Weise gegenüber den Beteiligten auch ihre Autorität 
her bzw. halten diese aufrecht (Hunold, 2015; Sykes & 
Brent, 1980). Die Rede von der in diesem Zusammen-
hang viel beschworenen ‚deeskalierenden Kommuni-
kation‘ zielt daher darauf, mit der Kontaktaufnahme 
die eigene (personale) Autorität zu verdeutlichen und 
gleichzeitig auf eine Kooperation der Beteiligten hin-
zuwirken, so dass diese ihr Gesicht wahren können 
und die Möglichkeit erhalten, die Notwendigkeit einer 
Maßnahme nachvollziehen zu können (Kersting et al., 
2019; Kersting et al., 2021; Staller et al., 2023; Zaiser et 
al., 2022). 

Darüber hinaus können Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte verschiedene Formen des unmittelbaren 
Zwangs anwenden und dazu auch auf (technische) 
Hilfsmittel zurückgreifen, um polizeiliche Maßnah-
men und die eigene Autorität durchzusetzen. Dazu 
zählen das körperliche Einwirken auf Personen, die Fi-
xierung und Fesselung von Personen, sowie die An-
wendung von Einsatzmitteln (v. a. Pfefferspray, 
Schlagstock). Die Anwendung dieser Formen unmit-
telbaren Zwangs setzt die entsprechende Bereitschaft 
und auch Fähigkeit dazu voraus, da mit der Anwen-
dung auch immer gewisse Risiken der Eigengefähr-
dung verbunden sind. Generell dienen Einsatzmittel 
wie der Schlagstock dazu, die individuelle Stärke zu 
vervielfachen (Autorität) und sich vor Angriffen und 
Schädigungen zu schützen (Eigensicherung). Der Ein-
satz des DEIG, also dessen Androhung und Abschuss, 
stellt eine weitere Handlungsoption dar, um die Ver-
bindlichkeit der polizeilichen Maßnahme anzuzeigen 
und Beteiligte dadurch zur Kooperation zu bewegen. 

Zu den Rahmenbedingungen für die Nutzung von Ein-
satzmitteln wie dem DEIG zählen die rechtlichen 
Grundlagen, die vor allem die Voraussetzungen einer 
Anwendung festlegen. Eine weitere Rahmenbedin-
gung ist die Aus- und Fortbildung, die die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Anwendung und damit die Hand-
lungssicherheit der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten herstellen soll. Schließlich muss sich das Ein-
satzmittel in der polizeilichen Praxis unter den Beson-
derheiten von Einsatzsituationen aus Sicht der Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten auch bewähren, 

indem es sich als nützlich im Sinne einer effektiven 
Durchführung polizeilicher Maßnahmen bei gleichzei-
tiger Minimierung des Aufwands und der Eigengefähr-
dung erweist. 

Dabei können dem DEIG gewisse taktische Vorteile zu-
gesprochen werden: Im Vergleich zum Einsatz des 
Schlagstockes ist die Wahrscheinlichkeit körperlicher 
Folgen für die Betroffenen geringer, und aufgrund der 
vergleichsweise großen räumlichen Distanz zu den 
Betroffenen geht der Einsatz des DEIG auch mit einem 
geringeren Risiko der eigenen Gefährdung einher. Zu 
bedenken ist aber, dass eine Delegierung der Gewalt 
an das DEIG die Schwelle der Anwendung (von Gewalt) 
senken könnte und das DEIG aufgrund der Unmittel-
barkeit der Wirkung und der eigenen Sicherheit, die 
das Hilfsmittel verspricht, dazu verleiten kann, es 
auch in Situationen zu verwenden, die die Vorausset-
zungen dafür nicht erfüllen. Neben diesen Vor- und 
Nachteilen ist auch zu berücksichtigen, dass das Mit-
führen von sog. ‚weichen Waffen‘ die Schwelle zur An-
wendung von Gewalt auf Seiten der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten generell senken und sich dies 
zu Lasten deeskalierender, insbesondere kommuni-
kativer Taktiken auswirken kann (Arzt, 2017; Tome-
rius, 2019; dazu auch 2.2). Zudem können sichtbar ge-
tragene (weiche) Waffen auch als „aggressive Hinweis-
reize“ wahrgenommen werden und unter Umständen 
eine eskalierende Wirkung in Einsatzsituationen ent-
falten (Ariel et al., 2019; Dymond, 2020a; Krahé, 2014; 
Naplava, 2020). 

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass 
die Anwendung des DEIG durch die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten von den Erfahrungen mit der 
Wirkung des DEIG auf die Personen, die Ziel einer po-
lizeilichen Maßnahme sind, abhängig ist. Da anzuneh-
men ist, dass nicht jede Androhung des DEIG auch zu 
einem Abschuss führt, stellt sich die Frage, unter wel-
chen situativen Bedingungen eine Androhung aus-
reicht, und unter welchen Bedingungen das DEIG ab-
geschossen wird. Damit einhergehend ist zudem an-
zunehmen, dass sich je nach situativen Bedingungen 
eine unterschiedliche Wirkung des DEIG entfaltet. Zu 
diesen Bedingungen dürfte auch zählen, ob und wie 
die Androhung des DEIG kommunikativ begleitet wird. 
Mit den daraus folgenden heterogenen Erfahrungen 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dürfte 
auch die Rückwirkung der Nutzung des DEIG auf die 
Anwenderinnen und Anwender wiederum variieren. 
Die Rückwirkungen dürften sich auf die Einsatztaktik 
und die Verwendung anderer Einsatzmittel beziehen. 
Darüber hinaus ist für die Anwendung des DEIG auch 
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die Akzeptanz des DEIG durch die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten von Bedeutung. Nur wenn das 
DEIG in technischer Hinsicht und in Bezug auf die 
Handhabung positiv bewertet wird und hohe Erwar-
tungen an dessen Wirkung und Nutzen für polizeiliche 
Einsätze bestehen, ist von einer Anwendung des DEIG 
auszugehen. 

2.3 Rolle des DEIG in der 
Mensch-Technik Interaktion 

In der Diskussion um das DEIG taucht wiederkehrend 
eine prägnante Metapher auf: Das Gerät würde eine 
‚taktische Lücke‘ im polizeilichen Handlungsspekt-
rum schließen. Diese Metapher beschreibt vorder-
gründig eine wahrgenommene Leerstelle zwischen 
dem unmittelbaren körperlichen Zwang einerseits 
und dem Schusswaffengebrauch als ultima ratio an-
dererseits. Zwischen diesen Polen, so die Einschät-
zung vieler Polizeibeamtinnen und Polizeibeamter, 
fehle es an einem wirksamen Einsatzmittel für spezifi-
sche Situationen – eine Lücke, die das DEIG füllen und 
schließen soll. 

Diese Vorstellung des DEIG als ‚Lückenschließer‘ ent-
springt einem instrumentellen Technikverständnis, 
das vor allen Dingen auf Ideen von Zweckrationalität 
und Linearität beruht: Ein praktisches Problem wird 
identifiziert, eine technische Lösung entwickelt, die in 
der Praxis angewandt wird und die schließlich das 
Problem beseitigt. In dieser Perspektive erscheint das 
DEIG als neutrales Werkzeug, als ein Instrument zur 
Bewältigung spezifischer Einsatzsituationen, dessen 
Wirkung sich auf den unmittelbaren Anwendungskon-
text beschränkt. Die Attraktivität eines solchen Ver-
ständnisses von Technik liegt in seiner scheinbaren 
Klarheit und Unmittelbarkeit – es reduziert die Bedeu-
tung und Rolle des DEIG auf seine beabsichtigte Funk-
tion und blendet (mögliche) Wechselwirkungen in 
dem komplexen Gefüge polizeilicher Praxis tendenzi-
ell aus. 

Die Grenzen dieser instrumentellen Perspektive tre-
ten jedoch bereits zutage, wenn der Blick über die un-
mittelbare Einsatzsituation hinaus erweitert wird. Die 
vordergründig taktische Lücke verweist gleichzeitig 
auch auf eine tiefer- bzw. dahinterliegende, gesell-
schaftliche Dimension polizeilicher Arbeit. In ihr spie-
gelt sich die grundsätzliche Frage wider, wie staatliche 
Gewalt ausgeübt werden soll und kann. Diese Dimen-
sion wird besonders deutlich, wenn man die intensi-
ven öffentlichen Debatten zum polizeilichen Einsatz 
von Zwangsmaßnahmen betrachtet. Regelmäßig wird 
anhand konkreter Einsatzsituationen und Einzelfälle 

diskutiert, ob die Grenzen legitimer Gewaltausübung 
durch die Polizei gewahrt wurden oder ob rechtsstaat-
liche Prinzipien verletzt und bürgerliche Freiheits-
rechte unverhältnismäßig eingeschränkt wurden. Der 
Ruf nach einer technischen Lösung – in Form des DEIG 
– ist damit auch Ausdruck eines komplexen Span-
nungsfeldes zwischen polizeilicher Handlungsfähig-
keit auf der einen und rechtsstaatlicher Kontrolle so-
wie gesellschaftlichen Erwartungen auf der anderen 
Seite. Wenn also die Rede von einer ‚Lücke‘ ist, wird 
damit nicht nur ein praktisches, vermeintlich rein 
technisch zu lösendes Problem der täglichen Polizei-
arbeit adressiert. Es ist gleichermaßen auch eine Be-
zugnahme auf einen gesellschaftlichen Diskurs über 
die Legitimität verschiedener Formen staatlicher Ge-
waltausübung. Das DEIG erscheint somit als doppelter 
‚Lückenschließer‘: Auf der praktischen Ebene soll es 
das Einsatzspektrum der Polizei erweitern. Auf der 
diskursiven Ebene adressiert es eine normative Leer-
stelle – die Frage, wie polizeiliche Gewalt gleicherma-
ßen wirksam und verhältnismäßig gestaltet werden 
kann. Diese Doppelfunktion erklärt die hohen und 
vielschichtigen Erwartungen, die an das DEIG gerich-
tet werden. 

Eine genauere Betrachtung des Verhältnisses zwi-
schen Technik und sozialer Praxis legt jedoch nahe, 
dass die Vorstellung einer simplen ‚Lückenschließung‘ 
durch ein technisches Artefakt zu kurz greift. Die An-
nahme, das DEIG sei ein neutrales Werkzeug, das be-
stehende polizeiliche Praktiken lediglich ergänzt, 
ohne sie substanziell zu verändern, verkennt die 
transformative Kraft technischer Innovationen in 
komplexen sozialen Handlungsfeldern. Technische 
Artefakte fügen sich selten ‚einfach so‘ und spurlos in 
bestehende Handlungszusammenhänge ein. Im Ge-
genteil, vielmehr gestalten sie diese aktiv mit und ver-
ändern sie oft grundlegend, hinterlassen also Spuren. 
Ein Blick in die Technikgeschichte bestätigt diese Ein-
sicht: Neue Technologien lösen selten ausschließlich 
die Probleme, für die sie ursprünglich konzipiert wur-
den. Vielmehr entfalten sie oft unvorhergesehene Wir-
kungen und verändern die Handlungskontexte, in die 
sie eingeführt werden. Techniksoziologische Studien 
(bspw. Winner, 1980; Perrow, 1984; im Kontext der Po-
lizei: Manning, 2008) haben wiederholt gezeigt, dass 
technische Artefakte nicht neutral sind, sondern be-
stimmte Handlungsweisen begünstigen und andere 
erschweren. Sie prägen Wahrnehmungsmuster, struk-
turieren Entscheidungsprozesse und verändern orga-
nisationale Praktiken, vielfach auf subtile, aber nach-
haltige Weise. 
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Die Technikgeschichte der Polizei bietet zahlreiche 
Beispiele, die die Grenzen eines rein instrumentellen 
Technikverständnisses verdeutlichen. So hat etwa die 
Einführung des Funkgeräts nicht einfach die Kommu-
nikation verbessert, sondern die Raumlogik polizeili-
cher Arbeit fundamental verändert, indem sie den Ak-
tionsradius einzelner Streifen erweiterte und zugleich 
ihre Kontrolle zentralisierte (v.a. Manning, 1992; auch 
Rubinstein, 1973). Die Motorisierung hat nicht nur die 
Mobilität erhöht, sondern auch die Orientierung am 
öffentlichen Raum verschoben – weg von der Präsenz 
zu Fuß hin zur flüchtigen Präsenz aus dem Fahrzeug 
heraus, mit weitreichenden Folgen für das räumliche 
wie auch soziale Verhältnis zwischen Polizei und Be-
völkerung (Rubinstein, 1973). Die Computerisierung, 
Datafizierung und Algorithmisierung polizeilicher Ar-
beit hat nicht nur Effizienzgewinne gebracht und die 
‚Proaktivität' erhöht (Fitzpatrick et al., 2019), sondern 
auch neue Formen der Wissensproduktion etabliert, 
die Machtrelationen innerhalb der Organisation ver-
ändert und das Verhältnis zur Öffentlichkeit neu kon-
figuriert (Sandhu et al., 2020). 

Im Kontext polizeilicher Arbeit lässt sich diese Nicht-
Neutralität von Technik besonders anschaulich am 
Beispiel der Bodycam nachvollziehen, eine der jüngs-
ten technischen Innovationen im polizeilichen Alltag. 
Bei ihrer Einführung in amerikanischen Polizeibehör-
den standen zwei Hauptziele im Vordergrund: die Re-
duzierung von Übergriffen auf Polizeibeamtinnen und 
-beamte sowie eine erhöhte Transparenz und Kontrol-
lierbarkeit polizeilichen Handelns. Empirische Stu-
dien (Braga et al., 2018) zeigten jedoch einen unerwar-
teten Nebeneffekt: einen signifikanten Anstieg von 
Verhaftungen und Ordnungswidrigkeitsanzeigen. 
Diese nicht-intendierte Wirkung erklärt sich durch den 
aktiven Einfluss der Technologie auf die polizeiliche 
Praxis. Das Bewusstsein der ständigen Aufzeichnung 
veränderte offenbar das Verhalten der Polizeibeam-
tinnen und -beamten grundlegend, möglicherweise 
durch eine verstärkte Orientierung an formalen Vor-
schriften und eine verringerte Bereitschaft zu infor-
mellen Konfliktlösungen. Noch deutlicher zeigt die 
Untersuchungen von Kersting et al. (2019), welchen 
Einfluss die Bodycam auf die konkrete Einsatzkom-
munikation hat. So wurde u.a. festgestellt, dass die 
verbale Kommunikation in Einsätzen bei eingeschal-
teter Bodycam vielfach formalisierter und rechtlich 
abgesicherter erfolgte; die Bodycam wurde also nicht 
einfach passiv eingesetzt, sondern gestaltete das poli-
zeiliche Handeln aktiv mit, indem sie bestimmte Ver-
haltensweisen förderte und andere hemmte. 

Diese Beispiele verdeutlichen, das technische Arte-
fakte nie nur das tun, wofür sie konzipiert wurden. Sie 
entfalten vielmehr eine Eigendynamik, die neue Prak-
tiken hervorbringt, bestehende verändert und mitun-
ter auch neue Probleme schafft. Ein instrumentelles 
Technikverständnis, das diese Eigendynamik aus-
blendet, greift daher entschieden zu kurz, insbeson-
dere im Kontext polizeilicher Anwendung staatlicher 
Gewalt. Es bedarf daher eines erweiterten Technikver-
ständnisses, dass es erlaubt, die komplexen Wechsel-
wirkungen zwischen dem technischen Artefakt und 
seinem sozialen Kontext in den Blick zu nehmen und 
sowohl intendierte als auch nicht-intendierte Folgen 
seiner Einführung zu antizipieren. Ein solches erwei-
tertes Verständnis bildet zugleich die Grundlage für 
eine reflektierte Gestaltung der Einführungsprozesse. 
Im Folgenden wird ein solches Technikverständnis 
skizziert, das die aktiv gestaltende Rolle technischer 
Artefakte in sozialen Interaktionsgefügen angemes-
sen erfasst. Im Anschluss an diese theoretische Annä-
herung werden Implikationen, die sich daraus für das 
DEIG und seine Einführung ableiten lassen, diskutiert. 

Theoretische Perspektiven auf das Verhältnis von 
Technik und sozialer Praxis 

Das in der Metapher des ‚Lückenschließers‘ aufschei-
nende Verständnis des DEIG wurzelt in einer langen 
Tradition instrumentellen Technikdenkens. Im poli-
zeilichen Kontext manifestiert sich dieses Denken in 
einer spezifischen Form: Polizeiliche Einsatzmittel 
werden weithin als neutrale Werkzeuge oder ‚tools‘ 
konzipiert und behandelt, deren Wirkung sich auf ihre 
intendierte Funktion beschränkt und deren Einsatz ei-
ner klar regulierbaren Zweck-Mittel-Rationalität folgt 
(vgl. Niculescu-Dinca, 2021). Diese Vorstellung ist be-
sonders wirkmächtig, nicht nur weil sie in alltäglichen 
Denkmustern verankert ist, sondern auch, weil sie in 
juristischen Rahmungen und administrativen Prakti-
ken eingelassen ist. Im Falle des DEIG zeigt sich das 
beispielsweise in der präzisen Positionierung des Ge-
räts innerhalb der ‚Eskalationsleiter‘ polizeilicher 
Zwangsanwendung – einer Positionierung, die sugge-
riert, dass der Einsatz des DEIG einer linearen, kontrol-
lierbaren Logik folgt und seine Wirkung auf die unmit-
telbare Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen (in 
spezifischen, also klar umrissenen Einsatzlagen) be-
schränkt bleibt. 

Diese schematische Vorstellung mit ihrer Betonung 
von Linearität, klar umrissenen Einsatzkontexten und 
instrumenteller Zweckrationalität verkennt jedoch 
die Einbettung des DEIG in komplexe(re) ebenso wie 
dynamische soziale und organisationale Gefüge. Sie 
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übersieht, wie das Gerät diese Gefüge nicht nur er-
gänzt, sondern aktiv mitgestaltet und transformiert. 
Zentral für dieses Missverständnis ist die Annahme ei-
ner fixierten, kontextunabhängigen Funktion des 
DEIG. Tatsächlich aber ist die Funktion eines techni-
schen Artefakts nie vollständig determiniert, sondern 
immer relational, kontingent und emergent, d. h. sie 
realisiert sich erst in den konkreten Praktiken seiner 
Anwendung und kann dabei erheblich von den beab-
sichtigten Funktionen abweichen. Das technische Ar-
tefakt ist in diesem Sinne kein passives Instrument mit 
stabilen Eigenschaften, sondern ein dynamisches Ele-
ment in einem prozesshaften Gefüge sich wechselsei-
tig beeinflussender Faktoren. 

Technik als mithandelnder Aktant 

Um die komplexe Rolle des DEIG in der polizeilichen 
Praxis angemessen zu erfassen, bietet die Akteur-
Netzwerk-Theorie (ANT) einen möglichen Zugang. Be-
sonders einflussreich ist dabei das Konzept des 
„Aktanten", das vor allem mit den Arbeiten Bruno La-
tours (1987, 2005) verbunden ist, aber auch in den Ar-
beiten von Madeleine Akrich (1992), Michel Callon 
(1986) und John Law (1992) eine zentrale Rolle spielt. 

Der Begriff des Aktanten bezeichnet Entitäten – 
menschliche wie nicht-menschliche –, die in einer 
netzwerkförmigen Beziehung stehen und handelnd 
wirksam werden. Anders als der Begriff des ‚Akteurs‘ 
setzt der des ‚Aktanten‘ keine Intentionalität voraus, 
also die Annahme, dass Handlungen aus einer mehr o-
der weniger bewussten Absicht hervorgehen. Ein 
Aktant ist nicht dadurch definiert, dass er bewusst 
handelt und mit seinem Handeln bestimmte (oder be-
stimmbare) Absichten verfolgt, sondern dadurch, 
dass seine Handlungen eine beobachtbare Wirkung 
entfalten, die das Handeln anderer Aktanten beein-
flussen. 

Dieser abstrakte Gedanke lässt sich an einem Beispiel 
verdeutlichen: Ein Schraubendreher im Hosenbund 
einer Person, die sich erkennbar aggressiv verhält, 
kann die Wahrnehmung und das Handeln der Umge-
bung maßgeblich beeinflussen, ohne dass dieser Ge-
genstand aktiv in eine Handlung eingebunden sein 
muss. Allein durch seine Präsenz verändert er die Situ-
ation, indem er bestimmte Deutungsmuster aktiviert 
und spezifische Reaktionen hervorruft. In diesem 
Sinne können auch technische Artefakte als Aktanten 
verstanden werden: Sie haben keine Absichten oder 
ein Bewusstsein, handeln aber dennoch insofern mit, 
als dass sie Handlungssituationen verändern und be-
stimmte Folgehandlungen anstoßen können. So ver-
standen, sind sie keine passiven Objekte, die lediglich 

genutzt werden, sondern aktive Elemente in einem 
komplexen Gefüge aus Menschen, Praktiken, Regeln, 
Atmosphären und anderen Artefakten. 

Dieses Verständnis von Technik als Aktant bedeutet 
jedoch nicht, dass technische Artefakte autonom 
agieren oder determinierend wirken (der Schrauben-
dreher ‚zwingt‘ den Träger oder die Trägerin nicht 
dazu, ihn als Waffe zu gebrauchen). Es bedeutet viel-
mehr, dass ihre Wirkung relational zu verstehen ist – 
als Ergebnis ihres Zusammenspiels mit anderen Ele-
menten eines Netzwerks. Technische Artefakte wirken 
also nicht aus sich selbst heraus, sondern in und durch 
ihre Relationen zu Menschen, zu sozialen Regeln, zu 
organisationalen Routinen und zu anderen techni-
schen Gegenständen. Das heißt auch, dass ihre Wir-
kung nicht in ihrer materiellen Beschaffenheit ange-
legt ist (der Schraubendreher muss nicht zwangsläu-
fig und ausschließlich zum Schraubendrehen ge-
braucht werden), sondern dass sie erst in der konkre-
ten Anwendung entsteht, in der sie sowohl von ande-
ren Aktanten beeinflusst werden als auch auf andere 
Aktanten zurückwirken. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei das Konzept der 
Übersetzung (v. a. Callon, 1986; Latour, 1987). Über-
setzung meint nicht einfach die Weitergabe oder Um-
setzung einer Handlung, sondern ihre Transformation 
im Zusammenspiel der beteiligten Elemente. Hier bie-
tet sich das Beispiel des Autofahrens an: Die Fahrerin 
‚übersetzt‘ ihre Absicht zu bremsen in eine Fußbewe-
gung auf das Bremspedal; das Bremssystem ‚über-
setzt‘ diesen Druck über Hydraulik in eine Verzöge-
rung der Räder. Die resultierende Bremswirkung 
hängt nicht allein von der Fahrerin ab (ihrer Reakti-
onszeit, der Intensität des Pedaldrucks), sondern 
auch von den technischen Eigenschaften des Brems-
systems (ABS, Bremsscheibenzustand) und den Um-
gebungsbedingungen (Straßenverhältnisse). In kei-
nem dieser Schritte handelt es sich um eine bloße 
Weitergabe, sondern stets um eine Transformation – 
das technische System setzt die Handlung des Men-
schen nicht einfach um, sondern verändert sie ent-
sprechend seiner technischen Möglichkeiten und 
Grenzen. Die resultierende Wirkung ist daher weder 
allein dem Menschen noch allein dem technischen Ar-
tefakt zuzuschreiben, sondern entsteht aus ihrem Zu-
sammenspiel und der Verkettung von Übersetzungs-
leistungen. 

Geteilte Handlungsträgerschaft 

Die Vorstellung von Technik als Aktant und das Kon-
zept der Übersetzung führen zu einer grundlegenden 
Frage: Wer oder was handelt? Diese Frage mag 
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zunächst trivial erscheinen – selbstverständlich han-
deln die Menschen, die die Technik bedienen. Aus Per-
spektive der Akteur-Netzwerk-Theorie erweist sich 
diese Zuschreibung jedoch als unzureichend und un-
terkomplex. Die konventionelle Vorstellung klar ab-
grenzbarer Handlungsträgerschaft – hier der aktive 
Mensch, dort das passive Werkzeug – greift zu kurz, da 
man in der Praxis vielmehr einer Verflechtung von 
menschlichen und nicht-menschlichen Elementen be-
gegnet, die gemeinsam handlungswirksam sind. 
Technische Artefakte sind dabei nicht bloß passive In-
strumente menschlichen Handelns, sondern aktive 
Teilnehmer an dessen Gestaltung. Sie schaffen spezi-
fische Handlungsmöglichkeiten, definieren Grenzen 
des Machbaren und prägen die Wahrnehmung von Si-
tuationen (etwa bei der Schichtplanung, in der Tabel-
len oder Listen die Möglichkeiten der Planungstätig-
keit maßgeblich mitbestimmen). 

Diese Verflechtung lässt sich als geteilte Handlungs-
trägerschaft (Latour, 2005, 1987; Callon, 1986) be-
zeichnen: Handlungen werden nicht von einzelnen 
Akteuren vollzogen, sondern entstehen im Zusam-
menspiel verschiedener menschlicher und nicht-
menschlicher Elemente. Diese Perspektive radikali-
siert den zuvor angesprochenen Gedanken der Zure-
chenbarkeit. Nicht nur das Ergebnis einer Handlung 
ist weder allein dem Menschen noch allein dem tech-
nischen Artefakt zuzurechnen – die Handlung selbst 
ebenso wie ihre Entstehung ist bereits ein hybrides 
Phänomen. Von geteilter Handlungsträgerschaft zu 
sprechen, bedeutet also anzuerkennen, dass techni-
sche Artefakte konstitutiv an der Entstehung von 
Handlungen beteiligt sind; sie schaffen die Möglich-
keitsräume, in denen Handlungen entworfen werden 
können. Sie eröffnen damit nicht nur praktische, son-
dern auch interpretative Gestaltungsräume. 

Skripte und Konfigurationen 

Die Tatsache, dass technische Artefakte ‚mitgestalten‘ 
können, verweist dementsprechend auch auf ihre 
präformative Kraft – ihre Fähigkeit, bestimmte Hand-
lungsweisen nahezulegen oder zu erschweren. Madel-
eine Akrich (1992) hat diesen Aspekt mit dem Begriff 
des ‚Skripts‘ gefasst. Technische Artefakte, so Akrich, 
enthalten ‚Skripte‘ oder ‚Drehbücher‘, die bestimmte 
Nutzungsweisen vorsehen und andere ausschließen. 
Diese Skripte sind das Ergebnis von Designentschei-
dungen, die wiederum von bestimmten Vorstellungen 
über die künftigen Nutzenden und ihre Bedürfnisse 
geprägt sind. 

Die Gestaltung eines Schraubendrehers beispiels-
weise enthält ein Skript, das bestimmte 

Handhabungen nahelegt (greifen und drehen; ihn als 
Stichwaffe zu missbrauchen) und andere erschwert 
(hämmern; ihn als Schlagwaffe zu missbrauchen). Das 
Design eröffnet aber nicht nur mögliche Anwendungs-
räume, sondern trägt immer auch eine Annahme dar-
über in sich, wie die Nutzer mit dem Schraubendreher 
interagieren soll. Dieses Skript ist nicht determinie-
rend – Nutzer können es umdeuten, ignorieren oder 
modifizieren. Aber es übt einen strukturierenden Ein-
fluss aus, der bestimmte Handlungsweisen wahr-
scheinlicher macht als andere. Eng verbunden mit 
dem Konzept des Skripts ist Woolgars (1991) Idee der 
Konfiguration. Technische Artefakte konfigurieren 
ihre Nutzer, indem sie bestimmte Nutzungsweisen na-
helegen und andere erschweren. Sie definieren, was 
als ‚normale‘ oder ‚richtige‘ Nutzung gilt und was als 
‚abweichend‘ oder ‚falsch‘. Diese Konfiguration ist 
also nicht nur technisch-praktisch, sondern auch nor-
mativ: Sie umfasst Vorstellungen darüber, was Nutzer 
tun sollen und dürfen. Beispielsweise konfiguriert ein 
Automobil seine Fahrer in vielfältiger Weise: Es legt 
fest, wie sie sitzen sollen (durch Größe und Position 
des Fahrersitzes), wie das Fahrzeug gesteuert werde 
soll (durch Platzierung und Gestaltung des Lenkrads 
und weiterer Bedienelemente) und wie er auf ver-
schiedene Situationen reagieren soll (durch Warnsig-
nale oder Assistenzsysteme). Diese Konfiguration ist 
nicht nur eine Frage der technischen Handhabung, 
sondern auch der moralischen und rechtlichen Be-
wertung. Sie formt, wie Fahrer Verkehrssituationen 
wahrnehmen, kategorisieren und bewerten. 

Wichtig ist an dieser Stelle nochmal erneut zu beto-
nen, dass Technik ohne Menschen nicht handlungsfä-
hig ist. Die Akteur-Netzwerk-Theorie mit ihren Kon-
zepten der Aktanten, Übersetzungen und Skripte bie-
tet zwar einen produktiven Zugang zur aktiven Rolle 
technischer Artefakte, läuft jedoch Gefahr, deren Ma-
terialität zu privilegieren und dabei die Bedeutungsdi-
mension zu vernachlässigen, also die Frage, welchen 
Sinn die Erschaffer und Erschafferinnen ebenso wie 
die Nutzer und Nutzerinnen mit dem Technikge-
brauch verbinden (vgl. z. B. Reichertz, 2016). 

Eine Perspektiverweiterung ist daher notwendig, die 
den Blick auch auf die sozialen Konstruktions- und In-
terpretationsprozesse richtet. Das sozialkonstrukti-
vistische Konzept der Objektivation (Berger & Luck-
mann, 1992; Knoblauch, 2017) ist dafür eine sinnvolle 
Ergänzung. Technische Artefakte sind aus dieser Per-
spektive nicht nur materielle Objekte, sondern Verge-
genständlichungen sozialer Bedeutungen, Wertvor-
stellungen und Handlungsnormen. Ein technisches 
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Gerät ist demnach auch ein Symbol mit dem gehan-
delt wird und dessen Bedeutungen durch soziale In-
terpretationsprozesse entstehen und sich wandeln. 
Ein Smartphone beispielsweise kann als Symbol für 
technologischen Fortschritt, für soziale Vernetzung, 
für berufliche Erreichbarkeit oder für digitale Überwa-
chung stehen. Diese Bedeutungen sind nicht statisch, 
sondern werden in konkreten Interaktionen fortlau-
fend aktualisiert, festgestellt und mitunter transfor-
miert. 

Ein Zwischenfazit: Technik als relationales Phäno-
men 

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass 
technische Artefakte nie isoliert existieren und wirken, 
sondern stets als Bestandteile komplexer Netzwerke 
Wirkung entfalten. Diese Netzwerke umfassen, wie be-
reits angesprochen, sowohl menschliche als auch 
nicht-menschliche Entitäten, sowohl materielle als 
auch immaterielle Elemente. Zudem sind sie dyna-
misch: Sie befinden sich in ständigem Wandel und 
werden durch die Aktivitäten der beteiligten Aktanten 
kontinuierlich neu konfiguriert. Daraus folgt auch, 
dass ihre Wirkung und Wirkmächtigkeit sich nicht in 
einer isolierbaren Funktion erschöpft, sondern sich 
erst in relationalen Bezügen konstituiert. Ihre Rolle 
und Bedeutung manifestieren sich in einem Gefüge, 
das etwa umfasst: 

- Die technische Materialität des Geräts selbst 

- Die Nutzerinnen und Nutzer und ihre verkörper-
ten Kompetenzen 

- Die konkrete Situation und ihre räumlich-zeitli-
che Konfiguration 

- Die rechtlichen und organisationalen Rahmun-
gen 

- Die Erfahrungshintergründe und Erwartungen al-
ler Beteiligten 

- Alternative verfügbare Mittel und Handlungsopti-
onen 

- Die etablierten Routinen und Handlungslogiken 

Dabei ist die konkrete Konfiguration des Netzwerks 
entscheidend: Die spezifische Konstellation dieser 
Elemente bestimmt, wie ein technisches Artefakt 
wirkt und welche Folgen sein Einsatz – oder auch sein 
Nicht-Einsatz – hat. Dies bedeutet auch, dass sich ein 
technisches Gerät nicht als isoliertes Werkzeug mit 
stabilen Eigenschaften begreifen lässt, sondern nur 
als Element eines komplexen, dynamischen Gefüges, 

in dem es zugleich Beziehungen prägt und durch Be-
ziehungen geprägt wird. 

Das DEIG in der polizeilichen Praxis: Dimensionen 
einer komplexen Wechselwirkung 

Begreift man das DEIG als Aktant, ist davon auszuge-
hen, dass es aktiv an der Gestaltung polizeilicher In-
teraktionen mitwirkt. Seine Präsenz allein – das sicht-
bare Tragen an der Koppel oder der ‚Außentragehülle‘ 
– kann die Dynamik zwischen Polizei und polizeili-
chem Gegenüber grundlegend verändern. Verschie-
dene Forschungen zum DEIG (Ariel et al., 2019; Dy-
mond, 2020a) deuten darauf hin, dass bereits die 
bloße Verfügbarkeit des Geräts das Verhalten sowohl 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als auch 
der polizeilichen Gegenüber beeinflusst – unabhängig 
davon, ob das DEIG tatsächlich eingesetzt wird oder 
nicht. 

Auf Seiten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
kann das Tragen des DEIG ein erhöhtes Sicherheitsge-
fühl bewirken, was sich positiv auf ihr Auftreten und 
ihre Kommunikation auswirken kann. Zugleich kann 
es aber auch zu einer veränderten Risikowahrneh-
mung führen: Situationen, die ohne DEIG als zu ge-
fährlich für eine Intervention eingeschätzt würden, 
können mit DEIG als kontrollierbar erscheinen. Dies 
kann einerseits die Handlungsfähigkeit der Polizei er-
höhen, andererseits aber auch zu riskanteren Einsatz-
strategien führen. Auf Seiten der polizeilichen Gegen-
über kann die sichtbare Präsenz des DEIG verschie-
dene Reaktionen hervorrufen. Für manche mag sie de-
eskalierend wirken, da sie die Durchsetzungsfähigkeit 
der Polizei symbolisiert und damit eine abschre-
ckende Wirkung entfaltet. Für andere, insbesondere 
unter dem Einfluss von Drogen oder in psychischen 
Ausnahmesituationen, mag sie dagegen als aggres-
sive Provokation wahrgenommen werden und eska-
lierend wirken. 

Das DEIG kommuniziert dabei auf verschiedene Wei-
sen: Es sendet durch seine bloße Präsenz nonverbale 
Signale, die interpretiert werden müssen. Diese Sig-
nale sind nicht eindeutig, sondern ambivalent und 
kontextabhängig. Sie werden durch verschiedene Be-
trachter und Betrachterinnen unterschiedlich gedeu-
tet, abhängig von deren Erfahrungshintergründen, Er-
wartungen und situativen Dispositionen. Das DEIG ist 
damit nicht nur ein Instrument in der Hand der Polizei, 
sondern ein eigenständig kommunizierender Aktant, 
der die Interaktionsdynamik aktiv mitgestaltet. 

In diesem Zusammenhang muss vor allen Dingen die 
Rolle des DEIG bei seiner direkten Androhung bedacht 
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werden – etwa dem Ziehen des Geräts, die Laser-Anvi-
sierung oder die Demonstration des Lichtbogens. 
Diese Androhungen sind hochgradig ritualisierte 
Kommunikationsakte, die polizeiliche Zwangsanwen-
dung ankündigen und legitimieren. Das DEIG über-
nimmt dabei kommunikative Funktionen, die zuvor 
ausschließlich durch verbale oder körperliche Kom-
munikation der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten erfüllt wurden. Es findet also eine Delegation kom-
munikativer Funktionen an das technische Artefakt 
statt. Eine solche Delegation kann weitreichende Im-
plikationen haben: Sie kann einerseits die Autorität 
polizeilicher Anordnungen verstärken und deren 
Durchsetzung erleichtern („Worten Bilder verleihen“). 
Andererseits kann sie aber auch zu einer Distanzie-
rung und Entpersonalisierung der polizeilichen Kom-
munikation führen, was wiederum Konsequenzen für 
die Legitimität und Akzeptanz polizeilichen Handelns 
haben kann. 

Das DEIG als Träger und Transformator polizeilicher 
Skripte 

In dem Verständnis als (materialisiertes) Skript ver-
körpert das DEIG spezifische Vorstellungen darüber, 
wie polizeiliche Einsatzsituationen ablaufen sollen. Es 
definiert, welche Distanz zum polizeilichen Gegen-
über als angemessen gilt, wie Androhungen zu erfol-
gen haben, wann der Einsatz gerechtfertigt ist und wie 
nach einem Einsatz zu verfahren ist. Dieses Skript ist 
das Ergebnis einer Vielzahl von Design- und Regulie-
rungsentscheidungen, die wiederum von bestimmten 
Annahmen über die Natur polizeilicher Arbeit, über le-
gitime staatliche Gewaltausübung und über das Ver-
hältnis zwischen Polizei und Bevölkerung geprägt 
sind. Es ist davon auszugehen, dass das im DEIG ma-
terialisierte Skript normativ wirkt: Es definiert, was als 
‚normaler‘ oder ‚richtiger‘ Einsatz gilt und was als ab-
weichend oder problematisch. Es konfiguriert die Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten als Nutzende, in-
dem es bestimmte Handlungsweisen nahelegt und 
andere erschwert. So ermöglicht das DEIG etwa Dist-
anzeinsätze, die ohne direkten Körperkontakt aus-
kommen, was in bestimmten Situationen von Vorteil 
sein kann. Zugleich setzt es aber auch voraus, dass die 
Beamtinnen und Beamten in der Lage sind, diese Dis-
tanz zu halten und aufrechtzuerhalten – eine Voraus-
setzung, die in dynamischen, räumlich beengten Ein-
satzsituationen nicht immer gegeben ist. 

Das DEIG-Skript interagiert dabei mit bereits etablier-
ten polizeilichen Skripten – etwa solchen zur Eigensi-
cherung, zur Deeskalation oder zum Umgang mit psy-
chisch auffälligen Personen. Diese Interaktion kann 

harmonisch sein, wenn das DEIG-Skript bestehende 
Skripte ergänzt und verstärkt. Sie kann aber auch kon-
fliktreich sein, wenn das DEIG-Skript im Widerspruch 
zu etablierten polizeilichen Praktiken steht. Gleichzei-
tig ist das im DEIG materialisierte Skript nicht statisch, 
sondern wird in der praktischen Anwendung bestän-
dig reinterpretiert, modifiziert und transformiert. Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamte eignen sich das 
DEIG auf je eigene Weise an, passen es an ihre spezifi-
schen Bedürfnisse und Erfahrungen an und entwi-
ckeln neue, mitunter unvorhergesehene Nutzungs-
weisen. Diese kreativen Aneignungsprozesse können 
zu emergenten Praktiken führen, die vom ursprüngli-
chen Skript abweichen und dieses ergänzen oder ver-
ändern. 

Das DEIG als Symbol 

Als Symbol ist das DEIG Gegenstand vielfältiger Inter-
pretations- und Deutungsprozesse. Diese symboli-
sche Dimension ist für seine Wirkung in der polizeili-
chen Praxis mindestens ebenso bedeutsam wie seine 
technischen Funktionen oder sein materialisiertes 
Skript. Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
kann das DEIG verschiedene Bedeutungen anneh-
men: Es kann etwa als Symbol professioneller Hand-
lungskompetenz, als Ausdruck moderner, technolo-
gisch unterstützter Polizeiarbeit oder – wie es offiziell 
auch verhandelt wird – als Mittel der Eigensicherung 
gedeutet werden. Diese symbolischen Bedeutungen 
prägen, wie das DEIG in den polizeilichen Alltag inte-
griert wird, welche Erwartungen an es gerichtet wer-
den und wie seine Wirkung bewertet wird. 

Für polizeiliche Gegenüber wiederum kann das DEIG 
als Symbol staatlicher Macht und Autorität erschei-
nen, als Bedrohung persönlicher Unversehrtheit oder 
als Ausdruck einer militarisierten Polizei. Diese sym-
bolischen Zuschreibungen beeinflussen, wie auf das 
DEIG reagiert wird, welche Verhaltensweisen als ange-
messen gelten und wie der Einsatz des DEIG legiti-
miert oder delegitimiert wird. In der öffentlichen 
Wahrnehmung schließlich kann das DEIG zum Symbol 
für kontroverse gesellschaftliche Debatten über poli-
zeiliche Gewalt, staatliche Kontrollbefugnisse oder 
technologische Aufrüstung werden. Es kann als Fort-
schritt und Verbesserung polizeilicher Arbeit gedeutet 
werden oder als problematische Ausweitung staatli-
cher Zwangsgewalt. 

Diese unterschiedlichen symbolischen Bedeutungen 
des DEIG sind nicht bloße subjektive Interpretationen, 
sondern sozial konstruierte und geteilte Deutungs-
muster, die in spezifischen sozialen Kontexten entste-
hen und wirksam werden. Sie sind nicht determiniert 
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durch die materielle Beschaffenheit des DEIG, aber 
auch nicht völlig beliebig. Vielmehr bilden sie sich in 
komplexen sozialen Aushandlungsprozessen, die so-
wohl durch direkte Erfahrungen mit dem DEIG als 
auch durch mediale Darstellungen, institutionelle 
Rahmungen und gesellschaftliche Diskurse geprägt 
sind. Von zentraler Bedeutung für die polizeiliche Pra-
xis ist dabei die Frage, inwieweit die symbolischen Be-
deutungen des DEIG zwischen Polizei und Bevölke-
rung konvergieren oder divergieren. Konvergente 
Deutungen können die Legitimität und Akzeptanz des 
DEIG-Einsatzes fördern, während divergente Deutun-
gen zu Missverständnissen, Konflikten und Legitimi-
tätsproblemen führen können. 

Das DEIG im Netzwerk: Relationale und mehrdimen-
sionale Wirkungen 

Als Element eines komplexen Akteur-Netzwerks ent-
faltet das DEIG seine Wirkung immer in Relation zu an-
deren Elementen dieses Netzwerks. Seine konkrete 
Wirkung ist nicht isoliert bestimmbar, sondern ergibt 
sich aus dem spezifischen Zusammenspiel mit ande-
ren Akteuren, Artefakten, Regeln und Praktiken. Be-
sonders relevant ist dabei das Verhältnis des DEIG zu 
anderen polizeilichen Einsatzmitteln und Taktiken. 
Das DEIG steht nicht für sich allein, sondern ist Teil ei-
nes umfassenderen Ensembles polizeilicher Hand-
lungsmöglichkeiten, das von verbaler Kommunika-
tion über körperliche Zwangsmaßnahmen bis hin zum 
Schusswaffengebrauch reicht. Seine Positionierung 
innerhalb dieses Ensembles – etwa als Ergänzung zu 
körperlichen Zwangsmaßnahmen – beeinflusst maß-
geblich, wie und wann es eingesetzt wird. 

Die Einbettung des DEIG in dieses Ensemble kann zu 
Verschiebungen und Rekonfigurationen führen: Be-
stehende Einsatzmittel und -taktiken können durch 
das DEIG ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden. So 
könnte etwa die Verfügbarkeit des DEIG dazu führen, 
dass bestimmte körperliche Zwangsmaßnahmen sel-
tener eingesetzt werden, da das DEIG als effektivere o-
der sicherere Alternative erscheint. Solche Verschie-
bungen und Rekonfigurationen sind nicht notwendi-
gerweise problematisch, können aber unbeabsich-
tigte Nebenfolgen haben, die sorgfältig reflektiert 
werden müssen. So könnte etwa eine zu starke Fokus-
sierung auf das DEIG als technische Lösung für Kon-
fliktsituationen zu einer Vernachlässigung kommuni-
kativer und deeskalativer Kompetenzen führen, die 
für die langfristige Legitimität und Effektivität polizei-
licher Arbeit unverzichtbar sind. Letzteres könnte dar-
über hinaus zu einer De-Professionalisierung polizeili-
cher Kommunikationsfähigkeiten führen, da die 

Verfügbarkeit des DEIG den Schwerpunkt vom kom-
munikativen Körper hin zum technologisch erweiter-
ten Körper verschiebt. 

Die vorherigen Analysen haben deutlich gemacht, 
dass das DEIG in verschiedenen Dimensionen Wirkung 
entfaltet und polizeiliche Praxis aktiv mitgestaltet. 
Diese Wirkungen lassen sich abschließend in vier 
Hauptdimensionen systematisieren: 

Auf der Ebene der Wahrnehmung: Die bloße Verfüg-
barkeit des DEIG könnte die Art und Weise verändern, 
wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Einsatzsi-
tuationen wahrnehmen und bewerten. Bestimmte Si-
tuationsmerkmale, die den Einsatz des DEIG rechtfer-
tigen würden, könnten stärker in den Vordergrund tre-
ten, während andere in den Hintergrund rücken. Die 
Kategorisierung von Situationen als ‚DEIG-geeignet‘ 
oder ‚nicht DEIG-geeignet‘ könnte neue kognitive 
Muster etablieren, die wiederum zu veränderten 
Handlungsweisen führen. Die Präsenz des DEIG führt 
potenziell zu einer neuartigen Rahmung und Klassifi-
zierung von Situationen, was unmittelbare Auswir-
kungen auf das polizeiliche Handeln ‚in der Lage‘ ha-
ben kann. 

Auf der Ebene der Interaktion: Das sichtbar getragene 
DEIG könnte die Dynamik zwischen Polizei und poli-
zeilichem Gegenüber grundlegend verändern. Es 
könnte einerseits eine abschreckende Wirkung entfal-
ten und so Konfliktsituationen entschärfen. Anderer-
seits könnte es aber auch als ‚aggressiver Hinweisreiz‘ 
wahrgenommen werden und eskalierende Wirkungen 
haben. In beiden Fällen würde das DEIG nicht einfach 
‚angewendet‘, sondern aktiv an der Gestaltung der In-
teraktionssituation mitwirken und ‚absichtslos‘ kom-
munizieren. 

Auf der Ebene der Organisation: Die Einführung des 
DEIG erfordert neue Dienstvorschriften, Entschei-
dungsprozesse, Dokumentationspflichten und Ver-
fahren der Verteilung. Diese organisationalen Verän-
derungen wirken wiederum auf die polizeiliche Praxis 
zurück. Neue Bewertungsmaßstäbe für ‚erfolgreiche‘ 
Einsätze könnten entstehen, neue Routinen sich etab-
lieren. Das DEIG wird so zum Kristallisationspunkt or-
ganisationaler Veränderungen, die weit über seinen 
unmittelbaren Einsatz hinausreichen. 

Auf der Ebene des polizeilichen Selbstverständnisses: 
Nicht zuletzt könnte das DEIG auch Einfluss auf das 
professionelle Selbstverständnis der Polizei nehmen. 
Die Erweiterung des Handlungsspektrums durch ein 
neues Einsatzmittel könnte das Bild von polizeilicher 
Kompetenz und Professionalität verschieben – mit 
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möglicherweise weitreichenden Folgen für die Ausbil-
dung, die Einsatzphilosophie und das Verhältnis zur 
Öffentlichkeit. 

2.4 Zentrale Befunde zur Anwen-
dung und zum Nutzen des 
DEIG 

Viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte berichten 
nach mehreren Monaten im Dienst mit dem DEIG von 
einer reduzierten Verletzungsrate für alle Beteiligten 
(Alpert & Dunham, 2010) sowie einem gesteigertem Si-
cherheitsgefühl und mehr Kontrolle in gewalttätigen 
Situationen (Deuchar et al., 2024). Sie verstehen das 
DEIG als ein Mittel, mit dem sich Bedrohungen schnell 
neutralisieren lassen, während seltener auf (potenzi-
ell) tödliche Gewalt zurückgegriffen werden muss 
(Sierra-Arévalo, 2019). Im Vergleich der Einsatzmittel 
gilt das DEIG vor allem deshalb als Favorit (Deuchar et 
al., 2024), weil mit ihm aus der Distanz Gewalt ausge-
übt werden kann (Sousa et al., 2010). 

Eine umfangreiche Literaturdurchsicht offenbart eine 
Vielzahl an Publikationen, die sich mit unterschiedli-
chen Themenfeldern rund um das DEIG (auch 
„Conducted Energy Devices“ (CED) oder „Taser“) aus-
einandersetzen, aber auch zahlreiche Forschungslü-
cken, zu deren Schließung die vorliegende Evaluati-
onsstudie – neben ihrem Ziel der Begutachtung – ei-
nen Beitrag leistet. 

Anwendungen des DEIG 

Elliott-Davies und Glorney (2024) führten im Rahmen 
einer aktuellen Übersichtsarbeit eine Literaturrecher-
che durch und verglichen 20 Publikationen über Un-
tersuchungen von DEIG-Anwendungen miteinander: 
15 über die USA, drei über England und Wales und 
zwei über Australien und Neuseeland. Drei basieren 
auf qualitativen und 17 auf quantitativen Daten, von 
denen wiederum 13 Personal- und polizeiinterne Da-
tenbanken konsultierten. Es erheben zwar 19 der 20 
Studien die Häufigkeit der DEIG-Anwendungen (außer 
Sierra-Arévalo, 2019), allerdings variiert deren Opera-
tionalisierung erheblich: Ready und White (2011) defi-
nieren sie auf Personenebene und klassifizieren die 
Einsatzkräfte nach der Anzahl ihrer DEIG-Anwendun-
gen im Vorjahr als Nicht-Nutzer (kein Abfeuern), Nut-
zer (ein bis zwei Anwendungen) und Vielnutzer (drei o-
der mehr Anwendungen). Crow und Adrion (2011) zäh-
len die Häufigkeit innerhalb eines Vorfalls und Brandl 
und Stroshine (2017) vergleichen DEIG-Anwendungen 
mit denen anderer Zwangsmittel wie der Schusswaffe 
oder Pfefferspray (Oleoresin-Capsicum-Spray, „OC-
Spray“). 

Diese Messdiversität steht einer – wiederum empirisch 
selten abgebildeten – Vielfalt an Anwendungsmodi 
gegenüber, deren Dokumentation sich zwischen den 
Behörden allerdings erheblich unterscheidet auf-
grund der divergierenden/fehlenden Definition da-
von, ab welchem ‚Nutzungsgrad‘ es sich um eine An-
wendung handelt: Gemäß einigen Behörden gehören 
weder das Zeigen noch das verbale Androhen eines 
Abschusses dazu (Knetzger & Knetzger, 2006; zitiert 
nach Adams & Jennison, 2007), obwohl immer wieder 
berichtet wird, dass das Abfeuern im Distanzmodus 
(„probe firing mode“) nur einen (teils geringen) Teil al-
ler Anwendungen ausmacht. Es wird zwischen mehre-
ren Arten unterschieden: vier „non-discharge uses“, 
„drawing“ (Ziehen), „aiming“ (Zielen), „red-dot“ (An-
visieren mittels Laserstrahlen) sowie „arcen“ (Andro-
hen mittels Lichtbogen), und drei „discharge uses“: 
„fire“ (Distanzmodus) „drive-stun“ (Kontaktmodus) 
und „angle drive-stun“ (Home Office, 2013). Letztge-
nannter Modus beschreibt die Fälle, bei denen im Rah-
men des Abschusses nur eine Sonde den Körper der 
polizeilichen Gegenüber trifft und der Stromkreis erst 
mittels anschließenden Aufsetzens im Kontaktmodus 
geschlossen wird. Der Gebrauch des DEIG ist also dif-
ferenzierter zu betrachten als in der bloßen Dichoto-
mie zwischen ‚abschießen‘ und ‚nicht abschießen‘ – 
ihm liegt ein Konglomerat an Anwendungsmöglich-
keiten zugrunde, dessen Vielschichtigkeit die For-
schungslage nicht widerspiegelt: 

Nur sechs der von Elliott-Davies und Glorney (2024) 
untersuchten Artikel unterscheiden überhaupt mehr 
als eine Anwendungsart des DEIG, mit Ausnahme von 
den Heyer (2020) differenzieren die Autorinnen und 
Autoren allerdings pauschal zwischen ‚Abschuss‘ und 
‚Androhung‘. Ready & White (2011) nutzten Befra-
gungsdaten über 580 Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte, die 2009 in zehn verschiedenen Polizeibehör-
den in den USA befragt wurden: Rund 80 Prozent ga-
ben an, das DEIG schon einmal angedroht zu haben, 
während es etwa die Hälfte (51,5 %; n = 249) mindes-
tens einmal seit der Ausgabe gegen eine verdächtige 
Person eingesetzt hatte. Bei einer Befragung in Eng-
land und Wales durch das Home Office (2013) berich-
teten 16 Prozent von Erfahrungen mit dem Abschuss 
des DEIG – gegenüber 47 Prozent, die der Frage nach 
„red-dotting“ zustimmten. Zwischen dem 01. April 
2020 und dem 31. März 2021 wurde das DEIG in 90 Pro-
zent der Fälle, in denen es in Einsätzen involviert war, 
nicht abgeschossen (Home Office 2021). Bei Dymond 
et al. (2023) wurde das DEIG in 2 507 Fällen (22 %) ge-
zogen und in 384 Fällen (3 %) abgefeuert. In Neusee-
land ermittelte den Heyer (2020) einen Anstieg der 
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DEIG-Anwendungen (sowohl in Form von Androhun-
gen als auch Abschüssen im Distanzmodus) im Zeit-
raum 2011–2017. Die Androhungen stiegen um 23,6 
Prozent und Abschüsse um 63 Prozent. Zugleich ver-
ringerte sich das Verhältnis zwischen beiden Formen 
der Anwendung, was bedeutet, dass die Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten das DEIG seltener nur an-
drohen, sondern dies eher dann tun, wenn eine hohe 
Wahrscheinlichkeit des Abschusses besteht. 

Der Kontaktmodus wird grundsätzlich seltener ange-
wendet als der Distanzmodus, auch hier variieren die 
Raten allerdings: Bei Somers et al. (2020), deren Daten 
auf drei US-Strafverfolgungsbehörden beruhen, 
machten Fälle im Distanzmodus 67 Prozent aller An-
wendungen aus – bei Sheridan und Hepper (2022) aus 
dem Vereinigten Königreich umfassten 98,8 Prozent 
der Anwendungen das Abschießen einer oder zweier 
Kartuschen, wobei der Einsatz einer Kartusche nahezu 
doppelt so häufig vorkam wie der von zweien. Ein 
nachfolgender 3-Punkt-Kontakt war eine nur verein-
zelt genutzte Option und der Kontaktmodus kam in 
1,2 Prozent der Fälle zur Anwendung. Die Autoren füh-
ren dies auf einen Bericht der damaligen Independent 
Police Complaints Commission (IPCC) für England und 
Wales aus dem Jahr 2014 zurück, die erhebliche Be-
denken hinsichtlich der Anwendung des DEIG im Kon-
taktmodus geäußert hatte (Sheridan & Hepper, 2022). 

Einflussfaktoren auf die Anwendung des DEIG 

Im DEIG-Kontext gibt es zahlreiche Faktoren, die in 
Untersuchungen einfließen und wiederholt zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen. Sie beziehen sich 
auf Charakteristika der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten, der polizeilichen Gegenüber und der Ein-
satzsituationen (Elliott-Davies & Glorney, 2024). Hine 
et al. (2019) kommen zu dem Schluss, dass DEIG-An-
wendungen im Vergleich mit anderen Einsatzmitteln 
häufiger vorkommen, wenn mehr Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, ältere Einsatzkräfte, mehr Ange-
hörige von ethnischen Minderheiten sowie Vorge-
setzte anwesend sind. 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 

Der Einfluss des Geschlechts der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten ist unklar. In der Untersuchung 
von Dymond et al. (2023) waren 90 Prozent der Perso-
nen männlich, bei Somers et al. (2020) waren es 91 
Prozent. Lin und Jones (2010) hingegen berichten, 
dass weibliche Polizeibeamtinnen häufiger in DEIG-
Einsätze involviert sind als ihre männlichen Kollegen 
und auch bei Kim et al. (2022) griffen Polizeibeamtin-
nen im Vergleich zu männlichen Beamten per se 

häufiger zu Einsatzmitteln – relativ zu körperlicher Ge-
walt. Boehme et al. (2022) fanden in Dallas und New 
Orleans positive Zusammenhänge zwischen dem Vor-
zeigen des DEIG und der Anwesenheit mindestens ei-
ner Polizeibeamtin – in Situationen, in denen mehrere 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anwesend wa-
ren, war jedoch unklar, welche der Personen zielte. In 
Indianapolis ergab sich ein ähnlicher positiver Zusam-
menhang für die allgemeine DEIG-Nutzung. 

Auch bezogen auf Alter und Dienstzeit sind die Be-
funde uneinheitlich, an manchen Stellen wird kein Zu-
sammenhang gefunden (Gau et al., 2010), an anderen 
schon (Crow & Adrion, 2011). Bei Dymond (2020b) war 
die Wahrscheinlichkeit eines DEIG-Abschusses bei den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit 6–10 Jah-
ren Erfahrung erhöht. 

Von einem Zusammenhang zwischen der Ethnie der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und der An-
wendung von DEIG wird häufig berichtet. Lin und Jo-
nes (2010) sowie Gau et al. (2010) zeigen, dass nicht-
weiße Personen das DEIG häufiger anwenden als 
weiße. 

Dienstrolle und Richtlinien 

Auch die dienstliche Rolle der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten wirkt sich auf die Häufigkeit der DEIG-
Anwendungen aus, sie sind für manche Personen 
wahrscheinlicher als für andere (Einsatzkräfte im 
Streifendienst haben bspw. eher Berührungspunkte 
als die Einsatzleitung) (Elliott-Davies & Glorney, 2024). 
Zudem sind häufig Vorgesetzte anwesend. Bei White 
und Ready (2007) in nahezu 90 Prozent aller Fälle. Je 
nach Behörde absolvieren die Ausbildung auch nur 
ausgewählte Personen (bspw. aus finanziellen Grün-
den), so dass es spezielle on-call-Teams gibt, oder die 
Verfügbarkeit ist an die geographische Lage (bspw. 
die Nähe von Schulen) geknüpft (Adams & Jennison, 
2007). Dies beeinflusst zugleich nicht nur den Anwen-
dungsbereich des DEIG und die jeweilige Klientel des 
polizeilichen Gegenübers (White & Ready, 2007), son-
dern kann sich ebenfalls auf die Anwendungshäufig-
keit auswirken (Dymond et al., 2023). Je häufiger die 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das DEIG mit 
sich führen, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass dieses tatsächlich gezogen oder abgeschossen 
wird. Die Autorinnen und Autoren stellen die Vermu-
tung an, dass das DEIG in Behörden, in denen es routi-
nemäßig mitgeführt wird, eher als unspektakulärer 
Bestandteil der Ausrüstung wahrgenommen werde, 
die Einsatzkräfte könnten dessen Grenzen besser ken-
nen und deshalb seltener darauf zurückgreifen oder 
sich weniger zur Anwendung gedrängt fühlen. 
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Umgekehrt könnte das DEIG in Organisationen, in de-
nen es nur selten zur Ausstattung gehört, als besonde-
res oder außergewöhnliches Instrument gelten, und 
speziell geschulte DEIG-Trägerinnen und DEIG-Träger 
könnten sich – insbesondere in Anwesenheit unge-
schulter Kolleginnen und Kollegen – unter Druck ge-
setzt fühlen, die Waffe anzuwenden (Dymond, 2021). 

Die Abhängigkeit des DEIG-Einsatzes von den lokalen 
Richtlinien gilt als mehrfach bestätigter Befund. Die 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte ihr Einsatzverhalten an die je-
weiligen Vorschriften sowie deren Änderungen anpas-
sen (Elliott-Davies & Glorney, 2024). 

Einsatzsituation 

Die Vorschriften dürften auch beeinflussen, an wel-
chen Orten das DEIG vorrangig angewendet wird. Bei 
Dymond et al. (2023) ereigneten sich 62 Prozent von 
ihnen im öffentlichen Umfeld, in vielen anderen Un-
tersuchungen ist eine DEIG-Anwendung in Wohnge-
bäuden wahrscheinlicher als in polizeilichen oder me-
dizinischen Einrichtungen. Bei White & Ready (2007) 
ereigneten sich über drei Viertel der Fälle in Gebäuden 
und ca. 23 Prozent im Freien, bei White und Ready 
(2010) fanden mehr als 75 Prozent in Innenräumen 
statt, und auch Quinton et al. (2020) kamen zu dem 
Schluss, dass DEIG-Anwendungen vorrangig in Privat-
bereichen stattfinden. Sytsma et al. (2021) berichten, 
dass die Eskalation von Gewalt nachts, in Gebäuden 
und in privaten Räumen wahrscheinlicher ist. Dies er-
klären die Autoren mit dem ausbleibenden beruhigen-
den Effekt Umstehender, die in öffentlichen Settings 
für ein geringeres Eskalationsrisiko sorgen. 

Mit der Anzahl der beteiligten Personen wird häufig 
ein Zusammenhang dahingehend gefunden, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer DEIG-Anwendung sinkt, je 
mehr polizeiliche Gegenüber (Dymond, 2016; Brandl & 
Stroshine, 2017; Hine et al., 2018) und Schaulustige 
(Quinton et al., 2020) präsent sind. Bei der Besat-
zungsstärke („crewing“) der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten fallen die Ergebnisse sehr unter-
schiedlich aus (Elliott-Davies, 2022). Stellenweise wird 
ein Zusammenhang mit DEIG-Anwendungen gefun-
den (Dymond et al., 2023; Brandl & Stroshine, 2017; 
Quinton et al., 2020), in anderen Untersuchungen je-
doch nicht (Dymond, 2016, 2020b). Bei Dymond et al. 
(2023) war bspw. bei Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten, die alleine im Dienst waren, die Wahrschein-
lichkeit eines DEIG-Abschusses um mehr als 80 Pro-
zent erhöht, im Vergleich zu denen, die von einer wei-
teren Einsatzkraft begleitet wurden, die keine Gewalt 
anwendete. Auch Quinton et al. (2020) kommen zu 

einer solchen Schlussfolgerung, die sie explizit nur auf 
den Abschuss im Distanzmodus und nicht auf die An-
drohung beziehen. Die divergierenden Ergebnisse 
können auf die jeweils verwendeten Daten/Variablen 
oder Stichproben (in Abhängigkeit städtischer/ländli-
cher Regionen) zurückzuführen sein sowie die unter-
schiedlichen behördeninternen Richtlinien. 

Verhalten und Eigenschaften des polizeilichen Gegen-
übers 

Zwischen dem Grad der Kooperation des polizeilichen 
Gegenübers und der DEIG-Anwendung wird mehrheit-
lich ein Zusammenhang gefunden – ein systemati-
sches Review zeigt, dass das Verhalten der betroffe-
nen Person, insbesondere das Leisten von Wider-
stand, die stärksten Prädiktoren für polizeiliche Ge-
waltanwendung sind (Boyd et al., 2023). Allerdings er-
weist sich die Forschungslage in Bezug auf die Rich-
tung als ambivalent. Einige Studien finden eine Asso-
ziation mit höheren Widerstandsniveaus bzw. aktivem 
Widerstand, andere berichten von einer solchen mit 
geringerem Widerstand. Bei White und Ready (2007) 
zeigte die überwiegende Mehrheit der US-amerikani-
schen polizeilichen Gegenüber (94 %) gewalttätiges 
Verhalten, in fast der Hälfte der Fälle (45 %) richtete 
sich diese Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte. In etwa einem Viertel der Fälle ging es um 
Suizid- oder Selbstgefährdungsdrohungen (23 %), in 4 
Prozent um Gewalt gegen eine dritte Person und in 21 
Prozent um Gewalt gegen mehrere Personen am Ein-
satzort. Bei Dymond (2020b) stieg – mit Daten über 
England und Wales – das Risiko einer DEIG-Anwen-
dung um das Dreifache, wenn das polizeiliche Gegen-
über eine Gefahr für sich selbst oder andere Personen 
darstellte, hier war der Schutz der eigenen Person und 
anderer ein starker Prädiktor für die Anwendung von 
DEIG. Dieser Befund ähnelt dem von Quinton et al. 
(2020), wonach der Schutz der eigenen Person und an-
derer ein starker Prädiktor für das Zeigen von DEIG ist 
– aktiver und aggressiver Widerstand des polizeilichen 
Gegenübers ergibt sich zudem als signifikanter Prä-
diktor für das Abfeuern im Distanzmodus. Auch Dy-
mond et al. (2023) berichten, dass 42 Prozent der 
DEIG-Anwendungen bei aktivem Widerstand stattfan-
den – in 89 Prozent der Fälle gaben die Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten an, Gewalt zum Schutz der 
eigenen Person oder anderer eingesetzt zu haben. Ei-
nige Studien aus den USA wiederum fanden, dass Per-
sonen, die aktiv Widerstand leisten oder versuchen, 
eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten anzu-
greifen, seltener einer DEIG-Anwendung ausgesetzt 
sind als Personen, die passiveres Verhalten zeigen 
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(Gau et al., 2010; Lin und Jones, 2010; Crow and 
Adrion, 2011; Brandl and Stroshine, 2017; Hine et al., 
2019). 

Die Bewaffnung des polizeilichen Gegenübers erweist 
sich häufig als signifikanter Prädiktor. Crow und 
Adrion (2011) stellten fest, dass Waffenbesitz die 
Wahrscheinlichkeit einer DEIG-Anwendung senkt – bei 
White und Ready (2010) waren etwa 40 Prozent der 
polizeilichen Gegenüber bewaffnet, zumeist mit ei-
nem Küchenmesser oder einem Schneidewerkzeug 
(84 Prozent der Bewaffneten – 32 Prozent aller Fälle). 
Bei White & Ready (2007) war es mehr als die Hälfte der 
Personen – auch hier überwogen Messer/Schneid-
werkzeuge (30 Prozent aller Fälle). In einer jüngeren 
britischen Studie von Dymond (2020b) erwies sich 
Waffenbesitz ebenfalls als starker Prädiktor für die An-
wendung von DEIG. Brandl und Stroshine (2017) fan-
den darüber hinaus, dass die Anwendung von DEIG bei 
‚vermutlich‘ bewaffneten polizeilichen Gegenübern 
wahrscheinlicher sei als die von Pfefferspray – bei tat-
sächlich bewaffneten Personen ist die Anwendung 
beider Einsatzmittel jedoch gleich wahrscheinlich. 
Überraschenderweise ergaben sich hier keine Unter-
schiede im Widerstandsniveau der polizeilichen Ge-
genüber hinsichtlich der Anwendungswahrscheinlich-
keit von Pfefferspray im Vergleich zum DEIG. 

Mit dem psychischen Gesundheitszustand wird eben-
falls vielfach ein Zusammenhang berichtet (O’Brien et 
al., 2011; Bailey et al., 2016; Brandl & Stroshine, 2017; 
Dymond, 2020b; Quinton et al., 2020). Die Anwen-
dungshäufigkeit steigt bei Personen, die als psychisch 
krank, instabil oder auffällig eingeschätzt wurden, 
was eine Literaturübersicht von Hallett et al. (2021) 
bestätigt. Bei White und Ready (2007) wurden 95 Pro-
zent der polizeilichen Gegenüber als „emotionally dis-
turbed“ klassifiziert, bei White und Ready (2010) zeig-
ten 92,5 Prozent der polizeilichen Gegenüber Anzei-
chen einer psychischen Erkrankung. Auch hier gibt es 
aber Gegenstimmen, die den Zusammenhang nicht 
finden (Johnson, 2011). Boyd et al. (2023) kamen zu 
dem Ergebnis, dass die psychische Gesundheit des po-
lizeilichen Gegenübers nicht konsistent wichtig dafür 
sei, ob das DEIG nur angedroht und nicht abgefeuert 
oder angedroht und abgefeuert werde. White und 
Ready (2007) weisen an dieser Stelle darauf hin, dass 
die Rate von Personen mit psychischen Erkrankungen 
auch im Kontext der Organisation interpretiert wer-
den müssen: Bei den von ihnen verwendeten Daten 
hatten Streifenkräfte keinen Zugriff auf das DEIG, nur 
‚Emergency Service Personnel‘ und Vorgesetzte wa-
ren zum Einsatz autorisiert. 

Über die Intoxikation wird in manchen Studien eine 
Korrelation berichtet und in manchen nicht. Bei White 
und Ready (2007) standen 14 Prozent unter dem Ein-
fluss von Alkohol/Drogen. Dymond et al. (2023) ermit-
telten mit Daten von 16 Behörden in England und Wa-
les zwischen 2017–2018, dass das polizeiliche Gegen-
über in rund einem Drittel aller Anwendungsfälle un-
ter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Wor-
rall et al. (2021) sowie Riddell und Worrall (2021) fan-
den anhand von Daten einzelner US-Behörden her-
aus, dass der Konsum von Drogen und/oder Alkohol 
des polizeilichen Gegenübers sowie dessen Bewaff-
nung signifikant mit dem Ziehen des DEIG assoziiert 
ist, nicht jedoch mit dem Abschuss im Distanzmodus. 
Dymond (2020b) berichtete von einer um 40 Prozent 
erhöhten Wahrscheinlichkeit des Abfeuerns bei Dro-
genkonsum des polizeilichen Gegenübers, Alkohol-
konsum blieb hingegen nicht signifikant. 

Merkmale des polizeilichen Gegenübers 

Uneinheitlich sind die Befunde in Bezug auf die Ethni-
zität des polizeilichen Gegenübers. Es gibt ebenso 
Studien, die mehreren Minderheitengruppen, bspw. 
Black- oder Hispanic-Communities, ein höheres Risiko 
zuschreiben (Lin & Jones, 2010; Gau et al., 2010; Crow 
& Adrion, 2011) wie solche, die keinen Zusammen-
hang finden (Dymond, 2020b; Brandl & Stroshine, 
2017). Bei White und Ready (2010) waren mehr als die 
Hälfte afroamerikanisch (52,1 %), 18,7 Prozent waren 
weiß und 27,3 Prozent hispanisch, bei Dymond et al. 
(2023) waren 70 Prozent der polizeilichen Gegenüber 
weiß, 19 Prozent schwarz und 8 Prozent asiatischer 
Herkunft. Dymond (2020b) weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass der Befund, dass Ethnizität 
nicht signifikant ist, mit Vorsicht zu interpretieren sei: 
Die betrachtete Polizeibehörde bildete ein Gebiet mit 
weniger diversen Communities ab, und zudem ver-
glich das Modell Vorfälle, in denen das DEIG abge-
schossen wurde, mit Vorfällen, in denen andere Ge-
waltformen genutzt wurden. Der Befund spricht somit 
dafür, dass das Abfeuern des DEIG mit breiteren Mus-
tern der Gewaltanwendung gegenüber ethnischen 
Minderheiten im Einklang steht – sagt aber wenig über 
diese breiteren Muster selbst. 

Während der Einfluss des Alters des polizeilichen Ge-
genübers in der Regel negiert wird (Brandl & Stros-
hine, 2017; Crow & Adrion, 2011; Kuzik, 2019), trifft das 
Gegenteil auf deren Geschlecht zu: DEIG werden ver-
mehrt gegenüber männlichen Personen angewendet. 
Bei White und Ready (2007) sind 86,8 Prozent der Per-
sonen männlich, bei Dymond et al. (2023) sind es 88 
Prozent, und auch u.a. Hine et al. (2019) und Dymond 
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(2020b) kommen zu dem Schluss, dass das DEIG bei 
Männern erheblich häufiger zur Anwendung kommt. 
Frauen werden als weniger bedrohlich wahrgenom-
men, wodurch weniger Zwang erforderlich erscheint 
(Hine et al., 2018). 

Einflussfaktoren: Zwischenfazit 

Die meisten multivariaten Studien, die Bedingungs-
faktoren von DEIG-Anwendungen untersuchen, über-
wiegend anhand von Daten US-amerikanischer Be-
hörden, stimmen in der relativen Unwichtigkeit beam-
tenbezogener Variablen überein (Dymond et al., 
2023). Dymond (2020b) kommt in England und Wales 
zu dem Schluss, dass die Anwendung von DEIG zwar 
mit gewissen Merkmalen der polizeilichen Gegenüber 
korreliert (signifikant: psychische Gesundheit und Ge-
schlecht, nicht signifikant: ethnische Herkunft), noch 
einflussreicher ist allerdings deren Verhalten, insbe-
sondere der Besitz von Waffen sowie die Gefährdung 
der eigenen oder dritter Personen. Der Zusammen-
hang der DEIG-Anwendungen mit dem Widerstand 
des polizeilichen Gegenübers sowie die fehlende As-
soziation mit der ethnischen Herkunft widersprechen 
Teilen der US-Literatur. 

Die Ermittlung von Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Einflussfaktoren gestaltet sich grundsätz-
lich schwierig, da nur wenige Studien Interaktionsef-
fekte zwischen Prädiktorvariablen berücksichtigen 
und Variablen in der Regel isoliert betrachtet werden 
(Boyd et al., 2023). Boyd et al. (2023) bestimmen – 
ebenfalls auf Basis von Daten aus England und Wales 
– mittels „Qualitative Comparative Analysis“ (QCA) re-
levante Aspekte, die zu einer Androhung oder einem 
Abschuss im Distanzmodus führen. Im Kontext beider 
Anwendungsmöglichkeiten erkennen sie mehrere 
Faktoren, also mehrere Kombinationsmöglichkeiten 
bestimmter Charakteristika der Einsatzsituationen, 
der polizeilichen Gegenüber und der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten. Der Einfluss dieser Merk-
male ist in dem Sinne unsystematisch, weil es nicht 
‚den einen‘ Faktor gibt, der grundsätzlich in einer be-
stimmten Form der Anwendung resultiert, sondern es 
kommt auf deren Zusammenspiel an – oft ist es aber 
ein einziger Aspekt, der darüber entscheidet, ob die 
Einsatzsituation mittels Androhung oder Abschuss be-
endet wird. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass der Ab-
schuss des DEIG in Zusammenhang steht mit Aggres-
sivität des polizeilichen Gegenübers, dem polizeili-
chen Vorwissen über das Gegenüber sowie die Ein-
satzsituation. Dies könnte bedeuten, dass das Verhal-
ten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch 
das frühere Verhalten der polizeilichen Gegenüber 

beeinflusst wird. Allerdings ist das Vorwissen relevant 
für das Androhen, wonach die Einsatzkräfte eher da-
hin tendieren, das DEIG zu ziehen und mit den Laser-
strahlen zu zielen, wenn sie es mit Personen zu tun ha-
ben, mit denen sie in der Vergangenheit negative Be-
gegnungen hatten (ebd.). 

Die Ergebnisse verdeutlichen nicht nur, wie wichtig es 
ist, zwischen verschiedenen Anwendungsmodi zu dif-
ferenzieren, sondern ebenfalls, dass die Entscheidung 
von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, Gewalt 
anzuwenden, auf einem Konglomerat an Faktoren be-
ruht und keiner von ihnen unabhängig von anderen 
ins Gewicht fällt (Cojean et al., 2020). Elliott-Davies 
und Glorney (2024) ermittelten in ihrer Übersichtsar-
beit unter den 20 Veröffentlichungen nur drei qualita-
tive Studien (die von Escalante, 2020; Hine et al., 2018; 
Sierra-Arévalo, 2019), die sich mit den spezifischen 
Gründen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
für die Anwendungen von DEIG auseinandersetzen. Es 
mangelt an psychologischen und soziologischen Zu-
gängen zur Erklärung von DEIG-Anwendungen, die 
„internal factors“ (Dror, 2007) wie bspw. Überzeugun-
gen, Werte, Vorerfahrungen und kognitive Fähigkeiten 
berücksichtigen, denn nur so lässt sich herausfinden, 
warum unterschiedliche Personen in identischen Kon-
texten unterschiedliche Entscheidungen treffen (Elli-
ott-Davies & Glorney, 2024). 

Effektivität der DEIG-Anwendung 

Wirksamkeit 

Die Effektivität bzw. Wirksamkeit des DEIG im Sinne 
des Gehorsams des polizeilichen Gegenübers liegt bei 
90 Prozent (White & Ready, 2010), 85 Prozent (Brandl 
& Stroshine, 2017), 78 Prozent (Mesloh et al., 2008) 
und 60 Prozent (White & Ready, 2007). Beim Pfeffer-
spray ist die Rate ähnlich hoch, sie liegt bei 85 Prozent 
(Brandl & Stroshine, 2017), 73 Prozent (Adang et al., 
2006), 76 Prozent (Kaminski et al., 1999) und 74 Pro-
zent (Morabito & Doerner, 1997). 

White und Ready (2007) differenzieren bei den DEIG-
Anwendungen, die nicht erfolgreich waren, zwischen 
zwei Gruppen polizeilicher Gegenüber: Etwas weniger 
als die Hälfte (33 von 72 Fällen) leistete unmittelbar 
nach dem Abschuss Widerstand, weil sie nicht außer 
Gefecht gesetzt wurde, die übrigen Personen waren 
kurzzeitig bewegungsunfähig, so dass die Polizei die 
Kontrolle übernehmen konnte, und es kam erst später 
zu erneuten Widerstandshandlungen. Bei Somers et 
al. (2020) war die Anwendung des DEIG gegen Männer 
weniger wirksam, mit zunehmendem Körpergewicht 
und bei Personen unter Einfluss von Drogen/Alkohol 
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nahm ihre Effektivität jedoch zu. Bei White & Ready 
(2010) sank sie hingegen bei Intoxikation des polizeili-
chen Gegenübers und hing eher davon ab, ob sich die 
Person gewalttätig gegenüber einer Einsatzkraft oder 
anderen Person verhielt: Personen, die sich selbst ver-
letzten oder suizidale Absicht kommunizierten, setz-
ten den Widerstand seltener fort als diejenigen, die die 
Gewalt gegen Andere richteten. Während Brandl und 
Stroshine (2017) dem DEIG eine hohe Wirksamkeit un-
abhängig der Einsatzsituation attestieren, kommen 
White und Ready (2007, 2010) zu dem Schluss, dass es 
in ‚schwereren‘ Fällen, bspw. bei gewalttätigen oder 
bewaffneten Zielpersonen, effektiver sei. Hochrisiko-
situationen könnten sich grundlegend in Merkmalen 
unterscheiden, die die Wirksamkeit beeinflussen, 
bspw. schnelleren Reaktionszeiten, besseren Fähig-
keiten oder einer anderen (besseren) Wirkungsweise 
des DEIG (White & Ready, 2010). 

Treffsicherheit 

Wenig überraschend ist das Ergebnis geringerer Wirk-
samkeit, wenn die Sonden ihr Ziel verfehlen oder aus 
größerer Distanz abgefeuert werden: Bei White und 
Ready (2010) schossen die Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten das DEIG in 80,7 Prozent der Fälle nur 
einmal ab, und zu fast 80 Prozent trafen beide Sonden 
wie beabsichtigt das Ziel. Sheridon und Hepper (2022) 
untersuchten in Großbritannien die Effektivität des 
DEIG anhand von über 2656 Einsatzberichten, die von 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zwischen 
2017 und 2020 gefertigt wurden. In diesem Zeitraum 
wurde bei der Polizei in Großbritannien das Modell TA-
SER X2 eingesetzt, dessen Funktionsweise sich im 
Prinzip nicht von der des TASER 7 unterscheidet. Be-
trachtet wurden insbesondere die Quote der Fehl-
schüsse, der Einfluss der Kleidung, der Abstand der 
Sonden zueinander sowie die körperliche Konstitu-
tion der polizeilichen Gegenüber. Die Gesamterfolgs-
rate, also das Treffen und ‚außer Gefecht setzen‘ der 
Zielperson, lag bei 68,5 Prozent. In 1 850 Fällen wurde 
dokumentiert, warum der Einsatz des DEIG nicht er-
folgreich war. In 41,8 Prozent dieser Fälle war zu dicke 
oder lockere Kleidung für die ausbleibende Wirkung 
verantwortlich – zu 37,2 Prozent verfehlte mindestens 
eine Sonde (insbesondere die Untere) das Ziel, in 16 
Prozent der Fälle waren es beide Sonden. Ein zu gerin-
ger Abstand zwischen ihnen wurde in 11,4 Prozent der 
Fälle berichtet. Aus der eingeschränkten Reliabilität 
der DEIG-Anwendungen folgern die Autoren, dass ein 
Vertrauen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
in die Wirksamkeit des DEIG in lebensbedrohlichen Si-
tuationen nicht angebracht sei (ebd.). 

Beeinträchtigungen der Wirkung 

Dymond (2020a) merkt in diesem Kontext an, dass Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamte durch das Wissen 
um die Begünstigung der Treffsicherheit durch die 
Verringerung der Distanz dazu ermutigt werden, sich 
dem polizeilichen Gegenüber zu nähern – diese Nähe 
kann jedoch nicht nur die Wahrscheinlichkeit erhö-
hen, dass das DEIG tatsächlich eingesetzt werden 
muss, sondern zugleich das Verletzungsrisiko stei-
gern, falls die Waffe unwirksam bleibt. Das DEIG kann 
die Sicherheit der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten zwar potenziell erhöhen, aber nur, wenn es un-
ter bestimmten Bedingungen und innerhalb gewisser 
Distanzen abgeschossen wird. Seine Effektivität ist so-
mit nicht als pauschal gegebene (konstante) Messva-
riable zu betrachten, vielmehr handelt es sich hierbei 
um eine kontingente Größe, die das Zusammenspiel 
von Technologie, Polizeikräften und Öffentlichkeit 
hervorbringt (ebd.). 

Dies verdeutlicht erneut die Notwendigkeit, Interakti-
onseffekte zu berücksichtigen. So sehr die Einsatzsitu-
ationen divergieren, in denen DEIG zur Anwendung 
kommen, so unterschiedlich gestalten sich die Bedin-
gungen für deren Effektivität, die nicht nur von einzel-
nen Faktoren abhängt, sondern auch von deren Zu-
sammenspiel. So weisen White und Ready (2010) da-
rauf hin, dass bspw. untersucht werden müsse, wie 
sich das Zusammenspiel zwischen dem Körperge-
wicht des polizeilichen Gegenübers und dessen Into-
xikation auf die Wirksamkeit der DEIG-Anwendungen 
auswirke. Auch andere Formen körperlichen Zwangs 
kommen selten zur Sprache, obwohl diese die Ein-
satzsituationen signifikant beeinflussen (Dymond, 
2014), und sich die Kombination von Einsatzmitteln 
auf die Verletzungsrate von DEIG-Anwendungen aus-
übt (Paoline et al., 2012). Wenn nur das DEIG ange-
wendet wird, sind die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten seltener verletzt als in Lagen, in denen meh-
rere Mittel kombiniert werden, die Verletzungsraten 
sind allerdings ähnlich hoch, wenn man sie mit Ein-
satzsituationen vergleicht, in denen nur ein anderes 
Mittel angewendet wurde. Das DEIG wirkt demzufolge 
vor allem dann schützend, wenn keine Einsatzmittel 
miteinander kombiniert werden (ebd.). Die sequenzi-
elle Position des DEIG im Rahmen von Mehrfach-An-
wendungen wird nur selten untersucht (dies ist der 
Fall bei u.a. Gau et al., 2010; Lin & Jones, 2010; Brandl 
& Stroshine, 2017; Hine et al., 2018) – bspw. Williams 
et al. (2002) dokumentieren Fälle, in denen auf eine 
unwirksame DEIG-Anwendung tödliche Polizei-
schüsse folgten. 
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Verletzungsgefahr 

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass die 
Ausstattung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten mit dem DEIG die Gefahr von gewalttätigen Ausei-
nandersetzungen und Verletzungen reduziert (Grif-
fith, 2009; Lin & Jones, 2010; Taylor & Woods, 2010). 
MacDonald et al. (2009) verwendeten 24.380 Fälle aus 
12 US-Polizeibehörden (1998–2006) und kamen zu 
dem Ergebnis, dass Anwendungen von DEIG mit ei-
nem erheblich (um etwa 30–60 Prozent) verringerten 
Risiko für Verletzungen aller Beteiligten einhergehen – 
insbesondere der polizeilichen Gegenüber. Die Verlet-
zungswahrscheinlichkeit steigt hingegen, je mehr kör-
perliche Gewalt die Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten anwenden, und je mehr Widerstand das poli-
zeiliche Gegenüber zeigt (MacDonald et al., 2009; Hine 
et al., 2019). Petersen et al. (2024) vergleichen die Ver-
letzungsrisiken verschiedener Einsatzmittel mit Daten 
zu 2.348 Einsatzsituationen in 17 großen Behörden 
(2015–2019). Sie resümieren, dass DEIG für Verletzun-
gen der polizeilichen Gegenüber insgesamt ein gerin-
geres Risiko bergen als Schlagstöcke und Polizei-
hunde – sie sind oft nur geringfügig, wobei schwere 
Folgen oft mit Vorerkrankungen einhergehen. Noch 
etwas niedriger ist die Verletzungsquote beim Pfeffer-
spray, das jedoch weitaus seltener angewendet wird – 
und in anderen Situationen als das DEIG. Die Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten bleiben am wahr-
scheinlichsten unversehrt, wenn Polizeihunde invol-
viert sind, zwischen den übrigen Einsatzmitteln unter-
scheiden sich die Verletzungsrisiken jedoch nicht. 

Erklärungsansätze für variierende Forschungsbe-
funde 

Divergierende Positionierung im Gewalt-Kontinuum 

Hier ist zu bedenken, dass sich die Situationen, in de-
nen verschiedene Einsatzmittel angewendet werden, 
voneinander unterscheiden (können), auch deshalb, 
weil Einsatzstrategien zwischen den Behörden erheb-
lich divergieren können (Petersen et al., 2024). Dies 
spiegelt die zwischen den Behörden divergierende 
Einstufung des DEIG auf der Einsatzmittel-Skala wi-
der. Obwohl es üblicherweise auf derselben Stufe des 
Kontinuums polizeilicher Gewalt steht wie das Pfeffer-
spray, variiert zwischen den Dienststellen, wo genau 
sie eingeordnet werden (Alpert & Dunham, 2010; Al-
pert et al., 2011). Gemäß einem Bericht des US- 
Government Accountability Office (2005) werden sie – 
je nach Bundesstaat – auf den Stufen 2, 3 oder 4 einer 
5-stufigen Skala platziert. Die Einordnung auf dem Ge-
waltkontinuum beeinflusst, unter welchen Umstän-
den diese Waffen zum Einsatz kommen, und ihre 

Wirksamkeit bei der Erlangung von Gehorsam (Brandl 
& Stroshine, 2017) – zudem wächst die Anzahl der Ein-
satzsituationen, in denen eine Anwendung ‚gerecht-
fertigt‘ ist, je niedriger das Gerät verortet wird (Adams 
& Jennison, 2007). Alpert und Dunham (2010) zeigen 
mit US-Daten von 2006, dass 26 Prozent der Behörden 
das DEIG relativ niedrig auf dem Kontinuum anordne-
ten und deren Anwendung auch bei passivem Wider-
stand erlauben, während es bei der Mehrheit von 64 
Prozent im mittleren Bereich angesiedelt ist, und bei 
10 Prozent der Behörden im Bereich der Schusswaffe, 
so dass hier nur Anwendungen gegen angreifende 
Personen autorisiert sind. Auch Thomas et al. (2010) 
kamen zu dem Ergebnis, dass DEIG meist im mittleren 
Bereich der Einsatzmittel-Skala liegen. Es bedarf einer 
verbesserten Klarheit in Bezug auf die Skalen, die so-
wohl zur Bewertung des eingesetzten Gewaltgrads 
von Seiten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten herangezogen werden als auch zur Einordnung 
der Gewalt des polizeilichen Gegenübers. Die Einord-
nung von DEIG auf derselben Stufe wie ein anderes 
Einsatzmittel – bspw. das Pfefferspray – bedeutet 
nicht, dass beide funktional gleichwertig und im Ein-
satz beliebig austauschbar sind, aber wenn die An-
wendung bspw. bei ‚passivem Widerstand‘ erlaubt ist, 
muss klar definiert sein, um wie viel und welche Art 
von Widerstand über welchen Zeitraum hinweg es 
sich handelt sollte – andernfalls könnte es zu Situatio-
nen kommen, „in which officers tase citizens ‚(j)ust be-
cause a person says no‘“ (Colarossi et al., 2006, zit. n. 
Adam & Jennison, 2007, S. 452). 

Ein niedrigschwelliger DEIG-Einsatz erhöht zudem Po-
tenzial für die Entwicklung des ‚lazy cop syndrome‘, 
bei dem sich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu 
stark auf das DEIG verlassen, anstatt Konflikte zu lö-
sen oder körperlich einzugreifen (Torres, 2020). Die 
Anwendung des DEIG in bestimmten Situationen 
könnte die öffentliche Sicherheit gefährden oder die 
polizeiliche Legitimität infrage stellen (Sierra-Arévalo, 
2019), oder die Einsatzsituation könnte, obwohl die 
DEIG-Anwendung mit den Verwaltungsvorgaben in 
Einklang steht, von geübten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten auch ohne das Gerät gelöst werden 
(Ready & White, 2011). Auf diese ‚kommunikative Ver-
armung‘ weist im Rahmen eines Interviews auch eine 
ausbildende Person hin: „it’s amazing how I give you 
this yellow bit of kit and you forget to use your mouth“ 
(Dymond, 2020a: 1004). Allein die Präsenz des DEIG er-
höht das Selbstvertrauen der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten und beeinflusst ihr Entscheidungsver-
halten in dem Sinne, dass sie proaktiver agieren und 
dabei eher Risiken eingehen und schneller Gewalt 
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anwenden. Im Sinne Latours (1992) fungiert das DEIG 
nicht nur als Werkzeug, sondern als Akteur, an den die 
Gewalt – physisch, emotional und entscheidungsbe-
zogen – in Teilen delegiert wird. Die Einsatzdistanz 
senkt die psychologische Hemmschwelle, das Betäti-
gen eines Abzugs ersetzt den körperlichen Kontakt 
(der bspw. beim Schlagstock oder körperlicher Gewalt 
intensiv stattfindet), und die Entscheidung über Inten-
sität und Dauer der Gewalt wird zumindest teilweise 
vom Gerät selbst übernommen (Dymond, 2020a). 

Divergierende Richtlinien 

Behördlichen Unterschieden kommt somit eine hohe 
Bedeutung zu, die in der Forschung berücksichtigt 
werden sollte. Adams und Jennison (2007) zeigen in 
ihrer Literaturübersicht, wie gering der Konsens ist, 
der hinsichtlich der Entwicklung und Anwendung von 
Richtlinien herrscht – bspw. in Bezug auf die Ausbil-
dungen. Es variieren sowohl deren Umfang und Regel-
mäßigkeit als auch deren Inhalte stark, und während 
häufig technisch-gerätebezogene Aspekte dominie-
ren, kommen Kontextaspekte, die die Urteilsfindung 
in heiklen Einsatzsituationen betreffen (bspw. mit Kin-
dern, psychisch Kranken oder Intoxikierten, an Schu-
len oder Krankenhäusern), zu kurz. Die Uneinheitlich-
keit macht es schwer, Mindeststandards oder ‚Best 
Practices‘ zu formulieren, da unklar ist, wie viel Trai-
ning der Regelfall ist, wer die Trainerinnen und Trainer 
qualifiziert, und wie Risiken in Sondersituationen ge-
lehrt werden (ebd.). Dymond zeigte sieben Jahre spä-
ter für England/Wales eine deutliche Ausweitung der 
Nutzung von DEIG bei zugleich erstaunlich schmaler 
peer-reviewter UK-Evidenz, wobei sich die Forschung 
zudem häufiger auf quantitative Maße wie die Dauer 
der Fortbildung fokussiert, und seltener auf konkrete 
Inhalte oder die Didaktik (Dymond, 2014). 

Divergierende Operationalisierungen 

Bereits zwischen den USA und Großbritannien gibt es 
grundlegende Unvereinbarkeiten, denn in den USA 
herrschen bspw. bei den Ausbildungen viel niedrigere 
Mindeststandards und Qualifikationsanforderungen 
an die Teilnehmenden (Dymond, 2014). In Studien 
sollten demnach mehrere Polizeibehörden hinzuge-
zogen und deren jeweilige lokale Richtlinien berück-
sichtigt werden, da sie den Anwendungsbereich des 
DEIG grundlegend beeinflussen (Dymond, 2020a). 
Dies hat eine große Bandbreite von divergierenden Er-
gebnissen zur Folge, die zugleich auf die inkonsistente 
Operationalisierung von Variablen zurückzuführen ist 
(Elliott-Davies & Glorney, 2024). Die Messung des Wi-
derstandsniveaus bspw. reicht von einer einzelnen bi-
nären Frage (DeLone & Thompson, 2009) bis zu Skalen 

mit drei oder vier Stufen (Brandl & Stroshine, 2017; Dy-
mond, 2020b). Die Datenqualität und Validität/Ver-
gleichbarkeit vieler Ergebnisse ist ebenso dadurch 
eingeschränkt, dass es sich bei der Datengrundlage 
zumeist um Einsatzberichte handelt. Auch, wenn es 
keine Hinweise auf eine systematische Verzerrung o-
der Untererfassung gibt, ist deren Genauigkeit fraglich 
(Brandl & Stroshine, 2017). Die Wahrnehmung der Ein-
satzsituationen unterscheidet sich grundsätzlich zwi-
schen den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
und den polizeilichen Gegenübern (Rojek et al., 2012), 
und es ist ebenso denkbar, dass bestimmte Details e-
her dokumentiert werden, wenn das DEIG zur Anwen-
dung kam, und andernfalls weggelassen werden, weil 
die DEIG-Anwendung als begründungsbedürftiger 
empfunden wird (Boyd et al., 2023). 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass das DEIG sowohl 
die Einsatzsituation als auch die beteiligten Personen 
beeinflusst. So berichten Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte, sie hätten den Eindruck, seit der Ausstat-
tung mit dem DEIG häufiger zu riskanten Einsätzen ge-
schickt zu werden und auch häufiger alleine im Strei-
fendienst zu sein – diese situativen Faktoren beein-
flussen wesentlich polizeiliches Ermessen im Zusam-
menhang mit Entscheidungen für/gegen eine DEIG-
Anwendung (Dymond, 2020a). Aber auch die polizeili-
chen Gegenüber bleiben von der Präsenz der Waffe 
nicht unberührt: Einerseits können die Präsenz und 
das Ziehen des DEIG eine Abschreckungswirkung ha-
ben und die Wahrscheinlichkeit gewalttätigen Verhal-
tens senken (u.a. Sierra-Arévalo, 2019). Andererseits 
gibt es zugleich Evidenz für einen ‚less-lethal weapons 
effect‘, bei dem die Präsenz eines DEIG mit gesteiger-
ter Aggressivität des polizeilichen Gegenübers einher-
geht. In einer Studie von Ariel et al. (2019) kommen die 
Autorinnen und Autoren zu dem Schluss: Sind DEIG 
präsent, setzen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
signifikant häufiger Zwang ein und werden auch häu-
figer attackiert. Dies wird mit einer Wechselwirkung 
zwischen beiden Parteien erklärt, bei der die Anwe-
senheit des DEIG die polizeilichen Gegenüber aggres-
siver werden lässt, worauf die Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten wiederum mit stärkerer Zwangsan-
wendung reagieren. In der Personengruppe, in denen 
das DEIG präsent ist, verüben polizeiliche Gegenüber 
häufiger Angriffe auf die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten und diese antworteten wiederum häufi-
ger mit Gewalt. Praktisch ist allerdings schwer zu er-
fassen, ob diese feindseligen Kognitionen stattfinden, 
denn wo DEIG sind, sind meist auch Schusswaffen 
(ebd.). 
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3 Formale rechtliche Voraussetzungen der Anwendung 
 

Das DEIG ist ein Zwangsmittel. Von der Polizei eingesetzte Zwangsmittel müssen zum einen gesetzlich als solche zu-
gelassen sein. Zum anderen müssen die Voraussetzungen für den Einsatz der Zwangsmittel im Gesetz hinreichend 
konkret bestimmt sein. Im Polizeigesetz NRW finden sich sowohl Ausführungen zur Zulassung des DEIG als Zwangs-
mittel wie auch solche zum Einsatz des Zwangsmittels. Ergänzend zu den gesetzlichen Voraussetzungen muss vor 
jedem Einsatz von Zwangsmitteln die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Verhältnismäßigkeit geprüft werden. 
Die „Dienstanweisung für den Einsatz von Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) der Polizei NRW“ ist eine für diese Prü-
fung maßgebliche Vorschrift. Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die Inhalte der Dienstanweisung in kompri-
mierter Form dargestellt und Unklarheiten thematisiert (3.1). Anschließend erfolgt eine rechtliche Einschätzung zu 
der Frage der Androhung des Zwangsmittels DEIG (3.2). 

 

3.1 Dienstanweisung 
Die „Dienstanweisung für den Einsatz von Distan-
zelektroimpulsgeräten (DEIG) der Polizei NRW“ stellt 
ein normatives wie operatives Steuerungsinstrument 
dar. Geregelt werden in der Dienstanweisung sowohl 
die rechtlichen Voraussetzungen als auch die prakti-
schen Rahmenbedingungen für den polizeilichen Ein-
satz von DEIG im Wachdienst der Polizei NRW. Einlei-
tend wird ausgeführt, dass die Einführung des DEIG 
vor dem Hintergrund eines seit Jahren zu beobach-
tenden Anstiegs von Gewalt gegen Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte erfolgt. Das DEIG wird als ein ge-
eignetes Einsatzmittel beschrieben, mit dem in be-
stimmten Einsatzlagen Gewalt gegen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte reduziert werden kann. Dane-
ben soll das Verletzungsrisiko von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, Adressaten polizeilicher Maß-
nahmen sowie Unbeteiligten durch den Einsatz des 
DEIG reduziert werden, wenn eine Eskalation unver-
meidbar ist. 

Rechtlich fundiert ist die Dienstanweisung auf den 
einschlägigen Bestimmungen des Polizeigesetzes 
NRW (PolG NRW), insbesondere auf § 58 (4) PolG NRW. 
Die gesetzliche Norm klassifiziert das DEIG als Waffe, 
mit deren Anwendung sowohl eine gefahrenabweh-
rende als auch strafverfolgende Zielrichtung verfolgt 
werden kann. 

Differenziert wird in der Dienstanweisung zwischen 
statischen und dynamischen Einsatzlagen. Während 
der Einsatz des DEIG in statischen Lagen, beispiels-
weise bei drohenden, aber noch nicht ausgeführten 
Angriffshandlungen, als zulässig und taktisch sinnvoll 
beschrieben wird, wird der Einsatz des DEIG in dyna-
mischen Bedrohungslagen, insbesondere bei tätli-
chen Angriffen mit Hieb-, Stich- oder Schusswaffen als 
grundsätzlich ungeeignet beschrieben. Damit wird 

dem DEIG eine Rolle als intermediäres Einsatzmittel, 
zwischen körperlicher Gewalt und Hilfsmitteln der 
körperlichen Gewalt auf der einen Seite und dem 
Schusswaffeneinsatz andererseits zugeschrieben. Das 
bedeutet zugleich, dass das DEIG kein Ersatz der 
Schusswaffe sein soll.  

Ein zentrales Element der Dienstanweisung ist die – 
grundsätzlich – verpflichtende Androhung des DEIG 
vor dem tatsächlichen Einsatz i.S.d. § 61 (1) PolG NRW. 
Die Dienstanweisung lässt offen, wie die Androhung 
im konkreten Einzelfall zu gestalten ist, sie legt ledig-
lich fest, dass die Androhung unmissverständlich sein 
muss. Die Androhung des DEIG, ausschließlich mittels 
Lichtbogen, lässt, ausweislich der Dienstanweisung, 
den beabsichtigen Einsatz des DEIG nicht zwangsläu-
fig erkennen. Damit besteht Klärungsbedarf bezüglich 
einer rechtlichen Frage: Die Androhung eines Zwangs-
mittels ist nur dann rechtlich legitimiert, wenn die Vo-
raussetzungen für den Einsatz des Zwangsmittels vor-
liegen. Müssen daher die rechtlichen Voraussetzun-
gen für den Einsatz des DEIG vorliegen, wenn lediglich 
der Lichtbogen mit dem DEIG erzeugt wird? Zu der 
Frage der Androhung wurde ein juristischer Beitrag 
von Herrn PD Sinan Eroglu, LL.M. verfasst (3.3). 

Adressiert wird in der Dienstanweisung auch der Ein-
satz des DEIG in Verbindung mit körpernah getrage-
nen Aufnahmegeräten (Bodycam). Der Einsatz der Bo-
dycam unterliegt, unabhängig vom Einsatz des DEIG, 
den Vorschriften des § 15 c PolG NRW und bedarf je-
weils einer eigenen rechtlichen Beurteilung. Die 
Dienstanweisung weist darauf hin, dass ein systembe-
dingt kombinierter Einsatz von Bodycam und DEIG – 
bei geltender Rechtslage – nicht aus der Rechtmäßig-
keit des DEIG-Einsatzes abgeleitet werden.  

Zu der Trageweise des DEIG führt die Dienstanwei-
sung aus, dass das DEIG sichtbar und so im 
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Sicherheitsholster zu tragen ist, dass eine Verwechs-
lung auszuschließen ist. Die zulässigen Trageweisen 
werden abschließend benannt: Entweder wird das 
DEIG an der Außentragehülle oder am dienstlichen 
Koppel, gegenüberliegende Seite der Schusswaffe, 
getragen. Alternative Trageweisen sind damit ausge-
schlossen. 

Bezüglich der Anwendung des DEIG führt die Dienst-
anweisung aus, dass Treffer in sensiblen Körperzonen 
– möglichst – zu vermeiden sind. Aufgeführt werden in 
diesem Zusammenhang: Kopfbereich, Hals- und Na-
ckenbereich, Herzregion, Genitalbereich, Ge-
lenkstrukturen und Bereiche in denen Knochen pene-
triert werden. Begründet wird diese Beschränkung der 
Trefferregionen mit der Zunahme der Wahrscheinlich-
keit einer unverhältnismäßigen Schädigung beim po-
lizeilichen Gegenüber. Vor diesem Hintergrund wäre 
zu überdenken, die Begrifflichkeit ‚möglichst‘ ersatz-
los zu streichen. 

Darüber hinaus sind zudem gesundheitliche Risiken in 
die Entscheidung über den Einsatz des DEIG einzube-
ziehen: Bei erkennbar gesundheitlich beeinträchtig-
ten, gebrechlichen oder schwangeren Personen sowie 
Kindern ist der Einsatz grundsätzlich zu vermeiden. 
Ein absolutes Verbot des DEIG – Einsatzes gegen diese 
Menschen ist damit nicht bestimmt, auch dann nicht, 
wenn die gesundheitlichen Risiken erkennbar sind. 

Hingegen ist der Einsatz des DEIG uneingeschränkt 
unzulässig bei brennbaren Stoffen im Wirkbereich, bei 
Absturzgefahr oder wenn eine erhöhte Gefährdung 
Dritter durch Fehlschüsse vorliegt. 

Ergänzend enthält die Dienstanweisung spezifische 
Regelungen zur Zusammenarbeit mit Diensthunde-
führern, zum Einsatz gegen Tiere sowie zur medizini-
schen Nachsorge. Letztere ist besonders hervorzuhe-
ben: Die Entfernung der Pfeilprojektilkörper stellt eine 
eigenständige Maßnahme dar, die einer rechtlichen 
Rechtfertigung bedarf. Grundsätzlich soll die Entfer-
nung medizinischem Fachpersonal vorbehalten blei-
ben; Ausnahmen bestehen nur bei akuter Gefahren-
lage. Das Entfernen der Pfeilprojektilkörper soll Be-
standteil der Fortbildung sein. 

Im Bereich der Aus- und Fortbildung ist in der Dienst-
anweisung ein Qualifizierungsmodell beschrieben. 
Die Anwendung des DEIG ist demzufolge ausschließ-
lich geschultem Personal gestattet. Die Schulung er-
folgt dezentral durch Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren in den Kreispolizeibehörden. Deren 

Ausbildung wiederum erfolgt zentral beim Landesamt 
für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW (LAFP NRW). 

Die Dienstanweisung regelt auch die Dokumentation 
und Datenverarbeitung nach einem Einsatz des DEIG. 
Jeder Gebrauch des DEIG, der über eine reine Funkti-
onsüberprüfung hinausgeht, ist zu erfassen und mit 
der Software ‚Axon Commander‘ zu verwalten. Der Zu-
griff auf diese Daten ist ausschließlich besonders au-
torisiertem Personal innerhalb der Behörden vorbe-
halten. Ein Controllingsystem dient der Evaluation 
des Einsatzmittels; eine externe Veröffentlichung von 
Statistiken ist untersagt. 

3.2 Einordnung des DEIG als Ge-
waltmittel 

Das DEIG wird rechtlich als Waffe eingeordnet. Diese 
Feststellung ist nicht Gegenstand einer (dieser) Dis-
kussion, sondern rechtliche Tatsache. Ungeachtet 
dieser Festlegung sollen die nachfolgenden Ausfüh-
rungen die zuvor dargestellte technische Beschrei-
bung des DEIG aufgreifen und auf Basis der Geräteei-
genschaften eine Einordnung als Gewaltmittel vor-
nehmen. Diese Analyse zeigt, dass sich die Waffenei-
genschaft nicht nur aus normativen Setzungen ergibt, 
sondern aus den konkreten technischen und funktio-
nalen Charakteristika des Geräts selbst. 

Symbolische Macht und psychologische Effekte 

Die Formgebung des DEIG folgt nicht in allen Punkten 
primär technischen Notwendigkeiten, sondern etab-
liert bewusst kulturelle Referenzen zur konventionel-
len Handfeuerwaffe. Das DEIG präsentiert sich in einer 
Form, die auch für Laien unmittelbar als Waffe erkenn- 
und identifizierbar ist. Diese Designentscheidungen 
sind bemerkenswert, da die wesentlichen techni-
schen Komponenten – etwa die Energiequelle, Steue-
rungselektronik, Kartuschenhalterung und Auslöse-
mechanismus – theoretisch in völlig anderen Formen 
vorstellbar und integrierbar sind. 

Die Waffenform kommuniziert unmissverständlich 
Macht und Durchsetzungsfähigkeit. Diese symboli-
sche Dimension ist im polizeilichen Kontext nicht zu 
unterschätzen. Ein als Waffe erkennbares Gerät verän-
dert die Interaktionsdynamik zwischen Polizei und 
Bürger erheblich. Es transformiert eine Begegnung in 
eine potenzielle Bedrohungssituation, in der die Op-
tion des Waffengebrauchs permanent im Raum steht. 
Für die Trägerinnen und Träger kann das Führen einer 
waffenähnlichen Technologie das Selbstverständnis 
und die Herangehensweise an Konfliktsituationen 
verändern. Die Verfügbarkeit einer ‚scheinbaren‘ 
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Waffe kann zu einer veränderten Risikoeinschätzung 
führen – möglicherweise zu einer Überschätzung der 
eigenen Handlungsoptionen oder zu einer niedrigeren 
Schwelle für den Einsatz von Zwangsmitteln. Die in-
formelle Kategorisierung als Hilfsmittel könnte para-
doxerweise diese Effekte noch verstärken, indem sie 
die psychologische Hemmschwelle für den Einsatz 
senkt. 

Die Distanzwirkung als Wesensmerkmal 

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des DEIG 
gegenüber anderen Mitteln unmittelbaren Zwangs ist 
seine Fähigkeit, Wirkung über eine Distanz von mehre-
ren Metern zu entfalten. Diese Eigenschaft stellt nicht 
nur einen graduellen, sondern einen qualitativen Un-
terschied dar, der die Einordnung als Hilfsmittel kör-
perlicher Gewalt grundsätzlich in Frage stellt. Wäh-
rend Einsatzmittel wie der Einsatzmehrzweckstock o-
der Techniken der körperlichen Gewalt einen direkten 
Körperkontakt erfordern – und damit auch ein erhöh-
tes Risiko für die eingreifenden Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten bergen – ermöglicht der TASER 7 
die Anwendung von Zwang aus sicherer Entfernung. 
Diese Distanzüberbrückung verändert die Dynamik ei-
ner Konfrontation in mehrfacher Hinsicht: 

- Die räumliche Distanz schafft eine strukturelle 
Überlegenheit der bewaffneten Person. Sie kann 
aus einer Position relativer Sicherheit agieren, 
während das Gegenüber keine vergleichbare 
Handlungsoption besitzt. Diese Asymmetrie un-
terscheidet sich fundamental von Situationen 
körperlicher Auseinandersetzung, in denen beide 
Seiten zumindest theoretisch über ähnliche Mit-
tel verfügen. 

- Die Möglichkeit, aus der Distanz zu wirken, kann 
einerseits körperliche Auseinandersetzungen 
vermeiden und damit deeskalierend wirken. An-
dererseits birgt sie das Risiko einer niedrigeren 
Einsatzschwelle. Wenn der Einsatz eines Zwangs-
mittels nicht mehr mit dem Risiko einer körperli-
chen Konfrontation verbunden ist, könnte die 
Hemmschwelle für dessen Anwendung sinken. 

- Die Präsenz einer erkennbaren Distanzwaffe 
kann verbale Auseinandersetzungen in potenzi-
elle Bedrohungsszenarien transferieren. Das po-
lizeiliche Gegenüber muss permanent mit der 
Möglichkeit rechnen, aus der Distanz „getasert“ 
zu werden. 

 

 

Der Lichtbogen als taktisches Instrument 

Der elektrische Lichtbogen des DEIG verdient beson-
dere Betrachtung, da er über eine rein technische 
Funktion weit hinausgeht. Die Möglichkeit, auf Knopf-
druck einen visuell und akustisch eindrücklichen 
elektrischen Bogen zu erzeugen, verleiht dem Gerät 
eine zusätzliche Dimension als Drohinstrument. Die 
sinnliche Erfahrung – das intensive bläulich-weiße 
Leuchten kombiniert mit dem charakteristischen 
Knatter- bzw. Brutzelgeräusch – erzeugt einen un-
missverständlichen Eindruck kontrollierter, aber po-
tenziell gefährlicher Energie. Im polizeilichen Einsatz 
wird dieser Effekt bewusst als Kommunikationsmittel 
eingesetzt: Die Demonstration des Lichtbogens soll 
dem Gegenüber die Konsequenzen weiteren Wider-
stands vor Augen führen. 

Diese Funktionalität macht den Lichtbogen zu mehr 
als einem technischen Feature – er wird zu einem tak-
tischen Element der Machtdemonstration. Die be-
wusste Instrumentalisierung des Abschreckungspo-
tentials transformiert das DEIG damit in ein Instru-
ment, das bereits vor seinem eigentlichen Einsatz 
wirkt. Diese Drohwirkung ist charakteristisch für Waf-
fen, unterscheidet sich aber fundamental von der 
Funktionsweise klassischer Hilfsmittel körperlicher 
Gewalt, die ihre Wirkung maßgeblich erst durch direk-
ten Einsatz entfalten. 

3.3 Rechtliche Würdigung 
Die nachfolgende rechtliche Würdigung wurde von 
Herrn Polizeidirektor Sinan Eroglu, LL.M., erstellt und 
konzentriert sich auf die rechtliche Betrachtung der 
Androhung. Er vertritt und koordiniert an der HSPV 
NRW das Fach Eingriffsrecht. 

Rechtliche Einordnung des DEIG 

§ 58 Abs. 4 PolG NRW zählt abschließend die zugelas-
senen Waffen auf und zitiert hier das Distanzelekt-
roimpulsgerät. Pistolen, Revolver, Gewehre und Ma-
schinenpistole werden in der Norm als Schusswaffen 
eingeordnet, da es sich i. S. d. Waffenrechts um Gegen-
stände handelt, bei denen Geschosse durch einen 
Lauf getrieben werden. Anders ist jedoch das DEIG zu 
kategorisieren. Trotz der Äußerlichkeit ist es keine 
Schusswaffe im rechtlichen Sinne, weil es an einem 
Lauf fehlt, die Wirkung des DEIG durch einen Strom-
stoß und nicht mechanisch durch Aufprall eines stark 
beschleunigten Projektils entfaltet (Knape, 2015; 
Klein, 2019). 
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Das DEIG ist jedoch ein sogenannter „tragbarer Ge-
genstand“ im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2a i. V. m. Anl. 1 
Waffengesetz (WaffG), demnach eine Waffe. Für den 
Einsatz des DEIG müssen die Voraussetzungen für die 
zulässige Anwendung des unmittelbaren Zwangs 
gem. § 50 ff. PolG NRW vorliegen. 

In der Dienstanweisung (3.1) des DEIG wird festge-
stellt, dass das DEIG grundsätzlich in statischen Ein-
satzlagen eingesetzt wird, bei denen der Einsatz ande-
rer Zwangsmittel im Hinblick auf eine sichere Lagebe-
wältigung nicht erfolgversprechend erscheint. Grund-
sätzlich nicht geeignet seien DEIG zur Bewältigung 
von dynamischen Lagen im Kontext von Bedrohungen 
oder Angriffen mit Hieb-, Stich-, Schnitt- oder Schuss-
waffen. Weiterhin sei selbst bei statischen Einsatzla-
gen das DEIG unter Umständen ein ungeeignetes Ein-
satzmittel, wenn beispielsweise PVB mit einer Schuss-
waffe bedroht werden. 

Die rechtliche Erforderlichkeitsprüfung bei polizeili-
chen Maßnahmen fordert mildeste gleich geeignete 
Mittel, um den polizeilichen Erfolg herbeizuführen 
(Kugelmann, 2024). Auch wenn die Wirkung und die 
Folgen des DEIG sicherlich milder als der Schusswaf-
fengebrauch wäre, wird das DEIG nicht zwingend das 
gleich geeignete Mittel zum Schusswaffengebrauch 
sein. Es ist ein eigenes, als Waffe eingeordnetes 
Zwangsmittel und im Einzelfall auf die rechtlich zuläs-
sige Anwendbarkeit zu prüfen. Es stellt daher auch 
keine Alternative zur Schusswaffe dar. 

Androhung 

Die Polizei hat dem Störer die Anwendung eines 
Zwangsmittels anzudrohen. § 56 PolG NRW be-
schreibt dabei die Vorgehensweise, wobei 
§ 61 PolG NRW die Androhung des unmittelbaren 
Zwangs besonders regelt. Die Androhung hat eine 
Beugefunktion, d. h. der Störer soll bereits durch die 
Androhung dazu bewegt werden, die Grundverfügung 
zu befolgen und kann so die eigentliche Zwangsan-
wendung verhindern (Fehling et al., 2025). Sie ist in be-
sonderem Maße Ausdruck eines rechtsstaatlichen 
Vollstreckungsverfahrens.  

Die Androhung stellt selbst einen Verwaltungsakt dar, 
daher muss diese stets eine zulässige Vollstreckungs-
handlung zum Gegenstand haben. Auch wenn es dann 
nicht zur Anwendung der Vollstreckungshandlung 
kommen sollte, kann die Androhung auch mit 

                                                                            
3 Anmerkung der Autorin und der Autoren: Konkludent bedeutet, 

dass es sich um eine stillschweigende Willensäußerung handelt, 
die nicht ausdrücklich erklärt wird. 

Rechtsmitteln etwa im Wege der Anfechtungsklage 
selbstständig angefochten werden (Schenke, 2023; 
Pewestorf et al., 2012). Daher ist festzuhalten, dass die 
Androhung inhaltlich richtig und bestimmt sein muss 
(Olthaus, 2023). Zudem darf sie nur ergehen, wenn 
alle Voraussetzungen der Vollstreckung erfüllt sind 
(Pewestorf et al., 2012). 

Voraussetzungen der Androhung 

Da das DEIG als Waffe einzuordnen ist, findet 
§ 61 PolG NRW als spezielle Norm Anwendung bei der 
Androhung. Aus § 61 Abs. 1 PolG NRW ist der Grund-
satz zu beachten, dass der unmittelbare Zwang vor ih-
rer Anwendung anzudrohen ist. Lediglich der Schuss-
waffengebrauch kann auch durch die Abgabe eines 
Warnschusses erfolgen, § 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW. 
Ausnahmsweise kann gem. § 61 Abs. 1 S. 2 PolG NRW 
von der Androhung abgesehen werden, wenn die Um-
stände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die so-
fortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr ei-
ner gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Unterbleibt 
die Androhung ohne Grund, wird die Vollstreckung un-
rechtmäßig. 

Formen der Androhung 

Auch wenn § 56 Abs. 1 S. 1 PolG NRW die schriftliche 
Form favorisiert, ist die Androhung formlos. Grund-
sätzlich wären eine mündliche, schriftliche sowie 
elektronische oder Androhung durch unmissver-
ständliche Zeichen mögliche Varianten. Beim präven-
tiv-polizeilichen Einschreiten wird die mündliche 
Form zu wählen sein, da für eine Androhung in Schrift-
form meist aufgrund der Notwendigkeit eines zeitna-
hen Einsatzes des unmittelbaren Zwangs keine Zeit 
vorliegen sollte. Weiterhin wird durch die mündliche 
Androhung auch unmissverständlich deutlich, wel-
ches Verhalten vom Störer verlangt wird, um der ei-
gentlichen Anwendung des Zwanges zu entgehen. Nur 
so kann der Störer vom unrechtmäßigen Verhalten 
Abstand nehmen und sich norm- bzw. anordnungs-
konform verhalten, also eine Beugefunktion erfolgen. 

Konkludente Androhung 

Fraglich ist, ob überhaupt eine konkludente Andro-
hung3 möglich ist (Thiel, 2024). Grundsätzlich handelt 
es sich bei der Androhung um einen Verwaltungsakt 
i. S. v. § 35 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

30 

Ein Verwaltungsakt ist gemäß § 35 S. 1 VwVfG jede 
Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche 
Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Ein-
zelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft 
und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
gerichtet ist. Bei der Regelungswirkung kann es sich 
um ein Duldungs-, Unterlassungs- oder Handlungsge-
bot handeln. Weiterhin sind folgende formale Voraus-
setzungen zu beachten. Der Verwaltungsakt muss ge-
mäß § 37 Abs. 1 VwVfG inhaltlich hinreichend be-
stimmt sein. Bei der Androhung des unmittelbaren 
Zwangs im polizeilichen Geschehen wird es sich zu-
meist um die mündliche Form handeln, 
§ 37 Abs. 2 S. 1 VwVfG. Weiterhin wird der Verwal-
tungsakt gegenüber demjenigen, für den er bestimmt 
ist oder der von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt 
wirksam, indem er ihm bekannt gegeben wird. Der 
Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem 
er bekannt gegeben wird, §§ 41 Abs. 1 i.V.m. 
43 Abs. 1 VwVfG. Eine Handlung ohne verbale Beglei-
tung kann daher nicht im Sinne des Verwaltungsver-
fahrensrecht einen Verwaltungsakt darstellen, da der 
Inhalt einer konkludenten Handlung kaum inhaltlich 
bestimmt ist und der Störer gerade die vom ihm ver-
langte Handlung verstehen muss, um einen rechtmä-
ßigen Zustand wiederherzustellen. Lediglich unmiss-
verständliche Zeichen oder Anhaltesignale wären 
taugliche Androhungsmöglichkeiten ohne verbale Be-
gleitung. 

Die Dienstwaffe auf eine Person zu richten, wird si-
cherlich bedrohlich auf den Störer wirken. Jedoch 
handelt es sich i. S. d. Verwaltungsverfahrensrecht 
nicht um eine Androhung. Der Adressat kann nicht er-
kennen, ob mit dieser entschlossenen Schießhaltung 
durch konkludentes Verhalten der Verwaltungsakt 
„Polizei! Keine Bewegung – oder ich schieße!“ o.Ä. ver-
bunden ist und welches Verhalten von ihm gefordert 
wird. Für den Adressaten bleibt völlig offen, wann der 
Zeitpunkt der Schussabgabe ist und wie er die 
Zwangsanwendung abwenden kann. Dies gilt auch für 
das DEIG, denn nur das DEIG auf eine Person zu rich-
ten, wird nicht die Voraussetzungen eines Verwal-
tungsakts i.S.d. § 35 VwVfG erfüllen. Zwingend wäre 
die einsatzbegleitende Kommunikation in Form einer 
präzisen Anweisung erforderlich. 

Androhung mittels Lichtbogen 

Mit dem DEIG kann ein sogenannter Lichtbogen er-
zeugt werden. Es handelt sich um eine Funktion, die 
den aufgesetzten Einsatz des DEIG ermöglicht. Daher 
müsste auch bei Erzeugung des Lichtbogens zwecks 

hinreichender Bestimmtheit einer tauglichen Andro-
hung eine verbale Begleitung formuliert werden. Die 
Erzeugung eines Lichtbogens verursacht jedoch tech-
nisch bedingt ein deutlich wahrnehmbares Begleitge-
räusch (das sogenannte „Knattern“). Fraglich er-
scheint, ob dieses Geräusch mit Lichtbogen bereits 
eine konkludente Androhung des DEIG darstellen 
könnte. Unter Beachtung der oben ausgeführten Ar-
gumente sollte nicht von einer Androhung auszuge-
hen sein, da es nicht die Eigenschaft eines unmissver-
ständlichen Zeichens hätte. 

Möglicherweise wäre jedoch eine analoge Anwendung 
der Regelungen zum Schusswaffengebrauch anwend-
bar. Als Androhung des Schusswaffengebrauchs gilt 
auch die Abgabe eines Warnschusses, 
§ 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW (Olthaus, 2023). Ein Warn-
schuss ist ein nicht in Richtung auf das Ziel (also die 
Person) abgegebener Schuss und wird eher in einen 
weichen Untergrund abgegeben, da der Schuss in die 
Luft die Gefahr von herunterfallenden Projektilen 
birgt (Thiel, 2024). Zwar wird auch hier nur in Ausnah-
mefällen von begleitender Kommunikation abzuse-
hen sein, jedoch „dient der Warnschuss aufgrund sei-
ner akustischen Wahrnehmbarkeit der Warnung“ 
(Rachor & Graulich, 2018) und als Beugemittel, um den 
Störer anzuhalten (Tetsch & Baldarelli, 2011). Dem-
nach scheint der Gesetzgeber dem lauten Schuss die 
Qualität zuzusprechen, die geeignet ist, um eine Per-
son zum Anhalten zu bewegen. Gerade der Warn-
schuss wäre als Androhung geeignet, ohne dass be-
gleitende Kommunikation vorläge. Möglicherweise 
erfüllt die Erzeugung eines Lichtbogens und des 
„Brutzelns“ beim DEIG diese Androhungseigenschaft 
wie beim Warnschuss, sodass eine analoge Anwend-
barkeit des § 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW möglich wäre. 
Dann müsste eine gesetzliche Regelungslücke beste-
hen. Das PolG NRW besitzt keine vergleichbare Rege-
lung, auch die Polizeigesetze für Baden-Württemberg 
(BWPolG), Bayern (BayPAG), sowie das Hessisches Ge-
setz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(HSOG) und das Niedersächsisches Polizei- und Ord-
nungsbehördengesetz (NPOG) regeln die Abgabe ei-
nes Lichtbogens mit Begleitgeräusch nicht als mögli-
che Androhungsvariante. Zumal technische Eigenar-
ten der landesweit eingeführten Geräte, wie das Ab-
sondern eines Lichtbogens, modellabhängig sind und 
wohl kaum vom Landesgesetzgeber im Detail gesetz-
lich zu regeln ist. In diesem Fall könnte von einer un-
gewollten Regelungslücke auszugehen sein. 

Dagegen ist jedoch auszuführen, dass wenn der Ge-
setzgeber diese Androhungsvariante gewünscht 
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hätte, diese auch wie beim Warnschuss, 
§ 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW, in das Gesetz eingebracht 
hätte. Dann würde es sich um eine gewollte Rege-
lungslücke handeln und eine analoge Anwendbarkeit 
wäre auszuschließen. Unter diesem Gesichtspunkt 
würde es sich bei dem Lichtbogen mit dem lauten Ge-
räusch ohne verbale Begleitung um keine Androhung 
handeln. 

Jedoch bleibt die analoge Anwendbarkeit der Rege-
lungen zum Warnschuss beim Einsatz des DEIG in die-
sem Zusammenhang vertretbar, da eine ungewollte 
Regelungslücke des Gesetzgebers nicht auszuschlie-
ßen ist. Nach Sinn und Zweck des Warnschusses aus 
§ 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW soll der Störer durch das 
laute Knallgeräusch zum Anhalten bewegt werden, 
wenn einsatztaktisch keine Zeit zur Äußerung einer 
verbalen Anordnung vorliegt. Der Gesetzgeber unter-
stellt dem lauten Knall die Eigenschaft, dass daraus 
unmissverständlich abzuleiten ist, dass die Schussab-
gabe auf die Person erfolgen wird. Somit liegt eine An-
drohung des unmittelbaren Zwangs vor. Sinn und 
Zweck der Erzeugung eines Lichtbogens und dem lau-
ten Geräusch eines „Brutzeln“ beim DEIG sollte dem 
Störer ebenfalls suggerieren, dass der Einsatz nun 
droht und er von seinem Störverhalten Abstand neh-
men soll. Für diese Ansicht der analogen Anwendbar-
keit der Regelung des Warnschusses auf das DEIG 
spricht, dass auch das DEIG beim Abstrahlen eines 
Lichtbogens mit einem typischen lautstarken Begleit-
geräusch („Brutzeln“) die Eigenschaft aufweist, die 
der Gesetzgeber dem Warnschuss unterstellt. Wäh-
rend der laute Knall die Schussabgabe suggeriert, 
lässt der Lichtbogen mit dem typischen elektrischen 
Brutzelgeräusch die Abgabe elektrischer Impulse auf 
den Körper erwarten. Auch hierbei wäre eine Warnung 
anzunehmen und ein Gebot, einen rechtswidrigen Zu-
stand zu beenden, abzuleiten. 

Daher ist aus hiesiger Sicht dem Lichtbogen und der 
lauten Geräuschentwicklung die Eigenschaft einer An-
drohung unter analoger Anwendbarkeit des 
§ 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW zu unterstellen. Danach 
müsste auch der tatsächliche Einsatz des DEIG recht-
mäßig sein, wenn vom einschreitenden Beamten der 
Lichtbogen bewusst produziert wird. Der praktische 
Anwendungsbereich einer derartigen Androhungsva-
riante mittels Lichtbogen sollte jedoch äußerst gering 
sein, da doch grundsätzlich ausreichend Zeit zur ver-
balen Begleitung vorliegen sollte.  

 

 

Fazit 

Grundsätzlich ist vor der Anwendung des unmittelba-
ren Zwangs dieser auch anzudrohen. Der unmittel-
bare Zwang ohne Androhung ist nur dann rechtlich zu-
lässig, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbe-
sondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangs-
mittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr not-
wendig ist. Die Androhung stellt einen Verwaltungsakt 
dar und sollte hinreichend bestimmt sein. Daher 
müsste die eigentliche Zwangsanwendung auch 
rechtlich zulässig sein. Um eine hinreichende Be-
stimmtheit eines Verwaltungsaktes zu erreichen, be-
darf es einsatzbegleitender Kommunikation. Dynami-
sche Lagen können aber dazu führen, dass ausnahms-
weise keine Zeit für eine mündliche Verfügung bleibt. 
In diesen Fällen ist eine konkludente Androhung ledig-
lich bei unmissverständlichen Zeichen möglich. Das 
Zielen mit der Schusswaffe oder dem DEIG macht 
nicht eindeutig klar, welches Verhalten vom Störer 
verlangt wird. Lediglich der Warnschuss ist vom Ge-
setzgeber trotz praktischer Umsetzungsprobleme als 
Androhung zu klassifizieren.  

Das DEIG hat technisch die Eigenschaft einen Lichtbo-
gen mit lauten Begleitgeräuschen zu verursachen. 
Diese Handlung hätte nach hier vertretener Ansicht 
unter analoger Anwendung des 
§ 61 Abs. 1 S. 3 PolG NRW die Qualität einer Andro-
hung des unmittelbaren Zwangs. Insgesamt sollte es 
wohl kaum möglich sein, die Erzeugung eines Lichtbo-
gens mit Geräuschen als schlicht hoheitliches Han-
deln zu klassifizieren. Eine derartige Handlung entfal-
tet eine deutlich bedrohliche Wirkung auf das polizei-
liche Gegenüber und sollte vor dem Einsatz auf die Zu-
lässigkeit der tatsächlichen Anwendung geprüft wer-
den. Eine eindeutige gesetzliche Regelung wäre eben-
falls erforderlich. 
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4 Methodisches Vorgehen 
 

Die Evaluation des DEIG im Wachdienst der Polizei NRW steht vor besonderen methodischen Herausforderungen, die 

sich aus der Vielschichtigkeit des Forschungsgegenstands selbst ergeben. Zum einen handelt es sich bei der DEIG-

Anwendung um ein vergleichsweise junges Phänomen in Deutschland, zu dem bisher kaum systematische Forschung 

vorliegt; auch die internationale Forschungslage ist begrenzt. Zum anderen variieren die polizeilichen Einsatzsituati-

onen, in denen ein DEIG potenziell zur Anwendung kommt. Faktoren wie u.a. der spezifische Einsatzanlass, die Diens-

terfahrung der beteiligten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oder die örtlichen (und auch behördlichen) Gege-

benheiten spielen eine entscheidende Rolle. Diese doppelte Herausforderung – eine unzureichende Forschungslage 

bei gleichzeitiger hoher Komplexität der Praxis – schließt einen singulären Forschungszugang tendenziell aus. Sie 

erfordert einen mehrperspektivischen Ansatz, der in der Lage ist, die Schwächen eines Zugangs durch die Stärken 

eines anderen zu kompensieren und so ein umfassendes Bild zu zeichnen. In der empirischen Forschung stehen 

grundsätzlich zwei komplementäre methodische Zugänge zur Verfügung: Quantitative Methoden folgen dem Primat 

der Standardisierung und zielen auf die statistische Verallgemeinerung von Befunden ab. Sie ermöglichen es, über-

greifende Muster zu identifizieren und repräsentative Aussagen zu treffen. Qualitative Methoden hingegen verzichten 

bewusst auf den Anspruch der statistischen Verallgemeinerung und fokussieren stattdessen auf die tiefgehende Er-

gründung und das Verstehen unbekannter oder komplexer Dimensionen des Untersuchungsgegenstands. Ange-

sichts der skizzierten Herausforderungen erfordert die Evaluation des DEIG einen methodischen Ansatz, der sowohl 

explorative wie auch generalisierende Elemente systematisch vereint. Das Projekt folgt daher einem Mixed-Methods-

Design (vgl. v. a. Kelle, 2022), das quantitative und qualitative Forschungsmethoden gezielt kombiniert und aufeinan-

der bezieht. Konkret heißt das, dass die verschiedenen Methoden, die zum Einsatz kommen, nicht isoliert nebenei-

nanderstehen, sondern systematisch integriert, kombiniert und wechselseitig in Bezug zueinander gesetzt werden. 

Dieser integrative Ansatz ermöglicht es, die Komplexität der DEIG-Praxis angemessen zu erfassen, abzubilden und 

tiefergehend zu verstehen. 

 

4.1 Quantitative Methoden 
Sekundärdatenanalyse 

Für die Beantwortung der Leitfragen zur Anwendung 
und zur Wirkung des DEIG wurden vorhandene Poli-
zeidaten analysiert. Es erfolgte eine Analyse der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik NRW (PKS NRW) mit Fokus 
auf tätliche Angriffe und Körperverletzungen gegen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte – vor und nach 
der DEIG-Einführung. Für die Bewertung möglicher 
DEIG-Wirkungen wurde die Entwicklung in allen Kreis-
polizeibehörden in NRW betrachtet. 

Methodisch war hierbei zu berücksichtigen, dass diese 
administrativen Daten als Ausgangsstatistik nicht pri-
mär für Forschungszwecke erhoben werden und die 
tatsächliche Belastung nur bedingt abbilden. Sie lie-
fern eine Makroperspektive auf die statistisch erfass-
ten Kriminalitätsphänomene, können jedoch die 
komplexen Abläufe und nicht-statistisch erfassten 

Vorgänge in konkreten Einsatzsituationen nicht be-
leuchten. Die Sekundäranalyse ermöglichte es somit, 
zu untersuchen, ob die DEIG-Einführung einen statis-
tisch beobachtbaren Effekt auf die Häufigkeit re-
gistrierter tätlicher Angriffe hatte, und liefert damit 
erste Hinweise für potenzielle präventive oder ab-
schreckende Wirkungen der DEIG-Einführung und 
auch Impulse für die Analyse der primären Erhebungs-
ergebnisse. Um die verfügbaren Informationen best-
möglich für die Analysezwecke nutzbar zu machen, 
waren entsprechende und zugleich komplexe Daten-
aufbereitungen erforderlich. 

Standardisierte Vollbefragung 

Die quantitative Befragung richtete sich an alle Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten im Wachdienst 
der Polizei NRW und wurde als Vollerhebung durchge-
führt. Dies schloss sowohl Personen mit DEIG-Erfah-
rung als auch solche ohne entsprechende 
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Erfahrungen ein. Eine Vollerhebung war hier erforder-
lich, um differenzierte statistische Analysen durchfüh-
ren zu können und gleichzeitig eine ausreichende An-
zahl von Personen mit tatsächlicher DEIG-Erfahrung 
zu erreichen. Die relevanten Dimensionen zur Beant-
wortung der Forschungsfragen wurden durch die Auf-
arbeitung des Forschungsstands bestimmt.  

Die standardisierte Befragung lieferte zunächst reprä-
sentative Aussagen über die Wahrnehmung und Be-
wertung des DEIG (und dessen Anwendung) im Wach-
dienst der Polizei NRW. Ihr entscheidender Erkennt-
nisgewinn lag jedoch darin, über diese reine Beschrei-
bung hinauszugehen. Das Vorgehen ermöglichte es, 
strukturelle Zusammenhänge statistisch zu analysie-
ren und Hypothesen über den Einfluss verschiedener 
Faktoren (z. B. Diensterfahrung, Geschlecht, Behör-
dentyp) auf die DEIG-Bewertung systematisch zu tes-
ten und zu quantifizieren. 

4.2 Qualitative Methoden 
Problemzentrierte und narrative Interviews 

Das methodische Kernstück der qualitativen Erhe-
bung bildeten problemzentrierte Interviews (in Anleh-
nung an Witzel, 1985, 2000), die um narrative Ele-
mente erweitert wurden. Diese wurden sowohl mit 
DEIG-erfahrenen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten als auch, in einer zweiten Phase, mit Personen 
ohne entsprechende Erfahrungen durchgeführt. 

Dieser Ansatz kombinierte gezielt die Stärken zweier 
Vorgehensweisen: Der problemzentrierte Teil ermög-
lichte es, auf Basis von Vorwissen spezifische Frage-
stellungen zur DEIG-Anwendung fokussiert zu thema-
tisieren. Gleichzeitig schufen die bewusst 

eingesetzten narrativen Anteile den notwendigen 
Freiraum, damit die Interviewten ihre Erfahrungen 
und Deutungen ohne eine vorstrukturierende Ein-
grenzung durch die Forschenden darstellen konnten. 
Dieser offene Zugang war entscheidend für die Entde-
ckung unerwarteter oder bisher unbekannter Aspekte 
der DEIG-Anwendung. 

Ergänzende qualitative Methoden 

Gruppendiskussionen wurden eingesetzt, um kollek-
tive Orientierungen und übergreifende Ansichten zum 
DEIG-Einsatz zu erfassen. Diese Methode fand Einsatz, 
um geteilte Ansichten und Praktiken aufzudecken. Die 
‚natürliche‘ Diskussionsdynamik konnte Teilneh-
mende an spezifische Ereignisse erinnern oder unter-
schiedliche Sichtweisen hervorrufen, was zu differen-
zierten Erkenntnissen führte. Die Gruppendiskussion 
diente auch der kommunikativen Validierung der bis-
herigen Forschungsergebnisse durch die gemeinsame 
Diskussion und Überprüfung der Erkenntnisse mit den 
‚Betroffenen‘ selbst. 

Teilnehmende Beobachtungen in Aus- und Fortbil-
dungssituationen dienten der Erfassung der tatsächli-
chen Ausbildungspraxis. Diese Methode erlaubte es, 
routinisierte Abläufe, materiale Dimensionen der 
Handhabung und non-verbale Interaktionen zu erfas-
sen, die von den Akteuren selbst oft nicht mehr be-
wusst reflektiert oder verbalisiert werden (können). 
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5 Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Untersuchung beschrieben. Reflexionen oder Handlungs-
perspektiven werden in nachfolgenden Kapiteln erörtert und sind daher von der Ergebnisdarstellung getrennt. In 
Unterkapitel 5.1 werden die Befunde zur Entwicklung der registrierten tätlichen Angriffe dargestellt. Wie in allen wei-
teren Unterkapiteln werden zunächst die Datengrundlagen beschrieben, bevor die Befunde berichtet werden. In Un-
terkapitel 5.2 werden die Resultate der quantitativen Befragung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im 
Wachdienst beschrieben. Thematisch gegliedert sind diese Ergebnisse nach Einstellungen zum Einsatzgeschehen 
und zu Einsatzmitteln, Anwendung und Erfahrung mit dem DEIG sowie Einstellungen zur Fortbildung für die Anwen-
dung des DEIG. Im letzten Unterkapitel 5.3 der Ergebnisdarstellung werden die Befunde aus den qualitativen Unter-
suchungen berichtet. Thematisch gegliedert ist dieses Unterkapitel in Rahmenbedingungen des DEIG, das DEIG in 
der Einsatzpraxis und abschließend erfolgt die Berichtlegung zu dem DEIG in der Aus- und Fortbildung. 

 

5.1 Analyse der Entwicklung der 
registrierten tätlichen An-
griffe 

Das Ziel der Einführung des DEIG im Wachdienst der 
Polizei ist es, den Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten ein ergänzendes Einsatzmittel zur Verfügung 
zu stellen, das geeignet ist, den Handlungsspielraum 
in bestimmten Einsatzsituationen zu erweitern und 
das Risiko einer Eigenschädigung in Folge körperli-
cher Auseinandersetzungen zu verringern. Eine der 
zentralen Fragestellungen der Studie ist daher, ob 
sich die Häufigkeit der Schädigungen von Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten durch andere Perso-
nen nach Einführung des DEIG verringert hat. Um 
diese Frage auf empirische Weise zu beantworten, 
wurde die Entwicklung der Häufigkeit der polizeilich 
registrierten Fälle mit Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten als Opfer von tätlichen Angriffen und Körper-
verletzungsdelikten im Wachdienst anhand von Zeit-
reihen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) NRW 
untersucht.4 Mit der Analyse sollen Veränderungen 
der Entwicklung der registrierten Fälle vor und nach 
Einführung des DEIG in den einzelnen Kreispolizeibe-
hörden aufgedeckt werden. 

Eine große Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten im Wachdienst erlebt tätliche Angriffe 
(Jager et al., 2013). Gemessen am gesamten Einsatz-
aufkommen sind tätliche Angriffe allerdings die Aus-
nahme, und auch aus statistischer Perspektive stellen 
die Zahlen der PKS zu tätlichen Angriffen und Körper-
verletzungen zum Nachteil von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten seltene Ereignisse dar. Dies ist 
                                                                            
4 In der politischen und öffentlich-medialen Diskussion über Gewalt 
gegen die Polizei wird in der Regel auf Zahlen zu Widerstandsdelik-
ten (§ 113 StGB) Bezug genommen. Widerstandshandlungen rich-
ten sich gegen die Durchführung einer Vollstreckungsmaßnahme 
und sind nicht zwangsläufig mit Gewalthandlungen gegen 

auch dem Umstand geschuldet, dass nur etwa 60 Pro-
zent der tätlichen Angriffe angezeigt und damit über-
haupt in der Statistik zum sog. Hellfeld der polizeilich 
registrierten Straftaten sichtbar werden (Jager et al., 
2013). Dies ist für die statistischen Analysen insofern 
relevant, als die Aussagekraft der Analysen zur Ent-
wicklung der gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte gerichteten tätlichen Angriffe und Körperverlet-
zungsdelikte von deren Häufigkeit in den jeweiligen 
Kreispolizeibehörden abhängt. 

Die Aussagekraft der Statistik zu polizeilich registrier-
ten Straftaten allgemein betreffend ist zudem zu be-
rücksichtigen, dass diese Statistik das Ergebnis eines 
Registrierungsprozesses ist, der durch die Wahrneh-
mung und Bewertung von als strafrechtlich erachte-
ten Vorfällen, durch die Anzeigebereitschaft der Be-
troffenen sowie durch Gesetzesänderungen und Än-
derungen der Erfassungsmodalitäten beeinflusst wird 
(Kersting & Erdmann, 2014; Kunz & Singelnstein, 
2016). Daher kann bei zeitlichen Entwicklungen von 
Fallzahlen der PKS in der Regel nicht eindeutig be-
stimmt werden, inwieweit diese auf reale Veränderun-
gen der Häufigkeit strafrechtlich relevanter Vorfälle o-
der auf veränderte Wahrnehmungs- und Bewertungs-
prozesse zurückzuführen sind (Kersting & Erdmann, 
2014; Naplava & Walter, 2006). Dies trifft vor allem auf 
solche Vorfälle zu, die zum Nachteil von Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten erfolgen, da die Polizei 
aufgrund ihrer privilegierten Handlungsmöglichkei-
ten (2.2) unmittelbar über die strafrechtliche Bewer-
tung von Handlungen und den darauf bezogenen 

Polizeibeamtinnen oder Polizeibeamte verbunden. Da aufgrund 
von Forschungsergebnissen davon auszugehen ist, dass diese Un-
terscheidung nicht immer trennscharf beachtet wird (Tränkle, 2014, 
2015; Puschke, 2013), wird in den Analysen auf Zahlen zu Wider-
standsdelikten verzichtet. 
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polizeilichen formalen Reaktionen entscheiden kann 
(Black, 1970; Brusten, 1971; Kirch, 1975; Ruch, 2017). 

5.1.1 Datengrundlagen 

Der Analyse liegen als Ausgangspunkt die Rohdaten 
der PKS NRW zu strafrechtlich relevanten Vorfällen 
mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als Opfer 
für die Jahre 2019 bis 2023 aller Kreispolizeibehörden 
in NRW zugrunde. Für die Analysen wurden diejenigen 
Fälle ausgewählt, bei denen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte im Wachdienst als Opfer von tätlichen 
Angriffen (§ 114 StGB) oder Körperverletzungsdelikten 
(§§ 223, 224, 226 StGB) registriert worden sind.5 Krite-
rium der in der PKS NRW erfassten Fälle ist die Tatein-
heit, bei der u. U. mehrere Tatverdächtige Straftaten 
gegen mehrere Opfer innerhalb eines Handlungszu-
sammenhangs ausgeübt haben können. Berücksich-
tigt wird bei der Erfassung von Fällen jeweils das 
schwerwiegendste Delikt (Kersting & Erdmann, 2014). 
Für die Analyse der zeitlichen Entwicklungen wurden 
für jede Kreispolizeibehörde die Summe dieser Fälle 
und die Summe der geschädigten Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten dieser Fälle je Monat berechnet. 
Die Analyse der zeitlichen Entwicklung erfolgt daher 
zum einen auf der Ebene der registrierten Fälle und 
zum anderen auf der Ebene der registrierten Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten als Opfer (Geschä-
digte). Da häufig bei einem Fall mehrere Personen ge-
schädigt werden, ist die Summe der registrierten Ge-
schädigten je Monat in der Regel höher als die Summe 
der registrierten Fälle. Die statistischen Analysen wur-
den für die einzelnen Kreispolizeibehörden durchge-
führt, für Auswertungen auf der Ebene einzelner Wa-
chen sind die Summenwerte hingegen insgesamt zu 
niedrig. 

Von den insgesamt 46 Kreispolizeibehörden wurde in 
18 Behörden das DEIG eingeführt. Diese setzen sich 
zusammen aus den 12 Polizeipräsidien (PP) Aachen, 
Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Es-
sen, Gelsenkirchen, Köln, Münster, Recklinghausen 
und Wuppertal und den sechs Landräten (LR) Borken, 
Gütersloh, Märkischer Kreis, Paderborn, Rhein-Erft-
Kreis und Steinfurt. Die Kreispolizeibehörden mit und 
ohne DEIG unterscheiden sich hinsichtlich der Häufig-
keit tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte erheblich. Die mittlere Häufigkeit6 der 
tätlichen Angriffe im Jahr 2019 lag in den Polizeipräsi-
dien mit DEIG mit einem Wert von 8,3 etwas mehr als 
                                                                            
5 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden als Delikt 
nur der tätliche Angriff genannt, gemeint sind dabei immer auch 
Körperverletzungsdelikte. 
6 Die mittlere Häufigkeit wurde berechnet, indem die Summe der 
Fälle der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und 

dreimal so hoch wie in den Präsidien ohne DEIG mit 
einem Wert von 2,6. Die Landräte mit DEIG wiesen mit 
einer mittleren Häufigkeit von 3,3 etwas mehr als dop-
pelt so viele tätliche Angriffe auf als die Landräte ohne 
DEIG mit einem Wert von 1,5. 

Über alle Kreispolizeibehörden hat sich die Anzahl der 
registrierten tätlichen Angriffe gegen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte in den Jahren 2019 bis 2023 
insgesamt erhöht. In Abbildung 1 sind die mittleren 
Häufigkeiten (je Jahr) der tätlichen Angriffe differen-
ziert nach Landräten und Polizeipräsidien und jeweils 
danach, ob das DEIG eingeführt wurde oder nicht, für 
die Jahre 2019 bis 2023 dargestellt. Zu erkennen ist, 
dass die Durchschnittswerte der Polizeipräsidien mit 
und ohne DEIG über die gesamte Zeitspanne angestie-
gen sind. Der deutliche Rückgang der Durchschnitts-
werte von 2019 zum Folgejahr fällt zeitlich in die CO-
VID-19-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Verbreitung des Virus. Die zum Teil massi-
ven Einschränkungen des öffentlichen Lebens dürften 
auch zu einer Reduktion von Kontakten der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten mit Bürgerinnen und 
Bürgern geführt haben. Zudem fällt auf, dass der An-
stieg der Durchschnittswerte der Polizeipräsidien mit 
DEIG im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr geringer 
ausfällt als der Anstieg in den Polizeipräsidien ohne 
DEIG. Die Landräte verzeichnen ebenfalls ansteigende 
Durchschnittswerte über die gesamte Zeitspanne. 
Auffallend dabei ist, dass die Durchschnittswerte der 
Landräte im Jahr 2023 jeweils einen deutlichen An-
stieg zum Vorjahr aufweisen. 

Abbildung 1: Mittlere Häufigkeit der tätlichen Angriffe 
nach Behörden  

 

 

Polizeibeamte in einem Jahr durch 12 Monate und die Anzahl der 
jeweiligen Behörden (PP mit DEIG = 12, PP ohne DEIG = 5, LR mit 
DEIG = 6, LR ohne DEIG = 23) dividiert wurde. Die mittlere Häufigkeit 
gibt demnach an, wieviel Fälle mit tätlichen Angriffen je Monat und 
je Behörde im Durchschnitt registriert worden sind. 
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Die monatlichen Summenwerte der einzelnen Kreis-
polizeibehörden weisen zum Teil große Streuungen 
auf, ein Umstand, der für deliktsspezifische Zahlen der 
PKS NRW allgemein typisch ist. Einzelne Werte, die 
weit außerhalb des jeweiligen Durchschnitts liegen, 
schränken allerdings die Stabilität und Aussagekraft 
von statistischen Ergebnissen ein. Daher wurden die 
monatlichen Summenwerte in gleitende Durch-
schnitte aus jeweils drei zeitlich nebeneinander lie-
genden Monatswerten transformiert. Dies stellt eine 
übliche Methode zur Glättung von Zeitreihendaten 
dar (Eckstein, 2016). Ein Nachteil dieser Glättung 
ergibt sich aus einem gewissen Informationsverlust, 
da die Streuung der Werte reduziert wird und der erste 
und letzte Messzeitpunkt der Zeitreihe aufgrund der 
Berechnung der Durchschnittswerte entfällt. 

Um die Veränderungen der zeitlichen Entwicklungen 
der Fälle und Geschädigten aufzudecken, wurde den 
Zeitreihen jeweils eine Datumsvariable hinzugefügt, 
die den Zeitpunkt (Monat) der Einführung des DEIG in 
der Kreispolizeibehörde angibt. Da sich die Zeitpunkte 
der Einführung des DEIG in den jeweiligen Behörden 
unterscheiden, können die Analysen der Entwicklun-
gen der tätlichen Angriffe nur getrennt für die einzel-
nen Behörden durchgeführt werden. Zudem wurde in 
manchen Kreispolizeibehörden innerhalb weniger 
Monate das DEIG in allen Wachen eingeführt (z. B. 
Kreispolizeibehörde Dortmund), in manchen Behör-
den vollzog sich die Einführung über einen längeren 
Zeitraum (z. B. Kreispolizeibehörde Köln). Denkbar 
wäre, dass sich eine Veränderung der tätlichen An-
griffe zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten erst nach der Einführung des DEIG in allen 
Wachen einer Behörde einstellt, da eine punktuelle 
Nutzung des DEIG für eine flächendeckende Verände-
rung nicht ausreicht. Aufgrund der kurzen Zeiträume 
zwischen der Einführung des DEIG in den letzten Wa-
chen einer Behörde und dem Ende des Beobachtungs-
zeitraums (Dezember 2023) konnte der Einfluss der 
zeitlichen Dynamik bei der Einführung des DEIG nicht 
berücksichtigt werden. 

Schließlich wurde in die Analyse eine interne Statistik 
der Polizei einbezogen, die die von den Kreispolizeibe-
hörden gemeldeten Androhungen und Abschüsse des 
DEIG für das Jahr 2023 führt. Mit dieser Statistik kann 
abgeschätzt werden, wie häufig die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten der einzelnen Behörden das 
DEIG genutzt haben. Für die Auswertung wurde die 
Häufigkeit der gemeldeten Nutzung des DEIG mit der 
Anzahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im 
Wachdienst der jeweiligen Behörde in Beziehung 

gesetzt, um die Nutzungshäufigkeit der einzelnen Be-
hörden miteinander vergleichen zu können. Da eine 
Androhung und ein Abschuss des DEIG nicht über ein 
elektronisches Meldesystem automatisch erfolgt, 
dürfte die Aussagekraft der Statistik zur Nutzung des 
DEIG von der Zuverlässigkeit der Meldungen der ein-
zelnen Kreispolizeibehörden abhängen. Auf alle Kreis-
polizeibehörden bezogen haben statistisch 15,1 Pro-
zent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das 
DEIG im Jahr 2023 im Wachdienst einmal genutzt. In 
Abbildung 2 sind die Anteile der einzelnen Kreispoli-
zeibehörde dargestellt. Der Anteil der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten, die das DEIG im Jahr 2023 
genutzt haben, liegt in der Kreispolizeibehörde Märki-
scher Kreis mehr als doppelt so hoch wie der Durch-
schnitt. Ohne den Wert des Märkischen Kreises be-
trägt der Durchschnitt 14,1 Prozent. 

Abbildung 2: Anteil der PVB mit Nutzung des DEIG in 
den Kreispolizeibehörden (Prozent)  

 

 

5.1.2 Methodik der Auswertung 

Mit der Analyse der Zeitreihen wird geprüft, ob sich die 
Entwicklung der tätlichen Angriffe auf Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte vor Einführung des DEIG von 
der Entwicklung nach der Einführung in den jeweili-
gen Kreispolizeibehörden unterscheidet. Dazu wird in 
einem ersten Schritt in einem Diagramm der monatli-
che Verlauf der Häufigkeit der Fälle bzw. der Geschä-
digten vor und nach Einführung des DEIG dargestellt. 
Dabei wurde die Anzahl der Monate vor Einführung 
des DEIG an die Anzahl der Monate nach der Einfüh-
rung angepasst, um jeweils gleich lange Zeiträume 
miteinander zu vergleichen. Wenn zum Beispiel das 
DEIG im Januar 2023 eingeführt wurde, so wurden 
zwölf Monate vor der Einführung und dementspre-
chend zwölf Monate seit der Einführung betrachtet. 
Sofern eine Anpassung der Monate in dem gesamten 
Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2023 nicht 
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möglich war, wurde der gesamte Beobachtungszeit-
raum einbezogen (max. 58 Monate). 

Eine senkrechte Linie in den Diagrammen markiert 
den Monat der Einführung des DEIG jeweils in der ers-
ten Wache der Behörde. Zusätzlich zeigen zwei Trend-
linien7 in dem Diagramm an, ob von einem Anstieg, ei-
nem Rückgang oder einer Stagnation der Häufigkeit 
der Fälle bzw. der Geschädigten vor bzw. nach der Ein-
führung des DEIG auszugehen ist. Um diese visuelle 
Darstellung der zeitlichen Entwicklungen statistisch 
bewerten zu können, werden in einem zweiten Schritt 
die Ergebnisse eines statistischen Verfahrens angege-
ben, mit dem die numerischen Effekte der Trendlinien 
und deren Veränderungen vor und nach der Einfüh-
rung des DEIG ermittelt wurden. Dazu wurden sog. In-
terventionsanalysen für Zeitreihendaten8 angewen-
det, die dazu dienen, den statistischen Effekt einer In-
tervention (Einführung des DEIG) auf den Verlauf von 
Ereignissen (tätliche Angriffe) zu berechnen (Shadish 
et al., 2002). Als Ergebnis werden drei statistische Pa-
rameter angegeben: 1) der Trend vor der Einführung 
des DEIG, 2) die Differenz zwischen dem Niveau des 
Trends vor und nach der Einführung des DEIG zum 
Zeitpunkt der Einführung des DEIG sowie 3) der Trend 
nach der Einführung des DEIG (Linden, 2015). Ergän-
zend wurden die Mittelwerte der tätlichen Angriffe je-
weils für den Zeitraum vor der Einführung und nach 
der Einführung des DEIG berechnet. Die Analysen der 
Zeitreihen ermöglichen die Bewertung eines statisti-
schen Effektes der Einführung des DEIG auf die Ent-
wicklung der tätlichen Angriffe. Da in dem statisti-
schen Modell keine weiteren Faktoren enthalten sind, 
die möglicherweise ebenfalls die Entwicklung der tät-
lichen Angriffe beeinflusst haben, kann ein kausaler 
Effekt durch das DEIG nicht eindeutig belegt werden. 
Es können lediglich nachträglich Vermutungen dazu 
aufgestellt werden, ob auf der Grundlage der statisti-
schen Befunde die Annahme gerechtfertigt werden 
kann, dass die Einführung des DEIG zu einer Reduktion 
von tätlichen Angriffen geführt haben könnte (Bortz & 
Döring, 2006; Schnell et al., 2013; Shadish et al., 2002). 

Insgesamt können idealtypisch 27 verschiedene mög-
liche Verlaufsmuster der Trends und Unterschiede im 
Niveau (Mittelwert) der Häufigkeit der tätlichen An-
griffe vor und nach Einführung des DEIG klassifiziert 
werden. Ein Trend kann ansteigend, stagnierend oder 
rückläufig sein, das Niveau vor der Einführung des 
DEIG kann geringer, gleich oder größer sein als nach 

                                                                            
7 Die Berechnung der Trendlinie basiert auf der Methode der kleins-
ten Quadrate, bei der die Abweichungen zu den beobachteten Wer-
ten in einem iterativen Verfahren minimiert werden. Die Trendlinie 
stellt damit eine Regressionsgerade dar. 

der Einführung. Die Ergebnisse der statistischen Ana-
lysen der Trendverläufe werden anhand verschiede-
ner Parameter angezeigt. Der Parameter eines stag-
nierenden Trends liegt um den Wert Null, auf einen 
Rückgang verweist ein negativer und auf einen An-
stieg ein positiver Parameter. Die Parameter geben je-
weils an, um wie viele Fälle bzw. Geschädigte sich die 
jeweilige Häufigkeit je Monat im Trend erhöht bzw. re-
duziert. Ein weiterer Parameter gibt die Differenz der 
Schnittpunkte der Trendlinien mit der senkrechten Li-
nie an, die den Zeitpunkt der Einführung des DEIG an-
zeigt. 

Folgende idealtypische Verlaufsmuster können dafür-
sprechen, dass die Einführung des DEIG zu einem 
Rückgang der Häufigkeit zu tätlichen Angriffen auf Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamte geführt haben 
kann. In der Abbildung 3-A tritt nach einer Stagnation 
(Parameter beträgt Null) ein Rückgang (negativer Pa-
rameter) ein, in Abbildung 3-B geht der Anstieg (posi-
tiver Parameter) in eine Stagnation über und in Abbil-
dung 3-C sinkt das Niveau (negative Differenz). Diese 
Verlaufsmuster können als Hinweise darauf gedeutet 
werden, dass sich mit der Einführung des DEIG die 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe verringert hat. Dieser 
Rückgang könnte darauf zurückzuführen sein, dass 
das DEIG abschreckend wirkt und dadurch Situatio-
nen beruhigt, so dass Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte vor körperlichen Auseinandersetzungen und 
damit vor Schädigungen bewahrt werden (Becker, 
1968; Hickman et al., 2021; McDonald et al., 2009). 

Abbildung 3 A-C: Idealtypische Verlaufsmuster eines 
Rückgangs tätlicher Angriffe 

 

 

Die folgenden Verlaufsmuster hingegen sprechen da-
für, dass die Einführung des DEIG keinerlei Wirkung 
entfaltet hat, da sich die Trends nicht verändern und 
mit der Einführung des DEIG auch kein Unterschied im 
Niveau (Differenz beträgt Null) eintritt. Die Stagnation 
in Abbildung 4-A, der Anstieg in Abbildung 4-B und der 
Rückgang in Abbildung 4-C werden ungebrochen fort-
gesetzt. Alternativ könnte es auch sein, dass das DEIG 
so selten angewendet worden ist, dass sich eine Wir-
kung in Einzelfällen nicht auf die gesamte Entwicklung 

8 Dazu wurde die Funktion ‚itsa‘ mit der Software STATA 18 ange-
wendet (Linden, 2015). 
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in einer Behörde ausgewirkt hat. Um diese Annahme 
annäherungsweise zu prüfen, wird die Häufigkeit der 
Androhung und des Abschusses des DEIG anhand der 
dazu polizeilich erfassten Zahlen in den Kreispolizei-
behörden einbezogen. 

Abbildung 4 A-C: Idealtypische Verlaufsmuster ohne 
Veränderungen der tätlichen Angriffe 

 

 

Schließlich können auch Verlaufsmuster auftreten, 
die einen gegenteiligen Effekt der Einführung des 
DEIG anzeigen können, da die Häufigkeit der tätlichen 
Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
nach der Einführung ansteigt bzw. das Niveau höher 
ausfällt als vor der Einführung. In der Abbildung 5-A 
folgt auf die Stagnation ein Anstieg (positiver Parame-
ter), in Abbildung 5-B erhöht sich nach Einführung des 
DEIG das Niveau (positive Differenz) und in Abbildung 
5-C steigt mit der Einführung das Niveau sprunghaft 
an (positive Differenz), um anschließend in einen 
Rückgang (negativer Parameter) überzugehen. 

Eine Erhöhung der Häufigkeit der tätlichen Angriffe 
könnte dadurch entstehen, dass das Mitführen des 
DEIG die Bereitschaft der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten zum Einsatz von Zwangsmitteln erhöht 
und dadurch das Risiko einer Eigengefährdung steigt 
(Arzt, 2017; Dymond, 2020a). Ergänzend ist denkbar, 
dass das sichtbar getragene DEIG von Personen, die 
Ziel einer polizeilichen Maßnahme sind, als Waffe und 
damit als eine drohende Aggression durch die Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten wahrgenommen 
wird (sog. Waffeneffekt), so dass Situationen eskalie-
ren und zu körperlichen Auseinandersetzungen füh-
ren (Ariel et al., 2019; Dymond, 2020a; Krahé, 2014). 

Abbildung 5 A-C: Idealtypische Verlaufsmuster eines 
Registrierungseffekts 

 

 

Alternativ könnte der Anstieg der Häufigkeit der tätli-
chen Angriffe auch auf Veränderungen der Registrie-
rungspraxis durch die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten zurückzuführen sein. Die Einführung des 

DEIG in den Behörden und das Mitführen der Geräte 
im Dienst können die Aufmerksamkeit und Sensibili-
tät der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Be-
zug auf Bedrohungen und tätliche Angriffe in Einsatz-
situationen mit der Folge schärfen, dass solche Vor-
fälle eher zur Anzeige gebracht werden. Eine alterna-
tive Erklärung ergibt sich in Anlehnung an Erkennt-
nisse zum polizeilichen Umgang mit Anzeigen wegen 
Widerstandshandlungen (Tränkle, 2014, 2015). Dem-
nach könnte der Effekt auch dadurch entstehen, dass 
zumindest zu Beginn der Einführung des DEIG gewisse 
Unsicherheiten hinsichtlich der vorgesehenen Anwen-
dung bestehen und die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten daher ihr Verhalten in Einsatzsituationen 
rechtlich abzusichern suchen, indem sie gegenüber 
den Personen, die Ziel einer Anwendung des DEIG wa-
ren, eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs er-
statten. Daraus folgt, dass nicht von einem tatsächli-
chen Anstieg der tätlichen Angriffe auszugehen ist, 
sondern im Sinne eines Registrierungseffektes solche 
Vorfälle häufiger angezeigt werden als zuvor. 

Nachfolgend werden zunächst die Befunde aller Kreis-
polizeibehörden im Überblick dargestellt (5.1.3). Da-
ran anschließend werden die Ergebnisse der Analysen 
der Zeitreihendaten der einzelnen Kreispolizeibehör-
den in drei Gruppen im Detail erläutert. Im Unterkapi-
tel 5.1.4 werden die Ergebnisse der Kreispolizeibehör-
den berichtet, bei denen Hinweise darauf vorliegen, 
dass mit der Einführung des DEIG die Häufigkeit tätli-
cher Angriffe gesunken ist. Der Abschnitt 5.1.5 enthält 
die Befunde der Behörden, bei denen keine Hinweise 
auf Veränderungen festzustellen sind. Und schließlich 
werden im dritten Abschnitt (5.1.6) die Ergebnisse der 
Behörden dargestellt, bei denen Hinweise auf Regist-
rierungseffekte vorliegen. Die einzelnen Kreispolizei-
behörden werden innerhalb der drei Gruppen jeweils 
in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Darstel-
lung der Ergebnisse ist jeweils wie folgt aufgebaut: Zu-
erst werden der Zeitpunkt der Einführung des DEIG in 
der Behörde und der Beobachtungszeitraum erläu-
tert. Darauffolgend wird die Entwicklung der Häufig-
keiten der Fälle und der Geschädigten beschrieben, 
um abschließend die Ergebnisse der statistischen 
Analysen der Zeitreihen darzustellen. 

5.1.3 Befunde aller Behörden im Überblick 

In drei Kreispolizeibehörden von insgesamt 18 Behör-
den liegen Hinweise darauf vor, dass mit der Einfüh-
rung des DEIG die Häufigkeit der tätlichen Angriffe ge-
gen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gesunken 
ist. Dies betrifft die Kreispolizeibehörden Dortmund 
und Wuppertal sowie unter Einschränkungen die 
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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis. In diesen drei 
Behörden zeigt sich, dass das Niveau der Häufigkeit 
tätlicher Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte mit der Einführung des DEIG erkennbar ge-
sunken ist (negative Differenz). Zudem ist in der Kreis-
polizeibehörde Wuppertal der Anstieg der tätlichen 
Angriffe vor der Einführung des DEIG in eine Stagna-
tion der Häufigkeit übergegangen. Hinsichtlich der 
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis sind die Hin-
weise zu relativieren, da die Häufigkeiten der Fälle 
sehr gering sind und die Streuung der Häufigkeiten 
der Geschädigten vergleichsweise groß ausfällt. Das 
Verlaufsmuster, das sich in der Kreispolizeibehörde 
Dortmund zeigt, entspricht dem Idealtyp 3-C, das der 
Kreispolizeibehörde Wuppertal entspricht dem Ideal-
typ 3-B und das der Kreispolizeibehörde Märkischer 
Kreis kann dem Idealtyp 3-A zugeordnet werden 
(siehe Abbildung 3). 

In sieben weiteren Kreispolizeibehörden konnten 
keine Hinweise auf eine Veränderung der Häufigkeit 
der tätlichen Angriffe nach der Einführung des DEIG 
gefunden werden. Dazu zählen die Kreispolizeibehör-
den Borken, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Münster, 
Recklinghausen und Rhein-Erft-Kreis. Die Trends der 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte setzen sich in diesen Behör-
den nach der Einführung des DEIG jeweils unverändert 
fort. Die Verlaufsmuster dieser Behörden entsprechen 
den Idealtypen 4-A und 4-B (siehe Abbildung 4). Zu be-
rücksichtigen ist, dass die zum Teil sehr niedrigen mo-
natlichen Häufigkeiten tätlicher Angriffe in den einzel-
nen Kreispolizeibehörden aus statistischer Sicht auch 
keine Veränderung der Häufigkeiten – zumindest zu 
geringeren Häufigkeiten hin – erwarten lassen. 

In den übrigen acht Kreispolizeibehörden liegen Hin-
weise darauf vor, dass nach der Einführung des DEIG 
tätliche Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte häufiger registriert worden sind. Zu dieser 
Gruppe gehören die Kreispolizeibehörden Aachen, 
Bochum, Bonn, Gelsenkirchen, Gütersloh, Köln, Pa-
derborn und Steinfurt. In diesen Behörden zeigt sich, 
dass das Niveau der Häufigkeit tätlicher Angriffe ge-
gen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit der 
Einführung des DEIG erkennbar gestiegen ist (positive 
Differenz). Ob dies im Sinne des oben erläuterten Re-
gistrierungseffektes zu interpretieren ist, oder sich 
das Einsatzverhalten der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten mit der Einführung des DEIG verändert 
hat, kann anhand dieser Datengrundlage nicht 

                                                                            
9 Von Februar 2022 bis Dezember 2023 sind es zwar 23 Monate, so 
dass der gesamte analysierte Zeitraum 46 Monate umfasst. 

entschieden werden. Die Verlaufsmuster dieser Be-
hörden können den Idealtypen 5-B und 5-C zugeord-
net werden (siehe Abbildung 5). 

Über alle Kreispolizeibehörden hinweg ist nicht er-
kennbar, dass die Dauer der Einführung des DEIG in 
den Wachen der einzelnen Kreispolizeibehörden mit 
den Verlaufsmustern der Häufigkeit tätlicher Angriffe 
gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in einem 
engen und systematischen Zusammenhang steht. 
Auch die gemeldete Häufigkeit der Nutzung des DEIG 
erweist sich als insgesamt unabhängig von der Ent-
wicklung der tätlichen Angriffe. 

5.1.4 Befunde I: Behörden mit Hinweisen 
auf einen Rückgang tätlicher Angriffe 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der drei 
Kreispolizeibehörden dargestellt, bei denen Hinweise 
darauf vorliegen, dass mit der Einführung des DEIG die 
Häufigkeit tätlicher Angriffe gesunken ist (siehe Abbil-
dung 3). Die Muster der Entwicklungen fallen unter-
schiedlich aus, bei allen drei Behörden ist aber zu er-
kennen, dass mit der Einführung des DEIG das Niveau 
der Häufigkeit tätlicher Angriffe sinkt (negative Diffe-
renz).  

Kreispolizeibehörde Dortmund 

In der Kreispolizeibehörde Dortmund wurde das DEIG 
in den Monaten Februar bis Mai 2022 in allen Wachen 
der Behörde eingeführt (Einführungsdauer vier Mo-
nate). Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der tät-
lichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 44 Mo-
nate.9 Im Jahr 2023 wurde das DEIG insgesamt 83 Mal 
genutzt, damit haben statistisch etwa 10 Prozent der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten das DEIG ein-
mal angedroht bzw. abgeschossen, damit seltener als 
der Durchschnitt (siehe 5.1.1). Insgesamt wurden ver-
gleichsweise viele Fälle mit geschädigten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten registriert, die Häufig-
keit der Geschädigten fällt für statistische Zwecke 
ausreichend groß aus (Abbildung 6). Trotz der saiso-
nalen Schwankungen fällt die Streuung der Häufigkei-
ten insgesamt vergleichsweise niedrig aus, die Trend-
linien bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe 
daher gut ab. 

 

 

Aufgrund der Berechnung der gleitenden Durchschnitte fallen aller-
dings der erste und der letzte Monat weg. Dies ist auch bei den Ana-
lysen zu den anderen Kreispolizeibehörden jeweils der Fall. 
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Abbildung 6: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (KPB Dortmund) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,1), die 
Häufigkeit der Geschädigten weist eine leicht anstei-
gende Tendenz auf (Parameter = 0,4; Tabelle 1). Mit 
der Einführung des DEIG fallen die Häufigkeiten der 
Fälle (Differenz = -2,8) und Geschädigten (Differenz = -
16,1) deutlich ab. Nach der Einführung des DEIG geht 
die Entwicklung der Häufigkeit der Fälle und Geschä-
digten jeweils in eine Stagnation über (Parameter = 
0,0 bzw. -0,1). Auch wenn über den gesamten betrach-
teten Zeitraum keine nennenswerten Trends erkenn-
bar sind, deutet die Differenz zwischen dem Niveau 
der Häufigkeiten vor und nach der Einführung des 
DEIG darauf hin, dass mit der Einführung des DEIG die 
Häufigkeiten der Fälle und Geschädigten gesunken 
sind. Dies ist auch daran abzulesen, dass die Mittel-
werte der Häufigkeiten der Fälle und Geschädigten 
nach der Einführung des DEIG deutlich niedriger aus-
fallen als vor der Einführung. Demnach liegen Hin-
weise darauf vor, dass mit der Einführung des DEIG in 
den Wachen des Polizeipräsidiums Dortmund die 
Häufigkeit tätlicher Angriffe auf Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte gesunken ist. 

Tabelle 1: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Dortmund (n = 44) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1    0,4 

Differenz vor/nach 
Einführung  -2,8 -16,1 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   -0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 19,6  53,3 

Mittelwert nach Ein-
führung 16,6  41,0 

 

Kreispolizeibehörde Wuppertal 

In der Kreispolizeibehörde Wuppertal wurde das DEIG 
in den Monaten September bis Dezember 2022 in allen 
Wachen der Behörde eingeführt (Einführungsdauer 
vier Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit 
der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 30 
Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im 
Jahr 2023 etwas unter dem Durchschnitt (insgesamt 
58 Mal, entspricht etwa 14 Prozent der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insge-
samt wurden vergleichsweise viele Fälle mit geschä-
digten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten regis-
triert, die Häufigkeit der Geschädigten fällt für statisti-
sche Zwecke ausreichend groß aus (Abbildung 7). Die 
Streuung der Häufigkeiten ist insgesamt vergleichs-
weise niedrig, die Trendlinien bilden die Entwicklun-
gen der tätlichen Angriffe daher gut ab. 

Abbildung 7: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (KPB Wuppertal) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,9) und der Ge-
schädigten (Parameter = 2,2) deutlich an (Tabelle 2). 
Die Häufigkeit der Geschädigten hat sich innerhalb 
der 15 Monate etwas mehr als verdoppelt. Mit der Ein-
führung des DEIG fallen die Häufigkeiten der Fälle (Dif-
ferenz = -3,1) und Geschädigten (Differenz = -8,5) deut-
lich ab. Nach der Einführung des DEIG geht die Ent-
wicklung der Häufigkeit der Fälle und der Geschädig-
ten jeweils in eine Stagnation über (Parameter = 0,1). 
Auch wenn nach dem Anstieg der Häufigkeit tätlicher 
Angriffe vor der Einführung des DEIG nicht davon aus-
zugehen ist, dass sich dieser Anstieg unbegrenzt fort-
setzt, deutet die Differenz zwischen dem Niveau der 
Häufigkeiten vor und nach der Einführung des DEIG 
und der Übergang in eine Stagnation der Häufigkeiten 
darauf hin, dass mit der Einführung des DEIG die Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten seltener tätlich 
angegriffen wurden. Da die Häufigkeit tätlicher An-
griffe nun aber auf höherem Niveau liegt als vor der 
Einführung des DEIG, liegen die Mittelwerte der 
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Häufigkeiten der Fälle und Geschädigten nach der Ein-
führung des DEIG deutlich höher als vor der Einfüh-
rung. Insgesamt ergeben sich daraus Hinweise, dass 
mit der Einführung des DEIG in den Wachen des Poli-
zeipräsidiums Wuppertal die Häufigkeit tätlicher An-
griffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf 
einem stabilen Niveau gehalten wurde. 

Tabelle 2: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Wuppertal (n = 30) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,9   2,2 

Differenz vor/nach 
Einführung  -3,1  -8,5 

Trend nach Einfüh-
rung   0,1   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 12,0 31,6 

Mittelwert nach Ein-
führung 17,0 41,7 

 

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis 

In der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis wurde das 
DEIG im Januar 2023 in allen Wachen der Behörde ein-
geführt (Einführungsdauer 1 Monat). Die analysierte 
Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe er-
streckt sich auf insgesamt 22 Monate. Die Häufigkeit 
der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 sehr deutlich 
über dem Durchschnitt (insgesamt 118 Mal, entspricht 
etwa 40 Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden sehr we-
nige Fälle mit geschädigten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten registriert, die Häufigkeiten der Ge-
schädigten fallen für statistische Zwecke ebenfalls ge-
ring aus (Abbildung 8). Die Streuung der Häufigkeiten 
der Geschädigten ist vor und nach der Einführung des 
DEIG vergleichsweise groß, die Trendlinien bilden die 
Entwicklungen der tätlichen Angriffe daher nur unge-
nau ab. 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Märkischer Kreis) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle und die der Geschädigten 
leicht an (Parameter = 0,2 bzw. 0,5; Tabelle 3). Mit der 
Einführung des DEIG fällt die Häufigkeit der Fälle (Dif-
ferenz = -0,5) und die Häufigkeit der Geschädigten 
leicht ab (Differenz = -2,2). Nach der Einführung des 
DEIG sinkt die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,2) 
und die der Geschädigten (Parameter = -0,6). Die Häu-
figkeit der Fälle liegt am Ende der Zeitreihe auf dem 
gleichen Niveau wie vor der Einführung des DEIG, die 
durchschnittliche Häufigkeit der Geschädigten ist et-
was gesunken. Insgesamt liefern die Befunde damit 
(schwache) Hinweise darauf, dass mit der Einführung 
des DEIG die Häufigkeit tätlicher Angriffe auf Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte etwas gesunken ist. 

Tabelle 3: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im LR Märkischer Kreis (n = 22) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,5 

Differenz vor/nach 
Einführung  -0,5  -2,2 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,2  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   6,0 16,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,9  13,9 

 

5.1.5 Befunde II: Behörden ohne Hinweise 
auf Veränderungen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der sieben 
Kreispolizeibehörden dargestellt, bei denen keine 
Hinweise darauf vorliegen, dass sich mit der Einfüh-
rung des DEIG eine Veränderung ergeben hat (siehe 
Abbildung 4). Die Muster der Entwicklungen weisen 
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geringe Unterschiede auf, bei allen Behörden sind die 
Häufigkeiten insgesamt vergleichsweise niedrig. 

Kreispolizeibehörde Borken 

In der Kreispolizeibehörde Borken wurde das DEIG in 
den Monaten September, November und Dezember 
2022 sowie im Januar 2023 in allen Wachen der Be-
hörde eingeführt (Einführungsdauer 5 Monate). Die 
analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen An-
griffe erstreckt sich auf insgesamt 30 Monate. Die Häu-
figkeit der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 unter 
dem Durchschnitt (insgesamt 25 Mal, entspricht etwa 
12 Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichs-
weise sehr wenige Fälle mit geschädigten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten registriert, die Häufig-
keit der Geschädigten fällt für statistische Zwecke 
ebenfalls sehr gering aus (Abbildung 9). Die Streuung 
der Häufigkeiten ist vor und nach der Einführung des 
DEIG sehr groß, die Trendlinien bilden die Entwicklun-
gen der tätlichen Angriffe daher sehr ungenau ab. 

Abbildung 9: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Borken) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle leicht und die der Geschädig-
ten etwas deutlicher an (Parameter = 0,2 bzw. 0,9; Ta-
belle 4). Der Anstieg der Trendlinie der Geschädigten 
ist vor allem auf drei Monate im Zeitraum vor der Ein-
führung des DEIG zurückzuführen, in denen über-
durchschnittlich viele Geschädigte (~20) im Verhältnis 
zu durchschnittlich vielen Fällen (~4) erfasst worden 
sind. Ohne diese „Ausreißer“ würde der Anstieg deut-
lich geringer ausfallen. Mit der Einführung des DEIG 
fällt die Häufigkeit der Fälle leicht (Differenz = -1,4) 
und die Häufigkeit der Geschädigten wiederum deut-
licher ab (Differenz = -5,5). Diese vergleichsweise 
große negative Differenz ist Folge des relativ starken 
Anstiegs der tätlichen Angriffe vor der Einführung des 
DEIG. Nach der Einführung des DEIG stagniert die Häu-
figkeit der Fälle (Parameter = -0,0), die der 

Geschädigten fällt leicht ab (Parameter = -0,2). Die 
Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten liegt am 
Ende der Zeitreihe auf dem gleichen Niveau wie vor 
der Einführung des DEIG, die Mittelwerte der beiden 
Zeitperioden unterscheiden sich daher jeweils nicht 
voneinander. Insgesamt liefern die Befunde damit 
ebenfalls Hinweise darauf, dass sich mit der Einfüh-
rung des DEIG die Entwicklung bzw. der Trend der 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten nicht verändert hat. 

Tabelle 4: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im LR Borken (n = 30) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,9 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,4  -5,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0  -0,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,6 10,7 

Mittelwert nach Ein-
führung   3,5  10,3  

 

Kreispolizeibehörde Duisburg 

In der Kreispolizeibehörde Duisburg wurde das DEIG 
in den Monaten Mai bis Juli 2022 in allen Wachen der 
Behörde eingeführt (Einführungsdauer drei Monate). 
Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen 
Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 38 Monate. Die 
Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 
deutlich über dem Durchschnitt (insgesamt 69 Mal, 
entspricht etwa 20 Prozent der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insgesamt 
wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit geschä-
digten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten regis-
triert, die Häufigkeit der Geschädigten fällt für statisti-
sche Zwecke ebenfalls sehr gering aus (Abbildung 10). 
Die Streuung der Häufigkeiten ist insgesamt ver-
gleichsweise groß, die Trendlinien bilden die Entwick-
lungen der tätlichen Angriffe daher ungenau ab. 
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Abbildung 10: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Duisburg) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,1), die 
Häufigkeit der Geschädigten ist hingegen leicht an-
steigend (Parameter = 0,2; Tabelle 5). Mit der Einfüh-
rung des DEIG erhöht sich die Häufigkeit der Fälle 
leicht (Differenz = 0,3), die Häufigkeit der Geschädig-
ten fällt hingegen etwas ab (Differenz = -1,8). Nach der 
Einführung des DEIG setzt sich die Entwicklung der 
Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten fort (Para-
meter = 0,1 bzw. 0,5). Die Häufigkeit der Fälle und der 
Geschädigten liegt am Ende der Zeitreihe daher über 
dem Niveau vor der Einführung des DEIG, so dass sich 
die Mittelwerte der beiden Zeitperioden jeweils deut-
lich unterscheiden. Die Befunde liefern damit Hin-
weise darauf, dass sich mit der Einführung des DEIG 
die Entwicklung bzw. der Trend der Häufigkeit der tät-
lichen Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten nicht verändert hat. 

Tabelle 5: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Duisburg (n = 38) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung  0,1   0,2 

Differenz vor/nach 
Einführung 0,3  -1,8 

Trend nach Einfüh-
rung 0,1   0,5 

Mittelwert vor Ein-
führung 3,6   8,8 

Mittelwert nach Ein-
führung 5,1 13,7 

 

Kreispolizeibehörde Düsseldorf 

In der Kreispolizeibehörde Düsseldorf wurde das DEIG 
in den Monaten Februar 2021, Januar 2022 und März 
2022 in den Wachen der Behörde eingeführt 

(Einführungsdauer 14 Monate). Die analysierte Zeit-
reihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe erstreckt 
sich auf insgesamt 46 Monate. Die Häufigkeit der Nut-
zung des DEIG lag im Jahr 2023 unter dem Durch-
schnitt (insgesamt 81 Mal, entspricht etwa 11 Prozent 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten; siehe 
Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichsweise we-
nige Fälle mit geschädigten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten registriert, die Häufigkeit der Geschä-
digten fällt für statistische Zwecke dafür ausreichend 
groß aus (Abbildung 11). Die Streuung der Häufigkei-
ten ist aufgrund saisonaler Schwankungen vor der 
Einführung des DEIG vergleichsweise groß, die Trend-
linien bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe 
daher ungenau ab. 

Abbildung 11: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Düsseldorf) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle leicht (Parameter = 0,3) und 
die Häufigkeit der Geschädigten etwas deutlicher an 
(Parameter = 0,6; Tabelle 6). Mit der Einführung des 
DEIG fällt die Häufigkeit der Fälle relativ leicht (Diffe-
renz = -1,8) und die Häufigkeit der Geschädigten wie-
derum deutlicher ab (Differenz = -8,1). Diese ver-
gleichsweise große negative Differenz ist allerdings 
dahingehend zu relativieren, als die Häufigkeiten der 
tätlichen Angriffe in den Monaten kurz vor und nach 
der Einführung des DEIG auf gleichem Niveau liegen. 
Nach der Einführung des DEIG setzt sich der Anstieg 
der Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten fort (Pa-
rameter = 0,4 bzw. 1,1). Die Häufigkeit der Fälle und 
der Geschädigten liegt am Ende der Zeitreihe daher 
über dem Niveau vor der Einführung des DEIG, so dass 
sich die Mittelwerte der beiden Zeitperioden jeweils 
deutlich unterscheiden. Die Befunde liefern damit 
ebenfalls Hinweise darauf, dass sich mit der Einfüh-
rung des DEIG die Entwicklung bzw. der Trend der 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten nicht verändert hat. 
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Tabelle 6: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Düsseldorf (n = 46) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3   0,6 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,8 -8,1 

Trend nach Einfüh-
rung   0,4   1,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   7,3 26,5 

Mittelwert nach Ein-
führung 14,5 37,1 

 

Kreispolizeibehörde Essen 

In der Kreispolizeibehörde Essen wurde das DEIG zu-
nächst im April 2021, dann in den Monaten Juni, Au-
gust und Dezember 2022 in den Wachen der Behörde 
eingeführt (Einführungsdauer 21 Monate). Die analy-
sierte Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe 
erstreckt sich auf insgesamt 58 Monate. Die Häufigkeit 
der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 unter dem 
Durchschnitt (insgesamt 49 Mal, entspricht etwa 11 
Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten; 
siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichsweise 
sehr wenige Fälle mit geschädigten Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten registriert, die Häufigkeit der 
Geschädigten fällt für statistische Zwecke gering aus 
(Abbildung 12). Die Streuung der Häufigkeiten ist auf-
grund saisonaler Schwankungen vor und nach der 
Einführung des DEIG vergleichsweise groß, die Trend-
linien bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe 
daher nur ungenau ab. 

Abbildung 12: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Essen) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,1), die 
Häufigkeit der Geschädigten steigt deutlich an 

(Parameter = 0,8; Tabelle 7). Dieser Anstieg ist vor al-
lem darauf zurückzuführen, dass in den Monaten kurz 
vor der Einführung des DEIG deutlich mehr Geschä-
digte (~25) je Fall (~4-5) registriert wurden als in den 
übrigen Monaten. Ohne diese „Ausreißer“ würde der 
Anstieg deutlich geringer ausfallen. Mit der Einfüh-
rung des DEIG fällt die Häufigkeit der Fälle leicht (Dif-
ferenz = -1,2) und die Häufigkeit der Geschädigten et-
was deutlicher ab (Differenz = -11,6). Diese vergleichs-
weise große negative Differenz ist in diesem Fall da-
hingehend zu relativieren, als die Häufigkeiten der tät-
lichen Angriffe in den Monaten kurz vor der Einfüh-
rung des DEIG auf überdurchschnittlichem Niveau lie-
gen und zu dem steilen Anstieg der Trendlinie führen. 
Nach der Einführung des DEIG geht die Entwicklung 
der Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten in eine 
Stagnation über (Parameter = 0,0 bzw. 0,1). Die Häu-
figkeit der Fälle und der Geschädigten liegt am Ende 
der Zeitreihe auf dem gleichen Niveau wie vor der Ein-
führung des DEIG, die Mittelwerte der beiden Zeitper-
ioden unterscheiden sich daher jeweils nicht vonei-
nander. Insgesamt liefern die Befunde damit ebenfalls 
Hinweise darauf, dass sich mit der Einführung des 
DEIG die Entwicklung bzw. der Trend der Häufigkeit 
der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten nicht verändert hat. 

Tabelle 7: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Essen (n = 58) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,1    0,8 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,2 -11,6 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   5,2 15,5 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,6  15,0  

 

Kreispolizeibehörde Münster 

In der Kreispolizeibehörde Münster wurde das DEIG im 
Dezember 2022 in allen Wachen der Behörde einge-
führt (Einführungsdauer 1 Monat). Die analysierte 
Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe er-
streckt sich auf insgesamt 24 Monate. Die Häufigkeit 
der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 etwas über 
dem Durchschnitt (insgesamt 62 Mal, entspricht etwa 
17 Prozent der Polizeibeamtinnen und 
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Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden 
vergleichsweise sehr wenige Fälle mit geschädigten 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten registriert, 
die Häufigkeit der Geschädigten fällt für statistische 
Zwecke ebenfalls sehr gering aus (Abbildung 13). Die 
Streuung der Häufigkeiten ist vor und nach der Einfüh-
rung des DEIG vergleichsweise groß, die Trendlinien 
bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe daher 
nur ungenau ab. 

Abbildung 13: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Münster) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle leicht an (Parameter = 0,2), die 
Häufigkeit der Geschädigten stagniert (Parameter = 
0,0; Tabelle 8). Mit der Einführung des DEIG fällt die 
Häufigkeit der Fälle (Differenz = -1,4) und die Häufig-
keit der Geschädigten leicht ab (Differenz = -1,0). Nach 
der Einführung des DEIG stagniert die Entwicklung der 
Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten (Parameter 
= 0,0 bzw. -0,0). Die Häufigkeit der Fälle und der Ge-
schädigten liegt am Ende der Zeitreihe auf dem glei-
chen Niveau wie vor der Einführung des DEIG, die Mit-
telwerte der beiden Zeitperioden unterscheiden sich 
daher jeweils nicht voneinander. Insgesamt liefern die 
Befunde damit ebenfalls Hinweise darauf, dass sich 
mit der Einführung des DEIG die Entwicklung bzw. der 
Trend der Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht verändert 
hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 8: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Münster (n = 24) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,0 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,4 -1,0 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0 -0,0 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,9 10,3 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,1    9,3  

 

Kreispolizeibehörde Recklinghausen 

In der Kreispolizeibehörde Recklinghausen wurde das 
DEIG in den Monaten Dezember 2022 und Mai 2023 in 
allen Wachen der Behörde eingeführt (Einführungs-
dauer 6 Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufig-
keit der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 
24 Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im 
Jahr 2023 deutlich unter dem Durchschnitt (insge-
samt 39 Mal, entspricht etwa 8 Prozent der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Ins-
gesamt wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit 
geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
registriert, die Häufigkeit der Geschädigten fällt für 
statistische Zwecke ebenfalls sehr gering aus (Abbil-
dung 14). Die Streuung der Häufigkeiten ist vor und 
nach der Einführung des DEIG vergleichsweise groß, 
die Trendlinien bilden die Entwicklungen der tätlichen 
Angriffe daher nur ungenau ab. 

Abbildung 14: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Recklinghausen) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle und Geschädigten (Para-
meter = 0,0 bzw. -0,0; Tabelle 9). Mit der Einführung 
des DEIG steigt die Häufigkeit der Fälle (Differenz = 0,9) 
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und die Häufigkeit der Geschädigten leicht an (Diffe-
renz = 1,1). Auch nach der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,1), die 
der Geschädigten fällt leicht ab (Parameter = -0,3). Die 
Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten liegt am 
Ende der Zeitreihe auf dem gleichen Niveau wie vor 
der Einführung des DEIG, die Mittelwerte der beiden 
Zeitperioden unterscheiden sich daher jeweils nicht 
voneinander. Insgesamt liefern die Befunde damit 
ebenfalls Hinweise darauf, dass sich mit der Einfüh-
rung des DEIG die Entwicklung bzw. der Trend der 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten nicht verändert hat. 

Tabelle 9: Statistische Parameter zum Verlauf geschä-
digter PVB im PP Recklinghausen (n = 24) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0 -0,0 

Differenz vor/nach 
Einführung   0,9  1,1 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1 -0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   4,7 11,1 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,3  10,8  

 

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis 

In der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft Kreis wurde das 
DEIG im Januar 2021 und im Dezember 2022 in allen 
Wachen der Behörde eingeführt (Einführungsdauer 12 
Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der 
tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 58 Mo-
nate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im Jahr 
2023 über dem Durchschnitt (insgesamt 46 Mal, ent-
spricht etwa 18 Prozent der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden 
vergleichsweise sehr wenige Fälle mit geschädigten 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten registriert, 
die Häufigkeit der Geschädigten fällt für statistische 
Zwecke ebenfalls sehr gering aus (Abbildung 15). Die 
Streuung der Häufigkeiten ist vor und nach der Einfüh-
rung des DEIG sehr groß, die Trendlinien bilden die 
Entwicklungen der tätlichen Angriffe daher sehr unge-
nau ab. 

 

 

Abbildung 15: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Rhein-Erft-Kreis) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle und die der Geschädigten 
(Parameter = -0,1 bzw. -0,1; Tabelle 10). Mit der Einfüh-
rung des DEIG verändert sich die Häufigkeit der Fälle 
nicht (Differenz = -0,0) und die Häufigkeit der Geschä-
digten sinkt leicht (Differenz = -1,0). Nach der Einfüh-
rung des DEIG stagniert die Häufigkeit der Fälle (Para-
meter = 0,0) und die der Geschädigten (Parameter = 
0,1). Die Häufigkeit der Fälle liegt am Ende der Zeit-
reihe auf dem gleichen Niveau wie vor der Einführung 
des DEIG, die durchschnittliche Häufigkeit der Ge-
schädigten ist etwas gesunken. Insgesamt liefern die 
Befunde damit ebenfalls Hinweise darauf, dass sich 
mit der Einführung des DEIG die Entwicklung bzw. der 
Trend der Häufigkeit der tätlichen Angriffe gegen Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht verändert 
hat. 

Tabelle 10: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im LR Rhein-Erft-Kreis (n = 58) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1  -0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung  -0,0  -1,0 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,5   6,3 

Mittelwert nach Ein-
führung   2,1   4,8 

 

5.1.6 Befunde III: Behörden mit Hinweisen 
auf Registrierungseffekte 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der acht 
Kreispolizeibehörden dargestellt, bei denen Hinweise 
darauf vorliegen, dass sich mit der Einführung des 
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DEIG ein Registrierungseffekt zeigt (siehe Abbildung 
5). Die Muster der Entwicklungen fallen wiederum un-
terschiedlich aus, bei allen Behörden ist aber zu er-
kennen, dass mit der Einführung des DEIG das Niveau 
der Häufigkeit tätlicher Angriffe steigt (positive Diffe-
renz). 

Kreispolizeibehörde Aachen 

In der Kreispolizeibehörde Aachen wurde das DEIG in 
den Monaten November und Dezember 2022 in allen 
Wachen der Behörde eingeführt (Einführungsdauer 
zwei Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit 
der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 26 
Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im 
Jahr 2023 etwas über dem Durchschnitt (insgesamt 60 
Mal, entspricht etwa 18 Prozent der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insgesamt 
wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit geschä-
digten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten regis-
triert, die Häufigkeit der Geschädigten ist für statisti-
sche Zwecke als gering zu werten (Abbildung 16). Die 
Streuung der Häufigkeiten ist vor allem für den Zeit-
raum vor der Einführung des DEIG vergleichsweise 
groß, die Trendlinien bilden die Entwicklungen der 
tätlichen Angriffe daher nur ungenau ab. 

Abbildung 16: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Aachen) 

 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,3) an, die Ent-
wicklung der Häufigkeit der Geschädigten hingegen 
ist sehr uneinheitlich. Zwar fällt die Trendlinie leicht 
ab (Parameter = -0,4), doch ist dies nur darauf zurück-
zuführen, das zu Beginn der Zeitreihe bei drei Mona-
ten die Häufigkeit der Geschädigten viel höher im Ver-
hältnis zu den Fällen ausfällt als in den anderen Mona-
ten (Tabelle 11). Mit der Einführung des DEIG steigen 
die Häufigkeiten der Fälle (Differenz = 1,2) und vor al-
lem die der Geschädigten deutlich an (Differenz = 
10,5). Nach der Einführung des DEIG geht die 

Entwicklung der Häufigkeit der Fälle und der Geschä-
digten jeweils in einen leichten Rückgang über (Para-
meter = -0,4 bzw. -1,2). Die Häufigkeit der Fälle und der 
Geschädigten liegt am Ende der Zeitreihe auf dem Ni-
veau vor der Einführung des DEIG, so dass sich die Mit-
telwerte der beiden Zeitperioden jeweils kaum unter-
scheiden. Die Befunde liefern damit Hinweise darauf, 
dass die Einführung des DEIG entweder mit einem Re-
gistrierungseffekt einhergeht oder dazu geführt hat, 
dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte tatsäch-
lich häufiger angegriffen und geschädigt wurden. 

Tabelle 11: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im PP Aachen (n = 26) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3  -0,4 

Differenz vor/nach 
Einführung   1,2 10,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,4  -1,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   5,2 14,6 

Mittelwert nach Ein-
führung   6,2 15,5 

 

Kreispolizeibehörde Bochum 

In der Kreispolizeibehörde Bochum wurde das DEIG 
von Oktober bis Dezember 2022 in allen Wachen der 
Behörde eingeführt (Einführungsdauer drei Monate). 
Die analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen 
Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 28 Monate. Die 
Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 un-
ter dem Durchschnitt (insgesamt 45 Mal, entspricht 
etwa 11 Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden ver-
gleichsweise wenige Fälle mit geschädigten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten registriert, die Häufig-
keit der Geschädigten fällt für statistische Zwecke 
ausreichend groß aus (Abbildung 17). Die Streuung 
der Häufigkeiten fällt insgesamt gering aus, die Trend-
linien bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe 
daher gut ab. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

09 21 02 22 07 22 12 22 05 23 10 23



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

48 

Abbildung 17: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Bochum) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,0) und 
die der Geschädigten (Parameter = 0,1; Tabelle 12). Mit 
der Einführung des DEIG steigen die Häufigkeiten der 
Fälle (Differenz = 5,1) und die der Geschädigten (Diffe-
renz = 16,8) deutlich an. Nach der Einführung des DEIG 
setzt sich die Stagnation der Entwicklung der Häufig-
keit der Fälle und der Geschädigten fort (Parameter = 
-0,1 bzw. -0,3). Die durchschnittliche Häufigkeit der 
Fälle und der Geschädigten liegt nach der der Einfüh-
rung des DEIG deutlich über dem Niveau zuvor, so 
dass sich die Mittelwerte der beiden Zeitperioden je-
weils deutlich unterscheiden. Die Befunde liefern da-
mit Hinweise darauf, dass die Einführung des DEIG 
entweder mit einem Registrierungseffekt einhergeht 
oder dazu geführt hat, dass Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte tatsächlich häufiger angegriffen und 
geschädigt wurden. 

Tabelle 12: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im PP Bochum (n = 28) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,0   0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung   5,1 16,8 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1  -0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   9,9 23,5 

Mittelwert nach Ein-
führung 14,1 39,0 

 

Kreispolizeibehörde Bonn 

In der Kreispolizeibehörde Bonn wurde das DEIG in 
den Monaten Dezember 2022 und September 2023 in 
allen Wachen der Behörde eingeführt 

(Einführungsdauer 10 Monate). Die analysierte Zeit-
reihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe erstreckt 
sich auf insgesamt 24 Monate. Die Häufigkeit der Nut-
zung des DEIG lag im Jahr 2023 deutlich über dem 
Durchschnitt (insgesamt 82 Mal, entspricht etwa 21 
Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten; 
siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichsweise 
wenige Fälle mit geschädigten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten registriert, die Häufigkeit der Geschä-
digten ist für statistische Zwecke als ausreichend zu 
werten (Abbildung 18). Die Streuung der Häufigkeiten 
der Fälle und der Geschädigten fällt vergleichsweise 
gering aus, die Trendlinien bilden die Entwicklungen 
der tätlichen Angriffe daher gut ab. 

Abbildung 18: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Bonn) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,1), die 
Häufigkeit der Geschädigten steigt leicht an (Parame-
ter = 0,5; Tabelle 13). Mit der Einführung des DEIG er-
höht sich die Häufigkeit der Fälle (Differenz = 2,6) und 
die der Geschädigten deutlich (Differenz = 3,8). Nach 
der Einführung des DEIG sinkt die Häufigkeit der Fälle 
und der Geschädigten wiederum deutlich (Parameter 
= -0,5 bzw. -0,8). Die Häufigkeit der Fälle und der Ge-
schädigten liegt am Ende der Zeitreihe auf dem glei-
chen Niveau wie vor der Einführung des DEIG, die Mit-
telwerte der beiden Zeitperioden unterscheiden sich 
daher jeweils nicht wesentlich voneinander. Die Be-
funde liefern damit Hinweise darauf, dass die Einfüh-
rung des DEIG in den ersten Monaten mit einem Re-
gistrierungseffekt einhergegangen ist oder dazu ge-
führt hat, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
tatsächlich häufiger angegriffen und geschädigt wur-
den. 
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Tabelle 13: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im PP Bonn (n = 24) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,1   0,5 

Differenz vor/nach 
Einführung   2,6   3,8 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,5  -0,8 

Mittelwert vor Ein-
führung 10,5 25,3 

Mittelwert nach Ein-
führung 11,4  28,0  

 

Kreispolizeibehörde Gelsenkirchen 

In der Kreispolizeibehörde Gelsenkirchen wurde das 
DEIG in den Monaten Februar 2021 und Juli 2022 in al-
len Wachen der Behörde eingeführt (Einführungs-
dauer 18 Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häu-
figkeit der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insge-
samt 58 Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG 
lag im Jahr 2023 etwas über dem Durchschnitt (insge-
samt 29 Mal, entspricht etwa 17 Prozent der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Ins-
gesamt wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit 
geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
registriert, die Häufigkeit der Geschädigten ist für sta-
tistische Zwecke ebenfalls sehr gering (Abbildung 19). 
Die Streuung der Häufigkeiten fällt insgesamt sehr 
groß aus, die Trendlinien bilden die Entwicklungen 
der tätlichen Angriffe daher sehr ungenau ab. 

Abbildung 19: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Gelsenkirchen) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,0), die 
Häufigkeit der Geschädigten steigt leicht an (Parame-
ter = 0,2; Tabelle 14). Mit der Einführung des DEIG stei-
gen die Häufigkeiten der Fälle leicht (Differenz = 1,5) 

und die der Geschädigten deutlich an (Differenz = 4,8). 
Nach der Einführung des DEIG stagniert die Häufigkeit 
der Fälle (Parameter = 0,0), die Häufigkeit der Geschä-
digten steigt weiterhin leicht an (Parameter = 0,2). Die 
Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten liegt am 
Ende der Zeitreihe über dem Niveau wie vor der Ein-
führung des DEIG, die Mittelwerte der beiden Zeitper-
ioden unterscheiden sich deutlich voneinander. Die 
Befunde liefern damit wiederum Hinweise darauf, 
dass die Einführung des DEIG entweder mit einem Re-
gistrierungseffekt einhergeht oder dazu geführt hat, 
dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte tatsäch-
lich häufiger angegriffen und geschädigt wurden. 

Tabelle 14: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im PP Gelsenkirchen (n = 58) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0   0,2 

Differenz vor/nach 
Einführung   1,5   4,8 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,4   5,8 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,6 15,2 

 

Kreispolizeibehörde Gütersloh 

In der Kreispolizeibehörde Gütersloh wurde das DEIG 
in den Monaten Dezember 2022 und Februar 2023 in 
allen Wachen der Behörde eingeführt (Einführungs-
dauer 3 Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufig-
keit der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 
24 Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im 
Jahr 2023 deutlich unter dem Durchschnitt (insge-
samt 15 Mal, entspricht etwa 7 Prozent der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Ins-
gesamt wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit 
geschädigten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
registriert, die Häufigkeit der Geschädigten ist für sta-
tistische Zwecke ebenfalls sehr gering (Abbildung 20). 
Die Streuung der Häufigkeiten ist vergleichsweise 
groß, die Trendlinien bilden die Entwicklungen der 
tätlichen Angriffe daher ungenau ab. 
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Abbildung 20: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Gütersloh) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,1) und 
die der Geschädigten (Parameter = -0,1; Tabelle 15). 
Mit der Einführung des DEIG erhöht sich die Häufigkeit 
der Fälle (Differenz = 2,5) und die der Geschädigten 
deutlich (Differenz = 8,5). Nach der Einführung des 
DEIG stagniert (Parameter = -0,1) die Häufigkeit der 
Fälle, die Häufigkeit der Geschädigten sinkt (Parame-
ter = -0,6). Die Häufigkeit der Fälle und der Geschädig-
ten liegt am Ende der Zeitreihe über den Werten wie 
vor der Einführung des DEIG. Die Befunde liefern da-
mit Hinweise darauf, dass die Einführung des DEIG in 
den ersten Monaten mit einem Registrierungseffekt 
einhergegangen ist oder dazu geführt hat, dass Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte tatsächlich häufi-
ger angegriffen und geschädigt wurden. 

Tabelle 15: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im LR Gütersloh (n = 24) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1  -0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung   2,5   8,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,0   7,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,5 11,7 

 

Kreispolizeibehörde Köln 

In der Kreispolizeibehörde Köln wurde das DEIG in den 
Monaten Mai 2022, August und September 2022 und 
April 2023 in allen Wachen der Behörde eingeführt 
(Einführungsdauer 12 Monate). Die analysierte Zeit-
reihe der Häufigkeit der tätlichen Angriffe erstreckt 

sich auf insgesamt 38 Monate. Die Häufigkeit der Nut-
zung des DEIG lag im Jahr 2023 etwas über dem 
Durchschnitt (insgesamt 218 Mal, entspricht etwa 17 
Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten; 
siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichsweise 
viele Fälle mit geschädigten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte registriert, die Häufigkeit der Geschä-
digten ist für statistische Zwecke als ausreichend wer-
ten (Abbildung 21). Die Streuung der Häufigkeiten ist 
insgesamt gering, die Trendlinien bilden die Entwick-
lungen der tätlichen Angriffe daher gut ab. 

Abbildung 21: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (PP Köln) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG steigt 
die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,3) und die der 
Geschädigten deutlich an (Parameter = 1,0; Tabelle 
16). Mit der Einführung des DEIG erhöht sich die Häu-
figkeit der Fälle (Differenz = 9,1) und die der Geschä-
digten deutlich (Differenz = 18,4). Nach der Einführung 
des DEIG sinkt die Häufigkeit der Fälle leicht (Parame-
ter = -0,9) und auch die der Geschädigten (Parameter 
= -2,1). Die Häufigkeit der Fälle und der Geschädigten 
liegt am Ende der Zeitreihe über den Werten wie vor 
der Einführung des DEIG. Aufgrund der Anstiege vor 
der Einführung des DEIG und aufgrund der großen Dif-
ferenz mit der Einführung des DEIG unterscheiden sich 
die Mittelwerte der beiden Zeitperioden deutlich von-
einander. Die Befunde liefern damit Hinweise darauf, 
dass die Einführung des DEIG in den ersten Monaten 
mit einem Registrierungseffekt einhergegangen ist o-
der dazu geführt hat, dass Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte tatsächlich häufiger angegriffen und ge-
schädigt wurden. 
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Tabelle 16: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im PP Köln (n = 38) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3    1,0 

Differenz vor/nach 
Einführung   9,1  18,4 

Trend nach Einfüh-
rung -0,9   -2,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 20,0 48,6 

Mittelwert nach Ein-
führung 24,6 58,0 

 

Kreispolizeibehörde Paderborn 

In der Kreispolizeibehörde Paderborn wurde das DEIG 
in den Monaten Oktober 2022 und Dezember 2022 in 
allen Wachen der Behörde eingeführt (Einführungs-
dauer 3 Monate). Die analysierte Zeitreihe der Häufig-
keit der tätlichen Angriffe erstreckt sich auf insgesamt 
28 Monate. Die Häufigkeit der Nutzung des DEIG lag im 
Jahr 2023 etwas über dem Durchschnitt (insgesamt 31 
Mal, entspricht etwa 16 Prozent der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten; siehe Fußnote 9). Insgesamt 
wurden vergleichsweise sehr wenige Fälle mit geschä-
digten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten regis-
triert, die Häufigkeit der Geschädigten ist für statisti-
sche Zwecke als sehr gering werten (Abbildung 22). 
Die Streuung der Häufigkeiten ist vergleichsweise 
groß, die Trendlinien bilden die Entwicklungen der 
tätlichen Angriffe daher ungenau ab. 

Abbildung 22: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Paderborn) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = 0,0), die 
Häufigkeit der Geschädigten steigt etwas an (Parame-
ter = 0,3; Tabelle 17). Mit der Einführung des DEIG er-
höht sich die Häufigkeit der Fälle leicht (Differenz = 

0,9) und die der Geschädigten deutlich (Differenz = 
4,9). Nach der Einführung des DEIG stagniert die Häu-
figkeit der Fälle (Parameter = -0,0), die Häufigkeit der 
Geschädigten sinkt (Parameter = -0,6). Die Häufigkeit 
der Fälle und der Geschädigten liegt am Ende der Zeit-
reihe über den Werten wie vor der Einführung des 
DEIG. Die Befunde liefern damit Hinweise darauf, dass 
die Einführung des DEIG in den ersten Monaten mit ei-
nem Registrierungseffekt einhergegangen ist oder 
dazu geführt hat, dass Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte tatsächlich häufiger angegriffen und geschä-
digt wurden. 

Tabelle 17: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im LR Paderborn (n = 28) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0   0,3 

Differenz vor/nach 
Einführung   0,9   4,9 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,9   6,1 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,0   9,5 

 

Kreispolizeibehörde Steinfurt 

In der Kreispolizeibehörde Steinfurt wurde das DEIG 
von Oktober bis Dezember 2022 in allen Wachen der 
Behörde eingeführt (Einführungsdauer 3 Monate). Die 
analysierte Zeitreihe der Häufigkeit der tätlichen An-
griffe erstreckt sich auf insgesamt 26 Monate. Die Häu-
figkeit der Nutzung des DEIG lag im Jahr 2023 über 
dem Durchschnitt (insgesamt 50 Mal, entspricht etwa 
19 Prozent der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten; siehe Fußnote 9). Insgesamt wurden vergleichs-
weise sehr wenige Fälle mit geschädigten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten registriert, die Häufig-
keit der Geschädigten ist für statistische Zwecke als 
gering zu werten (Abbildung 23). Die Streuung der 
Häufigkeiten fällt vergleichsweise groß aus, die Trend-
linien bilden die Entwicklungen der tätlichen Angriffe 
daher sehr ungenau ab. 
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Abbildung 23: Häufigkeiten geschädigter PVB vor und 
nach Einführung des DEIG (LR Steinfurt) 

 

In dem Zeitraum vor der Einführung des DEIG sinkt die 
Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,3) und die der Ge-
schädigten (Parameter = -0,7; Tabelle 18). Mit der Ein-
führung des DEIG erhöht sich die Häufigkeit der Fälle 
(Differenz = 5,2) und die der Geschädigten deutlich 
(Differenz = 12,1). Nach der Einführung des DEIG stag-
niert die Häufigkeit der Fälle (Parameter = -0,0), die 
Häufigkeit der Geschädigten steigt etwas weiter an 
(Parameter = 0,3). Die durchschnittliche Häufigkeit 
der Fälle und der Geschädigten liegt nach der Einfüh-
rung des DEIG deutlich über dem Niveau wie zuvor. 
Die Befunde liefern damit Hinweise darauf, dass die 
Einführung des DEIG mit einem Registrierungseffekt 
einhergegangen ist oder dazu geführt hat, das Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte tatsächlich häufiger 
angegriffen und geschädigt wurden. 

Tabelle 18: Statistische Parameter zum Verlauf ge-
schädigter PVB im LR Steinfurt (n = 26) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,3  -0,7 

Differenz vor/nach 
Einführung   5,2 12,1 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0   0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,6   5,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   6,0 14,6 

 

 

 

 

 

 

5.2 Quantitative Befragung aller 
PVB im Wachdienst 

5.2.1 Datengrundlage 

Zielgruppe und Zeitraum der Befragung 

Die quantitative Online-Befragung der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten im Wachdienst der Polizei 
NRW wurde als Vollbefragung konzipiert. Das bedeu-
tet, dass alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
im Wachdienst der Polizei NRW in ihrer Dienstzeit die 
Möglichkeit bekommen hatten, online an der Befra-
gung teilzunehmen und das unabhängig davon, ob sie 
Angehörige einer Kreispolizeibehörde mit oder ohne 
DEIG-Ausstattung waren. Zum Stichtag 01.01.2025 
waren das ausweislich des Personalinformationssys-
tem der Polizei NRW (PersIS) insgesamt 12 556 Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte. Durchgeführt wurde 
die Befragung in der Zeit vom 04.02.2025 bis zum 
25.03.2025 (6. bis 13. KW). 

Ablauf und Teilnahmequote 

Das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste (LZPD 
NRW) hat mit dem Start der Befragung an alle Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte der Zielgruppe E-
Mails verschickt. Neben Informationen zu der Evalua-
tion, der Befragung, den datenschutzrechtlichen Er-
läuterungen und einer Einladung zur Beteiligung an 
der Befragung enthielt die E-Mail einen Link, mit dem 
der Fragebogen aufgerufen werden konnte. Zudem 
war in der E-Mail eine TAN enthalten, die es den Teil-
nehmenden ermöglichte, die Befragung jederzeit zu 
unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fort-
zusetzen. Auf diese Art und Weise war zugleich ge-
währleistet, dass der Fragebogen von einer Person 
nicht mehrfach ausgefüllt werden konnte. Eingesetzt 
wurden zwei Versionen des Fragebogens. Eine der Ver-
sionen war Grundlage für die Arbeit der HWR Berlin, 
die andere die der HSPV NRW. In weiten Teilen handelt 
es sich um identische Fragebögen, den unterschiedli-
chen Forschungsaufträgen entsprechend variierten 
einige Fragen. Die angeschriebenen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten wurden nach einem Zufalls-
prinzip den Versionen zugeordnet. Die Teilnahme war 
sowohl mit Mobilfunkgeräten als auch mit Computern 
möglich. 

Aus technischen Gründen hat das LZPD NRW die E-
Mails Zug um Zug über mehrere Wochen verschickt. 
Das erklärt das für quantitative Befragungen unge-
wöhnliche Rücklaufmuster (Abbildung 24). Idealty-
pisch, bei einem gleichzeitigen Versand aller Einla-
dungen, wäre ein sehr hoher Rücklauf unmittelbar 
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nach dem Befragungsstart, der sich in der Folgezeit 
stetig und gleichmäßig reduziert, um dann nach einer 
Erinnerung kurzfristig wieder anzusteigen. Durch die 
hier gewählte Art des Versands stieg der Rücklauf in 
den ersten drei Befragungswochen (6.-8. KW) an, um 
in der vierten Befragungswoche (9. KW) geringfügig 
abzusinken. In der 10. und 11. KW brach der Rücklauf 
massiv ein. Nachdem das LZPD NRW auf die Probleme 
beim Rücklauf aufmerksam gemacht wurde, erfolgten 
Nachbesserungen beim Versand. Infolgedessen stieg 
der Rücklauf in den beiden verbliebenden Kalender-
wochen wieder etwas an. 

Abbildung 24: Rückläufe abgeschlossener Fragebögen 
nach Kalenderwoche 

 

Insgesamt haben sich 3 962 Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte an der Befragung beteiligt. Das ent-
spricht einer Rücklaufquote von 31,6 Prozent. Auf-
grund von Problemen bei der Mailgenerierung im 
LZPD NRW wurden nicht alle Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten erreicht. Davon waren insbesondere 
die Kreispolizeibehörden Essen und Köln betroffen. 
Dessen ungeachtet zeigte sich bei einer Differenzie-
rung nach Kreispolizeibehörden ein recht heteroge-
nes Bild bezüglich der Rücklaufquoten (Abbildung 25). 
Die höchsten Rücklaufquoten waren für das Polizei-
präsidium Aachen (51,0 %) und die Landratsbehörde 
Steinfurt (50,6 %) zu verzeichnen. Aufgrund der be-
reits thematisierten technischen Schwierigkeiten hat-
ten die Polizeipräsidien Essen (16,2 %) und Köln 
(13,0 %) die geringsten Rücklaufquoten aller Behör-
den. Ungeachtet dieser Schwierigkeiten war die Teil-
nahmequote insgesamt zufriedenstellend und für dif-
ferenzierte Auswertungen ausreichend. 
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Abbildung 25: Darstellung der Rücklaufquoten, differenziert nach Kreispolizeibehörden 

 

 

 

Datenbereinigung 

An der Befragung beteiligten sich insgesamt 3 962 Per-
sonen. Davon entfielen 1 953 Personen auf den Frage-
bogen der HWR Berlin und 2 009 Personen auf den der 
HSPV NRW. 

In beiden Teilstichproben sollten die Befragten zu Be-
ginn angeben, in welcher Behörde sie ihren Dienst ver-
sehen würden, und ob das DEIG in der jeweiligen Wa-
che bereits eingeführt worden sei. Fünf Fälle wurden 
aus dem Datensatz entfernt, da hier eine Behörde 
ohne DEIG genannt wurde, anschließend jedoch ange-
geben wurde, dass die Wache bereits mit dem DEIG 
ausgestattet wurde. Es ist davon auszugehen, dass die 
Angabe der Behörde verlässlicher ist als die nach dem 
Vorhandensein des DEIG – da die Filterführung der 
Fragen zur Androhung und Anwendung des DEIG je-
doch auf letztgenanntem Item basiert, wurden diesen 
Personen somit Fragen gestellt, die sie nicht hätten 
beantworten können/dürfen. 

Das Gegenteil trifft auf die Personen zu, die fälschli-
cherweise angaben, nicht in einer Wache ihren Dienst 
zu versehen, die mit dem DEIG ausgestattet ist: Ihnen 
wurden lediglich Fragen nicht angezeigt, weshalb die 
Fälle im Datensatz bleiben konnten. 

Des Weiteren wurden die Befragten ausgeschlossen, 
die weniger als 75 Prozent des Fragebogens ausfüll-
ten, also mindestens ein Viertel der Fragen nicht be-
antworteten (Missings). Da wegen der Filterführung 
manche Personen zwangsläufig weniger/mehr Fragen 
beantworten konnten als andere, wurde hier differen-
ziert zwischen denen, die a) nicht in einer Wache mit 
DEIG arbeiten, b) noch keine DEIG-Ausbildung hatten, 
c) das DEIG bereits im Distanzmodus eingesetzt ha-
ben, d) das DEIG bislang nur angedroht und noch nicht 
im Distanzmodus eingesetzt haben, und e) das DEIG 
bislang weder angedroht noch im Distanzmodus ein-
gesetzt haben. 

Aufgrund der zu hohen Anzahl fehlender Werte wur-
den die Items nicht berücksichtigt, die nicht im Frage-
bogen der HWR vorkamen. Dasselbe galt für Folgefra-
gen, die eine ‚Präzision‘ vorheriger darstellen, wie bei-
spielsweise die sechs Fragen danach, ob das polizeili-
che Gegenüber bei der Androhung/Anwendung des 
DEIG mit dem jeweiligen gefährlichen Gegenstand 
(Messer, Schusswaffe o. ä.) ausgestattet gewesen sei. 
Diese erschienen logischerweise nur, wenn die vorhe-
rige Frage, ob die Person bewaffnet gewesen sei, mit 
‚ja‘ beantwortet wurde, anderenfalls entstand ein Mis-
sing. Die verwendete Fragebogensoftware 

3

6
7

9
10

8

14

11 12

15 16

13

18 1719

22

21

20

1
2

C

Ober-
Bergischer

Kreis

Minden

Steinfurt

Herford

Lippe

Paderborn Höxter

Heinsberg

Soest

Wesel

Kleve

Borken Coesfeld Warendorf

Euskirchen

Rhein-
Sieg-
Kreis

Siegen-
Wittgenstein

Düren

Märkischer 
Kreis

Aachen

Rhein-
Erft

Kreis

Viersen

Reckling-
hausen

Unna

Gütersloh

Hochsauerland-
kreis

Olpe

A
B

A – Ennepe-Ruhr-Kreis
B – Mettmann
C – Rhein-Kreis-Neuss
D – Rheinisch-Bergischer Kreis

1. Münster
2. Bielefeld
3. Hamm
4. Bottrop (RE)
5. Herne (BO)
6. Dortmund
7. Gelsenkirchen
8. Oberhausen
9. Essen
10. Bochum
11. Duisburg
12. Mülheim an der Ruhr (E)
13. Hagen
14. Krefeld
15. Düsseldorf
16. Wuppertal
17. Remscheid (W)
18. Solingen (W)
19. Mönchengladbach
20. Leverkusen (K)
21. Köln
22. Bonn

> 50 %

bis 50 %
bis 40 %

bis 30 %

bis 20 %



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

55 

differenziert hier allerdings nicht zwischen einer 
zwangsläufig entstehenden fehlenden Angabe und ei-
nem bewussten Auslassen der Frage, sondern vergibt 
pauschal ‚systematic missings‘, weshalb die Anzahl 
fehlender Werte auch hier sehr hoch war. 

Letztlich wurden auf diese Weise zusätzlich 33 Fälle 
entfernt: 6 Fälle an einer Wache ohne DEIG mit mehr 
als 5 Missings von insgesamt 15 Items (inkl. der ausge-
schlossenen 37), 1 Fall ohne Ausbildung mit mehr als 
5 Missings von insgesamt 16 Items (inkl. der ausge-
schlossenen 40), 1 Fall, das DEIG bereits im Distanz-
modus eingesetzt hat, mit mehr als 18 Missings von 
insgesamt 59 Items (inkl. der ausgeschlossenen 134), 
13 Fälle, die DEIG bislang nur angedroht und noch 
nicht im Distanzmodus eingesetzt haben, mit mehr als 
20 Missings von insgesamt 68 Items (inkl. der ausge-
schlossenen 123), 12 Fälle, die das DEIG weder im Dis-
tanzmodus ausgelöst noch angedroht haben, mit 
mehr als 8 Missings von insgesamt 28 Items (inkl. der 
ausgeschlossenen 64). 

Die in den folgenden Kapiteln berichteten Ergebnisse 
beruhen demzufolge auf Daten von insgesamt 3 924 
Personen (Nettostichprobe). 

Verteilung zentraler Merkmale 

Die erhobenen Daten beruhen nicht auf einer Zufalls-
stichprobe, sondern auf einer Vollbefragung. Insofern 
ist eine Repräsentationsprüfung im klassischen Sinn 
nicht möglich, gleichwohl war zu prüfen, ob die Teil-
nehmenden einer zu erwartenden Verteilung entspra-
chen. Grundlage für die Prüfung der zu erwartenden 
Verteilung war die Bruttostichprobe (n = 3 962). 

Zunächst war zu prüfen, ob der Rücklauf der Fragebö-
gen der HWR Berlin und der HSPV NRW gleichverteilt 
war. Von den 3 962 eingegangenen Fragebögen entfie-
len 2 009 (50,7 %) auf die Version der HSPV NRW und 
1 953 (49,3 %) auf die der HWR Berlin. Auch bei einer 
Differenzierung nach Behördentypen, Landratsbehör-
den und Polizeipräsidien zeigte sich die zu erwartende 
Gleichverteilung (Abbildung 26). Von den 2 080 Frage-
bögen, die aus Polizeipräsidien stammten, entfielen 
1 057 (50,8 %) auf die Version der HSPV NRW und 1 023 
(49,2 %) auf die der HWR Berlin. Ein fast identisches 
Bild zeigt sich bei den Landratsbehörden: Von den 
1 882 Fragebögen aus den Landratsbehörden entfie-
len 952 (50,6 %) auf die Version der HSPV NRW und 930 
(49,4 %) auf die der HWR Berlin. 

Abbildung 26: Verteilung der Teilnehmenden, aufge-
teilt nach Hochschulen und differenziert nach Behör-
dentyp 

 

Bezüglich der Repräsentation der Geschlechter zeigte 
sich, dass Männer in der Befragung (deutlich) überre-
präsentiert sind (Tabelle 19).10 Von den Befragten ga-
ben 1 059 Personen ihr Geschlecht mit weiblich an. 
Ausweislich PersIS-Daten gehörten zum Stichtag 
4 501 weibliche Personen zur Zielgruppe der Befra-
gung. Daraus errechnet sich für die Gruppe der Frauen 
eine Teilnahmequote von 23,5 Prozent. Hingegen be-
teiligten sich von den 8 055 Männern der Zielgruppe 
2 820 Personen, was einer Teilnahmequote von 
35 Prozent entspricht. 

3 852 der 3 962 teilnehmenden Personen haben in der 
Befragung Angaben zu ihrem Alter gemacht. Im Ab-
gleich mit den PersIS-Daten zeigte sich, dass die Al-
tersgruppe der 25- bis 34-Jährigen sowohl bei den 
Männern als auch bei den Frauen unterrepräsentiert 
ist. In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen lag die 
Teilnahmequote bei 27,2 Prozent (n = 1 707), bei allen 
anderen Altersgruppen lag der entsprechende Wert 
zwischen 31,9 und 37,6 Prozent. Die auffallend geringe 
Teilnahmequote bei den Frauen mit einem Lebensal-
ter über 54 Jahre ist auf die sehr geringe Anzahl von 
Frauen dieser Altersgruppe in der Zielgruppe zurück-
zuführen. Mit Blick auf die insgesamt verhältnismäßig 
geringere Rücklaufquote der Frauen bleibt die Frage 
offen, ob es sich um einen neutralen oder einen syste-
matischen Ausfall handelt. 

 

 

 

 

                                                                            
10 An der Befragung nahmen drei Personen teil, die entweder keine 
Angaben zum Geschlecht machten oder sich als divers einordneten. 

In PersIS wurde zum Stichtag ausschließlich nach männlich oder 
weiblich differenziert. 
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Tabelle 19: Teilnahmequoten, differenziert nach Geschlecht und Alterskategorien 

Alter PersIS Befragung Teilnahmequote 

 männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

< 25 1 295 1 015 463 274 35,8 % 27,0 % 

25-34 3 777 2 509 1 177 530 31,2 % 21,1 % 

35-44 1 389 591 537 146 38,7 % 24,7 % 

45-54 1 061 330 430 93 40,5 % 28,2 % 

>= 55 533 56 194 8 36,4 % 14,3 % 

Gesamt 8 055 4 501 2 801 1 051 34,8 % 23,4 % 

 

DEIG-Behörden vs. nicht DEIG-Behörden 

In der Einladung zur Online-Befragung wurde beson-
ders darauf hingewiesen, dass sich sowohl Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte aus Behörden mit DEIG-
Ausstattung als auch die aus Behörden ohne DEIG-
Ausstattung beteiligen sollten. Dieser Hinweis be-
gründete sich mit der Annahme, dass Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte aus DEIG-Behörden eine hö-
here Motivation zur Teilnahme haben könnten und so 
eine Verzerrung in den Daten entstehen könnte. Um es 
an dieser Stelle vorwegzunehmen, die Beteiligung die-
ser Gruppen war ausgeglichen (Tabelle 20).  

Ausweislich der PersIS-Daten versahen 7 728 Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte ihren Dienst in Behör-
den, die mit dem DEIG ausgestattet waren. Aus dieser 
Gruppe haben sich 2 381 Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte an der Befragung beteiligt. Das entspricht 
einer Teilnahmequote von 30,8 Prozent (Tabelle 20).  

In den Behörden ohne DEIG-Ausstattung waren 4 828 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in PersIS er-
fasst. Davon beteiligten sich 1 581 Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte an der Befragung. Das entspricht 
einer Teilnahmequote von 32,7 Prozent. 

Tabelle 20: Teilnahmequoten, differenziert nach DEIG 
und Nicht-DEIG-Behörden 

 PersIS Befragung Quote 

DEIG  
Behörden 

7 728 2 381 30,8 % 

Nicht DEIG 
Behörden 

4 828 1 581 32,7 % 

Gesamt 12 556 3 962 31,6 % 

 

Bezogen auf Alter, Geschlecht und Behördenzugehö-
rigkeit bilden die Teilnehmenden die Grundgesamt-
heit (PersIS) zufriedenstellend ab. 

5.2.2 Einstellungen zum Einsatzgeschehen 
und zu Einsatzmitteln 

Allgemeine Bewertung der Einführung des DEIG im 
Wachdienst der Polizei NRW 

Alle Teilnehmenden wurden danach gefragt, wie sie 
die Einführung des DEIG im Wachdienst der Polizei 
NRW allgemein beurteilen. Auf einer fünfstufigen 
Skala (1 = sehr negativ, 5 = sehr positiv) konnten die 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Bewer-
tung abgeben. Gültige Antworten lagen von 3 890 der 
Befragten vor, lediglich 34 Teilnehmende (0,9 %) ha-
ben keine Bewertung (missing) abgegeben. 

Von den Teilnehmenden, die eine Bewertung abgege-
ben haben, bewertete die übergroße Mehrheit der Be-
fragten (84,8 %) die Einführung des DEIG im Wach-
dienst der Polizei NRW sehr positiv (Tabelle 21). Wei-
tere 10,6 Prozent der Befragten gaben eine positive 
Bewertung ab. Dementsprechend waren die sehr ne-
gativen (0,2 %) oder negativen Bewertungen (0,9 %) 
selten. Eine neutrale Bewertung erfolgte ebenfalls nur 
durch verhältnismäßig wenige Teilnehmende (3,6 %). 
Diese Bewertungen verdeutlichen eine ganz überwie-
gend positive Grundhaltung. Umgekehrt weist die ge-
ringe Anzahl negativer Bewertungen auf eine hohe all-
gemeine Akzeptanz des DEIG innerhalb der Zielgruppe 
hin. 
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Tabelle 21: Allgemeine Bewertung der Einführung des 
DEIG im Wachdienst der Polizei NRW 

 Häufigkeit Prozent 

sehr negativ 6 0,2 % 

eher negativ 35 0,9 % 

neutral 139 3,6 % 

eher positiv 411 10,6 % 

sehr positiv 3 299 84,8 % 

Gesamt 3 890 100,0 % 

 

Die allgemeine Bewertung der Einführung des DEIG im 
Wachdienst der Polizei NRW steht in einem Zusam-
menhang mit der Frage nach der Zugehörigkeit zu ei-
ner Behörde, die mit dem DEIG ausgestattet wurde 
(DEIG-Behörde) oder zum Zeitpunkt der Befragung 
nicht mit dem DEIG ausgestattet war (Nicht-DEIG-Be-
hörde). Von den 3 890 Teilnehmenden, die eine Be-
wertung abgegeben haben, versahen 56,2 % ihren 
Dienst in einer DEIG-Behörde und dementsprechend 
43,8 % in einer Nicht-DEIG-Behörde (Tabelle 22). Die 
Teilnehmenden aus einer DEIG-Behörde bewerteten 
die Einführung des DEIG zu 97,4 Prozent positiv oder 
sehr positiv. Bei den Teilnehmenden aus den Nicht-
DEIG Behörden lag der entsprechende Wert bei 
92,7 Prozent und damit 4,7 Prozentpunkte unter dem 
entsprechenden Wert der Teilnehmenden aus den 
DEIG-Behörden. Dem entgegengesetzt war der Anteil 
der negativen oder sehr negativen Bewertungen in der 
Gruppe der Teilnehmenden aus den Nicht-DEIG-Be-
hörden (1,7 %) gegenüber den Teilnehmenden aus 
DEIG-Behörden – auf sehr geringem Niveau – erhöht 
(0,5 %). Der Zusammenhang ist schwach (Kendall-
Tau-b: .16), liefert allerdings einen Hinweis darauf, 
dass die allgemeine Bewertung des DEIG noch besser 
ausfällt, wenn Berührungspunkte mit dem DEIG im 
Dienst bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 22: Allgemeine Bewertung der Einführung des 
DEIG, differenziert nach Ausstattung mit dem DEIG 

 DEIG-Wache  

 Nein Ja Gesamt 

sehr negativ 
5  

0,3 % 
1 

0,0 % 
6 

0,2 % 

eher negativ 
24 

1,4 % 
11 

0,5 % 
35 

0,9 % 

neutral 
95 

5,6 % 
44 

2,0 % 
139 

3,6 % 

eher positiv 
245 

14,4 % 
166 

7,6 % 
411 

10,6 % 

sehr positiv 
1 335 

78,3 % 
1 964 

89,8 % 
3 299 

84,8 % 

Gesamt 
1 704 

100,0 % 
2 186 

100,0 % 
3 890 

100,0 % 

 

Infolge der sehr geringen Variabilität bei der allgemei-
nen Bewertung konnten keine weiteren belastbaren 
Zusammenhänge nachgewiesen werden. Geprüft 
wurden insbesondere Zusammenhänge zwischen der 
allgemeinen Bewertung des DEIG und dem Ge-
schlecht, der Diensterfahrung sowie der Opfererfah-
rung. 

Ausreichende Menge an Führungs- und Einsatzmitteln 
(FEM) 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden nach ihrer 
Zustimmung zu der Aussage, dass ihnen ausreichend 
Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung stehen, 
gefragt. Die Teilnehmenden konnten ihre Zustim-
mung oder Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala 
(1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und 
ganz zu) ausdrücken. 1 977 gültige Antworten lagen 
vor, nur 6 Teilnehmende (0,3 %) haben die Aussage 
nicht bewertet. Eine knappe Mehrheit der Befragten 
(56,1 %) stimmte der Aussage eher oder voll und ganz 
zu (Tabelle 23). Etwa ein Fünftel der Befragten 
(21,4 %) nahm eine neutrale Haltung zu der Aussage 
ein, während etwa ein weiteres Fünftel (22,4 %) der 
Aussage eher oder überhaupt nicht zustimmte (Ta-
belle 23). 
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Tabelle 23: Mir stehen ausreichend FEM zur Verfügung 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

109 5,5 % 

stimme eher nicht 
zu 

334 16,9 % 

neutral 424 21,4 % 

stimme eher zu 777 39,3 % 

stimme voll und 
ganz zu 

333 16,8 % 

Gesamt 1 977 100,0 % 

 

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich hingegen – erwar-
tungsgemäß – bei einer Differenzierung nach DEIG 
und Nicht-DEIG-Behörden (Abbildung 27). Während in 
den DEIG-Behörden eine übergroße Mehrheit der Be-
fragten (74,6 %) der Aussage, dass ausreichend FEM 
zur Verfügung stehen, zustimmt, liegt der entspre-
chende Zustimmungswert in den Nicht-DEIG-Behör-
den bei lediglich 33,6 Prozent. Entsprechend stimm-
ten in den DEIG-Behörden nur 10 Prozent der Befrag-
ten der Aussage eher oder überhaupt nicht zu. Aus der 
Gruppe der Nicht-DEIG-Behörden waren dies 37,8 Pro-
zent. Eine neutrale Bewertung nahmen in den Nicht-
DEIG-behörden verhältnismäßig mehr Befragte ein 
(28,6 %) als in den DEIG-Behörden (15,6 %). Der starke 
Zusammenhang (Kendall-Tau-b: .40) deutet darauf 
hin, dass die Ausstattung mit dem DEIG aus Sicht vie-
ler Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine sinn-
volle Ergänzung für die Aufgabenerfüllung ist und 
grundsätzlicher Bedarf nach Ergänzung der FEM be-
steht. 

Abbildung 27: Bewertung der ausreichenden Menge 
an FEM, differenziert nach Ausstattung mit dem DEIG 

 

Ein weiterer Zusammenhang mit der Bewertung, ob 
ausreichend FEM zur Verfügung stehen, konnte für die 

Gruppe der Teilnehmenden nachgewiesen werden, 
die in der jüngeren Vergangenheit mindestens einen 
physischen Angriff im Dienst erlebt hatten (Abbildung 
28). Aus dieser Gruppe stimmte etwa ein Viertel 
(25,5 %) der Aussage, dass ausreichend FEM zur Verfü-
gung stehen, eher nicht oder überhaupt nicht zu. Bei 
der Gruppe der Befragten, die einen solchen Angriff 
nicht erfahren hatten, lag der entsprechende Anteil 
bei 18,7 Prozent. Folglich waren auch die Anteile der-
jenigen, die eher oder voll und ganz zustimmten, zwi-
schen den beiden Gruppen verschieden. Aus der 
Gruppe der Befragten, die einen physischen Angriff er-
lebt hatten, stimmte eine knappe Mehrheit (52,1 %) 
der Aussage bezüglich der ausreichenden FEM eher o-
der voll und ganz zu. Hingegen stimmten aus der 
Gruppe derjenigen, die keinen physischen Angriff er-
fahren hatten, deutlich mehr Teilnehmende der Aus-
sage bezüglich der ausreichenden FEM eher oder voll 
und ganz zu (65,4 %). Eine neutrale Haltung nahmen 
aus der Gruppe derjenigen, die einen physischen An-
griff erlebt hatten, 22,4 Prozent ein, bei der Gruppe 
derjenigen ohne diese Erfahrung lag der entspre-
chende Wert bei 15,9 Prozent. Wegen der verhältnis-
mäßig geringen Fallzahlen in der Gruppe der Teilneh-
menden ohne mindestens einen physischen Angriff 
sind die Unterschiede zwischen den Gruppen wenig 
belastbar (Kendall-Tau-b: -.08). Das Ergebnis ist insge-
samt ein (schwacher) Hinweis darauf, dass Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte mit Opfererfahrung von 
einem Mehr an Ausstattung einen besseren Schutz er-
warten. 

Abbildung 28: Bewertung der ausreichenden Menge 
an FEM, differenziert nach physischer Angriffserfah-
rung 

 

 

Menge der mitzuführenden Führungs- und Einsatzmit-
tel zu groß 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden nach ihrer 
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Zustimmung zu der Aussage, dass die Zahl der ver-
pflichtend mitzuführenden Führungs- und Einsatzmit-
tel zu groß wäre, gefragt. Die Teilnehmenden konnten 
ihre Zustimmung oder Ablehnung auf einer fünfstufi-
gen Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme 
voll und ganz zu) ausdrücken. 1 973 gültige Antworten 
lagen vor, lediglich 10 Teilnehmende haben keine Ein-
schätzung (missing) abgegeben. 

Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmenden stimmte 
der Aussage, dass die Zahl der mitzuführenden FEM zu 
groß wäre, überhaupt nicht oder tendenziell nicht zu 
(63,0 %). Während etwa ein Fünftel der Befragten eine 
neutrale Einschätzung abgab (22,8 %), stimmten we-
nige (14,3 %) der Aussage tendenziell oder voll und 
ganz zu (Tabelle 24). 

Tabelle 24: Die Anzahl der verpflichtend mitzuführen-
den Führungs- und Einsatzmittel ist zu groß 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

542 27.5 % 

stimme eher nicht 
zu 

701 35,5 % 

neutral 449 22,8 % 

stimme eher zu 222 11,3 % 

stimme voll und 
ganz zu 

59 3,0 % 

Gesamt 1 973 100,0 % 

 

Geprüft wurde, ob sich die Bewertungen der verpflich-
tend mitzuführenden FEM nach Zugehörigkeit zu ei-
ner DEIG-Behörde bzw. einer Nicht-DEIG-Behörde un-
terscheiden. Hier zeigt sich, dass die Teilnehmenden 
aus DEIG-Behörden sich in ihrer Einschätzung nicht 
substantiell von denjenigen aus Nicht-DEIG-Behörden 
unterscheiden, obwohl das DEIG die Anzahl der mitzu-
führenden Einsatzmittel vergrößert (Abbildung 29). In 
DEIG-Behörden stimmten 15,1 Prozent der Teilneh-
menden der Aussage, dass die Anzahl der mitzufüh-
renden FEM zu groß ist, eher oder voll und ganz zu. Da-
mit liegt dieser Wert etwas über dem vergleichbaren 
Wert der Teilnehmenden aus Nicht-DEIG-Behörde. 
Hier lag der Wert bei 13,2 Prozent. Bei den Teilneh-
menden, die der Aussage bezüglich der mitzuführen-
den Einsatzmittel eher oder überhaupt nicht zu-
stimmten, war der Wert bei denjenigen aus DEIG-Be-
hörden mit 64,2 Prozent gegenüber den Werten der 
Teilnehmenden aus Nicht-DEIG-Behörden (61,6 %) 

minimal höher. Die durch das DEIG bedingte Zunahme 
der Einsatzmittel wird damit von einer deutlichen 
Mehrheit positiv bewertet. Auch weitere Zusammen-
hänge, beispielsweise mit Geschlecht, Opfer- und 
Diensterfahrung oder dem persönlichen Sicherheits-
gefühl wurden geprüft, belastbare Zusammenhänge 
konnten nicht nachgewiesen werden. 

Abbildung 29: Anzahl der verpflichtend mitzuführen-
den FEMM ist zu groß, differenziert nach Ausstattung 
mit dem DEIG 

 

 

Effizientere Bewältigung von bestimmten Einsätzen 
mit dem DEIG 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass mit dem DEIG be-
stimmte Einsätze effizienter bewältigt werden kön-
nen, gebeten. Die Teilnehmenden konnten ihre Zu-
stimmung oder Ablehnung auf einer fünfstufigen 
Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll 
und ganz zu) ausdrücken. 1 977 gültige Antworten la-
gen vor, lediglich 6 Teilnehmende haben keine Ein-
schätzung (missing) abgegeben. 

Die Daten zeigen nahezu keine Variabilität: Eine über-
große Mehrheit der Befragten (96,3 %) stimmte der 
Aussage eher oder voll und ganz zu, wobei der Anteil 
derjenigen, die der Aussage sogar voll und ganz zu-
stimmten mit 83,5 Prozent außergewöhnlich groß war 
(Tabelle 25). Nur eine sehr kleine Minderheit (0,8 %) 
der Befragten stimmte der Aussage eher oder über-
haupt nicht zu. Verhältnismäßig klein war zudem die 
Gruppe der Befragten mit einer neutralen Haltung 
(2,9 %). 
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Tabelle 25: Mit dem DEIG können bestimmte Einsatz-
situationen effizienter bewältigt werden 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

4 0,2 % 

stimme eher nicht 
zu 

11 0,6 % 

neutral 58 2,9 % 

stimme eher zu 254 12,8 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 650 83,5 % 

Gesamt 1 977 100,0 % 

 

Als Folge der nahezu nicht vorhandenen Variabilität 
waren keine belastbaren Zusammenhänge mit ande-
ren Variablen zu erwarten und tatsächlich auch nicht 
zu erkennen. Lediglich bei einer Differenzierung nach 
Befragten aus DEIG-Behörden und solchen aus Nicht-
DEIG-Behörden zeigten sich minimale – aber nicht be-
lastbare – Unterschiede bei den Zustimmungswerten. 
Diese lagen bei den Befragten aus DEIG-Behörden mit 
97,8 Prozent gegenüber den Befragten aus Nicht-
DEIG-Behörden (94,5 %) etwas höher (keine Visualisie-
rung). Mutmaßlich begründet sich der minimal höhere 
Zustimmungswert bezüglich der effizienteren Bewäl-
tigung bestimmter Einsätze in DEIG-Behörden durch 
eigene Erfahrungen. 

Sinnvolle Ergänzung der Führungs- und Einsatzmittel 
durch das DEIG 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war(n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass das DEIG eine sinn-
volle Ergänzung der Einsatzmittel ist, gebeten. 

Die Teilnehmenden konnten ihre Zustimmung oder 
Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala (1 = stimme 
überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) aus-
drücken. 1 972 gültige Antworten lagen vor, lediglich 
11 Teilnehmende haben keine Einschätzung (missing) 
abgegeben. 

Bis auf sehr wenige Ausnahmen stimmten die Teilneh-
menden der Aussage, dass das DEIG eine sinnvolle Er-
gänzung der Einsatzmittel ist (Tabelle 26), eher oder 
voll und ganz zu (96,8 %), wobei der Anteil derjenigen, 
die der Aussage voll und ganz zustimmten sehr groß 
war (88,7 %). Dementsprechend war der Anteil derje-
nigen, die der Aussage eher oder überhaupt nicht 

zustimmten eine Marginalie (1,1 %). Auf etwas höhe-
rem Niveau, aber immer noch sehr klein war der Anteil 
der Befragten mit einer neutralen Haltung (2,2 %). 
Eine Variabilität ist damit im Antwortmuster kaum 
vorhanden. 

Tabelle 26: Das DEIG ist eine sinnvolle Ergänzung der 
Einsatzmittel 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

6 0,3 % 

stimme eher nicht 
zu 

15 0,8 % 

neutral 43 2,2 % 

stimme eher zu 159 8,1 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 749 88,7 % 

Gesamt 1 972 100,0 % 

 

Bewältigung körperlicher Angriffe gegen Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamte 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass das DEIG helfen kann, 
Einsätze mit körperlichen Angriffen gegen Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten zu bewältigen, gebe-
ten. Die Teilnehmenden konnten ihre Zustimmung o-
der Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala (1 = 
stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz 
zu) ausdrücken. 1 979 gültige Antworten lagen vor, le-
diglich 4 Teilnehmende haben keine Einschätzung 
(missing) abgegeben. 

Wie bei den zuvor beschriebenen Items ist im Antwort-
verhalten der Teilnehmenden nahezu keine Variabili-
tät erkennbar (Tabelle 27). Auch hier stimmten, abge-
sehen von wenigen Ausnahmen, die Teilnehmenden 
der Aussage eher oder voll und ganz zu (96,9 %). 
Ebenso wie bei den vorhergehend beschriebenen 
Items imponiert der übergroße Anteil derjenigen, die 
der Aussage voll und ganz zustimmten (83,3 %). Dem-
entsprechend war der Anteil derjenigen, die der Aus-
sage eher oder überhaupt nicht zustimmten sehr klein 
(0,8%). Eine neutrale Haltung nahm eine sehr kleine 
Gruppe (2,3 %) der Teilnehmenden ein. 
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Tabelle 27: Das DEIG kann helfen, Einsätze mit körper-
lichen Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte zu bewältigen 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

3 0,2 % 

stimme eher nicht 
zu 

11 0,6 % 

neutral 46 2,3 % 

stimme eher zu 270 13,6 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 649 83,3 % 

Gesamt 1 979 100,0 % 

 

Abschreckende Wirkung des DEIG 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass das DEIG helfen kann, 
Einsätze mit körperlichen Angriffen gegen Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten zu bewältigen, gebe-
ten. Die Teilnehmenden konnten ihre Zustimmung o-
der Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala (1 = 
stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz 
zu) ausdrücken. 1 975 gültige Antworten lagen vor, le-
diglich 8 Teilnehmende haben keine Einschätzung 
(missing) abgegeben. 

Im Vergleich zu den vorhergehenden Items ist ein an-
nähernd identisches Antwortmuster bei der Bewer-
tung der Aussage, dass vom DEIG eine abschreckende 
Wirkung ausgeht, erkennbar (Tabelle 28). Die über-
große Mehrheit der Teilnehmenden stimmten der 
Aussage eher oder voll und ganz zu (95,4 %), wobei 
auch hier der Anteil derjenigen, die der Aussage voll 
und ganz zustimmten mit 79,4 Prozent sehr groß war. 
Der Anteil derjenigen, die der Aussage eher oder über-
haupt nicht zustimmten war mit 0,9 Prozent sehr 
klein, ebenso wie die Gruppe der Teilnehmenden mit 
einer neutralen Haltung (3,6 %). 

 

 

 

 

 

Tabelle 28: Vom DEIG geht eine abschreckende Wir-
kung aus 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

4 0,2 % 

stimme eher nicht 
zu 

14 0,7 % 

neutral 72 3,6 % 

stimme eher zu 316 16,0 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 569 79,4 % 

Gesamt 1 975 100,0 % 

 

Deeskalation in Konfliktsituationen 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass das DEIG in Konfliktsi-
tuationen deeskalierend wirkt, gebeten (Tabelle 29). 
Die Teilnehmenden konnten ihre Zustimmung oder 
Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala (1 = stimme 
überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) aus-
drücken. 1 973 gültige Antworten lagen vor, lediglich 
10 Teilnehmende haben keine Einschätzung (missing) 
abgegeben.  

Zwar ist auch hier der Anteil, die der Aussage, dass das 
DEIG in Konfliktsituationen deeskalierend wirkt, eher 
oder voll und ganz zustimmten, mit 80,6 Prozent sehr 
hoch. Allerdings ist zum einen der Anteil derjenigen, 
die der Aussage voll und ganz zustimmten mit 
53,6 Prozent gegenüber den vorhergehenden Items 
etwas geringer und zum anderen ist der Anteil derjeni-
gen mit einer neutralen Haltung deutlicher ausge-
prägt (15,8 %). Der Anteil derjenigen, die der Aussage 
eher oder überhaupt nicht zustimmten war mit 
3,6 Prozent sehr gering. 
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Tabelle 29: In Konfliktsituationen wirkt das DEIG dees-
kalierend 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

12 0,6 % 

stimme eher nicht 
zu 

59 3,0 % 

neutral 312 15,8 % 

stimme eher zu 532 27,0 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 058 53,6 % 

Gesamt 1 973 100,0 % 

 

Schließung einer Lücke zwischen der Schusswaffe 
und anderen Einsatzmitteln durch das DEIG 

Teilnehmende, denen der Fragebogen der HSPV NRW 
zugeteilt worden war (n = 1 983), wurden um eine Ein-
schätzung zu der Aussage, dass das DEIG eine Lücke 
zwischen der Schusswaffe und anderen Einsatzmit-
teln schließt, gebeten (Tabelle 30). Die Teilnehmen-
den konnten ihre Zustimmung oder Ablehnung auf ei-
ner fünfstufigen Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 
5 = stimme voll und ganz zu) ausdrücken. 1 975 gültige 
Antworten lagen vor, lediglich 8 Teilnehmende haben 
keine Einschätzung (missing) abgegeben. 

Kennzeichnend für das Antwortmuster ist hier wieder 
die nahezu nicht vorhandene Variabilität. 94,3 Pro-
zent der Teilnehmenden stimmten der Aussage, dass 
das DEIG eine Lücke zwischen der Schusswaffe und 
den anderen Einsatzmitteln schließt, eher oder voll 
und ganz zu. Lediglich eine kleine Minderheit (2,0 %) 
stimmt der Aussage eher oder überhaupt nicht zu. 
Eine neutrale Haltung nahm auch nur eine verhältnis-
mäßig kleine Gruppe der Teilnehmenden ein (3,6 %). 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 30: Das DEIG schließt eine Lücke zwischen der 
Schusswaffe und anderen Einsatzmitteln 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

12 0,6 % 

stimme eher nicht 
zu 

28 1,4 % 

neutral 72 3,6 % 

stimme eher zu 259 13,1 % 

stimme voll und 
ganz zu 

1 604 81,2 % 

Gesamt 1 975 100,0 % 

 

Wegen der geringen Variabilität der zuvor beschriebe-
nen Items: 

- A) das DEIG kann helfen, Einsätze mit körperli-
chen Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte zu bewältigen, 

- B) vom DEIG geht eine abschreckende Wirkung 
aus, 

- C) in Konfliktsituationen wirkt das DEIG deeska-
lierend und 

- D) das DEIG schließt eine Lücke zwischen der 
Schusswaffe und anderen Einsatzmitteln, 

war eine bivariate Prüfung von Zusammenhängen mit 
anderen Variablen nicht sinnvoll. Aufgrund dessen 
wurde geprüft, ob die o.g. Items zu einer Skala zusam-
mengefasst werden konnten, um damit Zusammen-
hänge zu prüfen. Der Reliabilitätstest (Cronbachs Al-
pha: .75) zeigte einen für eine Skalenbildung akzep-
tablen Wert. Zudem wurde die Inter-Item-Korrelation 
zwischen den o. g. Items geprüft. Hier zeigten sich für 
alle Korrelationspaarungen durchgehend starke Kor-
relationswerte (Pearson zwischen .40 und .55, berück-
sichtigte Fälle: 1 965) für eine Skalenbildung (Tabelle 
31). 

Tabelle 31: Inter-Item-Korrelationen 

 A B C D 

A 1    

B .45 1   

C .43 .55 1  

D .50 .40 .43 1 
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Mit der aus den vier Items gebildeten Skala wurde ein 
Zusammenhang mit den DEIG- bzw. Nicht-DEIG-Be-
hörden geprüft. Ein relevanter Unterschied zwischen 
den so gebildeten Gruppen war nicht feststellbar (Ta-
belle 32). 

Der Skalenmittelwert betrug in DEIG-Behörden 4,7 
und der entsprechende Wert in Nicht-DEIG-Behörden 
lage bei einem Mittelwert von 4,6. 

Tabelle 32: Mittelwerte der Skala, differenziert nach 
DEIG bzw. Nicht-DEIG-Behörde 

 Mittelwert SD 

DEIG-Behörde 
(n = 1 092) 

4,7 0,5 

Nicht-DEIG-Behörde 
(n = 887) 

4,6 0,6 

Gesamt 4,6 0,5 

 

Auf die gleiche Art und Weise wurden Zusammen-
hänge mit dem Sicherheits-/Unsicherheitsgefühl der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, der Dienster-
fahrung, der Erfahrung eines physischen Angriffs in 
jüngerer Vergangenheit und dem Geschlecht geprüft. 
Relevante Zusammenhänge waren nicht nachweis-
bar. 

Die fehlenden Zusammenhänge auf der Skalenebene 
liefern einen Hinweis darauf, dass die Einschätzungen 
von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bezüglich 
der genannten vier Items insgesamt außerordentlich 
einheitlich sind. 

Regelungen zur Anwendung des DEIG sind selbster-
klärend 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die den Frage-
bogen der HSPV NRW erhalten hatten und ihren Dienst 
in einer DEIG-Behörde versehen (n = 1 092), wurden 
nach ihrer Einschätzung zu den Regelungen, die die 
Anwendung des DEIG betreffen befragt. Konkret, ob 
die Regelungen zur Anwendung des DEIG selbsterklä-
rend sind (Tabelle 33). Die Teilnehmenden konnten 
ihre Zustimmung oder Ablehnung auf einer fünfstufi-
gen Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme 
voll und ganz zu) ausdrücken. 1 089 gültige Antworten 
lagen vor, lediglich 3 Teilnehmende haben keine Ein-
schätzung (missing) abgegeben. 

Etwa Dreiviertel der Teilnehmenden haben der Aus-
sage eher oder voll und ganz zugestimmt (77,7 %). 
Hingegen haben nur sehr wenige der Aussage eher 

oder überhaupt nicht zugestimmt (5,3 %). Verhältnis-
mäßig groß war die Gruppe der Teilnehmenden mit ei-
ner neutralen Haltung (16,9 %). Dieser verhältnismä-
ßig große Anteil erklärt sich möglicherweise damit, 
dass die Regelungen zur Anwendung des DEIG eine 
Vielzahl unterschiedlicher Regelungen umfassen und 
nicht für alle Teilnehmenden diese unterschiedlichen 
Regelungen gleichermaßen selbsterklärend sind. 

Tabelle 33: Die Regelungen zur Anwendung des DEIG 
sind selbsterklärend 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

13 1,2 % 

stimme eher nicht 
zu 

45 4,1 % 

neutral 184 16,9 % 

stimme eher zu 437 40,1 % 

stimme voll und 
ganz zu 

410 37,6 % 

Gesamt 1 089 100,0 % 

 

Erkennbar ist ein Zusammenhang zwischen der Be-
wertung der Regelungen zur Anwendung des DEIG 
und der Anwendung des DEIG (Abbildung 30). Die Be-
fragten, die das DEIG nicht angedroht und auch nicht 
im Distanzmodus eingesetzt hatten, stimmten der 
Aussage, dass die Regelungen zur Anwendung des 
DEIG selbsterklärend sind, nicht so häufig voll und 
ganz oder tendenziell zu (71,2 %), wie die Befragten, 
die das DEIG entweder angedroht (80,4 %) oder im 
Distanzmodus eingesetzt hatten (87,5 %). In dieses 
Bild passt, dass auch die kleine Gruppe der Befragten, 
die zwar in einer DEIG-Behörde Dienst versahen, aber 
noch nicht an der Fortbildung teilgenommen hatten, 
der Aussage bezüglich der Bewertung der Regelungen 
zum Einsatz des DEIG als selbsterklärend seltener ten-
denziell oder voll und ganz zustimmten (72,2 %). Ins-
gesamt gesehen, ist der berichtete Zusammenhang 
nicht stark belastbar (Kendall-Tau-b: .09), was auf die 
geringe Variabilität im Antwortverhalten zurückzufüh-
ren ist. 
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Abbildung 30: Regelungen zur Anwendung des DEIG 
sind selbsterklärend, differenziert nach Anwendung 

 

 

Der Aufwand für eine Dokumentation ist zu groß 

Teilnehmende, die den Fragebogen der HSPV NRW er-
halten hatten und ihren Dienst in einer DEIG-Behörde 
versehen (n = 1 092), wurden nach ihrer Einschätzung 
des Aufwands für die Dokumentation einer Anwen-
dung des DEIG gefragt. Konkret, ob der Aufwand für 
die Dokumentation einer Anwendung des DEIG zu 
groß ist. Die Teilnehmenden konnten ihre Zustim-
mung oder Ablehnung auf einer fünfstufigen Skala (1 = 
stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz 
zu) ausdrücken. 1 075 gültige Antworten lagen vor, 
17 Teilnehmende haben keine Einschätzung (missing) 
abgegeben. 

Das Antwortverhalten der Teilnehmenden zeigt – ge-
genüber dem sonstigen Antwortverhalten – eine aus-
geprägte Variabilität (Tabelle 34). Während 39,7 Pro-
zent der Befragten der Aussage, dass der Aufwand für 
die Dokumentation zu groß wäre, eher oder über-
haupt nicht zustimmten, stimmten 29,1 Prozent der 
Teilnehmenden der Aussage eher oder voll und ganz 
zu. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden (31,3 %) nahm 
zu der Frage eine neutrale Haltung ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 34: Der Aufwand für eine Dokumentation einer 
Anwendung des DEIG ist zu groß 

 Häufigkeit Prozent 

stimme überhaupt 
nicht zu 

162 15,1 

stimme eher nicht 
zu 

264 24,6 

neutral 336 31,3 

stimme eher zu 214 19,9 

stimme voll und 
ganz zu 

99 9,2 

Gesamt 1 075 100,0 

 

Die Bewertung des administrativen Aufwands für die 
Dokumentation eines Einsatzes des DEIG steht in ei-
nem schwachen Zusammenhang (Cramer-V: .12) mit 
der Anwendungserfahrung der Teilnehmenden (Abbil-
dung 31). Teilnehmende, die das DEIG nicht eingesetzt 
hatten, stimmten der Aussage bezüglich des zu gro-
ßen administrativen Aufwands bei einem Einsatz des 
DEIG häufiger tendenziell oder voll und ganz zu 
(31,5 %) als Teilnehmende, die den Einsatz des DEIG 
entweder angedroht (26,7 %) oder tatsächlich im Dis-
tanzmodus eingesetzt hatten (25,9 %). Aus der 
Gruppe derjenigen, die in einer DEIG-Behörde ihren 
Dienst versahen, jedoch noch keine Fortbildung ab-
solviert hatten, war die Einschätzung des administra-
tiven Aufwandes als zu groß noch ausgeprägter. Hier 
stimmten mehr als die Hälfte (51,4 %) der Teilneh-
menden der Aussage, dass der administrative Auf-
wand bei einem Einsatz des DEIG zu groß wäre, eher 
oder voll und ganz zu. 

Abbildung 31: Der Aufwand für eine Dokumentation 
einer Anwendung des DEIG ist zu groß, differenziert 
nach Anwendung 
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Anwendungssicherheit 

Teilnehmende, die den Fragebogen der HSPV NRW er-
halten hatten und ihren Dienst in einer DEIG-Behörde 
versehen, sollten Bewertungen zu folgenden Items 
abgeben: 

- A) Mit den rechtlichen Grundlagen für die Anwen-
dung des DEIG bin ich vertraut. 

- B) In der technischen Handhabung des DEIG in ei-
ner Einsatzsituation bin ich sicher. 

- C) Die taktische Anwendung des DEIG in einer Ein-
satzsituation ist mir klar. 

- D) Ich bin mit den Inhalten der Dienstanweisung 
zur Anwendung des DEIG vertraut. 

Da die zustimmenden Bewertungen bei allen Items je-
weils (deutlich) über 90 Prozent lagen, war eine biva-
riate Prüfung von Zusammenhängen nicht sinnvoll. 
Die dazu erforderliche Variabilität war nicht vorhan-
den.  Aufgrund dessen wurde geprüft, ob die o. g. 
Items zu einer Skala zusammengefasst werden konn-
ten, um damit Zusammenhänge zu prüfen. Der Relia-
bilitätstest (Cronbachs Alpha: .78) zeigte einen für 
eine Skalenbildung akzeptablen Wert. Zudem wurde 
die Inter-Item-Korrelation zwischen den o. g. Items 
geprüft. Hier zeigten sich für alle Korrelationspaarun-
gen moderate bis starke Korrelationswerte für eine 
Skalenbildung (Tabelle 35; Pearson: .36 bis .59, be-
rücksichtigte Fälle: n = 1 042). 

Tabelle 35: Inter-Item-Korrelationen 

 A B C D 

A 1    

B .46 1   

C .51 .59 1  

D .52 .36 .44 1 

Es wurde geprüft, ob und inwieweit die Anwendungs-
sicherheit mit der Einsatzerfahrung in einem Zusam-
menhang steht. Es zeigte sich (Tabelle 36), dass ein 
sehr schwacher Zusammenhang besteht: Teilneh-
mende mit Einsatzerfahrung bewerteten ihre Sicher-
heit in der Anwendung tendenziell positiver als die 
Teilnehmenden, die das DEIG bisher nicht eingesetzt 
hatten (Eta-Quadrat: .05). Diejenigen, die das DEIG im 
Distanzmodus eingesetzt hatten, erzielten einen Ska-
lenmittelwert von 4,8, die die den Einsatz des DEIG an-
gedroht hatten einen entsprechenden Wert von 4,7 

                                                                            
11 Die Werte in Klammern geben die Anteile derjenigen Teilnehmen-
den an, die angaben, eher oder voll und ganz zufrieden zu sein. 

und diejenigen ohne Anwendungserfahrung hatten 
mit 4,5 den geringsten Mittelwert der drei Gruppen. 

Tabelle 36: Sicherheit in der Anwendung, differenziert 
nach Anwendungserfahrung 

 Mittelwert SD 

Distanzmodus 
(n = 143) 

4,8 0,3 

Nur Androhung 
(n = 520) 

4,7 0,4 

Keine Anwendung 
des DEIG 
(n = 391) 

4,5 0,5 

Gesamt 4,6 0,5 

 

Weitere Zusammenhänge, beispielsweise mit der 
Diensterfahrung, dem Geschlecht oder den Kreispoli-
zeibehörden, konnten nicht festgestellt werden. Ins-
gesamt war die Bewertung der Anwendungssicherheit 
(fast) einheitlich.  

Teilnehmende, die ihren Dienst in einer DEIG-Behörde 
versehen (n = 2 194), wurden zu einer Bewertung der 
technischen Eigenschaften, zur Zuverlässigkeit und 
zur Trageweise aufgefordert. Konkret wurde dies über 
folgende Items abgefragt11: 

- Zuverlässigkeit des Lichtbogens 
(96,4 %) 

- Zuverlässigkeit des Laserstrahls  
(90,7 %) 

- Zuverlässigkeit beim Abschuss des DEIG 
(83,3 %) 

- Zuverlässigkeit im Kontaktmodus 
(73,6 %) 

- Zielgenauigkeit beim Abschuss des DEIG 
(77,9 %) 

- Reichweite beim Abschuss des DEIG 
(70,8 %) 

- Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen 
(70,5 %) 

- Farbe des DEIG 
(83,7 %) 

- Trageweise an der Außentragehülle 
(82,5 %) 

Die technischen Eigenschaften, die Zuverlässigkeit 
und die Trageweise des DEIG werden damit von der 
übergroßen Mehrheit der Teilnehmenden positiv 
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beurteilt. In der nachfolgenden Tabelle werden die 
Mittelwerte der Items dargestellt (Tabelle 37). Eine 
Skalenbildung war wegen der unzureichenden inhalt-
lichen Passung nicht möglich. 

Tabelle 37: Bewertung der technischen Eigenschaf-
ten, Zuverlässigkeit und Trageweise des DEIG 

 Mittelwert SD 

Zuverlässigkeit des 
Lichtbogens  

4,7 0,5 

Zuverlässigkeit des 
Laserstrahls  

4,6 0,7 

Zuverlässigkeit beim 
Abschuss  

4,3 0,8 

Zuverlässigkeit im 
Kontaktmodus  

4,2 0,9 

Zielgenauigkeit beim 
Abschuss  

4,1 0,9 

Reichweite beim Ab-
schuss 

3,9 0,9 

Robustheit gegen-
über äußeren Ein-

flüssen 
4,0 1,0 

Farbe des DEIG  4,4 0,9 

Trageweise an der 
Außenhülle  

4,3 1,0 

Gesamt 4,3 0,5 

 

Zusammenhänge mit anderen Variablen waren nicht 
vorhanden, was aufgrund der sehr geringen Variabili-
tät im Antwortmuster der Teilnehmenden zu erwarten 
war. 

Fallvignetten 

Fallvignette 1 von 2 

Allen Teilnehmenden (n = 3 924) wurde eine Fallvig-
nette vorgelegt, auf deren Informationsbasis die Teil-
nehmenden einschätzen sollten, unter welchen Um-
ständen sie das DEIG auslösen würden. Der in der Fall-
vignette abgebildete Sachverhalt lautete: Sie werden 
an einem Nachmittag gegen 17 Uhr zu einem Einsatz 
wegen eines Randalierers gerufen. An einem Trinker-
treff in der Innenstadt mit umliegenden Geschäften 
finden Sie einen knapp 1,80 m großen Mann mit nor-
maler Statur, der durch unkoordinierte Körperbewe-
gungen und lautstarkes Brüllen auffällt. Sie sprechen 

den Mann an, um seine Identität festzustellen, doch 
der Mann ist nicht ansprechbar und scheint verwirrt zu 
sein. 

Die Sachverhaltsvariationen waren wie folgt gestaltet: 

- A) der Mann bedroht Sie mit erhobenen Fäusten. 
- B) der Mann bedroht Sie mit einem Klappstuhl. 
- C) der Mann bedroht Sie mit einer Flasche. 
- D) der Mann bedroht Sie mit einem Küchenmes-

ser. 

Die Bedrohung für die eingesetzten Kräfte steigert sich 
von Variation zu Variation. Zu jeder dieser Sachver-
haltsvariation wurden die Teilnehmenden um eine 
Einschätzung gebeten, ob sie das DEIG ausgelöst hät-
ten. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten waren: 

- ja, auf jeden Fall 
- ja, wahrscheinlich schon 
- nein, eher nicht 
- nein, auf keinen Fall 

Es zeigt sich, dass die Zahl derjenigen, die das DEIG auf 
jeden Fall oder wahrscheinlich auslösen würden, mit 
der Zunahme des Bedrohungsgrades zunächst an-
steigt. Bei der Variation ‚Bedrohung mit erhobenen 
Fäusten‘ gaben insgesamt 3 908 Teilnehmende eine 
Einschätzung ab (Abbildung 32). Davon waren fast ein 
Drittel der Teilnehmenden (31,4 %) der Meinung, dass 
sie das DEIG wahrscheinlich (21,8 %) oder auf jeden 
Fall (9,6 %) auslösen würden. Bei der Variation ‚Bedro-
hung mit dem Klappstuhl‘ stieg der Anteil der Teilneh-
menden, die das DEIG wahrscheinlich oder auf jeden 
Fall auslösen würden, auf 74,5 Prozent an. Das ent-
spricht einer Zunahme um 43,1 Prozentpunkte. Be-
sonders deutlich ist die Differenz zwischen den beiden 
Variationen bei den Teilnehmenden, die das DEIG auf 
jeden Fall auslösen würden. Bei der Variation ‚Bedro-
hung mit dem Klappstuhl‘ waren dies 37,6 Prozent. 
Diese Tendenz setzt sich bei der Variation ‚Bedrohung 
mit einer Flasche‘ fort: Hier nahmen in etwa vier von 
fünf Teilnehmenden (80,6 %) an, dass sie das DEIG 
auslösen würden. Die Zunahme ist insbesondere auf 
die Zunahme bei den Teilnehmenden zurückzufüh-
ren, die das DEIG auf jeden Fall auslösen würden. De-
ren Anteil betrug in dieser Variation 47,6 Prozent. Die 
Tendenz, dass mit zunehmender Bedrohung der Ein-
satzkräfte der Anteil derjenigen ansteigt, die das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall auslösen würden, 
wird bei der Variation ‚Bedrohung mit einem Küchen-
messer‘ durchbrochen. Hier zeigt sich ein uneinheitli-
ches Bild. Während 46,3 Prozent der Teilnehmenden 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall das DEIG auslösen 
würden, gaben dementsprechend 53,7 Prozent an, 



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

67 

dass sie das DEIG eher nicht oder auf keinen Fall aus-
lösen würden. Diese Unterbrechung des Trends er-
klärt sich durch den hohen Grad der Gefährdung. Of-
fensichtlich vertraut ein großer Teil der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten bei einer derart starken 
Gefährdung nicht der Wirkung des DEIG und würde 
stattdessen auf das Einsatzmittel der Schusswaffe zu-
rückgreifen. Zu einem gewissen Teil erklärt sich die 
Uneinheitlichkeit auch durch unterschiedliche Vor-
stellungen von der Person und insbesondere dem 
Messer. 

Abbildung 32: Einschätzung zur Auslösung des DEIG, 
differenziert nach Sachverhaltsvariation 

 

Von allen Teilnehmenden haben 7,4 Prozent bei allen 
Sachverhaltsvariationen eingeschätzt, das DEIG wahr-
scheinlich oder auf jeden Fall ausgelöst zu haben. Hin-
gegen haben 2,8 Prozent bei allen Sachverhaltsvaria-
tionen angegeben, das DEIG eher nicht oder auf kei-
nen Fall auszulösen. Betrachtet man die Variationen 
ohne die Bedrohung mit dem Küchenmesser, zeigt 
sich, dass 7,2 Prozent der Teilnehmenden das DEIG in 
allen Variationen eher nicht oder auf keinen Fall aus-
lösen würden, während der Anteil derjenigen, die das 
DEIG in allen Variationen wahrscheinlich oder auf je-
den Fall auslösen würden, bei 20,8 Prozent lag. 

Es wurde zunächst geprüft, ob und inwieweit sich die 
Einschätzung zu den Sachverhaltsvariationen zwi-
schen den Teilnehmenden aus DEIG-Behörden von 
denjenigen aus Nicht-DEIG-Behörden unterscheiden. 
Ein starker Zusammenhang besteht bei der Variation 
‚Bedrohung mit erhobenen Fäusten‘ zwischen der Zu-
gehörigkeit zu einer DEIG-Behörde beziehungsweise 
Nicht-DEIG-Behörde (Abbildung 33, Cramer-V: .32). 
Während ein Anteil von 43,2 Prozent der Teilnehmen-
den aus den DEIG-Behörden angab, das DEIG in der 
Variante ‚Bedrohung mit erhobenen Fäusten‘ wahr-
scheinlich oder auf jeden Fall auszulösen, lag der ent-
sprechende Wert bei Teilnehmenden aus den Nicht-
DEIG-Behörden lediglich bei 16,4 Prozent. Das ent-
spricht einem Unterschied von 26,8 Prozentpunkten.  

Abbildung 33: Einschätzung der Auslösung des DEIG 
bei der Bedrohung mit Fäusten, differenziert nach Be-
hördentypen 

 

Die Unterschiede zeigen sich bei der Sachverhaltsvari-
ation ‚Bedrohung Fäuste‘ jedoch nicht ausschließlich 
bei einer Differenzierung von DEIG und Nicht-DEIG-Be-
hörden. Vielmehr zeigt sich, dass die Varianz innerhalb 
der Gruppe der DEIG-Behörden sehr groß ist. Die An-
teile derjenigen Teilnehmenden, die das DEIG wahr-
scheinlich oder auf jeden Fall auslösen würden, 
schwanken hier zwischen 24,6 Prozent und 69,2 Pro-
zent. In drei Behörden liegt der entsprechende Wert 
bei bis zu 30 Prozent, in sieben Behörden zwischen 31 
und 40 Prozent, in fünf Behörden zwischen 41 und 
50 Prozent und in weiteren drei Behörden über 51 Pro-
zent. In den Nicht-DEIG-Behörden ist nicht nur der An-
teil derjenigen, die das DEIG wahrscheinlich oder auf 
jeden Fall auslösen würden viel geringer (4,8 % bis 
31,9 %), die Varianz ist in diesen Behörden auch klei-
ner. In 25 der 29 Nicht-DEIG-Behörden liegt der Anteil 
bei bis zu 20 Prozent und lediglich in vier Behörden 
liegt der entsprechende Wert darüber. 

Bei den Variationen ‚Bedrohung mit einem Klapp-
stuhl‘ oder ‚Bedrohung mit einer Flasche‘ verliert sich 
die Differenz zwischen den DEIG- und den Nicht-DEIG-
Behörden. Das statistische Zusammenhangsmaß 
Kendal-Tau-B sinkt dementsprechend auf .15 (Klapp-
stuhl) und .02 (Flasche). Hingegen zeigt sich bei der 
Sachverhaltsvariation ‚Bedrohung mit einem Küchen-
messer‘ wieder ein Zusammenhang zwischen DEIG- 
und Nicht-DEIG-Behörden (Abbildung 34). Bedeutend 
mehr Teilnehmende aus der Gruppe der Nicht-DEIG-
Behörden würden das DEIG in dieser Bedrohungsvari-
ante wahrscheinlich oder auf jeden Fall auslösen 
(62,4 %) als Teilnehmende aus der Gruppe der DEIG-
Behörden (33,7 %). Dieser moderate Zusammenhang 
(Cramer-V: .25) spiegelt sich dementsprechend auch 
bei der Einschätzung, das DEIG in der Einsatzsituation 
auf keinen Fall auszulösen. Etwa jeder zweite Teilneh-
mende (52,9 %) aus der Gruppe der DEIG-Behörden 
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schätzte, das DEIG in der Einsatzsituation ‚Bedrohung 
mit einem Messer‘ auf keinen Fall einzusetzen. Die Un-
terschiede zwischen den Behördentypen kann zum ei-
nen auf mangelnde Erfahrungen bei den Teilnehmen-
den aus den Nicht-DEIG-Behörden zurückgeführt wer-
den. Insbesondere ist dort das Wissen um die möglich 
Nichtwirksamkeit des DEIG (Fehlschuss, dicke Klei-
dung etc.) verbreiteter. Zum anderen fehlt den Teil-
nehmenden aus den Nicht-DEIG-Behörden die ent-
sprechende Fortbildung, in der auch die Grenzen des 
DEIG vermittelt werden. 

Abbildung 34: Einschätzung der Auslösung des DEIG 
bei der Bedrohung mit einem Messer, differenziert 
nach Behördentypen 

 

Geprüft wurde zudem, ob mehr Polizeibeamtinnen 
bei dem Bedrohungsszenario mit der geringsten Ei-
gengefährdung, der Bedrohung mit erhobenen Fäus-
ten, das DEIG auslösen würden als Polizeibeamte. Hier 
zeigt sich ein schwacher Zusammenhang (Cramer-
V: .14). bei Teilnehmenden aus der Gruppe der DEIG-
Behörden (Abbildung 35). Etwa jede zweite Polizeibe-
amtin (53,7 %) würde das DEIG bei der Variation ‚Be-
drohung mit erhobenen Fäusten‘ auslösen. Demge-
genüber betrug der entsprechende Anteil bei Polizei-
beamten 39,1 Prozent. Der Geschlechtereffekt verliert 
sich bei den übrigen Variationen. Bei den Nicht-DEIG-
Behörden ist der Geschlechtereffekt sowohl bei der 
Sachverhaltsvariation ‚Bedrohung mit erhobenen 
Fäusten‘ als auch bei den übrigen Variationen nicht er-
kennbar. 

 

 

 

 

 

Abbildung 35: Einschätzung der Auslösung des DEIG 
bei der Bedrohung mit Fäusten in DEIG-Behörden, dif-
ferenziert nach Geschlecht der Teilnehmenden 

 

 

Weiterhin steht die Diensterfahrung der Teilnehmen-
den in einem Zusammenhang mit der Einschätzung, 
ob das DEIG in den verschiedenen Variationen ausge-
löst würde (Tabelle 38). Dabei zeigt sich der Trend, 
dass sich der Effekt mit zunehmender Bedrohung der 
Einsatzkräfte abschwächt. Der Effekt zeigt sich bei der 
Variation ‚Bedrohung mit erhobenen Fäusten‘ am 
deutlichsten (Kendall-Tau-B: -.16). In dieser Variation 
schätzten mehr als die Hälfte (50,3 %) der Teilnehmer 
mit einer Diensterfahrung bis zu fünf Jahren das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall auszulösen. Bei 
den Teilnehmenden mit einer Diensterfahrung von 
sechs Jahren oder mehr betrug der entsprechende 
Wert 36,2 Prozent, was einer Differenz von 14,1 Pro-
zentpunkten entspricht. Dieser Differenzwert verrin-
gert sich bei der Variante ‚Bedrohung mit einem 
Klappstuhl auf lediglich 3,7 Prozentpunkte. Hier wür-
den vier von fünf Teilnehmenden (81,9 %) mit einer 
Diensterfahrung von bis zu fünf Jahren das DEIG aus-
lösen, aus der Gruppe der Teilnehmenden mit einer 
Diensterfahrung von sechs oder mehr Jahren würden 
dies 78,2 Prozent tun. Demzufolge verringert sich das 
Zusammenhangsmaß erheblich (Kendall-Tau-b: -.05). 
Die Richtung der Differenzen zwischen den Gruppen 
ändert sich bei der Einschätzung der Teilnehmenden 
das DEIG auszulösen bei der Variante ‚Bedrohung mit 
einer Flasche‘. Hier ist der Anteil der Teilnehmenden 
mit einer Diensterfahrung von bis zu fünf Jahren, die 
das DEIG auslösen würden, kleiner als in der Gruppe 
der Teilnehmenden mit größerer Diensterfahrung 
(76,2 % vs. 82,0 %; Kendall-Tau-b: .03). Das Muster 
zeigt sich zudem in der Variation ‚Bedrohung mit Mes-
ser‘ (30,8 % vs. 37,2 %; Kendall-Tau-b: .07). 

Die Zusammenhänge mit der Diensterfahrung sind ein 
Hinweis darauf, dass mit größerer Diensterfahrung die 
Handlungssicherheit wächst und insbesondere bei 

28,5%

52,6%

5,2%

9,8%

13,4%

7,4%

52,9%

30,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bedrohung Messer
DEIG-Behörde

(n = 2 185)

Bedrohung Messer
Nicht-DEIG-Behörde

(n = 1 723)

ja, auf jeden Fall ja, wahrscheinlich schon
nein, eher nicht nein, auf keinen Fall

19,3%

12,1%

34,4%

27,0%

32,3%

37,7%

14,0%

23,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

weiblich
(n = 622)

männlich
(n = 1 518)

ja, auf jeden Fall ja, wahrscheinlich schon
nein, eher nicht nein, auf keinen Fall



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

69 

geringeren Bedrohungsgraden eher auf den Einsatz 
des DEIG verzichtet oder auf weniger eingriffsinten-
sive Zwangsmittel zurückgegriffen wird. Bei stärkeren 
Bedrohungen setzen die Teilnehmenden mit geringe-
rer Diensterfahrung mutmaßlich eher auf den Einsatz 
der Schusswaffe anstelle des DEIG. Allerdings beruht 
letztere Annahme auf sehr schwachen Zusammen-
hängen. 

Tabelle 38: Anteile der Teilnehmenden, die das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall auslösen würden, 
differenziert nach Diensterfahrung (nur DEIG-Behör-
den) 

 bis 5 Jahre 
(n = 1 056) 

6 Jahre oder mehr 
(n = 1 047) 

Fäuste 50,3 % 36,2 % 

Klappstuhl 81,9 % 78,2 % 

Flasche 76,2 % 82,0 % 

Messer 30,8 % 37,2 % 

 

Darüber hinaus wurde geprüft, ob ein Zusammenhang 
zwischen der Erfahrung eines tätlichen Angriffs und 
der Einschätzung der Auslösung des DEIG besteht. Ein 
diesbezüglicher Zusammenhang ist nicht erkennbar. 
Ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung des DEIG-
Einsatzes und den Einschätzungen, das DEIG in den 
verschiedenen Variationen auszulösen, war ebenso 
nicht erkennbar. 

Fallvignette 2 von 2 

Allen Teilnehmenden (n = 3 924) wurde eine weitere 
Fallvignette vorgelegt, auf deren Informationsbasis 
die Teilnehmenden einschätzen sollten, unter wel-
chen Umständen sie den Einsatz des DEIG androhen 
würden. Der in der Fallvignette abgebildete Sachver-
halt lautete: Im Rahmen einer allgemeinen Fahrzeug-
kontrolle stoppen Sie einen PKW. Der Fahrer des PKW, 
ein 1,90m großer Mann, Anfang 30 Jahre alt und mit 
sportlicher Statur, steigt unvermittelt aus und baut 
sich vor Ihnen auf. Um die Fahrzeugkontrolle durchzu-
führen, sprechen Sie den Mann an. Doch er weigert 
sich, Ihnen die Dokumente auszuhändigen. 

Die Sachverhaltsvariationen waren wie folgt gestaltet: 

- A) der Mann fordert lautstark, ihn in Ruhe zu las-
sen. 

- B) der Mann beleidigt Sie mit „Was willst Du 
Drecksbulle von mir?“. 

- C) der Mann droht „Ich hau Dir auf’s Maul, wenn 
du mich nicht in Ruhe lässt!“. 

- D) der Mann schubst Sie mit beiden Händen und 
fordert, ihn in Ruhe zu lassen. 

Die Bedrohung für die eingesetzten Kräfte steigert sich 
von Variation zu Variation. Zu jeder dieser Sachver-
haltsvariation wurden die Teilnehmenden um eine 
Einschätzung gebeten, ob sie den Einsatz des DEIG an-
gedroht hätten. Die vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten waren: 

- ja, auf jeden Fall 
- ja, wahrscheinlich schon 
- nein, eher nicht 
- nein, auf keinen Fall 

Insgesamt zeigt sich auch bei der zweiten Fallvignette 
der Trend, dass mit der Zunahme der Bedrohung der 
Anteil derjenigen Teilnehmenden steigt, die den Ein-
satz des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall an-
drohen würden (Abbildung 36). Zunächst überrascht 
hier der Befund, dass fast jeder oder jede Zehnte der 
Teilnehmenden (9,4 %) den Einsatz des DEIG bereits in 
der Variation ‚Lautstarke Forderung‘ androhen würde, 
während die große Mehrheit (65,7 %) den Einsatz des 
DEIG auf keinen Fall androhen und ein weiteres Viertel 
der Teilnehmenden eher nicht androhen würde. Eine 
ähnliche Verteilung zeigt sich bei der Variation ‚Belei-
digung‘. Während fast ein Viertel der Teilnehmenden 
(23,1 %) den Einsatz des DEIG androhen würde, wür-
den dies 77,0 Prozent der Teilnehmende eher nicht o-
der auf keinen Fall tun. Erwartungsgemäß dreht sich 
die Verteilung in der Variation ‚Bedrohung‘. Hier wür-
den etwa drei Viertel der Teilnehmenden (74,0 %) den 
Einsatz des DEIG androhen. Das bedeutet zugleich, 
dass etwa ein Viertel der Teilnehmenden auch in die-
ser Variante den Einsatz des DEIG nicht androhen wür-
den. Bei der Variation ‚körperlicher Angriff‘ steigt der 
Anteil der Gruppe weiter an, die das DEIG wahrschein-
lich oder auf jeden Fall androhen würde. Das sind 
87,0 Prozent der Teilnehmenden. Dementsprechend 
würden nur 13,0 Prozent das DEIG eher nicht oder auf 
keinen Fall androhen. 
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Abbildung 36: Einschätzung zur Androhung des DEIG, 
differenziert nach Sachverhaltsvariation 

 

Von allen Teilnehmenden haben 7,4 Prozent bei allen 
Sachverhaltsvariationen eingeschätzt, das den Ein-
satz des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall ange-
droht zu haben. Hingegen haben 10,2 Prozent bei al-
len Sachverhaltsvariationen angegeben, den Einsatz 
des DEIG eher nicht oder auf keinen Fall anzudrohen.  

Bei einer Differenzierung der Teilnehmenden nach der 
Angehörigkeit zu einer DEIG und Nicht-DEIG-Behörde 
zeigt sich durchgängig, d. h., bei allen Varianten der 
Vignette, dass der Anteil der Teilnehmenden, die den 
Einsatz des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall 
androhen würden, in der Gruppe der DEIG-Behörden 
größer ist (Tabelle 39). Bei der Variation ‚Lautstarke 
Forderung‘ würden 12,4 Prozent der Teilnehmenden 
aus den DEIG-Behörden den Einsatz des DEIG wahr-
scheinlich oder auf jeden Fall androhen; hingegen 
sind es aus der Gruppe der Nicht-DEIG-Behörden le-
diglich 5,5 Prozent, die den Einsatz des DEIG wahr-
scheinlich oder auf jeden Fall androhen würden (Cra-
mer-V: .16). Ähnlich deutlich fällt der Unterschied zwi-
schen den Behördentypen in der Variation ‚Beleidi-
gung‘ aus. Hier würden aus der Gruppe der DEIG-Be-
hörden 29,3 Prozent der Teilnehmenden den Einsatz 
des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall andro-
hen; aus der Gruppe der Nicht-DEIG-Behörden würden 
dies 15,0 Prozent der Teilnehmenden tun (Cramer-V: 
.19). Etwas kleiner wird die Differenz zwischen den Be-
hördentypen bei der Variation ‚Bedrohung‘. Hier 
schätzten aus der Gruppe der DEIG-Behörden 
81,1 Prozent der Teilnehmenden, dass sie das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall androhen würden. 
Der entsprechende Wert betrug in der Gruppe der 
Nicht-DEIG-Behörden 65,0 Prozent (Cramer-V: .20). In 
der Variation ‚Angriff‘ verkleinert sich der Abstand zwi-
schen den Gruppen weiter. Hier würden 91,0 Prozent 
der Teilnehmenden aus der Gruppe der DEIG-Behör-
den den Einsatz des DEIG wahrscheinlich oder auf je-
den Fall androhen und auch aus der Gruppe der Nicht-

DEIG-Behörden schätzte dies eine übergroße Mehr-
heit der Teilnehmenden so ein (82,0 %; Cramer-V: .19). 

Tabelle 39: Anteile der Teilnehmenden, die das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall androhen würden, 
differenziert nach Behördentyp 

 DEIG 
Behörde 

(n = 2 189) 

Nicht 
DEIG-Behörde 

(n = 1 726) 

Forderung 12,4 % 5,5 % 

Beleidigung 29,3 % 15,0 % 

Bedrohung 81,1 % 65,0 % 

Angriff 91,0 % 82,0 % 

 

Analog zu der ersten Fallvignette zeigt sich auch bei 
der Sachverhaltsvariation ‚Lautstarke Forderung‘, 
dass der Anteil derjenigen Teilnehmer, die das DEIG 
wahrscheinlich oder auf jeden Fall androhen würden, 
sich nicht nur zwischen den DEIG und Nicht-DEIG-Be-
hörden unterscheidet. Die Varianz ist innerhalb der 
DEIG-Behörden größer als in den Nicht-DEIG-Behör-
den. In sechs DEIG-Behörden lag der Anteil derjenigen, 
die das DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall andro-
hen würden, bei bis zu 10 Prozent, in acht Behörden 
bei bis zu 15 Prozent und in weiteren vier Behörden 
bei bis zu 20 Prozent. Insgesamt schwankten die ent-
sprechenden Werte bei den DEIG-Behörden zwischen 
5,7 und 17,9 Prozent. Bei den Nicht-DEIG-Behörden 
lag der entsprechende Anteil in 27 Behörden bei bis zu 
10 Prozent. Lediglich in zwei Behörden lag der Wert 
zwischen 10 und 11 Prozent. Bei den Nicht-DEIG-Be-
hörden lagen die Werte zwischen 2,1 und 10,7 Pro-
zent. 

Anders als bei der ersten Fallvignette, wo die Frage der 
Auslösung des DEIG im Fokus stand, findet sich bei der 
zweiten Fallvignette, mit dem Fokus auf die Andro-
hung, kein entsprechender Zusammenhang mit dem 
Geschlecht der Teilnehmenden. Auch bei einer aus-
schließlichen Konzentration auf die geringste Bedro-
hungsstufe ‚Lautstarke Forderung‘ zeigen sich bei der 
Frage, ob man das DEIG wahrscheinlich oder auf jeden 
Fall androhen würde, nur minimale Unterschiede zwi-
schen den Geschlechtern (m: 14,4 %, w: 11,6 %; Cra-
mer-V: .08). 

Wie bei der Fallvignette zum Abschuss des DEIG, zeigt 
sich auch bei der Androhung des DEIG ein schwacher 
Zusammenhang mit der Diensterfahrung der Teilneh-
menden (Tabelle 40). Dieser betrifft alle 
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Sachverhaltsvariationen. Bei der Variation ‚Lautstarke 
Forderung‘ schätzten 14,6 Prozent der Teilnehmen-
den mit einer Diensterfahrung von bis zu fünf Jahren, 
dass sie den Einsatz des DEIG wahrscheinlich oder auf 
jeden Fall androhen würden. Demgegenüber lag der 
entsprechende Wert bei den Teilnehmenden mit einer 
Diensterfahrung von sechs Jahren oder mehr bei 
9,9 Prozent (Kendalls-Tau-b: -.11). Geringfügig ausge-
prägter zeigt sich der Zusammenhang mit der Diens-
terfahrung bei der Variation ‚Beleidigung‘ (Kendall-
Tau-b: -.12). Etwa jeder oder jede dritte Teilnehmende 
(34,6 %) aus der Gruppe mit geringer Diensterfahrung 
schätzte, den Einsatz des DEIG wahrscheinlich oder 
auf jeden Fall anzudrohen. Bei den Teilnehmenden 
mit größerer Diensterfahrung schätzte dies etwa jeder 
oder jede vierte Teilnehmende (25,1 %).  

Bei der Variation ‚Bedrohung‘ bleibt die Differenz zwi-
schen den beiden Gruppen – auf höherem Niveau – 
ähnlich (Kendall-Tau-b: -.11). In der Gruppe mit gerin-
ger Diensterfahrung waren es 86,0 Prozent der Teil-
nehmenden, die den Einsatz des DEIG wahrscheinlich 
oder auf jeden Fall androhen würden, in der Gruppe 
der Teilnehmenden mit größerer Diensterfahrung be-
trug der entsprechende Wert 76,2 Prozent. Eine Annä-
herung der Gruppen ist bei der Variante ‚Angriff‘ auf ei-
nem sehr hohen Niveau zu beobachten (Kendall-Tau-
b: -.09). Etwa neun von zehn Teilnehmenden (93,4 %) 
aus der Gruppe mit wenig Diensterfahrung würden 
den Einsatz des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden 
Fall bei der Variante ‚Angriff‘ androhen. Aus der 
Gruppe der diensterfahreneren Teilnehmenden wa-
ren es mit 88,5 Prozent fast ebenso viele Teilneh-
mende, die den Einsatz des DEIG androhen würden. 

Tabelle 40: Anteile der Teilnehmenden, die den Ein-
satz des DEIG wahrscheinlich oder auf jeden Fall an-
drohen würden, differenziert nach Diensterfahrung 
(nur DEIG-Behörden) 

 bis 5 Jahre 
(n = 1 056) 

6 Jahre oder mehr 
(n = 1 047) 

Forderung 14,6 % 9,9 % 

Beleidigung 34,6 % 25,1 % 

Bedrohung 86,0 % 76,2 % 

Angriff 93,4 % 88,5 % 

 

Darüber hinaus wurde – analog zur Fallvignette 1 – ge-
prüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung 
eines tätlichen Angriffs und der Einschätzung der An-
drohung des Einsatzes des DEIG besteht. Ein 

diesbezüglicher Zusammenhang ist nicht erkennbar. 
Ein Zusammenhang zwischen der Erfahrung des DEIG-
Einsatzes und den Einschätzungen, den Einsatz des 
DEIG in den verschiedenen Variationen auszulösen, ist 
ebenso nicht erkennbar. 

5.2.3 Anwendung und Erfahrung mit dem 
DEIG 

Die Auswertungen zur Anwendung des DEIG basieren 
auf den Angaben derjenigen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, die in einer Wache tätig sind, in de-
nen das DEIG bereits eingeführt worden ist, und die 
die Fortbildung absolviert haben, um das DEIG im 
Dienst führen zu können. Dies sind 54,3 Prozent 
(n = 2 130) derjenigen, die an der Befragung teilge-
nommen haben. 

Erster Teil: Die Einsatzsituation 

Häufigkeit der Anwendung des DEIG 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurden 
danach befragt, ob sie das DEIG in einem Einsatz 
schon mal angedroht und ob sie es schon mal im Dis-
tanzmodus abgeschossen haben. Der Anteil derjeni-
gen, die das DEIG schon mal angedroht haben, fällt 
mit 58,6 Prozent der befragten Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten überraschend hoch aus. Demge-
genüber liegt der Anteil derjenigen, die das DEIG 
schon abgeschossen haben, mit 12,7 Prozent deutlich 
niedriger aus (Abbildung 37). Die Mehrheit derjenigen, 
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die das DEIG schon mal abgeschossen haben, haben 
es erwartungsgemäß auch schon mal angedroht 
(73,0 %), da dem Abschuss häufig die Androhung vo-
rausgeht. Von den befragten Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten mit Berechtigung zum Tragen des 
DEIG haben 37,9 Prozent das DEIG weder angedroht 
noch abgeschossen. 

Wie in Abbildung 37 zu erkennen, gaben Polizeibe-
amte mit 61,5 Prozent (n = 903) häufiger an, das DEIG 
schon mal angedroht zu haben, als ihre Kolleginnen 
(51,8 %; n = 321). Der Zusammenhang zeigt sich zu-
dem beim Abschuss des DEIG im Distanzmodus. 
14,8 Prozent der Polizeibeamten (n = 218) gaben an, 
das DEIG im Distanzmodus abgeschossen zu haben. 
Bei den Polizeibeamtinnen waren es hingegen ledig-
lich 8,1 Prozent (n = 50). 

Abbildung 37: Häufigkeit der Anwendung des DEIG, 
differenziert nach Geschlecht der Befragten 

 

Aus den Daten ergibt sich auch ein Hinweis zu einem 
Zusammenhang mit der Diensterfahrung. Während 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit weniger 
Diensterfahrung (bis 5 Jahre) im Wachdienst tenden-
ziell etwas häufiger schon mal das DEIG angedroht ha-
ben (60,9 % zu 57,7 %), sind es die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten mit mehr Dienstjahren, die das 
DEIG tendenziell etwas häufiger schon mal abge-
schossen haben (14,5 % zu 10,9 %). 

Sowohl die Androhungs- als auch die Abschussquoten 
variieren zwischen den Behörden. Auf der Ebene der 
Kreispolizeibehörden liegt die Androhungsrate zwi-
schen 47,1 Prozent und 72,9 Prozent (Tabelle 41). In 
vier Behörden wurde das DEIG von bis zu 50,0 Prozent 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ange-
droht, in sieben von 50,0 bis zu 60,0 Prozent und in vier 
von 61,0 bis 70,0 Prozent. In drei Behörden berichten 
mehr als 70,0 Prozent der Teilnehmenden von min-
destens einer Androhung. 

 

 

Tabelle 41: Androhungsrate, differenziert nach Behör-
den 

Androhungsrate  Anzahl der Behörden 

< 51 %  4 

51-60 %  7 

61-70 %  4 

> 70 %  3 

 

Hinsichtlich der Abschüsse im Distanzmodus liegt die 
Quote in den Behörden zwischen 4,5 Prozent und 
31,0 Prozent (Tabelle 42): In acht Behörden kam es bei 
weniger als 10,0 Prozent der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten zum Abschuss im Distanzmodus, bei 
ebenso vielen Behörden liegt die Rate zwischen 10,0 
Prozent und 20,0 Prozent. Die beiden höchsten Werte 
liegen bei 25,7 Prozent und 31,0 Prozent. 

Tabelle 42: Abschussquote im Distanzmodus, diffe-
renziert nach Behörden 

Abschussrate  Anzahl der Behörden 

< 10 %  8 

10-15 %  4 

16-20 %  4 

> 20 %  2 

 

Es zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der Anwen-
dung des DEIG und der Erfahrung eines physischen 
Angriffs der Teilnehmenden (Abbildung 38; Kendall-
Tau-b: -.22). Teilnehmende, die seit dem 01. Januar 
2024 im Dienst einen physischen Angriff erlebt hatten, 
drohten den Einsatz des DEIG häufiger an als Teilneh-
mende ohne entsprechende Erfahrung (41,9 % vs. 
55,4 %). Noch viel deutlicher wird der Zusammenhang 
bei einer Fokussierung auf den Einsatz des DEIG im 
Distanzmodus. Hier lag die Quote derjenigen, die kei-
nen physischen Angriff erlebt hatten bei 5,2 Prozent. 
Bei den Teilnehmenden mit Erfahrung eines physi-
schen Angriffs war die Quote um mehr als das Dreifa-
che erhöht (17,2 %). Umgekehrt bedeutet das, dass 
mehr als die Hälfte der Teilnehmenden ohne Erfah-
rung eines physischen Angriffs (52,9 %) das DEIG we-
der angedroht noch im Distanzmodus eingesetzt hat-
ten. Bei den Teilnehmenden mit Erfahrung eines sol-
chen Angriffs war die Quote mit 27,4 Prozent fast nur 
halb so hoch (Abbildung 38). 
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Abbildung 38: Einsatz des DEIG, differenziert nach Er-
fahrung eines physischen Angriffs 

 

Auf der Suche nach einer Erklärung des Zusammen-
hangs war zunächst zu prüfen, ob der Zusammenhang 
zwischen der Viktimisierungserfahrung der Teilneh-
menden und der Anwendung des DEIG dadurch er-
klärt werden kann, dass die Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten mit Viktimisierungserfahrung in 
Wachbereichen ihren Dienst versehen, in denen es 
nach Einschätzung der Teilnehmenden häufiger zu 
tätlichen Angriffen kommt. Dann wäre die erklärende 
Variable nicht die Viktimisierungserfahrung, vielmehr 
würde sich der Befund durch die größere Häufigkeit 
tätlicher Angriffe erklären, weil es dort wegen der Häu-
figkeit der Angriffe einerseits häufiger zu Anwendun-
gen des DEIG und andererseits häufiger zu Viktimisie-
rungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
kommt.  

Darüber hinaus war zu prüfen, ob der Zusammenhang 
zwischen Viktimisierungserfahrung und Anwendung 
des DEIG durch das Sicherheitsgefühl der Teilneh-
menden erklärt werden kann. Hier könnte es sein, 
dass das eingeschätzte Sicherheitsgefühl durch die 
Viktimisierung beeinflusst wird und somit die Variable 
des Sicherheitsgefühls den Zusammenhang zwischen 
Viktimisierung und Anwendung erklären kann. 

Zur Klärung dieser beiden Ansätze wurde eine logisti-
sche Regression12 gerechnet (Tabelle 43). In das Mo-
dell wurden zur Erklärung der DEIG-Anwendung die 
Variablen zur Viktimisierungserfahrung, zum Sicher-
heitsempfinden und zur eingeschätzten Häufigkeit 
tätlicher Angriffe im Wachbereich einbezogen. 

Nach dem Ergebnis dieses Modells wird die Frage der 
Anwendung des DEIG unter Einschluss der o.g. Variab-
len ganz wesentlich von der Viktimisierungserfahrung 
der Teilnehmenden beeinflusst. Diese erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der Androhung um den Faktor 2,6 
                                                                            
12 Dabei handelt es sich um ein statistisches Verfahren, bei dem 

mehrere Faktoren gleichzeitig in ein Modell aufgenommen wer-
den, um deren relative Bedeutung zu ermitteln. 

und die des Abschusses sogar um den Faktor 3,6. Das 
Sicherheitsempfinden der Teilnehmenden hat keinen 
nachweisbaren Einfluss. Die Einschätzung der Häufig-
keit tätlicher Angriffe im Wachbereich hat einen 
schwachen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der 
DEIG-Anwendung: Für die Androhung erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit um den Faktor 1,6 bei der Andro-
hung und um den Faktor 1,3 für den Abschuss, wenn 
die Häufigkeit tätlicher Angriffe im Wachbereich hoch 
eingeschätzt wurde. 

Die Gesamtaufklärung des Modells ist erwartungsge-
mäß verhältnismäßig gering, da unabhängig von den 
in das Modell einbezogenen Variablen insbesondere 
situative Variablen einen erheblichen Einfluss auf die 
Wahrscheinlichkeit der DEIG-Anwendung haben. 

Tabelle 43: Logistische Regression von der Anwen-
dung des DEIG auf Viktimisierungserfahrungen, Si-
cherheitsempfinden und der geschätzten Häufigkeit 
tätlicher Angriffe im Wachbereich (odds ratio) 

 Androhung Abschuss 

Opfer tätlicher An-
griffe 

2,6 3,6 

Sicherheitsempfin-
den 

1,1 0,7 

Schätzung tätlicher 
 Angriffe im Wach-
bereich 

1,6 1,3 

n 870 870 

Nagelkerke r2 .07 .04 

 

Für die Anwendung des DEIG bedeutet dies, dass in ei-
ner gegebenen Einsatzsituation, neben den rechtli-
chen und taktischen Voraussetzungen, auch die Vikti-
misierungserfahrungen der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten einen Einfluss darauf haben, ob das 
DEIG angedroht oder abgeschossen wird. Mit anderen 
Worten: Ob in einer konkreten Einsatzsituation das 
DEIG zur Anwendung kommt oder nicht, kann objektiv 
nicht hinreichend erklärt werden, weil es von subjek-
tiven Eigenschaften der Polizeibeamtin oder des Poli-
zeibeamten beeinflusst wird. 
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Art und Weise der Androhung 

Die Teilnehmenden, die das DEIG schon mal ange-
droht haben, wurden auch danach gefragt, auf welche 
Weise sie dies taten, wobei auch mehrere Möglichkei-
ten angegeben werden konnten. Die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten drohten das DEIG vor allem 
verbal an (93,7 %) und indem sie das DEIG in die Hand 
nahmen (92,1 %). Etwas seltener drohten die Teilneh-
menden mit dem DEIG, indem sie die Hand an das 
DEIG legten (69,5 %), mit dem Laserstrahl zielten 
(61,3 %) und den Lichtbogen auslösten (59,9 %). Poli-
zeibeamtinnen drohten das DEIG etwas häufiger als 
ihre Kollegen an, indem sie die Hand an das DEIG leg-
ten (76,0 % zu 66,5 %), und wählten damit etwas häu-
figer eine eher passivere Vorgehensweise. Dafür ziel-
ten Polizeibeamte etwas häufiger als die Polizeibeam-
tinnen mit dem Laserstrahl, um das DEIG anzudrohen 
(63,8 % zu 56,1 %). Zudem zeigt sich, dass die Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten mit weniger Diens-
terfahrung (bis fünf Jahre) das DEIG häufiger als ihre 
Kolleginnen und Kollegen mit mehr Dienstjahren an-
drohten, indem sie das DEIG in die Hand nahmen 
(95,5 % zu 88,8 %), Hand an das DEIG legten (72,9 % zu 
65,6 %) und mit dem Laserstrahl zielten (66,7 % zu 
56,0 %). 

Von den Teilnehmenden, die bei der Mehrfachantwort 
lediglich eine Art der Androhung angegeben hatten 
(n = 370), haben 9,2 Prozent auf eine verbale Andro-
hung verzichtet. 

Situative Begebenheiten 

Zu 1 048 Fällen der Androhung lagen Informationen 
zur Örtlichkeit vor (Tabelle 44). Entsprechende Infor-
mationen lagen für den Einsatz im Distanzmodus zu 
269 Fällen vor (Tabelle 45). 

Das DEIG wurde am häufigsten im öffentlichen Raum, 
beispielsweise auf der Straße oder im Park, angedroht 
(59,6 %). Am zweithäufigsten kam es zu einer Andro-
hung in privaten Räumlichkeiten (31,4 %). Andere Ört-
lichkeiten spielten lediglich eine untergeordnete 
Rolle. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 44: Androhung des DEIG, differenziert nach 
Örtlichkeiten 

Örtlichkeit  Anteile 

Privater Raum  31,4 % 

Öffentlich zugänglicher 
Raum 

 59,6 % 

Gaststätte  1,2 % 

Polizeifahrzeug, -gewahr-
sam, -wache 

 0,1 % 

Unterkunft für Flüchtlinge  3,3 % 

Sonstiger Ort  4,3 % 

 

Bezüglich des Einsatzes des DEIG im Distanzmodus 
zeigt sich ein ähnliches Bild (Tabelle 45). Am häufigs-
ten erfolgte der Abschuss im Distanzmodus im öffent-
lich zugänglichen Raum (51,3 %) und am zweithäu-
figsten im privaten Raum (38,7 %). 

Tabelle 45: Abschuss des DEIG im Distanzmodus, dif-
ferenziert nach Örtlichkeiten 

Örtlichkeit  Anteile 

Privater Raum  38,7 % 

Öffentlich zugänglicher 
Raum 

 51,3 % 

Gaststätte  0,7 % 

Polizeifahrzeug, -gewahr-
sam, -wache 

 ./. 

Unterkunft für Flüchtlinge  3,0 % 

Sonstiger Ort  6,3 % 

 

Die Örtlichkeiten stehen in einem (schwachen) Zu-
sammenhang mit der Anzahl der anwesenden Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten. Bei der Androhung 
des DEIG (Abbildung 39) in öffentlich zugänglichen 
Räumen sind häufiger nur zwei Polizeikräfte anwe-
send (54,8 %) als bei einer Androhung des DEIG in pri-
vaten Räumen (42,6 %). 
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Abbildung 39: Androhung des DEIG, differenziert nach 
Örtlichkeiten und Zahl der anwesenden PVB 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Abschuss des DEIG 
im Distanzmodus (Abbildung 40). Auch hier war es so, 
dass bei einem Einsatz des DEIG im öffentlichen Raum 
häufiger nur zwei Polizeibeamtinnen oder Polizeibe-
amte anwesend waren (39,4 %) als bei einem entspre-
chenden Einsatz in privaten Räumen (31,7 %). Unab-
hängig vom Raum zeigt sich dessen ungeachtet, dass 
bei einem Abschuss des DEIG im Distanzmodus in 
etwa jedem vierten Fall (26,3 % - 26,9 %) fünf oder 
mehr Polizeikräfte anwesend waren. Bei der Andro-
hung im Distanzmodus lagen die entsprechenden 
Werte zwischen 9,8 Prozent im öffentlichen Raum und 
12,8 Prozent in privaten Räumen. 

Abbildung 40: Abschuss des DEIG, differenziert nach 
Örtlichkeiten und Zahl der anwesenden PVB 

 

Die Teilnehmenden, die den HSPV-Fragebogen zuge-
lost bekommen hatten und die bereits das DEIG ange-
droht oder abgeschossen hatten, wurden nach der 
Menge der Personen gefragt, gegen die sich der Ein-
satz richtete (n = 661) und ob und wie viele Schaulus-
tige anwesend waren (n = 660). 

Dass sich die polizeilichen Maßnahmen in der Situa-
tion der Androhung oder des Abschusses gegen wei-
tere Personen richtete, war eher selten (10,5 %). Dem-
entsprechend richteten sich die polizeilichen Maß-
nahmen in 89,4 Prozent der Fälle ausschließlich gegen 
eine Person. Bezüglich der Androhung oder des 

Abschusses zeigen sich hier keine Differenzen. Das ist 
ebenso wenig bei der Frage nach schaulustigen Perso-
nen der Fall. Schaulustige waren insgesamt bei jedem 
dritten Einsatz des DEIG (34,4 %) anwesend. 

Unmittelbares Geschehen vor der Anwendung des 
DEIG 

Die Teilnehmenden, die das DEIG angedroht oder ab-
geschossen hatten, wurden zu den Umständen vor 
der Androhung beziehungsweise vor dem Abschuss 
befragt (Tabelle 46). Dabei war es den Teilnehmenden 
möglich, mehrere der vorgegebenen Kategorien zu 
benennen (Mehrfachantwort). Am häufigsten wurde 
die Kategorie ‚Weigerung, Anweisungen zu folgen‘ ge-
nannt, sowohl bei der Androhung (76,5 %) als auch 
beim Abschuss (84,8 %). Die größte Differenz zwischen 
Androhung und Abschuss ist dann zu beobachten, 
wenn die Teilnehmenden die Kategorie „Flucht“ wähl-
ten (13,7 % zu 38,5 %).  

Tabelle 46: Unmittelbares Geschehen vor dem Einsatz 
des DEIG, differenziert nach Androhung und Abschuss 

 Androhung Abschuss 

Auf Ansprache nicht re-
giert 

59,8 % 73,7 % 

Weigerung, Anweisun-
gen Folge zu leisten 

76,5% 84,8 % 

Beleidigung 34,0 % 31,5 % 

Bedrohte mich 61,7 % 63,0 % 

Bedrohte Kollege (in) 58,1 % 60,7 % 

Bedrohte andere 24,4 % 20,7 % 

Drohte sich selbst zu 
verletzen 

12,4 % 22,6 % 

Hat mich angegriffen ./. 38,5 % 

Flucht 13,7% 38,5 % 

Solidarisierung Dritter 10,0 % 4,2 % 

 

Von den Teilnehmenden, die das DEIG nur einmal an-
gedroht oder abgeschossen hatten (n = 368), gaben 
16,3 % weder eine Bedrohung noch eine Selbstgefähr-
dung an. 

Exkurs: Kontaktmodus 

Insgesamt haben 96 der befragten Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten das DEIG mindestens einmal im 
Kontaktmodus ausgelöst. Von diesen waren 5,3 Pro-
zent männlich und 2,4 Prozent weiblich. Das Auslösen 
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im Kontaktmodus geschieht zu 48,9 Prozent vor bzw. 
ohne Androhung, zu 41,1 Prozent danach und zu 
10,0 Prozent nach der Schussabgabe im Distanzmo-
dus. Die verhältnismäßig geringe Quote des Einsatzes 
im Kontaktmodus steht im Einklang mit Studiener-
gebnissen aus Großbritannien (Sheridan & Hepper, 
2022). 

Dies resultiert überwiegend daraus, dass die eigene o-
der eine andere Person geschützt (76,0 %) oder eine 
Abschreckungswirkung erzielt werden sollte (60,4 %), 
seltener aus dem Wunsch, dass den polizeilichen An-
weisungen Folge geleistet wurde (57,3 %), und nur 
vereinzelt aus einer unzureichenden oder nachlassen-
den Wirkung des Abschusses im Distanzmodus 
(12,5 %) oder daraus, dass eine (weitere) Schussab-
gabe nicht möglich war (17,7 %). Das RSG würde am 
seltensten als Alternative fungieren (39,6 %), während 
46,9 Prozent der Einsatzsituationen für den EMS-A ge-
eignet wären und sogar 62,5 Prozent für körperliche 
Gewalt. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind diese 
Befunde allerdings nicht belastbar. 

Zweiter Teil: Das polizeiliche Gegenüber 

Merkmale (Geschlecht, Alter, Intoxikation) 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die das 
DEIG zuletzt angedroht oder abgeschossen hatten, 
wurden nach dem Geschlecht und dem Alter des poli-
zeilichen Gegenübers gefragt (Abbildung 41) sowie 
nach der eigenen Einschätzung, ob die Person unter 
Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stand. Danach 
wurde das DEIG überwiegend gegenüber Männern an-
gedroht (96,7 %) und im Distanzmodus abgeschossen 
(95,9 %). 

Abbildung 41: Geschlecht des polizeilichen Gegen-
übers, differenziert nach Androhung und Abschuss 

 

Bei einer Betrachtung des Alters, differenziert nach 
Androhung und Abschuss, fallen die verhältnismäßig 
großen Prozentpunktunterschiede zwischen Andro-
hung und Abschuss bei den älteren Personen auf (Ab-
bildung 42). Die Altersgruppe der über 39-Jährigen 

war demnach relativ häufiger von einem Abschuss be-
troffen (26,1 %) als von einer Androhung (13,7 %). Um-
gekehrt ist die Differenz in der Altersgruppe der 21-
29 Jahre alten Personen. Bei den Abschüssen entfie-
len 35,1 Prozent auf diese Altersgruppe, während 
47 Prozent der Androhungen auf diese Altersgruppe 
entfielen. Bei den unter 40-Jährigen war kein belast-
barer Unterschied festzustellen. 

Abbildung 42: Alter des polizeilichen Gegenübers, dif-
ferenziert nach Androhung und Abschuss 

 

In vielen Fällen der Androhung und des Einsatzes im 
Distanzmodus konnten die Teilnehmenden nicht be-
urteilen, ob das polizeiliche Gegenüber unter Alkohol-
einfluss oder Drogeneinfluss stand. Zusammenge-
nommen waren dies bezüglich der Frage nach dem Al-
koholeinfluss (n = 1 310) 24,8 % der Teilnehmenden, 
die das explizit nicht einschätzen konnten, beim Dro-
geneinfluss (n = 1 300) war der entsprechende Wert 
noch deutlich höher (42,2 %). Demzufolge sind die fol-
genden Angaben zu Drogen- und Alkoholeinfluss in ih-
rer Aussagekraft (deutlich) limitiert. 

Beim Abschuss (n = 270) standen nach Einschätzung 
der Teilnehmenden 60,0 Prozent der Personen, gegen 
die sich die Maßnahme richtete, unter Alkoholein-
fluss. Bei der Androhung (n = 1 040) lag der entspre-
chende Wert bei 69,0 Prozent. Bezüglich des einge-
schätzten Drogeneinflusses lag der Anteil bei der An-
drohung mit 61,2 Prozent ähnlich hoch wie beim Ab-
schuss (64,3 %). 

Interaktion (Bewaffnung, Verständigung) 

Die Teilnehmenden, die das DEIG angedroht oder ab-
geschossen hatten, wurden zur Bewaffnung des poli-
zeilichen Gegenübers befragt (Tabelle 47). Eine Mehr-
fachantwort war möglich. In 27,9 Prozent der Einsatz-
situationen, in denen das DEIG angedroht wurde, war 
das polizeiliche Gegenüber mit einem Stein (13,1 %), 
Reizgas (1,0 %), einer Hieb- oder Stoßwaffe (13,5 %) 
einem Messer (25,6 %), einer Schusswaffe (1,7 %) oder 
einem im Fragebogen nicht näher aufgeführten 
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Gegenstand bewaffnet. Bei einem Abschuss des DEIG 
zeigt sich, dass insbesondere der Anteil der Einsatzsi-
tuationen zunimmt, bei denen das polizeiliche Gegen-
über mit einem Messer bewaffnet war (42,6 %). Bei je-
der zweiten Einsatzsituation gaben die Teilnehmen-
den an, dass das polizeiliche Gegenüber mit einem 
sonstigen Gegenstand bewaffnet war. 

Tabelle 47: Bewaffnung des polizeilichen Gegenübers, 
differenziert nach Androhung und Abschuss (Mehr-
fachantwort) 

 Androhung Abschuss 

Stein 13,1 % 9,3 % 

Reizgas 1,0 2,8 % 

Hieb/Stoßwaffe 13,5 % 7,4 % 

Messer 25,6 % 42,6 % 

Schusswaffe 1,7% 0,9 % 

Sonstiges 58,8 % 50,9 % 

 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurden 
gefragt, gegen wen sich die Bedrohung richtete, die 
von dem polizeilichen Gegenüber ausging (Tabelle 
48). Auch hier war eine Mehrfachantwort möglich. 
Etwa die Hälfte der Teilnehmenden gab an, dass sich 
die Bedrohung entweder gegen sie selbst oder eine 
Kollegin beziehungsweise einen Kollegen richtete. 
Das betraf sowohl die Androhungssituationen 
(50,4 %, 47,3 %) als auch die des Abschusses (59,8 %, 
55,1 %). Etwa jeder oder jede Vierte gab an, dass sich 
die Bedrohung gegen andere Personen (24,2 %, 
22,4 %) oder gegen die Person selbst richtete (17,7 %, 
25,5 %). Auch hier schwanken die Werte bei einer Dif-
ferenzierung nach Androhung und Abschuss nur we-
nig. 

Tabelle 48: Adressat der Bedrohung durch das polizei-
liche Gegenüber, differenziert nach Androhung und 
Abschuss (Mehrfachantwort) 

 Androhung Abschuss 

Gegen mich 50,4 % 59,8 % 

Gegen Kollegen/innen 47,3 % 55,1 % 

Gegen andere 24,4 % 22,4 % 

Gegen sich selbst 17,7 % 25,5 % 

 

Die Teilnehmenden berichteten zu 480 Einsatzsituati-
onen mit dem DEIG (Androhung und Abschuss), dass 
eine Verständigung mit dem polizeilichen Gegenüber 
nicht möglich war (Tabelle 49). Dabei zeigt sich so-
wohl bei den Situationen mit einer Androhung als 
auch denen mit einem Abschuss, dass dies sehr häufig 
auf den Einfluss von Alkohol/Drogen (58,2 %, 54,1 %) 
und/oder einer starken Aufregung des polizeilichen 
Gegenübers zurückzuführen war (59,8 %, 66,9 %). Ver-
wirrtheitszustände wurden von 27,2 Prozent der Teil-
nehmenden bei der Androhung und 37,6 Prozent beim 
Abschuss des DEIG angegeben. Fehlende Deutsch-
kenntnisse berichteten etwa 22,5 Prozent (Andro-
hung) beziehungsweise 17,8 Prozent (Abschuss).  

Tabelle 49: Gründe von Verständigungsproblemen, 
differenziert nach Androhung und Abschuss (Mehr-
fachantwort) 

 Androhung 
(n = 323) 

Abschuss 
(n = 157) 

Fehlende 
Deutschkenntnisse 

22,5 % 17,8 % 

Alkohol/Drogen 58,2 % 54,1 % 

Person verwirrt 27,2 % 37,6 % 

Person sehr aufgeregt 59,8 % 66,9 % 

Sonstiges 25,7 % 28,7 % 

 

Eindruck des emotionalen Zustandes des polizeili-
chen Gegenübers 

Die Teilnehmenden wurden nach einer Einschätzung 
des emotionalen Zustands des polizeilichen Gegen-
übers gefragt (Tabelle 50). Insgesamt lagen damit In-
formationen zu 1 316 Einsatzsituationen vor. Mehr-
fachantworten waren möglich. Nur sehr wenige Teil-
nehmende schätzten den emotionalen Zustand des 
polizeilichen Gegenübers als normal ein; sowohl bei 
einer Androhungs- (5,6 %) als auch bei einer Ab-
schusssituation (2,8 %). Wenn auch auf geringem Ni-
veau, halbiert sich der Anteil bei den Abschusssituati-
onen gegenüber den Androhungen. Diese verhältnis-
mäßig große Differenz ist ausschließlich bei dieser 
Einschätzung des emotionalen Zustands zu beobach-
ten. 

Demgegenüber wurde der emotionale Zustand ‚ag-
gressiv‘ am häufigsten benannt. In ungefähr neun von 
zehn Einsatzsituationen wurde die Person von den 
Teilnehmenden als aggressiv eingeschätzt. Die 
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Prozentpunktunterschiede zwischen Androhung und 
Abschuss sind – in Anbetracht des Niveaus – gering. 

Ein anders geartetes Muster ist bei den emotionalen 
Zuständen ‚Verzweifelt/Verängstigt‘, ‚Verwirrt‘ und 
‚Motorisch auffällig‘ zu beobachten. Wenn die Teilneh-
menden diese Kategorien zu ihrer Einschätzung ge-
wählt hatten, war der Anteil bei den Abschüssen 
durchgängig höher als bei den Androhungen.  

Tabelle 50: Emotionaler Zustand des polizeilichen Ge-
genübers, differenziert nach Androhung und Abschuss 
(Mehrfachantwort) 

 Androhung 
(n = 1 046) 

Abschuss 
(n = 270) 

Normal 5,6 % 2,8 % 

Aggressiv 92,0 % 88,1 % 

Verzweifelt/Verängs-
tigt 

7,7 % 12,2 % 

Verwirrt 23,3 % 35,6 % 

Motorisch auffällig 17,6 % 21,5 % 

 

Bei einer Betrachtung des eingeschätzten emotiona-
len Zustands in der Einsatzsituation (Androhung und 
Abschuss), differenziert nach dem Geschlecht des po-
lizeilichen Gegenübers zeigen sich deutliche Differen-
zen (Tabelle 51). Bei Frauen wurden viel häufiger die 
Kategorien ‚Verzweifelt/Verängstigt‘, ‚Verwirrt‘ o-
der/und ‚motorisch auffällig‘ gewählt als bei Männern. 
Mit 63,6 Prozent wurde innerhalb der genannten Kate-
gorien der Verwirrtheitszustand am häufigsten ge-
wählt. Demgegenüber imponiert bei den Männern der 
eingeschätzte emotionale Zustand der Aggressivität 
mit 91,9 Prozent. Aber auch bei den Frauen wurde in 
etwa drei von vier Einsatzsituationen (72,7 %) der 
emotionale Zustand als aggressiv eingeschätzt. 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 51: Emotionaler Zustand des polizeilichen Ge-
genübers, differenziert nach Geschlecht (Mehrfachan-
tort, Androhung und Abschuss) 

 
Mann 

(n = 1 255) 
Frau 

(n = 44) 

Normal 2,5 % 0,0 

Aggressiv 91,9 % 72,7 % 

Verzweifelt/Verängs-
tigt 

8,2 % 22,7 % 

Verwirrt 24,3 % 63,6 % 

Motorisch auffällig 17,9 % 29,5 % 

 

Dritter Teil: Die Wirkung des DEIG 

Wirkung des Abschusses des DEIG 

Von den Teilnehmenden, die das DEIG im Distanzmo-
dus eingesetzt hatten, gaben etwa Zweidrittel 
(67,7 %) an, mit dem ersten Schuss richtig getroffen zu 
haben (Tabelle 52). Zugleich bedeutet das im Umkehr-
schluss, dass etwa bei jedem dritten Einsatz im Dis-
tanzmodus der erste Schuss nicht richtig traf. In wei-
teren 14,5 Prozent der Fälle wurde mit dem zweiten 
Schuss getroffen. Das wiederrum bedeutet im Um-
kehrschluss, dass in fast jedem fünften Fall kein Tref-
fer erzielt wurde, auch nicht nach einem zweiten 
Schuss. 

Die offensichtliche Trefferungenauigkeit erhöht das 
Risiko, dass mit den Pfeilspitzen Körperregionen (Ge-
nitalien, Hals, Kopf) getroffen werden, bei denen eine 
erhöhte Verletzungsgefahr besteht. Schon jede Not-
wendigkeit eines Nachschusses steigert die Verlet-
zungsgefahr. 

Aber auch bei einem Treffer (erster oder zweiter 
Schuss) war es in mehr als jedem zehnten Fall so 
(13,0 %), dass der Stromkreis nicht geschlossen wurde 
und das DEIG damit keine physische Wirkung beim Ge-
genüber entfalten konnte. Insgesamt zeigt sich auf Ba-
sis dieser Daten, dass das DEIG wegen der Trefferun-
genauigkeiten einerseits und der in Einzelfällen aus-
bleibenden Wirkung, beispielsweise durch die Be-
schaffenheit der Kleidung, andererseits, bei akut le-
bensgefährdenden und gegenwärtigen Bedrohungen 
kein Ersatz für die Schusswaffe sein kann. Die Treffer- 
und Wirkungsquoten stehen im Einklang mit denen, 
die in der Literatur für Großbritannien berichtet wer-
den (vgl. 2.4). 
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Tabelle 52: Trefferquoten im Distanzmodus 

 Prozent Fälle 

Ja, ich habe mit dem ers-
ten Schuss getroffen 

67,7 % 182 

Ja, aber ich musst zwei-
mal schießen, um richtig 
zu treffen 

14,5 % 39 

Ja, aber nicht so, dass 
der Stromkreis geschlos-
sen war 

13,0 % 35 

Nein, aber eine Kolle-
gin/ein Kollege hat ge-
troffen 

3,3 % 9 

Nein, die Person wurde 
nicht getroffen 

1,5 % 4 

 

Polizeibeamte treffen häufiger beim ersten Schuss 
(69,7 %) als Polizeibeamtinnen (57,1 %), ebenso Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte mit mehr Dienster-
fahrung (71,2 % zu 62,5 %). 

Mit dem ersten Schuss treffen die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten etwas häufiger in privaten Räu-
men (73,1%) als in öffentlich zugänglichen Räumen 
(65,0%). Die höhere Trefferquote in privaten Räumen 
könnte sich durch räumliche Nähe – Treffsicherheit 
aus kurzer Distanz – erklären. Möglicherweis hat die 
Kleidung bei der Differenzierung von öffentlichen Or-
ten und privaten Räumen einen Einfluss, da in priva-
ten Räumen typischerweise dünnere Kleidung (Fehlen 
von Jacke oder Mantel) getragen wird. 

Wenn die Person nach Einschätzung der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten unter Alkohol- und/oder 
Drogeneinfluss stand, dann wurde etwas seltener mit 
dem ersten Schuss getroffen als ohne Intoxikation 
(66,9 % zu 73,9 %), daher traf häufiger erst ein zweiter 
Schuss (16,6% zu 8,7%). Das kann ein Hinweis darauf 
sein, dass es sich bei einem DEIG-Einsatz gegen intoxi-
kierte Personen häufiger um dynamische Lagen han-
delt, bei denen sich die Person definitionsgemäß be-
wegt. 

Die Teilnehmenden wurden gefragt, wie sich die Per-
son nach dem Einsatz des DEIG verhalten hat (Tabelle 
53). Hier waren Mehrfachantworten zu den vorgege-
benen Kategorien möglich. Nach einem Treffer (erster 
oder zweiter Schuss) ging die Person in 86,2 Prozent 
der Fälle zu Boden. Eine Mehrheit der betroffenen Per-
sonen beruhigte sich nach dem Treffer mit dem DEIG 

(68,3 %). Die Beruhigung trat zudem bei 13,0 Prozent 
ein, auch wenn die Person nicht getroffen wurde. In-
dessen zeigte sich, dass mehr als ein Viertel der teil-
nehmenden angegeben haben, dass die Person ag-
gressiv reagierte, wenn kein Treffer erzielt wurde. 
43,5 Prozent der Teilnehmenden berichteten, dass die 
Person nach einem ausbleibenden Treffer mit Flucht 
reagierte. 

Tabelle 53: Wirkung bei Treffer (erster/zweiter Schuss, 
Kollege/Kollegin) 

 
Treffer 

Kein  
Treffer 

Ohne Wirkung 7,7 % 73,9 % 

Handlungseinge-
schränkt 

11,3 % ./. 

Zu Boden gegangen 86,2 % ./. 

Sichtbar verletzt 9,3 % ./. 

Person beruhigt 68,3 % 13,0 % 

Person aggressiv 19,0 % 26,1 % 

Flucht 6,1 % 43,5 % 

 

Bei einer weiteren Differenzierung nach erstem und 
zweitem Schuss zeigt sich ein weitestgehend ähnli-
ches Muster (Tabelle 54). Hier zeigt sich zudem der er-
wartungsgemäße Befund, dass der Anteil der berich-
teten sichtbaren Verletzungen nach einem zweiten 
Treffer steigt. 

Tabelle 54: Wirkung nach erstem und zweitem Schuss 

 Erster 
Treffer  

Zweiter  
Treffer 

Ohne Wirkung 3,8 % 5,1 % 

Handlungseinge-
schränkt 

9,9 % 17,9 % 

Zu Boden gegangen 91,2 % 89,7 % 

Sichtbar verletzt 8,2 % 15,4 % 

Person beruhigt 71,0 % 64,7 % 

Person aggressiv 18,7 % 15,4 % 

Flucht 2,2 % 12,8 % 
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Wirkung der Androhung des DEIG 

Die Teilnehmenden, die den Einsatz des DEIG ange-
droht hatten, wurden nach den Reaktionen des Ge-
genübers befragt. Auch hier war eine Mehrfachant-
wort zu den vorgegebenen Kategorien möglich. 

In 82,9 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die 
Person nach der Androhung des DEIG beruhigt hatte 
und 9,7 Prozent berichteten, dass keine Veränderung 
eintrat. Fast jede oder jeder zehnte Befragte (9,4 %) 
gab an, dass die Person auf die Androhung aggressiv 
reagierte und 5,2 Prozent gaben an, dass das Gegen-
über nach der Androhung die Flucht ergriff.  

Die Wirkung der Androhung steht in keinem erkennba-
ren Zusammenhang mit der Art der Androhung. 
Ebenso unabhängig ist die Wirkung der Androhung 
von dem Umstand, ob Schaulustige anwesend waren. 
Allerdings zeigt sich ein Einfluss auf die Wirkung der 
Androhung durch die Anwesenheit weiterer Personen 
(Abbildung 43). 

Wenn weitere Personen anwesend waren, führte die 
Androhung des DEIG häufiger zur Flucht 
(5,0 % zu 10,3 %), die Person reagierte häufiger ag-
gressiv (8,0 % zu 15,5 %) und die Androhung blieb 
häufiger ohne Wirkung (6,9 % zu 11,5 %). Eine Beruhi-
gung der Person trat relativ unabhängig davon ein, ob 
weitere Personen anwesend waren (86,2 % zu 84,3 %). 

Abbildung 43: Wirkung der Androhung, differenziert 
nach der Anwesenheit weiterer Personen (Mehrfach-
antwort) 

 

 

Naturgemäß zeigt sich ein Zusammenhang zwischen 
der Wirkung der Androhung und der Möglichkeit der 
Verständigung mit dem Gegenüber (Tabelle 55). Bei 
einer Möglichkeit der Verständigung beruhigt sich die 
Person nach der Androhung häufiger (87,8 %) als bei 
einer fehlenden Möglichkeit der Verständigung 
(72,5 %). Umgekehrt bleibt die Androhung häufiger 
ohne Wirkung, wenn keine Verständigung möglich ist 

(6,8 % zu 16,6 %), die Person reagiert häufiger aggres-
siv (7,4 % zu 12,9 %) und ergreift etwas häufiger die 
Flucht (4,6 % zu 6,9 %). 

Tabelle 55: Wirkung der Androhung, differenziert nach 
Verständigungsmöglichkeit (Mehrfachantwort) 

 Verständigung 

 Ja Nein 

Ohne Wirkung 6,8 % 16,6 % 

Person beruhigt 87,8 % 72,5 % 

Person aggressiv 7,4 % 12,9 % 

Flucht 4,6 % 6,9 % 

 

Bei einer Differenzierung nach Intoxikation des Ge-
genübers (Tabelle 56) zeigt sich insbesondere, dass 
die Androhung des DEIG bei Personen mit Intoxikation 
viel häufiger zu einem aggressiven Verhalten führt 
(23,8 %), verglichen mit Personen ohne Intoxikation 
(5,8 %). Zugleich zeigt sich aber auch, dass eine beru-
higende Wirkung in vier von fünf Fällen bei intoxikier-
ten Personen eintritt (80,8 %). 

Tabelle 56: Wirkung der Androhung, differenziert nach 
Intoxikation der Person (Mehrfachantwort) 

 Person ohne  
Intoxikation 

Person mit 
Intoxikation 

Ohne Wirkung 14,2 % 9,1 % 

Person beruhigt 83,9 % 80,8 % 

Person aggressiv 5,8 % 23,8 % 

Flucht 6,5 % 5,1 % 

 

Die Teilnehmenden wurden danach gefragt, welchen 
Eindruck die Person machte, gegen die das DEIG an-
gedroht wurde (Abbildung 44). Am häufigsten hatte 
die Androhung des DEIG eine beruhigende Wirkung, 
wenn die Person nach Einschätzung der Befragten ei-
nen aggressiven (84,0 %) oder motorisch auffälligen 
(83,1 %) Eindruck machten. Die entsprechenden 
Werte waren etwas geringer, wenn die Person entwe-
der verwirrt (73,1 %) oder verzweifelt/verängstigt 
(72,8 %) gewirkt hat. 

 

11,5%

84,3%

8,0%
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6,9%
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15,5%

10,3%
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Weitere Personen anwesend (n = 58)
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Abbildung 44: Wirkung der Androhung, differenziert 
nach Eindruck der Person 

 

 

5.2.4 Einstellungen zur Fortbildung für die 
Anwendung des DEIG 

Fortbildungen sind ein grundlegender Bestandteil der 
polizeilichen Arbeit im Wachdienst und tragen neben 
dem Erlernen und Einüben zentraler Handlungskom-
petenzen auch zur Steigerung der Akzeptanz beste-
hender Einsatzkonzepte und Einsatzmittel bei. Vor 
diesem Hintergrund wurde mit der Einführung des 
DEIG im Wachdienst der ausgewählten Kreispolizeibe-
hörden eine Fortbildung implementiert, die die Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort im prakti-
schen Umgang mit dem DEIG schult und die rechtli-
chen Grundlagen des Einsatzes des DEIG vermittelt. 
Eine Teilnahme an der Fortbildung ist Voraussetzung 
dafür, das DEIG im Wachdienst führen zu dürfen. Im 
Rahmen der Befragung der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten im Wachdienst wurden daher Einstel-
lungen zu den örtlich durchgeführten Fortbildungen 
erhoben. Die Ergebnisse zur Zufriedenheit der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten mit der Fortbildung 
dienen als Grundlage für die weitere Ausgestaltung 
und Umsetzung der Fortbildung. 

Von den 2 194 Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten, die an der Befragung teilgenommen haben und in 
einer Kreispolizeibehörde tätig sind, in der das DEIG 
eingeführt worden ist, gaben 97,1 Prozent an, die Fort-
bildung zum Führen des DEIG absolviert zu haben. Die 
weiteren Fragen zu Einstellungen zur Fortbildung 
wurden nur an diejenigen Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten gerichtet, die dem Fragebogen der HSPV 
zugelost wurden (n = 1 092).  

Eine große Mehrheit von 79,6 Prozent ist der Meinung, 
dass die Fortbildung zum DEIG häufig genug angebo-
ten werde. Das bedeutet aber auch, dass etwa ein 
Fünftel die Auffassung vertritt, die Fortbildung sollte 
häufiger angeboten werden. Der zeitliche Umfang der 

Fortbildung wird von 77,0 Prozent der Befragten als 
genau richtig bewertet, weitere 10,5 Prozent empfin-
den den zeitlichen Umfang als zu kurz und 12,5 Pro-
zent als zu lang. Die erfragten Meinungen zur Häufig-
keit der angebotenen Fortbildungen und deren zeitli-
chen Umfangs weisen keine substantiellen Unter-
schiede nach Geschlecht und Alter der Befragten auf. 
Es zeigt sich allerdings, dass diejenigen, die angaben, 
dass die Fortbildungen nicht häufig genug angeboten 
würden, viel häufiger der Meinung sind, dass ihr zeitli-
cher Umfang zu kurz sei (Abbildung 45). 

Abbildung 45: Einstellungen zur Häufigkeit der ange-
botenen Fortbildung und zu deren zeitlichem Umfang 

 

Die Meinungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten zur Häufigkeit der angebotenen Fortbildungen 
und deren zeitlichem Umfang unterscheiden sich 
nach der Zugehörigkeit zu einer Kreispolizeibehörde. 
Die Meinung, dass die Fortbildung nicht häufig genug 
angeboten werde, vertreten in drei Kreispolizeibehör-
den nur bis zu 10 Prozent der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, in sieben Behörden liegt der Anteil 
zum Teil bei weit über 20 Prozent (Tabelle 57). Bei den 
Kreispolizeibehörden mit einem Anteil von über 
20 Prozent handelt es sich ausschließlich um Polizei-
präsidien, eine von diesen sticht mit 46 Prozent deut-
lich hervor. Die Bewertung, dass der zeitliche Umfang 
der Fortbildung zu kurz ist, äußern in acht Behörden 
nur bis zu 10 Prozent der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten, in neun Behörden liegt der Anteil zwi-
schen 11 und 20 Prozent, in einer beträgt der Anteil 
24 Prozent. 
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Tabelle 57: Verteilung der Kreispolizeibehörden nach 
den Einstellungen zur Häufigkeit der Fortbildung und 
deren zeitlichem Umfang (Anzahl KPB) 

Anteile Teil-
nehmende ei-
ner KPB 

Fortbildung 
nicht häufig 

genug 

Zeitlicher Um-
fang zu kurz 

0-10 Prozent 3 8 

11-20 Prozent 8 9 

> 20 Prozent 7 1 

In Bezug auf die Inhalte der Fortbildung wurde zum ei-
nen nach der Bewertung der Wichtigkeit der vermittel-
ten Inhalte auf einer 5-stufigen Skala (von 1 = sehr 
wichtig bis 5 = sehr unwichtig) gefragt. Zum anderen 
wurde die Zufriedenheit mit der Vermittlung der In-
halte ebenfalls auf einer 5-stufigen Skala (von 1 = sehr 
zufrieden bis 5 = sehr unzufrieden) erfasst. Die Ver-
mittlung der rechtlichen Eingriffsgrundlagen, der 
technischen Handhabung des DEIG und der Anwen-
dung des DEIG im Zusammenspiel mit anderen FEM 
wird von mindestens 90 Prozent der Befragten und 
mehr als eher bzw. sehr wichtig erachtet, und eine et-
was kleinere Mehrheit (72,5 %) ist derselben Ansicht 
hinsichtlich der Vermittlung der Dienstanweisung des 
DEIG. Polizeibeamtinnen geben etwas häufiger als 
ihre männlichen Kollegen an, dass ihnen die Vermitt-
lung der rechtlichen Eingriffsgrundlagen (93,4 % zu 
87,4 %), der Dienstanweisung des DEIG (80,0 % zu 
69,1 %), der technischen Handhabung (96,7 % zu 
92,6 %) und des Zusammenspiels mit anderen FEM 
(96,3 % zu 94,4 %) eher bzw. sehr wichtig sei. Zudem 
ist unter den jüngeren Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten der Anteil derer, die die Vermittlung der 
rechtlichen Eingriffsgrundlagen für eher bzw. sehr 
wichtig erachten, tendenziell etwas größer als unter 
den älteren Kolleginnen und Kollegen (nicht darge-
stellt). 

Die Zufriedenheit der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten mit den vermittelten Inhalten der Fortbil-
dung folgt einem ähnlichen Muster. Mit der Vermitt-
lung der rechtlichen Eingriffsgrundlagen, der techni-
schen Handhabung des DEIG und der Anwendung des 
DEIG im Zusammenspiel mit anderen FEM ist jeweils 
eine große Mehrheit von 81,5 Prozent, 96,0 Prozent 
und 91,8 Prozent der Befragten eher bzw. sehr zufrie-
den. Mit der Vermittlung der Dienstanweisung des 
DEIG sind hingegen etwas weniger Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte eher bzw. sehr zufrieden (75,4 %). 
Nennenswerte Unterschiede nach Alter und 

Geschlecht der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten zeigen sich dabei nicht (Abbildung 46). 

Abbildung 46: Zufriedenheit mit der Vermittlung von 
Inhalten der Fortbildung nach Geschlecht (eher und 
sehr zufrieden) 

 

Allerdings fällt die Zufriedenheit mit der Vermittlung 
der Inhalte der Fortbildung zwischen den Kreispolizei-
behörden z. T. sehr unterschiedlich aus: Der Anteil der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, der mit der 
Vermittlung der rechtlichen Grundlagen eher bzw. 
sehr zufrieden ist, liegt in acht Kreispolizeibehörden 
zwischen 60 und 80 Prozent, in weiteren acht Behör-
den zwischen 81 und 90 Prozent und in zwei Behörden 
über 90 Prozent (Tabelle 58).  

Tabelle 58: Verteilungen der Kreispolizeibehörden 
nach der Zufriedenheit mit den Inhalten der Fortbil-
dung (Anzahl KPB) 

 Anteile derjenigen einer KPB, 
die eher/sehr zufrieden sind 

 60-80 % 81-90 % >90 % 

Rechtliche 
Eingriffs-
grundlagen 

8 8 2 

Dienstanwei-
sung DEIG 

12 6 0 

Technische 
Handhabung 

0 0 18 

DEIG mit  
anderen FEM 

0 6 12 

Eine weitere Frage bezog sich auf die Notwendigkeit 
einer regelmäßigen Schussabgabe des DEIG im Rah-
men der Fortbildung. Von den befragten Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten sind 57,5 Prozent der Mei-
nung, dass eine regelmäßige Schussabgabe des DEIG 
zur Übung notwendig sei, weitere 26,0 Prozent sind 
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der Auffassung, dass dies nur nach Bedarf der Fall sei, 
und 16,5 Prozent meinen, dass eine regelmäßige 
Schussabgabe des DEIG zur Übung nicht notwendig 
sei. Während die Meinungen dazu von Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten gleich ausfallen, zeigen sich 
zwischen den Altersgruppen gewisse Unterschiede 
(Abbildung 47): Für die Notwendigkeit einer regelmä-
ßigen Schussabgabe des DEIG zur Übung sprechen 
sich am häufigsten die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten in den Altersgruppen der 25- bis 34-Jährigen 
und der 35- bis 44-Jährigen aus (59,6 % und 61,3 %). 
Die über 44-Jährigen stimmen dem zu 55,0 Prozent zu 
und die unter 25-Jährigen nur zu 48,2 Prozent. Für 
eine Schussabgabe nach Bedarf sprechen sich dafür 
die unter 25-Jährigen am häufigsten aus (36,6 %). Eine 
regelmäßige Schussabgabe des DEIG zur Übung leh-
nen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der 
Altersgruppe der über 44-Jährigen am häufigsten ab 
(24,4 %). 

Abbildung 47: Meinungen zur Schussabgabe mit dem 
DEIG in der Fortbildung, differenziert nach Alter 

 

Die Befunde zeigen, dass eine große Mehrheit der Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten mit der Häufig-
keit, dem zeitlichen Umfang und der Vermittlung der 
Inhalte insgesamt eher bis sehr zufrieden ist. Damit 
verweisen die Ergebnisse auch auf einen kleineren, 
aber nicht unbedeutenden Anteil der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten, der sich häufiger stattfin-
dende Fortbildungen mit größerem zeitlichem Um-
fang wünscht, da aus Sicht der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten die Vermittlung der Inhalte unter den 
gegebenen Bedingungen nicht ausreicht.  

Die Bewertung der Häufigkeit und des zeitlichen Um-
fangs der Fortbildungen steht jeweils in Zusammen-
hang mit der Zufriedenheit mit der Vermittlung deren 
Inhalte. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, aus 
deren Sicht die Fortbildung nicht häufig genug ange-
boten werde, und diejenigen, die den zeitlichen Um-
fang der Fortbildung entweder als zu kurz oder zu lang 
bewerten, sind im Durchschnitt seltener mit der 

Vermittlung der Inhalte der Fortbildung zufrieden. Die 
Befragten, die sich wünschen, dass die Fortbildung 
häufiger angeboten werden sollte, sind vor allem mit 
der Vermittlung der rechtlichen Eingriffsgrundlagen 
und der Dienstanweisung des DEIG unzufriedener (Ab-
bildung 48). 

Abbildung 48: Zufriedenheit (eher/sehr) mit den Inhal-
ten der Fortbildung, differenziert nach Bewertung der 
Häufigkeit der Fortbildung 

 

 

Zudem zeigt sich, dass die Zufriedenheit der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten mit der Vermittlung 
der Inhalte im Rahmen der Fortbildung mit der Ein-
schätzung in Zusammenhang steht, ob man mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut und in der 
Handhabung des DEIG sicher sei. Um diesen Zusam-
menhang zu prüfen, wurden vier Skalen gebildet: Eine 
Skala aus den beiden Fragen zur Zufriedenheit mit der 
Vermittlung der rechtlichen Grundlagen und der 
Dienstanweisung DEIG (Cronbachs Alpha = .89), eine 
Skala aus den beiden Fragen zur Zufriedenheit mit der 
Vermittlung der technischen und taktischen Handha-
bung (Cronbachs Alpha = .77), eine Skala aus den bei-
den Fragen zur Einschätzung, ob man mit den rechtli-
chen Grundlagen und der Dienstanweisung DEIG ver-
traut sei (Cronbachs Alpha = .69), und eine Skala aus 
den beiden Fragen zur Einschätzung, ob man in der 
technischen Handhabung des DEIG sicher sei und ob 
einem die taktische Anwendung des DEIG klar sei 
(Cronbachs Alpha = .74). 

In Tabelle 59 sind die Zusammenhangsmaße zwi-
schen den beiden Skalen zur Zufriedenheit mit den je-
weiligen Inhalten der Fortbildung und den beiden 
Skalen zur Einschätzung der eigenen Kompetenz in 
Bezug auf das DEIG angegeben. Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, die mit der Vermittlung der In-
halte der Fortbildung zufriedener sind, geben häufiger 
an, dass sie mit den rechtlichen Grundlagen für die An-
wendung des DEIG vertraut und in Bezug auf die 
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praktische Anwendung des DEIG in einer Einsatzsitua-
tion sicher seien. 

 

 

 

Tabelle 59: Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit der Vermittlung der Fortbildungsinhalte und der Einschät-
zung der eigenen Kompetenz (Pearson r) 

 Mit den rechtlichen Grundlagen 
und der Dienstanweisung DEIG 
vertraut 

In der technischen Handhabung 
des DEIG sicher und taktische An-
wendung des DEIG klar 

Zufriedenheit mit Vermittlung 
rechtlicher Grundlagen und der 
Dienstanweisung DEIG 

.45 
(n = 1 047) 

.26 
(n = 1 047) 

Zufriedenheit mit Vermittlung der 
technischen & taktischen Handha-
bung 

.23 
(n = 1 048) 

.30 
(n = 1 048) 

 

 

Abschließend zeigt sich für die Einschätzung der eige-
nen Kompetenz im Umgang mit dem DEIG auch die 
Bedeutung der Bewertung, dass die Fortbildungen 
häufig genug angeboten würden: Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, die meinen, dass die Fortbildun-
gen häufig genug angeboten würden, gaben häufiger 
an, in der Handhabung des DEIG und der taktischen 
Anwendung des DEIG sicher zu sein (r = .56). 

5.3 Qualitative Interviews 
5.3.1 Datengrundlage 

Die folgenden Ausführungen basieren auf 16 Einzelin-
terviews, einer Gruppendiskussion und einer teilneh-
menden Beobachtung. Den Kern und die Basis der 
qualitativen Erhebung und Auswertung bilden die Ein-
zelinterviews. Diese wurden im Zeitraum von Dezem-
ber 2024 bis Januar 2025 durchgeführt. An der Unter-
suchung nahmen insgesamt 16 Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte teil, darunter drei weibliche und 
dreizehn männliche Einsatzkräfte. Die interviewten 
Personen ‚stammten‘ aus fünf verschiedenen Polizei-
wachen, die vier unterschiedlichen Behörden zuge-
ordnet sind: drei Präsidiumsbehörden und eine Land-
ratsbehörde. Diese Auswahl ermöglichte es, sowohl 
städtische als auch ländliche Einsatzgebiete in den 
Blick zu nehmen und unterschiedliche organisatio-
nale Kontexte zu berücksichtigen. Die Teilnehmenden 
repräsentierten verschiedene Dienstgrade (PK, POK) 
und verfügten über unterschiedlich lange Dienster-
fahrung. Eine Wache (zwei interviewte Personen) war 
zum Zeitpunkt der Interviews nicht mit dem DEIG 

ausgestattet und wurde als kontrastierender Fallver-
gleich in die Analyse miteinbezogen. Ergänzend er-
folgte eine Gruppendiskussion im Anschluss an die 
Einzelinterviews zur Diskussion und Validierung der 
bisherigen Ergebnisse. An der Gruppendiskussion 
nahmen insgesamt sechs Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte teil (eine weibliche Beamtin und fünf 
männliche Beamte, aus drei unterschiedlichen Wa-
chen, die wiederum zwei Polizeibehörden zugeordnet 
sind). Die teilnehmende Beobachtung wurde im Rah-
men einer ‚Landesweiten Überprüfung Handhabung 
und Treffsicherheit (LÜHT) DEIG‘ durchgeführt und 
diente der direkten Beobachtung von Ausbildungs- 
und Trainingspraktiken. 

Wichtig ist vorab zu betonen, dass es bei der qualitati-
ven Untersuchung der DEIG-Praxis nicht um die Gene-
rierung statistisch repräsentativer Ergebnisse geht. 
Vielmehr zielt die qualitative Er- und Beforschung auf 
ein vertieftes Verständnis der komplexen Wahrneh-
mungen, Erfahrungen und Handlungslogiken einzel-
ner Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Insbe-
sondere die Interviews ermöglichen es, die vielschich-
tige Praxis des DEIG-Einsatzes aus Sicht der interview-
ten Personen zu bebildern, ihre lokalen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und die da-
hinterliegenden Zusammenhänge sichtbar zu ma-
chen. Die Stärke liegt also nicht in der zahlenmäßigen 
Erfassung, sondern in der detaillierten Tiefenanalyse 
dessen, wie das DEIG in der polizeilichen Alltagspraxis 
‚funktioniert‘ und welche Bedeutungen ihm zuge-
schrieben werden. 
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Aufbau und Darstellung der qualitativen Analyse: Die 
zirkuläre Logik der DEIG-Praxis 

Die qualitative Untersuchung der DEIG-Praxis zeigt 
insgesamt ein vielschichtiges Geschehen, das sich 
nicht durch eine isolierte Betrachtung einzelner As-
pekte vollständig verstehen und abbilden lässt. Um 
nachzuvollziehen, wie das DEIG in der alltäglichen po-
lizeilichen Arbeit eingesetzt wird und welche Wirkung 
es dabei entfaltet, ist es notwendig, drei Ebenen zu be-
trachten: 

- die strukturellen Rahmenbedingungen, die das 
polizeiliche Handeln prägen,  

- die konkreten Handlungspraktiken im Einsatzall-
tag  

- und die Aus- und Fortbildung, die die erforderli-
chen Kompetenzen vermitteln soll. 

Die fallübergreifende Analyse der unterschiedlichen 
Datensorten zeigt, dass diese drei Ebenen in einem zir-
kulären Zusammenhang zueinanderstehen. Das be-
deutet, dass zwischen den Ebenen eine wechselsei-
tige Beeinflussung besteht – strukturelle Rahmenbe-
dingungen, etwa die Personalausstattung oder die 
Führungskultur einer spezifischen Wache prägen die 
konkrete Handlungs- und Einsatzpraxis der jeweiligen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort. Die 
Einsatzpraxis und die dabei gemachten Erfahrungen 
erzeugen spezifische Anforderungen an die Aus- und 
Fortbildung, und die in der Ausbildung erworbenen 
Kompetenzen wirken wiederum auf die Handlungs-
praxis und die strukturellen Bedingungen zurück. 
Diese Verschränkung macht es notwendig, alle drei 
Ebenen gemeinsam in ihrer Verschränkung zu be-
trachten, um die Komplexität der DEIG-Praxis ange-
messen zu erfassen. 

Diese zirkuläre Logik führt allerdings auch dazu, dass 
bestimmte Aspekte – etwa die Bedeutung von Kom-
munikation – in verschiedenen Abschnitten wieder-
holt aufgegriffen werden. Dies ist kein Versehen, son-
dern spiegelt die tatsächliche Verflechtung der Phäno-
mene wider: Kommunikative Kompetenzen sind bei-
spielsweise gleichzeitig strukturelle Rahmenbedin-
gung, Bestandteil der konkreten Einsatzpraxis und 
Ausbildungsinhalt. Erst durch diese mehrperspektivi-
sche Betrachtung wird die komplexe Realität der 
DEIG-Praxis in ihrer ganzen Tiefe sichtbar. Die Darstel-
lung der Befunde gliedert sich in drei aufeinander auf-
bauende Teile, die diese zirkuläre Logik nachvollzie-
hen und in ihren einzelnen Schritten transparent ma-
chen. 

Teil 1: Die Rahmenbedingungen der DEIG-Praxis 

Der erste Teil widmet sich den strukturellen Rahmen-
bedingungen, die die Anwendung des DEIG maßgeb-
lich formen. Ausgehend von der zentralen Beobach-
tung, dass trotz landesweit einheitlicher Vorschriften 
erhebliche Unterschiede in der Einsatzpraxis beste-
hen, werden drei entscheidende Einflussfaktoren her-
ausgearbeitet: 

- Lokale Ordnungen: Es wird analysiert, wie die 
spezifischen Gegebenheiten der einzelnen 
Dienststellen – etwa die Personalsituation, mate-
rielle Ausstattung, Führungskultur oder soziale 
Problemlagen im Wachbereich – die DEIG-Praxis 
vor Ort prägen. 

- Individuelle Voraussetzungen: Der Fokus liegt da-
rauf, wie die persönlichen und professionellen 
Merkmale der Beamtinnen und Beamten – ihre 
Diensterfahrung, körperliche Konstitution und 
kommunikativen Kompetenzen – die Entschei-
dung für oder gegen einen DEIG-Einsatz beein-
flussen. 

- Bewertungs- und Deutungsmuster: Schließlich 
wird gezeigt, wie Narrative und geteilte Deu-
tungsmuster die Einsatzlogik und die Anwen-
dung prägen. 

Dieser Teil legt das Fundament für das Verständnis der 
konkreten Einsatzpraxis, indem er die Faktoren auf-
zeigt, die das polizeiliche Handeln strukturieren, er-
möglichen und gleichzeitig begrenzen. 

Teil 2: Das DEIG in der Einsatzpraxis 

Aufbauend auf der Analyse der Rahmenbedingungen 
rückt der zweite Teil die konkreten Handlungsvoll-
züge in den Mittelpunkt. Hier wird rekonstruiert, wie 
das DEIG im polizeilichen Alltag tatsächlich eingesetzt 
wird. Die Analyse gliedert sich in zwei Schritte: 

- Typische Einsatzkontexte: Zunächst wird heraus-
gearbeitet, dass DEIG-Einsätze nicht zufällig er-
folgen, sondern sich auf spezifische Konstellatio-
nen konzentrieren. Im Fokus stehen dabei typi-
sche Personengruppen (z. B. Menschen in psychi-
schen Ausnahmesituationen) und wiederkeh-
rende Einsatzanlässe (Bedrohungslagen, häusli-
che Gewalt etc.). 

- Charakteristische Handlungsdimensionen: An-
schließend wird der DEIG-Einsatz selbst in analy-
siert. Es wird deutlich, dass dieser weit mehr ist 
als nur der technische Akt des Androhens und Ab-
schuss. Präsentiert und diskutiert werden die 
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begleitenden kommunikativen Strategien, die er-
forderliche Körper-Technik-Koordination und die 
präventiven Handlungsroutinen, die sich in der 
Praxis etabliert haben. 

Dieser Teil zeigt, wie sich innerhalb der strukturellen 
Rahmenbedingungen spezifische, situationsange-
passte Praktiken herausbilden und das DEIG in das po-
lizeiliche Handlungsrepertoire integriert wird. 

Teil 3: Die DEIG Aus- und Fortbildung 

Der dritte und letzte Teil schließt den analytischen 
Kreis und widmet sich den Anforderungen an die Aus- 
und Fortbildung sowie deren Ist-Zustand. Ausgehend 
von den in Teil 2 dargestellten Handlungspraktiken 
wird untersucht, wie die dafür notwendigen Kompe-
tenzen vermittelt werden. Die Analyse erfolgt in drei 
Schritten: 

- Vielschichtigkeit der Ausbildungsnotwendigkei-
ten: Zuerst wird dargelegt, welche vielfältigen 
Kompetenzen – technische, taktische, kommuni-
kative und körperliche – für einen professionellen 
DEIG-Einsatz erforderlich sind. 

- Spannungsfelder der Ausbildungspraxis: Darauf 
aufbauend werden zentrale Herausforderungen 
beleuchtet, insbesondere die Diskrepanz zwi-
schen formalen Anforderungen und praktischen 
Bedürfnissen sowie die Zirkulation von Wissen 
zwischen Praxis und Ausbildung. 

Dieser Teil beleuchtet, wie die Ausbildung auf die An-
forderungen der Praxis reagiert und wo die Kompe-
tenzentwicklung an potenzielle Grenzen stößt. Damit 
schließt sich der Kreis, da die Qualität der Ausbildung 
direkt auf die Handlungskompetenz der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten und somit auf die Einsatz-
praxis und die langfristige Gestaltung der Rahmenbe-
dingungen zurückwirkt. 

 

 

5.3.2 Die Rahmenbedingungen der DEIG-
Praxis 

 

Die Interviews mit den Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten im Wachdienst der Polizei NRW haben eine 
erkennbare Diskrepanz zwischen formalen Vorgaben 
und gelebter Praxis sichtbar gemacht. Auf die Frage, 
welche Rolle formale Vorgaben für die konkrete Praxis 
spielen, bringt eine interviewte Person diese grund-
sätzliche Diskrepanz auf den Punkt: 

„Ich glaube, das lässt sich gar nicht pauschalisieren“ 
und weiter: „Das muss man situationsabhängig sehen. 
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch 
keine Patentlösung.“ 

Diese Spannung zwischen Regelwerk und Anwen-
dungswirklichkeit ist keineswegs ein Spezifikum des 
DEIG, sondern ein charakteristisches Merkmal polizei-
licher Arbeit insgesamt. Dennoch tritt sie bei einem 
vergleichsweise neuen Einsatzmittel wie dem DEIG 
besonders deutlich hervor, da sich hier etablierte Rou-
tinen und gemeinsame Interpretationsmuster erst 
noch entwickeln müssen. Besonders auffällig sind da-
bei die zum Teil deutlichen Unterschiede zwischen 
verschiedenen Dienststellen. Diese manifestieren sich 
konkret in mehreren Dimensionen: 

Erstens unterscheidet sich die Häufigkeit und Bereit-
schaft zum DEIG-Einsatz erheblich. Dies wird 

Strukturbaum des Unterkapitels 5.3.2: 

Lokale Ordnungen als strukturierender Rah-
men 

Organisationale und administrative Strukturen 

Sozialräumliche Bedingungen 

Wachkulturen und kollektive Erfahrungen 

Individuelle und professionelle Vorausset-
zungen 

Allgemeine Diensterfahrung 

Kommunikative Kompetenz 

Körperliche Kompetenz 

Bewertungs- und Deutungsmuster 

Das DEIG als Multifunktionstool 

Das DEIG als Instrument zur Sicherheitsproduktion 

Das DEIG zwischen Waffe- und Hilfsmittel 
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besonders deutlich, wenn Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte die Einsatzpraxis verschiedener Dienst-
stellen vergleichen. So beschreibt eine interviewte 
Person die unterschiedlichen Schwellen für den DEIG-
Einsatz: 

„Vielleicht werden die so trainiert, niederschwellig 
einzuschreiten mit dem Ding. Man kann das Ding halt 
auch... Das ist zumindest meine Vermutung. Du 
kannst deinen Leuten beibringen, zu sagen, ja gut, je-
der der renitent ist, mit erhobenen Händen auf dich 
zukommt, der wird getasert. Wenn man das macht, 
gut klar, dann schnellen die Zahlen natürlich nach 
oben.“ 

Zweitens zeigen sich Unterschiede in der konkreten 
kommunikativen Gestaltung der Androhung. Wäh-
rend einige Dienststellen eine standardisierte, for-
male Androhung praktizieren, setzen andere auf situ-
ativ angepasste Kommunikationsformen. Eine be-
fragte Person erläutert ihre Herangehensweise: 

„Also Kommunikation ist ja das A und O, wie ich das 
ankündige. [...] Beim TASER ist es schon eine andere 
Sache, wenn ich sage, ich setze sonst den TASER ein 
oder ich TASERe sie sonst oder sie kriegen sonst Strom 
ab oder so. Es kommt immer darauf an, wie man das 
kommuniziert.“ 

Diese situative Anpassung der Kommunikation wird in 
manchen Dienststellen explizit gefördert, während in 
anderen stärker auf die Einhaltung formaler Andro-
hungsstandards geachtet wird. 

Drittens variiert die Dauer der Androhungsphase er-
heblich. Während einige Dienststellen auf ausgiebige 
kommunikative, v.a. verbale Deeskalation und län-
gere Androhungsphasen setzen, praktizieren andere 
einen schnelleren Übergang zum tatsächlichen DEIG-
Einsatz: 

„Da geht man zum einen ganz anders an die Leute ran, 
viel defensiver und passiver. (.) Aber da könnte ich mir 
auch vorstellen, wenn es da brenzlig wird, dass ich 
deutlich früher und schneller den DEIG einbinden 
würde, als zum Beispiel hier […]“ 

Viertens existieren unterschiedliche Praktiken beim 
Einsatz des DEIG in Kombination mit anderen Einsatz-
mitteln. Während in manchen Dienststellen strikt 
nach Dienstanweisung vorgegangen wird, haben sich 
in anderen pragmatische Abweichungen etabliert, 
etwa: 

„Es gibt halt die Vorgabe, dass wenn ein DEIG getragen 
wird, dass beide Streifenpartner einen DEIG führen 
müssen. [...] Wir machen das dann so, dass dann 

trotzdem einer den DEIG trägt. (..) Das ist halt nicht 
vorschriftskonform. Ist aber praktisch deutlich siche-
rer, wenn zumindest einer den hat.“ 

Diese erkennbaren Unterschiede werfen eine zentrale 
Frage auf: Wie können sich solche unterschiedlichen 
Anwendungsmuster entwickeln, obwohl eine landes-
weit einheitliche Dienstanweisung existiert? Die Be-
antwortung dieser Frage steht im Fokus des nachfol-
genden Abschnitts. 

Die Analyse der Interviews zeigt, dass die praktische 
Anwendung des DEIG in einem komplexen Geflecht 
von Rahmenbedingungen stattfindet, die weit über 
die formalen Vorgaben hinausreichen. Diese Rahmen-
bedingungen lassen sich in drei wesentliche Dimensi-
onen gliedern, die gemeinsam erklären, warum sich 
trotz einheitlicher Dienstanweisungen unterschiedli-
che Anwendungspraxen entwickeln. 

Zum einen spielen die spezifischen lokalen Ordnun-
gen der jeweiligen Dienststellen eine entscheidende 
Rolle. Diese lokalen Ordnungen sind durch organisati-
onale, materielle und sozialräumliche Bedingungen 
gekennzeichnet, die die Handlungsmöglichkeiten und 
-präferenzen der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten strukturieren. Eine interviewte Person be-
schreibt etwa die besondere räumliche Situation in 
seiner Dienststelle, die fraglos Einfluss auf einsatztak-
tische Entscheidungen hat: 

„Du bist hier als Streifenbeamter erstmal auf dich al-
lein gestellt, bis irgendwer zur Unterstützung kommt. 
[...] Du brauchst halt immer ein paar Minuten zu dei-
nen Kollegen, wenn sie um Hilfe schreien. In [Groß-
stadt]-Innenstadt, da sind die in einer, zwei Minuten 
da. Hier brauchen wir [...] 20 Minuten.“ 

Zum anderen beeinflussen die individuellen Merk-
male der DEIG-Trägerinnen und -Träger die Einsatz-
praxis. Die persönlichen Kompetenzen, professionel-
len Erfahrungen und körperlichen Voraussetzungen 
prägen maßgeblich, ob und wie das DEIG in konkreten 
Situationen zum Einsatz kommt. Eine andere inter-
viewte Person reflektiert den Zusammenhang zwi-
schen körperlichen Voraussetzungen und DEIG-Ein-
satz: 

„Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo hin gerufen 
werde und das polizeiliche Gegenüber ist so ein 2 Me-
ter Riese durchtrainiert und Kampfsportler, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Taser ziehe, viel 
höher, als wenn da jetzt ein ebenbürtiger Mann hin-
geht. Das ist glaube ich schon, dass man so eine Eben-
bürtigkeit dann schafft.“ 
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Schließlich – und dies ist für das Verständnis der un-
terschiedlichen Anwendungspraktiken besonders be-
deutsam – haben sich verschiedene Bewertungs- und 
Deutungsmuster entwickelt. Diese manifestieren sich 
bereits in der grundsätzlichen Kategorisierung des 
DEIG: Ist es primär eine Waffe oder eher ein Hilfsmittel 
der körperlichen Gewalt? Die Interviews zeigen hier 
deutliche Variationen: 

„Also für mich eigentlich mit das beste Hilfsmittel, o-
der die beste Waffe, ist ja grundsätzlich keine Waffe, 
aber für uns jetzt gesehen, die wir haben.“ 

Solche unterschiedlichen Grundverständnisse beein-
flussen unmittelbar die Definition einsatzrelevanter 
Aspekte: Was gilt als angemessene Androhung? In 
welchen Situationen ist ein DEIG-Einsatz gerechtfer-
tigt? Wie ist das DEIG im Verhältnis zu anderen Einsatz-
mitteln zu bewerten? Die folgenden Abschnitte wid-
men sich diesen drei Typen von Rahmenbedingungen: 
Zunächst werden die lokalen Ordnungen der Dienst-
stellen in den Blick genommen, anschließend die indi-
viduellen Voraussetzungen der Träger und Trägerin-
nen und abschließend die etablierten Bewertungs- 
und Deutungsmuster, die den DEIG-Einsatz prägen. 

Die lokale Ordnung als strukturierender Rahmen 

Die praktische Anwendung des DEIG vollzieht sich 
stets im Kontext spezifischer lokaler Ordnungen 
(Friedberg 1995; Strauss 1978). Dieser Begriff umfasst 
mehr als die formale Organisationsstruktur einer 
Dienststelle – er beschreibt das komplexe Zusammen-
spiel von formalen und informellen Regelungen, Rou-
tinen und Praktiken, die das polizeiliche Handeln ‚vor 
Ort‘ strukturieren. Diese lokalen Ordnungen entste-
hen durch kontinuierliche Abstimmungsprozesse aller 
beteiligten Akteure, von der Behördenleitung bis zu 
den einzelnen Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten. Die lokale Ordnung wird zudem maßgeblich 
durch die Gegebenheiten des jeweiligen Wachbe-
reichs geprägt: Durch räumliche Strukturen (städ-
tisch/ländlich), soziale Brennpunkte, die Verfügbar-
keit von Unterstützungskräften oder die Entfernung 
zu anderen Dienststellen. Diese Faktoren manifestie-
ren sich in spezifischen Arbeitsabläufen, formellen wie 
informellen Regelungen und etablierten Handlungs-
mustern. Für die Integration des DEIG bedeutet dies: 
Seine Anwendung muss sich in diese bestehenden lo-
kalen Strukturen einfügen und wird gleichzeitig von 
ihnen maßgeblich geprägt. Eine zentrale Dimension 
der lokalen Ordnung bilden die organisationalen und 
administrativen Strukturen einer Dienststelle. Diese 
setzen die grundlegenden formalen und materiellen 
Rahmenbedingungen für die DEIG-Praxis und 

bestimmen damit maßgeblich mit, wie und unter wel-
chen Bedingungen das DEIG in der täglichen Arbeit 
eingesetzt wird – oder auch nicht. 

Organisationale und administrative Strukturen 

Die personelle Ausstattung erweist sich in diesem Zu-
sammenhang dienststellenübergreifend als zentraler 
Einflussfaktor für die DEIG-Praxis. Der strukturelle Per-
sonalmangel wird dabei nicht nur als abstrakte Rah-
menbedingung beschrieben, sondern hat konkrete, 
weitreichende Auswirkungen auf verschiedenen Ebe-
nen – von der Ausbildung über die Einsatztaktik bis hin 
zur grundsätzlichen Bewertung von Gefahrensituatio-
nen. Ein besonders kritischer und exemplarischer As-
pekt, der die Tragweite des ‚Personalproblems‘ veran-
schaulicht, ist die Ausbildungs- und Trainingssitua-
tion. Eine interviewte Person verdeutlicht das Span-
nungsverhältnis zwischen Trainingsnotwendigkeit 
und Personalrealität: 

„Trainings brauchen Routine. Das ist das, was uns oft 
ausmacht, Routine, Einsatzbewältigung, immer wie-
der das gleiche Muster, das Raster, zack, zack, zack, 
zack, zack. [...] Die Kapazitäten sind hier [auf der 
Dienststelle] natürlich dafür auch nicht gegeben.“ 

Diese Aussage verdeutlicht nicht nur den Mangel an 
Trainingsmöglichkeiten, sondern berührt einen zent-
ralen Aspekt polizeilicher Handlungssicherheit: Die 
Einübung standardisierter Abläufe, die im Ernstfall au-
tomatisiert abrufbar sein müssen. Das wiederholte 
„zack, zack, zack“ versinnbildlicht dabei das Ideal ei-
nes reibungslosen, quasi-mechanischen Handlungs-
ablaufs, der durch kontinuierliches Training habituali-
siert, also einverleibt werden soll. Die besondere An-
forderung an das polizeiliche Handeln besteht gerade 
darin, in kritischen Situationen unter Zeitdruck und 
Stress angemessen reagieren zu können – eine Fähig-
keit, die nur durch regelmäßige Übung entwickelt und 
aufrechterhalten werden kann. Der Kern des Prob-
lems ist damit klar benannt: Einerseits erfordert der 
professionelle Umgang mit dem DEIG kontinuierliches 
Training, andererseits fehlen dafür die personellen 
Ressourcen. Diese Diskrepanz zwischen fachlicher 
Notwendigkeit und organisatorischer Realität zieht 
sich durch alle untersuchten Dienststellen und mani-
festiert sich mitunter auch als Resignation: 

„Natürlich wäre das eine coole Geschichte, aber das 
können wir einfach nicht machen. Das geht ja gar 
nicht. Da haben wir keine Kapazitäten, keine Zeit für, 
wenig Personal.“ 

Damit ist auch die Alltäglichkeit der Ressourcen-
knappheit angesprochen. Die Formulierung 
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„natürlich wäre das eine coole Geschichte“ bringt da-
bei die Diskrepanz zwischen fachlichem Ideal und 
praktischer Realität besonders deutlich zum Ausdruck 
– das Wünschenswerte wird als unrealistische Fanta-
sie in den Bereich des Unmöglichen verwiesen. Die Re-
signation, die darin aufscheint, ist folglich nicht etwa 
Ausdruck mangelnden Engagements, sondern resul-
tiert aus der dauerhaften Erfahrung struktureller 
Grenzen, die als unüberwindbar wahrgenommen wer-
den. Die wiederholte Betonung der fehlenden Res-
sourcen, die in allen geführten Interviews identifizier-
bar ist („keine Kapazitäten“, „keine Zeit“, „wenig Per-
sonal“), verdeutlicht die komplexe Verschränkung 
und Tragweite des Problems: Es handelt sich nicht um 
ein temporäres Engpassphänomen, sondern um eine 
strukturelle Unterausstattung, die alle Dimensionen 
der Arbeitsfähigkeit betrifft. Auffallend ist dabei, dass 
sich diese Strukturproblematik nicht auf Landratsbe-
hörden oder kleinere sowie ländliche Dienststellen 
beschränkt. Auch in Großstädten berichten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte von ähnlichen struktu-
rellen Herausforderungen: 

„Ist auch aus fortbildungstechnischer Sicht nicht im-
mer umsetzbar, weil wir bekommen jedes Jahr so 
roundabout 5 bis 10 neue Leute. Die sind alle am DEIG 
nicht ausgebildet. Im Prinzip laufen dann die Fortbil-
dungen.“ 

Diese Passage verdeutlich eine weitere strukturelle 
Herausforderung, die unmittelbar mit der Personalsi-
tuation (vor Ort) verbunden ist: die personelle Fluktu-
ation und die damit verbundene Notwendigkeit konti-
nuierlicher Neuausbildung. Der Hinweis auf die 
„roundabout 5 bis 10 neuen Leute“ pro Jahr verdeut-
licht, dass es sich um einen erheblichen Anteil der Be-
legschaft handelt, der ständig neu eingearbeitet wer-
den muss. Die Formulierung „im Prinzip laufen dann 
die Fortbildungen“ deutet auf einen Dauerkreislauf 
bzw. Dauerzustand der Ausbildung und Integration 
neuer Kolleginnen und Kollegen hin, der die ohnehin 
knappen Ressourcen weiter belastet. Der Begriff „im 
Prinzip“ verweist dabei subtil auf die Diskrepanz zwi-
schen formaler Planung und praktischer Umsetzung – 
die Fortbildungen „laufen“ zwar formal, aber ihre 
Qualität und Wirksamkeit bleiben fraglich. 

Die unmittelbare Folge dieser angespannten Perso-
nalsituation ist eine erhebliche Varianz in der Qualität 
und Intensität der DEIG-Ausbildung zwischen den 
Dienststellen – und damit letztlich auch in der Einsatz-
praxis. Besonders relevant ist in diesem Zusammen-
hang die Bewertung, des Qualitätsunterschieds 

zwischen der initialen Beschulung am DEIG und den 
jährlich vorgeschriebenen Auffrischungstrainings: 

„Ich sage mal, die Kapazitäten für das DEIG-Training in 
der Einführung sind dann noch relativ in Ordnung. 
Wenn man dann diese jährliche Überprüfung macht, 
ist das eigentlich dagegen ein Witz.“ 

Es wird also eine Prioritätenverschiebung innerhalb 
der Organisation wahrgenommen: Während die 
Erstausbildung noch mit einem gewissen Aufwand be-
trieben wird, erscheinen die eigentlich entscheiden-
den regelmäßigen Übungen in der Wahrnehmung ei-
niger Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als ein 
Akt bloßer Formalität. Die Charakterisierung der jähr-
lichen Überprüfung als „Witz“ ist dabei mehr als nur 
eine umgangssprachliche Abwertung – sie verweist 
auf eine erfahrene Spannung zwischen offiziellem An-
spruch und gelebter Praxis. Was offiziell als Qualitäts-
sicherung deklariert wird, wird in der Praxis vielfach 
als Ritual erfahren, das zur Erfüllung formaler Anfor-
derungen absolviert wird, ohne tatsächlich zur Kom-
petenzentwicklung beizutragen. 

„Und das Training ist gerade jetzt, habt ihr ja mitbe-
kommen, hier ist eine Trainerin mit ein paar Kamera-
den ja hier, und die machen gerade die Beschulung 
hier vorne im Konferenzraum. Das ist für die, die es 
das ganze Jahr über nicht geschafft haben, weil Ter-
mine auch mal ausfallen, es kommen Krankheitsfälle, 
was auch immer, das ist einfach so. Und jetzt versu-
chen sie es natürlich zum Ende des Jahres noch durch-
zuprügeln, damit auch jeder weiterhin die Berechti-
gung hat. Also es wird eigentlich eher versucht, den 
Dienstbetrieb am Laufen zu halten, mit den ganzen 
Berechtigungen, und eben nicht mit dem Schwer-
punkt, wir sind uns alle sicher, dass jeder einzelne Po-
lizeibeamte super krass an den einzelnen Einsatzmit-
teln ausgebildet ist.“ 

Diese Schilderung unterstreicht noch einmal mehr die 
bereits angesprochene Prioritätensetzung, die in der 
Wahrnehmung der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten ein unmittelbares Resultat der Personalsitua-
tion ist: Die formale Aufrechterhaltung der Einsatzfä-
higkeit steht im Vordergrund, während die tatsächli-
che Handlungssicherheit und Kompetenzentwicklung 
der Beamtinnen und Beamten in den Hintergrund 
tritt. Diese Diskrepanz zwischen formaler Qualifika-
tion und tatsächlicher Kompetenz kann in Einsatzsitu-
ationen, die eine schnelle und sichere Entscheidun-
gen erfordern, zu erheblichen Problemen führen. 

Eine zweite, ebenso folgenreiche Dimension der per-
sonellen (Unter)Ausstattung zeigt sich in der 
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Veränderung von Risikowahrnehmung und taktischer 
Ausrichtung – insbesondere in ländlichen oder kleine-
ren Polizeibehörden. Hier verschärft die räumliche 
Struktur die Personalproblematik zusätzlich: 

„Du bist hier als Streifenbeamter erstmal auf dich al-
lein gestellt, bis irgendwer zur Unterstützung kommt. 
(...) Du brauchst halt immer ein paar Minuten zu dei-
nen Kollegen, wenn sie um Hilfe schreien. In [Groß-
stadt]-Innenstadt, da sind die in einer, zwei Minuten 
da. Hier brauchen wir (...) 20 Minuten“ 

Auch wenn hier primär die räumliche Struktur eines 
Wachbereichs angesprochen ist, wird gleichzeitig 
aber auch die ‚existenzielle‘ Dimension des Personal-
mangels in ländlichen Regionen verdeutlicht. Das von 
der interviewten Person beschriebene Gefühl „auf 
dich allein gestellt“ zu sein, verweist dabei nicht nur 
auf die faktische Isolation, sondern auch auf die damit 
verbundene Erfahrung der Verletzlichkeit und erhöh-
ten Verantwortung. Dieser Auszug verdeutlicht somit 
auch eine mögliche strukturelle Verstärkung des Per-
sonalmangels durch räumliche Faktoren: Während in 
urbanen Gebieten Unterstützungskräfte trotz allge-
meiner Personalknappheit vergleichsweise schnell 
verfügbar sind, führen die größeren Distanzen in länd-
lichen Regionen zu kritischen Verzögerungen – mit di-
rekten Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und ihre Ein-
satztaktik. Eine interviewte Person mit Erfahrungen in 
beiden Kontexten verdeutlicht diese Problematik: 

„Ich komme aus [Großstadt], da haben wir in der [Re-
gion] eine kleine Nebenbehörde, da muss man von der 
Hauptwache zu dieser Nebenbehörde, da waren wir 
halt neun Stunden alleine. Wenn man Unterstützung 
braucht, dann brauchen die Kollegen mit Sonder- und 
Wegerechten 30 Minuten Anfahrt“ 

Diese persönliche Erfahrung erlaubt einen Einblick in 
die räumlich-zeitliche Dimension des Problems. Die 
Angabe „neun Stunden alleine“ quantifiziert die 
Dauer der Isolation und verdeutlicht den strukturel-
len, nicht nur situativen Charakter des Problems. Die 
explizite Erwähnung der „Sonder- und Wegerechte“ 
betont zudem, dass es sich bei der 30-minütigen An-
fahrtszeit um einen Optimalfall handelt – selbst mit 
Blaulicht und Martinshorn, also unter Ausschöpfung 
aller rechtlichen Möglichkeiten zur Beschleunigung, 
bleibt die Verzögerung erheblich. Diese Schilderung 
konkreter Zeitspannen und organisatorischer Bedin-
gungen veranschaulicht, dass es sich nicht um subjek-
tive Eindrücke handelt, sondern um strukturell ange-
legte Verzögerungen, die direkte Auswirkungen auf 
die Handlungsoptionen der Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten vor Ort haben. Diese räumlich ver-
stärkte Personalsituation führt zu einer grundlegend 
anderen taktischen Herangehensweise: 

„Da geht man zum einen ganz anders an die Leute ran, 
viel defensiver und passiver. (.) Aber da könnte ich mir 
auch vorstellen, wenn es da brenzlig wird, dass ich 
deutlich früher und schneller den DEIG einbinden 
würde, als zum Beispiel hier, wenn man hier auf den 
roten Knopf drückt, hat man innerhalb von fünf Minu-
ten, hat man 7 bis 10 Einsatzmittel. Das ist kein Prob-
lem.“ 

Die beschriebene defensive bis passive Grundhaltung 
erscheint zunächst als taktische Anpassung an die 
Personalsituation – Beamtinnen und Beamte in perso-
neller oder räumlicher Isolation agieren aus Sicht der 
interviewten Person grundsätzlich defensiver, da sie 
mit der Situation allein umgehen müssen. Gleichzeitig 
ist jedoch auch eine scheinbar widersprüchliche 
Handlungstendenz zu erkennen: Wenn die Situation 
dennoch „brenzlig wird“, erfolgt eine frühere und 
schnellere Einbindung des DEIG. Diese auf den ersten 
Blick paradoxe Kombination aus erhöhter Zurückhal-
tung und niedrigerer Eingriffsschwelle folgt jedoch ei-
ner eigenen Logik. Die defensive Grundhaltung dient 
der Vermeidung kritischer Situationen, in denen Un-
terstützung nötig wäre; tritt eine solche Situation den-
noch ein, erfolgt ein frühzeitiger Einsatz technischer 
Mittel, um die fehlende personelle Unterstützung zu 
kompensieren. 

Damit ist ein Zusammenhang angesprochen: Die de-
fensive Grundhaltung in ländlichen Einsatzgebieten 
resultiert in der Wahrnehmung der interviewten Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten vor allem aus 
dem Bewusstsein mangelnder personeller Unterstüt-
zung. Gleichzeitig – und dies ist für das Verständnis 
der DEIG-Praxis entscheidend – sinkt die Schwelle für 
den DEIG-Einsatz in solchen Kontexten. Das DEIG wird 
hier nicht primär als ein Einsatzmittel unter vielen be-
trachtet, sondern zum Substitut für nicht vorhandene 
personelle Ressourcen. 

Diese taktische Anpassung kann so weit gehen, dass 
potenziell gefährliches Verhalten zunächst bewusst 
toleriert wird, wie eine interviewte Person beschreibt: 

„Deswegen ich mir vorstellen, zumindest war es bei 
uns so, man lässt die Leute halt viel mehr gewähren. 
(..) Oder man geht den Weg und sagt, ja gut, das lasse 
ich mir nicht gefallen, dann muss man aber auch mit 
den Konsequenzen rechnen.“ 

Diese Aussage verdeutlicht das taktische Dilemma in 
dünn besetzten, weitläufigen Einsatzgebieten: 
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Entweder mehr Verhalten tolerieren als in städtischen 
Gebieten üblich wäre, oder ein erhöhtes persönliches 
Risiko bei der Intervention akzeptieren. In diesem 
Spannungsfeld kann dem DEIG eine besondere Be-
deutung zukommen – es erscheint als technisches 
Mittel, um dieses Dilemma zu entschärfen, indem es 
die Handlungsfähigkeit der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten potenziell erhöht und damit das Ri-
siko einer Intervention ohne unmittelbare Unterstüt-
zung verringert. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich in den Inter-
views ein Muster ab, das weiter oben bereits adres-
siert wurde: Das DEIG wird zunehmend als Kompensa-
tionsmöglichkeit für die fehlende personelle Unter-
stützung wahrgenommen und beschrieben. Er er-
scheint in der Wahrnehmung und Bewertung der in-
terviewten Personen also nicht nur als Einsatzmittel, 
sondern als eine Art technische Lösung für ein im Kern 
strukturell angelegtes (Personal)Problem: 

„Und die kleineren Behörden haben es jetzt nicht. Was 
ich nicht verstehen kann, weil in großen Behörden hat 
man sehr viele Polizeikräfte, die schnell zur Unterstüt-
zung kommen könnten. Und in kleineren, in kleineren 
Städten oder Polizeibehörden hat man das halt nicht. 
Und gerade da dann ein weiteres Einsatzmittel zu ha-
ben, was einem im Notfall helfen kann, finde ich abso-
lut unabdingbar.“ 

Damit ist auch eine gewisse Dramatik angesprochen, 
die die Debatte der Einführung, vor allem in kleineren 
Behörden, maßgeblich prägt. Das DEIG wird nicht als 
optionales Extra, sondern als Werkzeug wahrgenom-
men, das in kritischen Situationen den entscheiden-
den Unterschied machen kann. Gerade in kleineren 
Behörden mit geringerer Personaldichte wird das 
DEIG als besonders wichtig erachtet – nicht trotz, son-
dern wegen der strukturellen Nachteile. Das DEIG wird 
damit zum technischen Ausgleich für personelle Defi-
zite. Diese berichtete Funktionsverschiebung verweist 
dabei auf eine Widersprüchlichkeit: Je relevanter das 
DEIG als Kompensationsmittel für Personalmangel 
wird, desto wichtiger wäre eigentlich eine intensive 
Ausbildung und regelmäßiges Training – genau dies 
wird jedoch durch denselben Personalmangel er-
schwert. Es ist daher anzunehmen und auch darauf 
hinzuweisen, dass dadurch ein sich selbst verstärken-
der Kreislauf entstehen kann. Der Personalmangel er-
höht die Bedeutung des DEIG, reduziert gleichzeitig 
aber die Möglichkeiten zur adäquaten Ausbildung und 
Training, was wiederum die sichere und kompetente 
Anwendung des nun umso wichtigeren Einsatzmittels 
gefährdet. 

Die materielle Ausstattungssituation steht in enger 
Wechselwirkung mit der Personalsituation und beein-
flusst die praktische Anwendung des DEIG maßgeb-
lich. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Verfüg-
barkeit von DEIGs und den zugehörigen Holstern. In 
der polizeilichen Praxis ist erkennbar, dass die Anzahl 
der verfügbaren Geräte häufig nicht der Zahl der aus-
gebildeten und berechtigten Trägerinnen und Träger 
entspricht. Diese Begrenztheit führt in vielen Dienst-
stellen zu besonderen Verteilungsmechanismen oder 
mitunter auch zu Konkurrenzsituationen: 

„Und wir haben hier, wie gesagt, nicht so viele [DEIG], 
dass wir alle Einsatzmittel vollständig damit ausstat-
ten können. Deshalb ist eigentlich das Erste, was ich 
hier mache, bevor ich meine Waffe in der Waffenkam-
mer hole, ich gucke sofort, ob ein DEIG schon wieder 
zurückgelegt wurde, damit ich mir den schnappen 
kann.“ 

Diese Schilderung macht deutlich, wie die begrenzte 
Verfügbarkeit den Arbeitsalltag der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten in bestimmten Wachen 
strukturiert und zu spezifischen Handlungsroutinen 
führt. Die Formulierung „das Erste, was ich hier ma-
che“ unterstreicht die Priorität, die dem DEIG im Ver-
gleich zu anderen Ausrüstungsgegenständen einge-
räumt wird – noch bevor die die Dienstwaffe geholt 
wird, wird nach dem DEIG gesucht. Eine weitere inter-
viewte Person bestätigt diese Praxis und erläutert die 
Bedeutung der Geräte: „Also die DEIGs sind noch nie, 
die DEIGs sind noch nie auf abhandengekommen, weil 
da reißt sich ja auch jeder drum.“ 

Damit wird nicht nur der hohe Stellenwert ersichtlich, 
den die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dem 
DEIG beimessen, sondern auch die funktionierende in-
formelle soziale Kontrolle: Die Geräte kommen nicht 
abhanden, weil sie als besonders wertvoll gelten und 
entsprechend genau im Blick behalten werden. Die 
Formulierung „reißt sich jeder drum“ verweist dabei 
auf eine gewisse Nachfragedynamik, die sich aus der 
begrenzten Verfügbarkeit ergibt. Die in den Interviews 
berichteten Erfahrungen der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten zeigen, dass die materielle Ausstat-
tungssituation verschiedene Folgen hat, die sich auf 
mehreren Ebenen manifestieren. 

Organisationale Ebene: Die Verteilung begrenzter Res-
sourcen erfordert eigentlich ein durchdachtes Vertei-
lungssystem. Die Interviews verdeutlichen jedoch, 
dass die Organisation der Verteilung von Wache zu 
Wache erheblich variiert und unterschiedlich gehand-
habt wird. Während einige Wachen formalisierte 
Vergabeverfahren entwickelt haben, basiert die 
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Verteilung in anderen vorwiegend auf eher informel-
len Regelungen zwischen den Schichten. Mitunter ent-
stehen dabei auch innovative Lösungsansätze, die 
sich oftmals auf ein technisch unterstütztes, aber 
nicht fehlerfreies Verwaltungssystem stützen: 

„Jetzt hat man sich gedacht, ja gut, wir müssen uns 
der Digitalisierung ein bisschen anpassen. Jetzt hat 
man da so ein Whiteboard entworfen, da ist eine 
Excel-Tabelle hinterlegt. Ich würde mal sagen, es ist 
verbesserungswürdig, weil diese Digitalisierung halt 
nicht in der Konsequenz durchgezogen wurde, wie es 
der Fall ist und wir suchen viele Einsatzmittel. Weil es 
aus dem System irgendwie aus Versehen rauskommt, 
weil man einen falschen Knopf gedrückt hat oder so. 
Weil es dann vielleicht doch nicht mit so einer Konse-
quenz an diesem Board steht. Dann sucht man halt 
mal eine Woche lang ein Funkgerät beispielsweise“ 

Diese Beschreibung gibt Einblick in den (erlebten) 
Prozess der digitalen Transformation innerhalb der 
Polizei. Die Initiative zur Digitalisierung der Geräte-
ausgabe zeigt das Bestreben, Abläufe zu modernisie-
ren, zu formalisieren und damit zu optimieren. Gleich-
zeitig wird erkennbar, dass diese Transformation 
nicht immer reibungslos verläuft und in der Über-
gangsphase mitunter Herausforderungen mit sich 
bringen kann. Die Schilderung verdeutlicht, dass die 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten diese Pro-
zesse reflektiert wahrnehmen und durchaus Verbes-
serungspotenziale identifizieren. Eine interviewte 
Person aus derselben Dienststelle ergänzt die Be-
schreibung mit dem Hinweis auf ein paralleles papier-
basiertes System: 

„Aber seit wir eben den Taser haben, beziehungsweise 
auch die Bodycams und die Funkgeräte, die sind ja 
auch alle durchnummeriert. Und die müssen wir halt 
auch alle mit auf diesen Zettel schreiben.“ 

Diese ergänzende Information verdeutlicht, dass in 
der polizeilichen Praxis häufig Hybrid-Lösungen ent-
stehen, die digitale und analoge Elemente kombinie-
ren. Die parallele Nutzung eines papierbasierten Do-
kumentationssystems neben der digitalen Lösung 
kann einerseits als zusätzliche Absicherung dienen, 
andererseits aber auch zu Mehraufwand und potenzi-
ellen Inkonsistenzen führen. In der Wahrnehmung der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entsteht 
dadurch mitunter eine gewisse Intransparenz bei der 
Geräteverteilung, was wiederum zu Ineffizienzen bei 
der Einsatzvorbereitung führen kann. 

Einsatztaktische Ebene: Besonders kritisch ist die Aus-
wirkung auf die Einsatzpraxis zu bewerten. Wenn 

DEIG-berechtigte Teams mangels verfügbarer Geräte 
ohne DEIG ausrücken müssen, fehlt ihnen eine takti-
sche Option. Diese Situation ist besonders problema-
tisch in Lagen, die einen DEIG-Einsatz eigentlich nahe-
legen würden. Die materielle Knappheit kann somit 
unmittelbar die Handlungsoptionen im Einsatz ein-
schränken. Ein weiteres materiales Problem mit ein-
satztaktischen Implikationen betrifft die Tragevor-
richtungen für die DEIG. Eine interviewte Person be-
richtet über die unzureichende Ausstattung mit Hols-
tern: 

„Das Einzige, wo wir hier schon mal so ein bisschen 
Engpass kriegen, ist mit den Holstern. Also wir haben 
zwei Holster für Linkshänder, die anderen sind für 
Rechtshänder. Da sind aber dann halt auch teilweise 
die Holster, die man sich an den Gürtel macht. Teil-
weise haben die Kollegen die hier an der Weste. Ich 
habe keinen Platz, um mir das an die Weste zu ma-
chen, deswegen muss ich mir das immer an den Gürtel 
machen. Aber wenn die alle vergriffen sind, bringt mir 
das auch nichts, wenn da noch ein DEIG steht, den ich 
mitnehmen wollen würde, dann kann ich das Ding 
halt einfach nirgendwo reinstecken. Und ich denke, ei-
gentlich kann so ein Holster ja nicht so teuer sein.“ 

Diese detaillierte Schilderung veranschaulicht die 
Komplexität der materiellen Ausstattungsfrage. Es 
geht nicht nur um die Verfügbarkeit der eigentlichen 
Geräte, sondern auch um die passenden Tragesys-
teme, die auf individuelle Bedürfnisse (Linkshän-
der/Rechtshänder) und unterschiedliche Tragepräfe-
renzen (Koppel/Weste) abgestimmt sein müssen. Die 
Erfahrung der interviewten Person verdeutlicht, dass 
selbst scheinbar nebensächliche Ausstattungsdetails 
wie die Holster erhebliche praktische Konsequenzen 
haben können. Ohne passende Holster wird das Mit-
führen des DEIG unmöglich, selbst wenn das Gerät an 
sich verfügbar wäre. Die abschließende Bemerkung 
zum vermuteten geringen Kostenfaktor der Holster 
deutet an, dass aus Sicht der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten hier ein Missverhältnis zwischen dem 
geringen finanziellen Aufwand für Holster und ihrer 
hohen praktischen Bedeutung wahrgenommen wird. 

Wartung und Verantwortlichkeiten: Ein weiteres 
strukturelles Problem zeigt sich in den häufig unkla-
ren Verantwortlichkeiten für Wartung und Pflege der 
Geräte. Die unzureichende Pflege der Ausrüstung wird 
teilweise durch die Dynamik des Schichtdienstes ver-
stärkt, was zu einem beschleunigten Verschleiß füh-
ren kann. 

Diese organisatorische (oder sogar: organisierte) Un-
klarheit führt zu einem erhöhten Verschleiß der 
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Geräte und ihrer Zubehörteile. Besonders deutlich 
wird dies bei den Holstern, die eine zentrale Rolle für 
die sichere Trageweise des DEIG spielen. Hier kumu-
lieren verschiedene Probleme: 

- Die knappe Verfügbarkeit in den Wachen 

- Die notwendige individuelle Anpassung (etwa an 
Körpergröße, Links-/Rechtshänder) 

- Die teilweise mangelhafte Wartung und Pflege 

Darüber hinaus interagiert die materielle Ausstat-
tungssituation in vielfältiger Weise mit der personel-
len Situation. Wenn begrenzte personelle Ressourcen 
auf begrenzte materielle Ressourcen treffen, entste-
hen spezifische Dynamiken – eine Beobachtung, die 
sich nicht nur auf die Ausstattung mit DEIG be-
schränkt, sondern auf viele Bereiche der polizeilichen 
Arbeit übertragbar ist: 

- Die dienstliche Planung wird komplexer, da zu-
sätzlich zur Personalplanung auch die Gerätever-
teilung berücksichtigt werden muss 

- Die Einsatzoptionen werden durch die verfüg-
bare Ausstattung mitbestimmt 

- Die Nutzungsintensität der vorhandenen Geräte 
steigt 

- Die Zeit für Wartung und Pflege steht in Konkur-
renz zu anderen Aufgaben 

Diese Wechselwirkungen zwischen personeller und 
materieller Ausstattung verdeutlichen den systemi-
schen Charakter der beschriebenen Phänomene. Die 
Erfahrungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten zeigen, dass es sich nicht um isolierte Einzelas-
pekte handelt, sondern um miteinander verwobene 
Faktoren, die in ihrer Gesamtheit die DEIG-Praxis prä-
gen und strukturieren. Insgesamt wird aus den Schil-
derungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
deutlich, dass die materielle Ausstattungssituation 
nicht nur eine technische oder administrative Frage 
ist, sondern direkte Auswirkungen auf die Handlungs-
möglichkeiten im Einsatz und die Entwicklung spezifi-
scher Arbeitsroutinen hat. Die Art und Weise, wie mit 
der begrenzten Verfügbarkeit umgegangen wird, spie-
gelt dabei sowohl organisationale Strukturen als auch 
informelle Praktiken wider, die sich im polizeilichen 
Alltag herausgebildet haben. 

Die vor Ort gelebte Führungskultur stellt neben der 
personellen und materiellen Ausstattung eine weitere 
zentrale Dimension der lokalen Ordnung dar. Ihre Be-
deutung für die DEIG-Praxis lässt sich auf 

verschiedenen, eng miteinander verwobenen Ebenen 
beobachten. 

Ein zentraler Aspekt der Führungskultur ist die Quali-
tät der Vertrauensbeziehung zwischen Vorgesetzten 
und den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Be-
sonders die Frage, inwieweit Vorgesetzte nach einem 
DEIG-Einsatz ‚Rückendeckung‘ geben, erweist sich als 
kritischer Faktor für die Handlungssicherheit der Ein-
satzkräfte. In den Interviews zeigen sich deutliche Un-
terschiede in der erlebten Führungskultur. So be-
schreiben verschiedene Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamte ein Klima kritischer Überprüfung nach 
Einsätzen: 

„Wir werden immer wieder auf den Seziertisch gelegt. 
(.) In manchen Situationen, wieso haben Sie den EMS 
benutzt, wieso nicht den DEIG oder auch andersrum. 
Also die Situation gibt es immer.“ 

Diese Aussage verdeutlicht ein Führungsverhalten, 
das von den Beamtinnen und Beamten als kontrollie-
rend und potenziell kritisch wahrgenommen wird. Die 
Metapher des „Seziertisches“ unterstreicht das Gefühl 
einer nachträglichen intensiven Analyse, die als belas-
tend empfunden werden kann, gerade weil sie nicht 
als konstruktiver Lernprozess, sondern als potenziell 
bedrohliche Prüfungssituation erfahren wird, in der 
sie sich für ihre Entscheidungen (potenziell) rechtfer-
tigen müssen. Im Kontrast dazu steht die Erfahrung ei-
ner interviewten Person, die eine grundlegend andere 
Führungskultur beschreibt: 

„Es wird erstmal nicht hinterfragt. Du hast glaube ich 
hier so ein bisschen das Vertrauen, dass du auf der 
Straße so handelst, wie du es für rechtmäßig hältst. 
Und sofern es nicht zu vollständiger Eskalation oder 
sonst was gekommen ist, hast du dann halt genug 
Zeit, deine Anzeige oder deinen Bericht darüber zu 
schreiben. Das wird natürlich vom Dienststellenleiter 
oder Dienstgruppenleiter korrigiert oder bemängelt, 
was anders sein muss. (..) Aber im Endeffekt wird da 
jetzt nicht so ein Gespräch geführt, erklär mir mal und 
zeig mir mal, das würde maximal der Anwalt des Ge-
schädigten machen. Und auch das ist völlig in Ord-
nung.“ 

Diese Schilderung zeichnet das Bild einer Führungs-
kultur, die primär auf Vertrauen in die Professionalität 
der Einsatzkräfte setzt. Die Kontrolle erfolgt hier nicht 
durch direkte Befragung, sondern indirekt über die 
schriftliche Dokumentation. Die Formulierung „Du 
hast hier so ein bisschen das Vertrauen“ verweist auf 
eine generelle Grundhaltung, die den 
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Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einen Ver-
trauensvorschuss gewährt und ihre Urteilsfähigkeit 
respektiert. 

Diese gegensätzlichen Führungskulturen werfen die 
Frage auf, wie sich unterschiedliche Kontrollintensitä-
ten auf die DEIG-Praxis auswirken. Die Erfahrungen 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten legen 
nahe, dass hier ein komplexes Spannungsfeld be-
steht: Einerseits kann eine engmaschige Kontrolle zu 
erhöhter Vorsicht und reflektierter Anwendung füh-
ren, andererseits kann sie auch Handlungsunsicher-
heit erzeugen. Umgekehrt kann eine vertrauensba-
sierte Führung die Handlungssicherheit der Einsatz-
kräfte stärken, birgt jedoch potenziell das Risiko einer 
weniger reflektierten Einsatzpraxis. 

Der praktizierte Führungsstil prägt nicht nur die Nach-
bereitung, sondern bereits die grundlegende Ausrich-
tung der DEIG-Praxis. Besonders deutlich wird dies vor 
allen Dingen in solchen Aussagen, die die Formbarkeit 
der Einsatzpraxis durch Führungsvorgaben reflektie-
ren: 

„Du kannst deinen Leuten beibringen, zu sagen, ja gut, 
jeder der renitent ist, mit erhobenen Händen auf dich 
zukommt, der wird getasert. Wenn man das macht, 
gut klar, dann schnellen die Zahlen natürlich nach 
oben.“ 

Diese Aussage verweist auf den wahrgenommenen 
Gestaltungsspielraum, den Führungskräfte bei der De-
finition von Einsatzschwellen haben. Die Formulie-
rung „dann schnellen die Zahlen natürlich nach oben“ 
dokumentiert gleichzeitig ein Bewusstsein für die un-
mittelbare Korrelation zwischen Führungsvorgaben 
und Einsatzhäufigkeit. Die Aussage lässt erkennen, 
dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte selbst 
ein feines Gespür für die Wechselwirkung zwischen 
Führungsimpulsen und Einsatzpraxis entwickelt ha-
ben und die Möglichkeit einer strategischen Beeinflus-
sung der Einsatzstatistiken durchaus wahrnehmen. 

Die Führungskultur manifestiert sich auch in der Ge-
staltung von Handlungsspielräumen. Diese lassen 
sich auf drei Ebenen beschreiben: 

Auf der formalen Ebene geht es um die Auslegung von 
Dienstanweisungen, die Gestaltung von Dokumentati-
onspflichten und die Definition von Meldewegen. 

„Zum einen, also wenn der eingesetzt wird gegen Per-
sonen, wird immer eine Schriftlage gefertigt. Also sei 
es, keine Ahnung, also in der Regel wird es ja eine 
Straftat geben, die dann halt zugrunde liegt. Da wird 
halt die Strafanzeige geschrieben, da wird halt auch 

beschrieben oder auch aufgeführt, dass der eingesetzt 
wurde.“ 

Die formalen Anforderungen schaffen einen Rahmen 
für die Dokumentation und Nachbereitung von DEIG-
Einsätzen. Wie strikt diese Anforderungen durchge-
setzt werden und wie umfangreich die Dokumenta-
tion ausfallen muss, ist jedoch Teil der lokalen Füh-
rungskultur. 

Auf einer kommunikativen Ebene geht es um die Un-
terstützung bei Einsatzentscheidungen, die Beglei-
tung von Einsatznachbereitungen und die Integration 
in Fortbildungskonzepte. Eine interviewte Person be-
schreibt, wie die Nachbereitung eines DEIG-Einsatzes 
durch ihren Vorgesetzten unterstützend gestaltet 
wurde: 

„Und ja, dann haben wir, wie eigentlich nach jedem 
Einsatz, eine kleine Nachbesprechung dann dabei ge-
habt. Unser Chef war da zufrieden, weil er hat gesagt, 
okay, DEIG, und wir haben den DEIG eingesetzt, so 
sollte es ja dann auch sein, in einem Idealfall, und er 
hat in dem Moment ja auch super gewirkt, für uns alle 
die beste Möglichkeit, keinem ist was passiert.“ 

In diesem Fall wird die Nachbesprechung als bestäti-
gend und unterstützend beschrieben, was zur Hand-
lungssicherheit der interviewten Person beiträgt. Die 
Art und Weise, wie Einsätze nachbesprochen werden 
– ob als kritische Prüfung oder als gemeinsames Ler-
nen – prägt maßgeblich die Einsatzpraxis und wirkt 
sich unmittelbar auf den Umgang mit dem DEIG aus. 
Die Führungskräfte setzen also einen Rahmen, inner-
halb dessen die Beamtinnen und Beamten ihre Ent-
scheidungen treffen. Die Führungskultur prägt so ver-
standen maßgeblich die Entwicklung spezifischer lo-
kaler Einsatzlogiken. Diese manifestieren sich in ge-
teilten Vorstellungen und etablierten Praktiken dar-
über: 

- Wann die DEIG-Anwendung als angemessen gilt 

- Wie die Androhung gestaltet werden soll 

- Welche Alternativen vorrangig zu prüfen sind 

- Wie Einsätze nachbereitet werden sollen 

Eine zentrale Herausforderung liegt dabei in der ange-
messenen Balance zwischen standardisierten Vorga-
ben und der notwendigen Handlungsautonomie der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Die Komple-
xität polizeilicher Einsatzsituationen erfordert ein ho-
hes Maß an professionellem Ermessen – also die Fä-
higkeit, standardisierte Vorgaben situationsangemes-
sen zu interpretieren und anzuwenden. Eine 
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interviewte Person beschreibt diese Herausforderung: 
„Ich glaube, das lässt sich gar nicht pauschalisieren“ 
und weiter: „Das muss man situationsabhängig. Das 
ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da gibt es auch 
keine Patentlösung.“ 

Diese Aussage reflektiert ein zentrales Merkmal poli-
zeilicher Professionalität: die Fähigkeit zum situati-
ven, kontextbezogenen Urteilen. Die wiederholte Be-
tonung der Situationsabhängigkeit verdeutlicht, dass 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Ent-
scheidungen nicht als mechanische Anwendung vor-
gegebener Regeln verstehen, sondern als kontextbe-
zogene Interpretation allgemeiner Prinzipien. 

Diese Notwendigkeit des professionellen Ermessens 
stellt Führungskräfte vor ein grundlegendes Dilemma. 
Einerseits sollen sie durch klare Vorgaben Handlungs-
sicherheit schaffen und eine konsistente Einsatzpraxis 
gewährleisten, andererseits müssen sie den notwen-
digen Freiraum für situativ angemessene Entschei-
dungen bewahren. Eine Führungskultur, die dieses 
Spannungsfeld produktiv gestaltet, indem sie klare 
Grundorientierungen vermittelt, ohne situative Ur-
teilsbildung zu unterdrücken, kann maßgeblich zur 
Entwicklung einer reflektierten und situationsange-
messenen DEIG-Praxis beitragen. 

Die Analyse der Interviews verdeutlicht damit, dass lo-
kale Einsatzlogiken nicht einfach aus formalen Vorga-
ben abgeleitet werden, sondern im komplexen Zu-
sammenspiel von schriftlichen Regelungen, Füh-
rungsimpulsen und praktischen Erfahrungen entste-
hen. Die Führungskultur übernimmt dabei eine zent-
rale vermittelnde Funktion zwischen abstrakten Vor-
schriften und konkreter Handlungspraxis, indem sie 
formale Vorgaben interpretiert und priorisiert. Die be-
obachteten Unterschiede in der DEIG-Praxis zwischen 
verschiedenen Dienststellen lassen sich somit zu ei-
nem erheblichen Teil auch auf Unterschiede in der 
Führungskultur zurückführen. Sie prägt nicht nur, wie 
DEIG-Einsätze nachbereitet werden, sondern bereits, 
wie Einsatzsituationen wahrgenommen, bewertet 
und bewältigt werden. 

Sozialräumliche Bedingungen 

Neben den bisher adressierten organisationalen As-
pekten der lokalen Ordnung prägen vor allem die so-
zialen Strukturen und spezifischen Problemlagen ei-
nes spezifischen Wachbezirks die DEIG-Praxis nach-
haltig. Eine verbreitete Annahme besteht darin, kom-
plexe soziale Problemlagen primär mit städtischen 
Räumen zu assoziieren. Die Interviews zeigen jedoch 
ein differenzierteres Bild. Eine interviewte Person 

betont die Präsenz urbaner Problemlagen auch im 
ländlichen Raum: 

„Also wenn ich mir Geschichten von Kollegen aus 
Großstadt anhöre, da gibt es die organisierte Krimina-
lität, die weitaus mehr vorangeschritten ist als hier. 
Aber auch die haben wir hier.“ 

Diese Aussage ist dahingehend relevant, weil sie gän-
gige Vorstellungen von ‚ländlicher Idylle‘ versus ‚urba-
ner Problemzone‘ durchbricht. Sie verweist auf eine 
zunehmende Diffusion komplexer sozialer Problemla-
gen auch in kleinere Städte und ländliche Regionen. 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in solchen Ge-
bieten sind dadurch in ihrer Wahrnehmung mit einer 
doppelten Herausforderung konfrontiert: Sie müssen 
mit ähnlich komplexen sozialen Situationen umgehen 
wie ihre Kolleginnen und Kollegen in Großstädten, ha-
ben dabei aber oft weniger personelle Ressourcen zur 
Verfügung. Dies kann unmittelbare Auswirkungen auf 
die Einsatzschwelle des DEIG haben. 

Neben dieser bereits zu Beginn angesprochenen 
räumlichen Dimension führt vor allem die regelmä-
ßige Konfrontation mit spezifischen Personengrup-
pen und Problemlagen zur Entwicklung angepasster 
Einsatzstrategien, die vielfach auch in spezialisierte 
Trainingskonzepte übersetzt werden. Als besonders 
herausfordernd werden von den Interviewten speziell 
Einsätze unter Beteiligung folgender Personengrup-
pen adressiert (dezidiert hierzu Abschnitt 5.3.3): 

- Menschen in psychischen Ausnahmesituationen 

- Personen aus der Drogenszene 

- Gewaltaffine Milieus (Organisierte Kriminalität, 
Bodybuilder- und/oder Kampfsport-Szene, 
Hooligans etc.) 

Eine interviewte Person beschreibt die Häufigkeit und 
Relevanz von Einsätzen mit Menschen in psychischen 
Ausnahmesituationen: 

„Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, das 
ist genau das, was ich meinte, womit wir halt wirklich 
viel zu tun haben. Und da werden halt auch diese Situ-
ationstraining gemacht. Dass wir halt üben, mit die-
sen Leuten umzugehen in so Situationen. Für mich 
jetzt unspektakulär, weil ich habe das jetzt schon ein 
paar Mal erlebt.“ 

Diese Aussage verdeutlicht nicht nur die Häufigkeit 
solcher Einsätze, sondern auch ihre Normalisierung 
im polizeilichen Alltag („für mich jetzt unspektaku-
lär“). Die Formulierung „womit wir halt wirklich viel zu 
tun haben“ unterstreicht die strukturelle Bedeutung 
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dieser Einsätze jenseits von Einzelfällen. Die Tatsache, 
dass spezifische Situationstrainings für diese Einsatz-
szenarien entwickelt werden, zeigt ihre institutionelle 
Anerkennung als zentrale polizeiliche Herausforde-
rung. 

In Bezug auf Menschen mit psychischen Störungen o-
der unter Drogeneinfluss stellen sich zudem beson-
dere Herausforderungen für den DEIG-Einsatz. Bei 
stark alkoholisierten oder unter Drogeneinfluss ste-
henden Personen ist die Wirksamkeit deeskalativer 
Maßnahmen oft eingeschränkt, da diese Personen die 
polizeilichen Maßnahmen kaum wahrnehmen oder 
nicht darauf reagieren. 

„Da habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass sie das 
verstehen, was ich denen sage. Wo wir dann trotzdem 
das androhen, die dann aber trotzdem weiter rum-
brüllen und mit dem Messer auf uns zugehen oder was 
weiß ich, dann TASERn wir die natürlich dann auch. 
Dann funktioniert es auch, aber da habe ich auch nicht 
das Gefühl, dass das daran liegt, weil die sich jetzt es-
kalativ aufgeregt haben, weil ich den TASER jetzt ir-
gendwie angedroht habe, sondern eher aufgrund der 
Ausnahmesituationen, die da hinter steht.“ 

Die wiederholte Konfrontation mit ähnlichen Einsatz-
szenarien führt dabei zur Entwicklung charakteristi-
scher Handlungsmuster, in denen das DEIG eine spe-
zifische taktische Position einnimmt. Eine interviewte 
Person berichtet von wiederkehrenden Erfahrungen 
mit bestimmten Personen: 

„Wir haben, glaube ich, zwei bei uns hier im Gebiet. 
Das sind beide MEPAs. Also die sind beide psychisch 
gestört. Die wurden beide schon mal getasert. (..) Und 
sobald die sehen, dass ein Polizist den Taser rausholt, 
das ist eigentlich immer so, dass man auch nicht mehr 
viel verbal begleiten muss, sondern dann legen die 
sich auf den Boden und sagen, gut, alles okay.“ 

Diese Schilderung verweist auch auf eine Transforma-
tion des DEIG: Vom physischen Zwangsmittel zum 
symbolischen Kommunikationsinstrument. Durch die 
gemeinsame Erfahrung früherer Einsätze hat sich eine 
Art ‚Verständigungssystem‘ zwischen den Beamten 
und dem polizeilichen Gegenüber entwickelt. Das 
DEIG fungiert hier als Symbol, dessen bloße Präsenz 
ausreicht, um eine Verhaltensänderung hervorzuru-
fen. Dies zeigt, wie sich durch wiederholte Interaktio-
nen im sozialen Raum spezifische Bedeutungszu-
schreibungen und Handlungsroutinen entwickeln 
können, die weit über die technischen Eigenschaften 
des Geräts hinausgehen. 

 

Wachkulturen und kollektive Erfahrungen 

Neben den bisher angesprochenen ‚harten‘ Struktu-
ren vollzieht sich die Anwendung des DEIG stets im 
Kontext spezifischer Wachkulturen, die durch gemein-
same Erfahrungen, geteilte Interpretationsmuster 
und etablierte Handlungsroutinen geprägt sind. Die 
Anwendung des DEIG wird maßgeblich von solchen 
geteilten Erfahrungen und Erzählungen innerhalb der 
Polizeidienststellen geprägt. Diese kollektiven Narra-
tive wirken als interpretative Rahmen für die Bewer-
tung und Einordnung des DEIG im polizeilichen Hand-
lungsrepertoire. Besonders eindrücklich zeigt sich 
dieser Prozess in der Verarbeitung und Weitergabe 
traumatischer Einsatzerfahrungen, die in aller Regel 
nicht nur Einfluss auf ein einzelne Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten haben, sondern die gesamte 
Dienstgruppe nachhaltig prägen: 

„Und ich habe ja gerade gesagt, wir hatten halt eine 
Situation, schon innerhalb der Dienstgruppe, wo wir 
jemanden erschießen mussten. (..) Und da habe ich 
mich gestern noch mit dem Kollege XY darüber unter-
halten, er war zwar nicht da mit dabei, der Herr XX 
aber schon, der ist nämlich derjenige gewesen, der 
schießen musste. [...] Dass ich glaube, wenn wir den 
DEIG da schon gehabt hätten, wäre das vielleicht an-
ders ausgegangen. Also der ist auch auf uns zu gerannt 
gekommen, bewaffnet. Und man hätte zumindest ver-
suchen können, ob der DEIG den eventuell ausbrem-
sen kann. Der war oberkörperfrei, also ideal, der hatte 
keine Winterjacke an. Also besser wäre es eigentlich 
nicht gegangen. Das war in der Wohnung. Man hätte ja 
erstmal versuchen können, mit dem DEIG den quasi 
wirkungslos zu machen, dass der erstmal dann zu Bo-
den geht und nicht weiter auf uns zu gerannt kommt. 
Wir hatten ihn aber nicht zu dem Zeitpunkt.“ 

Diese Schilderung ist in mehrfacher Hinsicht auf-
schlussreich. Zum einen veranschaulicht sie die tief-
greifende emotionale Dimension solcher Erfahrun-
gen. Der tödliche Schusswaffeneinsatz wird als trau-
matisches Ereignis erinnert, das kontinuierlich in der 
Dienstgruppe präsent bleibt – erkennbar an der fort-
dauernden Kommunikation darüber („und da habe 
ich mich gestern noch mit dem Kollege XY darüber un-
terhalten“). Die Erfahrung wird nicht als abgeschlos-
sene Vergangenheit betrachtet, sondern als fortlau-
fend relevantes Ereignis, das bis in die Gegenwart 
wirkt. 

Zum anderen verdeutlicht die Passage einen charak-
teristischen Prozess der retrospektiven Neubewer-
tung: Die interviewte Person konstruiert ein hypothe-
tisches Alternativszenario, in dem das DEIG verfügbar 
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gewesen wäre und möglicherweise einen tödlichen 
Ausgang hätte verhindern können. Bemerkenswert ist 
dabei die detaillierte gedankliche Durchspielung die-
ses Alternativszenarios (oberkörperfrei, keine Winter-
jacke, in der Wohnung) – die Situation wird mental re-
konstruiert und mit dem DEIG als alternativem Ein-
satzmittel imaginiert. Die emotionale Belastung, die 
mit solchen Erfahrungen verbunden ist, wird dabei ex-
plizit benannt: 

„Voll. Das ist ja auch dieser Teil, ich weiß ja, wie es uns 
danach ging, als wir den Schusswaffenbrauch hatten, 
das ist ja auch dann noch tödlich geendet. (..) Das war 
nicht schön. Also das Schlimmste ist dann seinen Kol-
legen zu sehen, wie es dem danach geht und keinem 
hat das gut gefallen.“ 

Die kollektive Dimension dieser emotionalen Belas-
tung wird hier deutlich („wie es uns danach ging“, 
„keinem hat das gut gefallen“). Es handelt sich nicht 
um eine isolierte individuelle Erfahrung, sondern um 
ein geteiltes emotionales Erlebnis, das die gesamte 
Dienstgruppe betrifft und prägt. Besonders bemer-
kenswert ist die Betonung der indirekten Belastung 
durch das Miterleben der Auswirkungen auf direkt be-
troffene Kollegen und Kolleginnen („das Schlimmste 
ist dann seinen Kollegen zu sehen, wie es dem danach 
geht“) – ein Hinweis auf die komplexen psychosozia-
len Dynamiken innerhalb der polizeilichen Arbeitsge-
meinschaft. 

Solche traumatischen Erfahrungen bleiben nicht auf 
der Ebene individueller Erinnerungen stehen, sondern 
werden innerhalb der Dienstgruppen zu geteiltem 
Wissen verarbeitet. Sie entwickeln sich zu prägenden 
Erzählungen, die weitergegeben und in ein kollektives 
Gedächtnis integriert werden. Dieser Prozess zeigt 
sich bereits in der zitierten Passage, in der die inter-
viewte Person von Gesprächen mit ihrem Kollegen be-
richtet, der selbst nicht direkt am Einsatz beteiligt 
war. Besonders relevant ist die Transformation dieser 
Erfahrungen in handlungsleitendes Wissen. Die hypo-
thetische Überlegung „wenn wir den DEIG da schon 
gehabt hätten, wäre das vielleicht anders ausgegan-
gen“ ist nicht nur eine rückblickende Bewertung, son-
dern impliziert auch eine Handlungsempfehlung für 
zukünftige Situationen: In vergleichbaren Lagen sollte 
das DEIG als mögliche Alternative zur Schusswaffe in 
Betracht gezogen werden. Diese Übersetzung von Er-
fahrungen in Handlungswissen vollzieht sich auch in 
anderen Kontexten. Ein weiteres Beispiel findet sich 
etwa in der ‚Vorgeschichte‘ zu einem erfolgreichen 
DEIG-Einsatz: 

„Man muss dazu sagen, wir haben auch eine Vorge-
schichte, weil das Ganze ist ein Jahr vorher hier neben 
der Wache passiert, dass sich hier tatsächlich auch je-
mand angezündet (.) hatte, der dann brennend auf 
uns zu gerannt kam. Das heißt, wir haben da eh noch-
mal so ein bisschen, sind so ein bisschen sensibilisiert, 
weil wir das Ganze schon erlebt haben. Natürlich dem-
entsprechend auch die ganze Sache ernst genommen. 
Natürlich, Androhung muss man eh mal ernst neh-
men, aber wir gingen da ja nicht so Larifari-mäßig 
ran“. 

Auch hier wird die kollektive Dimension der Erfahrung 
betont („wir haben auch eine Vorgeschichte“, „wir ha-
ben da eh nochmal so ein bisschen, sind so ein biss-
chen sensibilisiert“) und die daraus resultierende ver-
änderte Handlungsorientierung verdeutlicht („wir 
gingen da ja nicht so Larifari-mäßig ran“). Diese geteil-
ten Erfahrungen und deren Verarbeitung führen zur 
Entwicklung informeller Regeln und lokaler Einsatz-
philosophien, die neben den formalen Dienstanwei-
sungen eine wichtige handlungsleitende Funktion 
übernehmen. In den Dienstgruppen etablieren sich 
bestimmte Wenn-Dann-Konstruktionen, die spezifi-
sche Situationsmerkmale mit empfohlenen Hand-
lungsoptionen verknüpfen. 

„Theoretisch werden wir dazu geschult, die Harpunen 
rauszuholen. In der Praxis sieht es so aus, dass wir in 
der Regel einen Notarzt kommen lassen. (..) Und bei 
Strom muss er eh dann ins Krankenhaus. Und wenn 
die einmal drin sind, sind die drin. Ob wir die jetzt 
rausholen, wenn der, keine Ahnung, auch Medika-
mente nimmt und wir dann eine unkontrollierte Blu-
tung haben bei sehr ungünstigen Stellen. (...).“ 

Besonders relevant ist hier die lokale Interpretation 
des DEIG-Einsatzes als sogenannter ‚Stromunfall‘, der 
eine medizinische Nachsorge erforderlich macht. O-
der wie die Interviewte Person weiter ausführt: 

„Muss, wegen dem Strom. Der muss dann halt unbe-
dingt nochmal angeschlossen werden, weil wegen 
Herz. Man sagt ja, es gibt ja, keine Ahnung, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist. Aber durch den Strom halt 
zu Kammerflimmern oder zu Kardioproblemen kom-
men kann.“ 

Diese Interpretation steht im Kontrast zur offiziellen 
Bewertung des DEIG-Einsatzes, der laut Herstelleran-
gaben und Schulungsunterlagen nicht primär als me-
dizinischer Notfall oder Stromunfall klassifiziert wird. 
Die Beamten haben hier eine eigene Risikobewertung 
entwickelt, die zu einer vorsichtigeren Handhabung 
führt als formal vorgesehen. 
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Ein weiteres Beispiel für lokale Abweichungen von of-
fiziellen Vorgaben zeigt sich in der Praxis des ‚dualen 
Systems‘ oder der sogenannten ‚Mischbewaffnung‘ 
bei Bedrohungslagen: 

„Es gibt halt die Vorgabe, dass wenn ein DEIG getragen 
wird, dass beide Streifenpartner einen DEIG führen 
müssen. Ist auch aus fortbildungstechnischer Sicht 
nicht immer umsetzbar, weil wir bekommen jedes 
Jahr so roundabout 5 bis 10 neue Leute. Die sind alle 
am DEIG nicht ausgebildet. Im Prinzip laufen dann die 
Fortbildungen. Klar, die kriegen dann Prio dafür, also 
die ersten sechs Monate tragen die keinen DEIG. Und 
laut Vorschrift wäre es dann so, dass beide keinen tra-
gen dürften. (..) Wir machen das dann so, dass dann 
trotzdem einer den DEIG trägt. (..) Das ist halt nicht 
vorschriftskonform. Ist aber praktisch deutlich siche-
rer, wenn zumindest einer den hat.“ 

Hier hat sich eine pragmatische Anpassung der forma-
len Vorgabe entwickelt, die die praktische Einsatzfä-
higkeit über die strikte Befolgung der Vorschrift stellt. 
Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben 
eine eigene Abwägung zwischen Vorschriftskonformi-
tät und praktischer Sicherheit vorgenommen. Diese 
informellen Regeln sind nicht willkürlich, sondern ba-
sieren auf einer kritischen Reflexion der formalen Vor-
gaben vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen 
und lokaler Bedingungen. Sie werden innerhalb der 
Dienstgruppen weitergegeben und etablieren sich als 
Teil des kollektiven Handlungswissens, das für die tat-
sächliche DEIG-Praxis oft handlungsleitender ist als 
die formalen Schulungsinhalte. 

Damit wird insgesamt deutlich, dass kollektive Erfah-
rungen und deren Verarbeitung nicht einfach passive 
Erinnerungen sind, sondern aktive Elemente in der 
Konstruktion polizeilicher Handlungsroutinen. Dieser 
Transformationsprozess von der Erfahrung zur Praxis 
vollzieht sich in mehreren Stufen: 

1. Emotionales Erleben: Die unmittelbare, oft emo-
tional belastende Erfahrung eines kritischen Ein-
satzes (wie des tödlichen Schusswaffenge-
brauchs) 

2. Kollektive Verarbeitung: Die gemeinsame Refle-
xion und Diskussion dieser Erfahrung innerhalb 
der Dienstgruppe 

3. Narrative Integration: Die Einbettung der Erfah-
rung in eine Erzählung oder einen Fall, der weiter-
gegeben wird und über die unmittelbar Beteilig-
ten hinaus wirkt 

 

4. Konstruktion von Alternativszenarien: Die ge-
dankliche Durchspielung alternativer Hand-
lungsoptionen oder Einsatzmittel (wie des DEIG) 

5. Ableitung von Handlungsempfehlungen: Die 
Transformation dieser Überlegungen in konkrete 
Empfehlungen für zukünftige Einsätze 

6. Etablierung informeller Regeln: Die Verfestigung 
dieser Empfehlungen zu geteilten, oft unge-
schriebenen Handlungsregeln oder -routinen 

Dieser Prozess ist für das Verständnis der tatsächli-
chen DEIG-Praxis von zentraler Bedeutung, da er ver-
deutlicht, wie jenseits der formalen Ausbildung und 
Dienstanweisungen ein praxisrelevantes Handlungs-
wissen entsteht, das die konkrete Einsatzpraxis maß-
geblich prägt. 

Die kollektiven Erfahrungen und die daraus resultie-
renden informellen Regeln und Handlungsroutinen 
sind dabei nicht statisch, sondern werden durch neue 
Erfahrungen kontinuierlich weiterentwickelt und an-
gepasst. Sie bilden einen dynamischen Teil der loka-
len Ordnung, der in enger Wechselwirkung mit den 
formalen Strukturen und individuellen Kompetenzen 
der Beamtinnen und Beamten steht. 

Individuelle und professionelle Voraussetzungen 
als Rahmenbedingung 

Die individuellen Merkmale der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten erweisen neben der im vorheri-
gen Abschnitt ausgebreiteten lokalen Ordnung als die 
zentralen Einflussfaktoren für die konkrete Einsatz-
praxis des DEIG. Ihre Bedeutung zeigt sich dabei nicht 
nur in der grundsätzlichen Entscheidung für oder ge-
gen den DEIG-Einsatz, sondern auch in der Art und 
Weise seiner Anwendung. Dabei lassen sich verschie-
dene Kompetenzbereiche unterscheiden, die in der 
Praxis eng miteinander verwoben sind und sich wech-
selseitig beeinflussen. Dies zeigt sich besonders bei 
der Abwägung, ob in einer konkreten Situation das 
DEIG zum Einsatz kommen soll. Eine interviewte Per-
son beschreibt diesen Zusammenhang zwischen indi-
viduellen Voraussetzungen und Einsatzentscheidung: 

„Ja, und der DEIG ist natürlich dann noch für uns ganz 
gut da, wenn wir zum Beispiel einfach körperlich un-
terlegen sind bei vielen Situationen.“ 

Diese Aussage verdeutlicht, dass das DEIG nicht nur 
ein weiteres Einsatzmittel im polizeilichen Repertoire 
darstellt, sondern in bestimmten Situationen einen 
Ausgleich für individuelle körperliche Dispositionen 
schaffen kann. Im Folgenden werden die verschiede-
nen Dimensionen individueller und professioneller 
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Voraussetzungen näher beleuchtet, die die DEIG-Pra-
xis beeinflussen. 

Diensterfahrung 

Die allgemeine Diensterfahrung bildet eine wesentli-
che Grundlage für den Umgang mit dem DEIG. Sie ma-
nifestiert sich vor allem in der Fähigkeit zur frühzeiti-
gen Situationseinschätzung und -antizipation. Eine in-
terviewte Person beschreibt, wie sich Berufserfahrung 
auf die Situationseinschätzung auswirkt: 

„Dass wir halt üben, mit diesen Leuten umzugehen in 
so Situationen. Für mich jetzt unspektakulär, weil ich 
habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, aber gerade 
für die Neuen, die jetzt Berufsanfänger sind, gerade 
neu fertig sind, ist es natürlich super.“ 

Sie fährt fort und beschreibt, wie diese Erfahrung die 
Einschätzung polizeilicher Interventionspunkte er-
möglicht: 

„Okay, hier würde nicht verbal mehr funktionieren. Da 
muss man dann schon entweder zu körperlicher Ge-
walt oder zu anderen Hilfsmitteln greifen.“ 

Diese erfahrungsbasierte Antizipationsfähigkeit er-
möglicht es den Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten, potenzielle Entwicklungen einer Situation bereits 
im Vorfeld zu erkennen und entsprechende taktische 
Vorbereitungen zu treffen. Dies betrifft sowohl die 
grundsätzliche Entscheidung, ob das DEIG überhaupt 
in Betracht gezogen wird, als auch die konkrete Posi-
tionierung und taktische Abstimmung im Team. Be-
sonders relevant erscheinen dabei auch spezifische 
Vorerfahrungen aus anderen polizeilichen Verwen-
dungen. Beamtinnen und Beamte mit Erfahrung in der 
Einsatzhundertschaft oder anderen spezialisierten 
Einheiten bringen oft eine besondere taktische Kom-
petenz mit und sind im Umgang mit verschiedenen 
Einsatzmitteln geschult, wie eine interviewte Person 
erläutert: 

„Aber hier, ich war fünf Jahre in der Einsatzhundert-
schaft, da sind die Maßstäbe ein bisschen höher ge-
stellt. Da hat man auch, da verlangt man viel mehr ab, 
dass die Leute vernünftig den Stock benutzen.“ 

Diese Aussage verdeutlicht, dass die Erfahrung in spe-
zialisierten Einheiten nicht nur zusätzliche Kompeten-
zen mit sich bringt, sondern auch höhere Standards 
im Umgang mit Einsatzmitteln etabliert. Dies betrifft 
auch die Erwartungen an die eigene professionelle 
Praxis und die der Kolleginnen und Kollegen, wie die 
interviewte Person weiter ausführt: 

„Klar, Pfeffer führt man noch mit, aber (..) im Prinzip 
ist das unser Einsatzmittel. (..) Deswegen erwartet 
man da schon, dass die Leute richtig firm und auch 
vernünftig das Ding benutzen können. Ohne halt ei-
gene Kollegen zu verletzen.“ 

Neben der besseren ‚theoretischen‘ Ausbildung be-
richten die Interviewten – speziell die mit vorheriger 
Berufserfahrung in einer Einsatzhundertschaft – auch, 
dass die konkrete Einsatzerfahrung mit Zwangsmit-
teln eine wichtige Rolle spielt, um bestimmte Einsatz-
mittel kompetent in konkreten Einsatzsituationen an-
wenden zu können. Die Kompetenz im Umgang mit 
dem DEIG ist somit nicht nur eine Frage der formalen 
Ausbildung, sondern entwickelt sich wesentlich durch 
praktische Erfahrung und idealerweise durch kontinu-
ierliches Training. 

Kommunikative Kompetenz 

Kommunikative Kompetenz ist neben der professio-
nellen Erfahrung grundlegend für die polizeiliche Ar-
beit. Gerade im Zusammenhang mit dem DEIG kommt 
ihr besondere Bedeutung zu, und das unter mehreren 
Gesichtspunkten. Die Interviews zeigen, dass die Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten ein ausgeprägtes 
Bewusstsein für die zentrale Rolle der Kommunika-
tion haben: „Also Kommunikation ist ja das A und O, 
wie ich das ankündige.“ 

Diese grundsätzliche Einschätzung wird differenziert 
betrachtet, wenn es speziell um das DEIG geht: 

„Aber beim TASER natürlich ist es schon eine andere 
Sache, wenn ich sage, ich setze sonst den TASER ein 
oder ich TASERe sie sonst oder sie kriegen sonst Strom 
ab oder so. Es kommt immer darauf an, wie man das 
kommuniziert.“ 

Besonders hervorzuheben sind zwei Aspekte kommu-
nikativer Kompetenz, die im Zusammenhang mit dem 
DEIG relevant sind. Zum einen die Bedeutung deeska-
lativer Kommunikation: Bereits die überzeugende ver-
bale Androhung des möglichen DEIG-Einsatzes kann 
oft zur Lösung der Situation führen. Eine interviewte 
Person beschreibt die Bedeutung der richtigen An-
sprache wie folgt: 

„Ja, also ich schreie die Leute halt an. [...] Also das 
muss schon nachdrücklich sein. Ich meine, so wird es 
uns ja auch gelehrt oder beigebracht. Aber das bringt 
natürlich jetzt nichts, wenn ich sage, ja, übrigens, 
wenn du jetzt nicht davon ausübst, dann könnte es ja 
auch sein, dass ich dich jetzt TASER. Das muss ja schon 
mit Nachdruck halt sein.“ 
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Die interviewte Person betont dabei auch die Bedeu-
tung des gesamten Auftretens: „Und da muss ich auch 
entschlossen dastehen.“ Diese Kombination aus ver-
baler Kommunikation und entschlossenem Auftreten, 
also nonverbaler Begleitung der Worte, kann in vielen 
Fällen bereits zur Deeskalation einer Situation beitra-
gen. 

Zum anderen ist damit auch eine Form der strategi-
schen Kommunikation angesprochen, die man als 
durchsetzungsfähige und situativangepasste Kom-
munikation bezeichnen kann: Die Kommunikation 
muss auch unter Stress klar und autoritativ erfolgen 
können. Dies umfasst sowohl die verbale Dimension 
als auch Körpersprache und das generelle Auftreten. 

„Also dann schon auf das Nötigste begrenzen, so be-
ruhig dich oder ich taser dich oder du kriegst Strom, 
halt so etwas Eindrückliches, worunter die sich auch 
etwas vorstellen können.“ 

Diese Aussage zeigt, dass in Stresssituationen die 
Kommunikation auf wesentliche, unmissverständli-
che Botschaften reduziert werden muss. Die Polizei-
beamten und Polizeibeamtinnen scheinen dabei ein 
ausgeprägtes Bewusstsein für die Wirkung unter-
schiedlicher Formulierungen zu haben und wählen 
bewusst solche, die beim Gegenüber eine möglichst 
konkrete Vorstellung der Konsequenzen hervorrufen. 
Die kommunikativen Kompetenzen sind dabei eng 
mit der Fähigkeit zur Situationseinschätzung verbun-
den. Das frühzeitige Erkennen von Eskalationspoten-
zialen und die angemessene kommunikative Reaktion 
darauf erweisen sich als zentrale Elemente einer pro-
fessionellen DEIG-Praxis. Die Beamtinnen und Beam-
ten müssen in der Lage sein, ihre Kommunikation si-
tuativ anzupassen und zwischen verschiedenen kom-
munikativen Registern zu wechseln, wie eine inter-
viewte Person beschreibt: 

„Das eher, würde ich auch sagen, dass es eher auf die 
Kommunikation dann drauf ankommt. Natürlich, 
wenn ich irgendwie, man weiß ja, wie man mit jeman-
dem kommunizieren muss und dann merke ich auch 
schon, okay, wenn ich jetzt noch eine Sache sage, 
dann geht der mir gleich an die Decke. (.) Das kommt 
auch immer drauf an, auf was für einer Ebene man ge-
rade mit demjenigen ist.“ 

Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur Beziehungsge-
staltung (zum polizeilichen Gegenüber) und zum be-
wussten Umgang mit der eigenen kommunikativen 
Position zeigt sich auch in der Bereitschaft, in be-
stimmten Situationen die kommunikative Führung an 
Kolleginnen oder Kollegen abzugeben: 

„Also manchmal merke ich dann auch, also ich würde 
eigentlich sagen, dass ich kommunikativ gut mit den 
Leuten umgehen kann, aber manchmal merke ich 
auch, okay, ich werde hier gerade sauer, dann ziehe 
ich mich lieber zurück und dann lasse ich meinen Kol-
legen das übernehmen. Oder meine Kollegin, je nach-
dem, wie ich unterwegs bin.“ 

Körperliche Kompetenz 

Die körperlichen Kompetenzen, vor allem die allge-
meine körperliche Fitness und die technischen Fertig-
keiten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten be-
einflussen nicht nur ihre unmittelbare Handlungsfä-
higkeit, sondern auch ihre Entscheidung für oder ge-
gen den DEIG-Einsatz. Die Interviews zeigen, dass das 
Bewusstsein für die eigenen körperlichen Möglichkei-
ten und Grenzen ein wichtiger Faktor bei der Einsatz-
entscheidung ist: 

„Oder je nach, also gegenüber, wenn das jetzt eine 
zierliche Frau ist, dann würde ich das glaube ich auch 
ohne Taser, weil ich mir das selber zutraue, als Person 
dann mit dem Widerstand klar zu kommen, falls einer 
kommt.“ 

Umgekehrt kann das DEIG als Kompensationsmög-
lichkeit für körperliche Unterlegenheit dienen, wie 
dieselbe Person erläutert: 

„Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwo hin gerufen 
werde und das polizeiliche Gegenüber ist so ein 2 Me-
ter Riese durchtrainiert und Kampfsportler, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Taser ziehe, viel 
höher, als wenn da jetzt ein ebenbürtiger Mann hin-
geht. Das ist glaube ich schon, dass man so eine Eben-
bürtigkeit dann schafft. Okay, der ist deutlich trainier-
ter als ich, aber ich habe den Taser und schaffe es 
trotzdem dann, die Situation zu lösen. (.)“ 

Diese Aussage verdeutlicht, dass das DEIG nicht nur 
als neutrales Einsatzmittel gesehen wird, sondern als 
ein Instrument, das etwaige Asymmetrien in körperli-
chen Konfrontationen ausgleichen kann. Es geht da-
bei nicht nur um die faktische physische Unterlegen-
heit, sondern auch um die subjektive Einschätzung 
der eigenen Handlungsfähigkeit in der konkreten Situ-
ation. Diese Kompensationsfunktion wird vor allem 
durch die spezifische Distanzwirkung des DEIG ermög-
licht, die einen qualitativen, nicht nur graduellen Un-
terschied zu anderen Einsatzmitteln darstellt. Wäh-
rend klassische Mittel unmittelbaren Zwangs wie der 
Einsatzmehrzweckstock einen direkten Körperkon-
takt erfordern – und damit auch ein erhöhtes Risiko 
für die eingreifenden Beamten und Beamtinnen ber-
gen –, ermöglicht das DEIG die Anwendung von Zwang 
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aus einer Entfernung von mehreren Metern. Die tech-
nischen Fertigkeiten im Umgang mit dem DEIG selbst 
sind ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Dazu 
gehört nicht nur die sichere Handhabung des Geräts, 
sondern auch das Wissen um seine technischen Mög-
lichkeiten und Grenzen. Auch hier zeigen die Inter-
views, dass für die Handhabungssicherheit regelmäßi-
ges Training unerlässlich ist. In diesem Zusammen-
hang entgegnet eine interviewte Person auf die Frage, 
ob die Trainings am DEIG sowohl unter quantitativen 
als auch qualitativen Gesichtspunkten ausreichend 
sind: 

„Überschaubar, aber ich finde das gut. Allein um noch-
mal das Ding abzufeuern, nochmal so ein bisschen zu 
gucken, okay, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt 
meine Handfeuerwaffe in der Hand habe, wo ich den 
Körper gerade lasse und die Visierung in einer Linie ist. 
Beim DEIG muss ich mich ja so leicht so rein, um diese 
beiden Punkte zu treffen. Das ist halt schon von der 
Motorik halt auch ein bisschen anders.“ 

Die notwendige Anpassung der körperlichen Haltung 
und Bewegung beim DEIG-Einsatz verdeutlicht, dass 
die effektive Nutzung dieses Einsatzmittels spezifi-
sche motorische Kompetenzen erfordert, die sich von 
denen beim Umgang mit anderen Einsatzmitteln un-
terscheiden. Dies wirft erneut die Frage nach der Häu-
figkeit und Intensität des Trainings auf, wie dieselbe 
Person weiter ausführt: 

„Ich meine, wenn wir schießen gehen, dann knallen 
wir da auch 200, 300 Patronen weg. (.)Braucht man 
aber auch. Und das ist jedes Mal, ich glaube wir schie-
ßen zwei Mal pro Jahr hier, (...) um dieses Gefühl zu 
kriegen, um sich sicherer zu fühlen. Weil das Treffer-
bild, das entscheidet am Ende über Erfolg und Misser-
folg. Und einfach nochmal dieses Gefühl zu kriegen, 
weil der Abzug bei der P99, das ist halt nur so eine 
Zunge, und bei dem DEIG ist das ja eine durchgehende 
Fläche mit so einer kleinen Erhebung.“ 

Diese Aussage macht deutlich, dass die körperliche 
Kompetenz im Umgang mit dem DEIG nicht als einma-
lig erworben betrachtet wird, sondern kontinuierlich 
durch regelmäßiges Training aufrechterhalten wer-
den muss. Die Betonung des „Gefühls“ und der moto-
rischen Unterschiede zwischen verschiedenen Ein-
satzmitteln zeigt, dass es sich hier um inkorporiertes 
praktisches Wissen handelt, das nicht allein durch 
theoretische Schulung vermittelt werden kann. 

Gleichzeitig muss aber auch betont werden, dass die 
Verfügbarkeit alternativer körperlicher Techniken das 
Handlungsrepertoire der Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten erweitert. Diejenigen mit guter Aus-
bildung in Selbstverteidigung und körperlichen 
Zwangstechniken können situations- und personen-
abhängig zwischen verschiedenen Optionen wählen. 
Dies kann in manchen Fällen den DEIG-Einsatz ver-
meiden und andere Interventionsformen ermögli-
chen: 

„Man kann mit dem Schlagschock gewisse Hebel ver-
wenden, dann ist der Arm auch relativ sicher. Das ist 
aber schon schmerzhafter für die andere Person, weil 
das sind dann ja Hebelkräfte und vielleicht tut es in 
dem Moment nicht weh, aber am nächsten Tag tut es 
auf jeden Fall weh.“ 

Diese Aussage veranschaulicht, dass die Entscheidung 
für ein bestimmtes Einsatzmittel auch von der Abwä-
gung verschiedener Interventionsfolgen beeinflusst 
wird – in diesem Fall der unterschiedlichen Arten von 
Schmerz und Verletzungen, die mit verschiedenen 
Techniken verbunden sind. 

Insgesamt wird also deutlich, dass die individuellen 
und professionellen Voraussetzungen der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten einen wesentlichen 
Rahmen der DEIG-Praxis bilden. Sie beeinflussen nicht 
nur die grundsätzliche Entscheidung für oder gegen 
den DEIG-Einsatz, sondern auch die konkrete Art und 
Weise seiner Anwendung. Berufliche Erfahrung, kom-
munikative Kompetenzen und körperliche Fähigkei-
ten wirken dabei nicht isoliert, sondern in einem kom-
plexen Zusammenspiel, das die situative Einsatzent-
scheidung prägt. 

Bewertungs- und Deutungsmuster 

Die vorangegangenen Abschnitte haben die Bedeu-
tung der lokalen Ordnung sowie der individuellen 
Merkmale der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
für die DEIG-Praxis dargestellt. Neben diesen beiden 
Dimensionen erweisen sich die grundlegenden Deu-
tungs- und Bewertungsmuster, die mit dem DEIG ver-
bunden sind, als dritte zentrale Rahmenbedingungen. 
Diese kognitiven Schemata prägen maßgeblich, wie 
das Einsatzmittel kategorisiert, bewertet und in das 
polizeiliche Handlungsrepertoire eingeordnet wird. 

Die Frage nach den Deutungsmustern berühren 
gleichzeitig aber auch einen Kernaspekt der DEIG-In-
tegration in die polizeiliche Praxis: Was ist das DEIG ei-
gentlich? Wie wird es kategorisiert und konzeptuali-
siert? Wird es primär als Waffe oder als Hilfsmittel ver-
standen? Welche Wirkmechanismen werden ihm zu-
geschrieben? Diese grundlegenden Bewertungen ha-
ben unmittelbare Auswirkungen auf die Definition ein-
satzrelevanter Aspekte: Was als angemessene 
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Androhung gilt, in welchen Situationen ein DEIG-Ein-
satz gerechtfertigt erscheint und wie das DEIG im Ver-
hältnis zu anderen Einsatzmitteln bewertet wird. 

Das DEIG als ‚Multifunktionstool‘ 

Ein zentrales Muster, das in den Interviews wiederholt 
hervortritt, ist die Bewertung des DEIG als multifunk-
tionales Einsatzmittel, das über eine isolierbare Ein-
zelfunktion hinausgeht. Im Gegensatz zur formalen 
Kategorisierung wird das DEIG in der praktischen Deu-
tung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu 
einem vielseitigen ‚Multifunktionstool‘, das verschie-
dene polizeiliche Aufgaben unterstützt. Besonders 
deutlich wird diese Multifunktionalität in der Be-
schreibung der technischen Handlungsangebote des 
DEIG – also jenen Eigenschaften, die bestimmte Nut-
zungsweisen nahelegen oder ‚anbieten‘. Eine inter-
viewte Person beschreibt beispielsweise, wie das DEIG 
über seinen eigentlichen Einsatzzweck hinaus ver-
wendet wird: 

„Das macht es ja auch für die Kollegen viel bewusster, 
dass die, also sind wir mal ehrlich, die, wenn wir Ge-
bäude durchsuchen, wenn da ein Einbrecher ist, dann 
gehen wir auch oft aufs duale System und benutzen 
das Ding einfach auch als Taschenlampe.“ 

Diese Aussage verdeutlicht, wie die technische Gestal-
tung des DEIG – in diesem Fall die integrierte Taschen-
lampe – bestimmte Praktiken nahelegt, die über den 
intendierten Einsatzzweck hinausgehen. Der Beamte 
spricht dies direkt an:  

„Wir missbrauchen das Ding komplett. Der DEIG ist 
halt so vielseitig.“ 

Die angesprochene Vielseitigkeit ist kein neutrales 
Merkmal, sondern verändert die Art und Weise, wie 
das Gerät in den polizeilichen Alltag integriert wird, 
welche Funktionen ihm zugeschrieben werden und 
welche Funktionen es in der Konsequenz faktisch 
übernimmt. Das DEIG wird hier nicht nur als Distan-
zelektroimpulsgerät gedeutet und genutzt, sondern 
gleichzeitig auch als Beleuchtungsinstrument bei 
Durchsuchungen. Diese zweckentfremdete Nutzung 
zeigt, wie das im DEIG materialisierte Skript (2.3) in der 
Praxis kreativ angeeignet und transformiert wird. Das 
ursprünglich als Zwangsmittel konzipierte Gerät wird 
zum alltäglichen Hilfsmittel umgedeutet – eine 
emergente Aneignungs- und Anwendungspraktik, die 
weder vorhergesehen noch intendiert war, aber durch 
die technischen Eigenschaften des Geräts ermöglicht 
wird. 

Eine zentrale Deutungsdimension ist zudem die Wahr-
nehmung des DEIG als handlungsentlastendes Ele-
ment. Das Gerät wird als Instrument beschrieben, das 
in besonders herausfordernden Situationen neue 
Handlungsoptionen eröffnet und damit den Hand-
lungsdruck reduziert. Eine interviewte Person formu-
liert diese Perspektive folgendermaßen: 

„Also, wenn eine Person bewaffnet ist, dann ist der 
EMS fast kein geeignetes Einsatzmittel. Also, kann ich 
mir nur ganz wenige Situationen vorstellen, wo ich 
dann mit dem EMS irgendwo dran gehen würde, oder 
ganz ohne. Also, schwierig auf jeden Fall, ja. Ne, es ist 
schon, wir haben uns früher immer, also bevor der ein-
geführt wurde, haben wir uns gefragt, welche Lücke 
der schließen soll, der DEIG. Also, zwischen Schuss-
waffe EMS war immer so, ja, ist da wirklich eine Lücke, 
die man so, boah schwierig, aber ja jetzt seit wir das 
Gerät haben, ist es wirklich, wir stellen es immer wie-
der fest, dass das es eine Lücke gab.“ 

Diese Aussage zeigt, dass das DEIG in der Deutung der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine zuvor 
nicht wahrgenommene oder zumindest unterschätzte 
Lücke im Einsatzmittelspektrum schließt. Besonders 
interessant ist dabei die retrospektive, also rück-
schauende Neubewertung: Was zuvor nicht als Defizit 
erschien („wir haben uns gefragt, welche Lücke der 
schließen soll“), wird nach der Integration des DEIG 
als offensichtliche Lücke erkannt („wir stellen es im-
mer wieder fest, dass das es eine Lücke gab“). Diese 
Deutung des DEIG als handlungsentlastendes Ele-
ment findet sich auch in der Charakterisierung als ‚Be-
ruhigungsmittel‘ – allerdings nicht im Sinne seiner 
Wirkung auf das polizeiliche Gegenüber, sondern auf 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst: 

„Bietet natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen 
Sicherheit, die dann vor der Haustür stehen und auf-
passen müssen, dass er nicht rauskommt. Eine ge-
wisse Sicherheit, wenn man weiß, okay, vielleicht, 
wenn der die Tür aufmacht, gibt es hier noch eine Op-
tion, dass das nicht unschön ausgeht mit dem Schuss-
waffengebrauch. Sondern, dass wir das noch vorher 
abwenden können. Also, ich finde auch eine beruhi-
gende Wirkung für Kolleginnen und Kollegen, dass 
man dieses Gerät einfach dabeihat.“ 

Die „beruhigende Wirkung“, die die interviewte Per-
son dem DEIG zuschreibt, entsteht dabei nicht primär 
durch den tatsächlichen Einsatz des DEIG, sondern 
durch seine bloße Präsenz und das Wissen um seine 
potenzielle Wirkung. Das DEIG erweitert in der Wahr-
nehmung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
den Handlungsspielraum und reduziert dadurch das 
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Gefühl, in kritischen Situationen möglicherweise nur 
zwischen unzureichenden Optionen wählen zu kön-
nen. Gleichzeitig wird in den Interviews aber auch 
deutlich, dass das DEIG zwar als „Beruhigungsmittel“ 
nicht jedoch als „Allheilmittel“ oder „Lebensversiche-
rung“ gedeutet wird. Die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten sind sich der Grenzen des Einsatzmittels 
bewusst: 

„Der DEIG, der ist ja zum Beispiel, für uns wird das ja 
auch gelehrt, den nicht zu benutzen oder den nicht als 
das Mittel, als das effektivste Mittel zum Beispiel ge-
gen Messertäter zu sehen, weil es ist halt keine Le-
bensversicherung. Deswegen würde ich auch immer 
so eine Mischbesatzung am besten aussehen, also je-
mand, der mit einer Waffe da steht und jemand, der 
mit dem DEIG da steht. Weil im Endeffekt, wenn der 
DEIG nicht funktioniert, kann man immer noch die 
Waffe benutzen. Aber dann habe ich erstmal diese 
Rückversicherung.“ 

Diese differenzierte Einschätzung zeigt ein nuancier-
tes Deutungsmuster: Das DEIG wird zwar als wertvolle 
Handlungsoption wahrgenommen, jedoch nicht als 
Ersatz für andere Einsatzmittel oder als absolute Ga-
rantie für einen sicheren Einsatzverlauf. Vielmehr wird 
er in ein komplexes taktisches Arrangement eingebet-
tet, in dem verschiedene Einsatzmittel komplementär 
eingesetzt werden. 

Neben dieser handlungsentlastenden Bewertung wird 
das DEIG auch als Kommunikationsverstärker und 
körperliche Erweiterung gedeutet. Das DEIG fungiert 
in der Wahrnehmung der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten als Kommunikationsverstärker, indem er 
den verbalen Aufforderungen zusätzliches Gewicht 
(„Bilder“) verleiht. Diese Verstärkung wird nicht nur 
als additive Ergänzung verstanden, sondern als quali-
tative Transformation der Kommunikationssituation: 
Das DEIG schafft einen neuen Kommunikationsrah-
men, in dem Androhungen eine erhöhte Glaubwürdig-
keit und Durchsetzungskraft erhalten. Besonders 
deutlich wird dies in Situationen, in denen die verbale 
Kommunikation allein nicht ausreicht, etwa bei Perso-
nen in psychischen Ausnahmesituationen: 

„Also in der Situation halt nicht, da hat es nicht funkti-
oniert, wir hatten das aber schon mal, dass es tatsäch-
lich dann auch der Moment war, wo man dann ge-
merkt hat, okay, da ist die Aufmerksamkeit dann wie-
der da. Also auch psychisch erkrankte Personen, da 
mussten wir nicht einsetzen, aber war auch eine ähn-
liche Bedrohungssituation, er hat einen Vorschlag-
hammer in der Hand und ist aber tatsächlich, auf 
Worte ist er quasi gar nicht eingegangen und erst beim 

Benutzen des Arcs, als er dieses Stromgeräusch ge-
hört hat, hat er das quasi mitbekommen, realisiert 
und hat dann auch tatsächlich gemacht, was wir ge-
sagt haben.“ 

In diesem Fall wird dem DEIG zugeschrieben, dass er 
eine Kommunikationsbarriere durchbrochen hat, die 
mit rein verbalen Mitteln nicht zu überwinden war. 
Das akustische Signal des Lichtbogens (Arc) hat auf ei-
ner sinnlichen, non verbalen und nicht-sprachlichen 
Ebene eine Aufmerksamkeit erzeugt, die verbal nicht 
hergestellt werden konnte. Das DEIG wirkt hier in der 
Deutung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
nicht primär durch tatsächlichen Zwang, sondern 
durch seine kommunikative Funktion, die zunächst 
rein physische Artikulation potenzieller Zwangsmaß-
nahmen. 

Parallel dazu wird das DEIG als Verstärkung des Kör-
pers gedeutet. Er erweitert in der Wahrnehmung der 
Beamtinnen und Beamten die körperlichen Hand-
lungsmöglichkeiten und kompensiert potenzielle kör-
perliche Unterlegenheit: 

„Ja, und der DEIG ist natürlich dann noch für uns ganz 
gut da, wenn wir zum Beispiel einfach körperlich un-
terlegen sind bei vielen Situationen. (.) Also ich kann 
mich da an eine Situation erinnern, das war jetzt, das 
ist jetzt zwei Monate her ungefähr, da ist hier eine Ver-
lobungsfeier außer Kontrolle geraten. (.) Und die Fa-
milienmitglieder haben sich da gegenseitig angegrif-
fen und als die Kollegen ankamen, sind die unmittel-
bar angegriffen worden.[…] Und die waren halt ein-
fach erstmal in der Unterzahl, vor allem wenn man so 
hinterrücks angegriffen wird. [..] Und dann hat mein 
Chef den einen Kollegen da weggezogen, dass kurz 
Platz war und dann hat er den TASER eingesetzt. Und 
das hat dann Wirkung gezeigt. Der ist dann auch zu 
Boden gegangen und konnte dann gefesselt werden. 
Was anderes hat in dem Moment aber keine Wirkung 
gezeigt, weil die haben sich da eins zu eins geprügelt, 
mein Kollege mit dem EMS-A in der Hand und das hat 
keine Wirkung gezeigt.“ 

Das DEIG erscheint hier in der Deutung der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten als technische Erweite-
rung des Körpers, die dessen Handlungsmöglichkei-
ten erheblich erweitert. Die Formulierung einer ande-
ren interviewten Person – „Das ist glaube ich schon, 
dass man so eine Ebenbürtigkeit dann schafft“ – un-
terstreicht diese Deutung des DEIG als körperliche Er-
weiterung, die eine zuvor bestehende Asymmetrie 
ausgleicht. Diese Deutung lässt sich zugespitzt als pro-
thetische Funktion beschreiben: Das DEIG wird zum 
technischen Ersatz für körperliche Kraft. Er schafft in 
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der Wahrnehmung der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten eine künstliche Ebenbürtigkeit, die es er-
möglicht, auch in körperlich asymmetrischen Situati-
onen handlungsfähig zu bleiben. 

Das DEIG als Instrument zur Sicherheitsproduktion 

Ein weiteres zentrales Deutungsmuster, das eng mit 
der zuvor diskutierten Multifunktionalität und der be-
ruhigenden Wirkung verbunden ist, aber einen eigen-
ständigen Interpretationsrahmen bildet, ist die Be-
wertung des DEIG als Instrument zur Produktion von 
Sicherheit. Diese Sicherheit bezieht sich sowohl auf 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst als 
auch auf das polizeiliche Gegenüber und unbeteiligte 
Dritte. Diese Deutung stützt sich vor allem auf die ge-
machte Erfahrung, dass das DEIG ein effektives Instru-
ment zur Wahrung einer sicheren Distanz ist. Durch 
seine Wirkung aus der Entfernung ermöglicht das 
DEIG die Vermeidung des direkten körperlichen Kon-
takts, was als eine entscheidende Sicherheitsreserve 
in potenziell gefährlichen Situationen beschrieben 
wird: 

„Und dann durch den Taser könnte man halt diese 
Distanz überbrücken, wo man quasi sich selber 
schützt, also bevor der einen angreift oder so.“ 

Die Möglichkeit, aus der Distanz zu agieren, wird als 
fundamentaler Sicherheitsfaktor erlebt, der das Ri-
siko einer Verletzung signifikant reduziert: 

„Man kann auf Distanz bleiben. Und unter Eigensiche-
rungsaspekten kann man dann schon sehr gut vorge-
hen.“ 

Im Gegensatz zu anderen Einsatzmitteln wie dem Ein-
satzmehrzweckstock (EMS) ermöglicht das DEIG in der 
Deutung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
eine Intervention ohne unmittelbaren Körperkontakt: 

„Das Problem beim EMS ist ja, dass man in der Inter-
aktion, körperlichen Nahe, Interaktion mit dem Ge-
genüber eintreten muss. Das Schöne und auch irgend-
wie ein bisschen Tolle am DEIG ist ja, dass man die Dis-
tanz zum Gegenüber wahren kann und dass man nicht 
in diese körperliche Interaktion rein muss, wo man ge-
nau weiß, okay, ich werde verletzt.“ 

Diese Distanzwahrung wird nicht nur als taktischer 
Vorteil, sondern auch als psychologische Entlastung 
gedeutet. Das Wissen, nicht unmittelbar körperlich 
eingreifen zu müssen, reduziert das subjektive Bedro-
hungsgefühl und erhöht die Handlungssicherheit. 
Eine weitere Dimension des Sicherheitsdeutungsmus-
ters ist die Wahrnehmung des DEIG als Instrument 
zum Zeitgewinn und zur Schaffung von 

Handlungsraum. Der erfolgreiche DEIG-Einsatz ver-
schafft den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in 
ihrer Wahrnehmung eine zeitliche Pufferzone, in der 
sie sicher agieren können: 

„Und man hat erstmal diesen kleinen zeitlichen Rah-
men, diesen Puffer für uns, wo wir da rangehen kön-
nen, ohne uns zu verletzen und ohne ihn zu verletzen. 
(.) Also es ist schon auf jeden Fall ein großes Stück Si-
cherheit, was man da bekommt.“ 

Dieser Zeitgewinn ist besonders in dynamischen Ein-
satzsituationen von entscheidender Bedeutung, wie 
eine interviewte Person im Kontext einer eskalieren-
den Hochzeitsfeier beschreibt: 

„Wir hatten halt Glück, dass zu dem Zeitpunkt dann 
halt die nachfolgenden Kräfte dann halt auch eingrei-
fen konnten. Aber das hat uns diese 10 Sekunden ge-
geben, um halt, uns da neu aufzubauen.“ 

Die Schaffung dieser zeitlichen und räumlichen Puf-
ferzone ermöglicht eine kontrollierte Neuformierung 
und taktische Anpassung, was als ein entscheidender 
Sicherheitsfaktor in dynamischen Einsatzsituationen 
bewertet wird. Ein spezifischer Aspekt des Sicher-
heitsdeutungsmusters ist die Bewertung des DEIG als 
Instrument zur Reduktion tödlicher Einsatzverläufe. 
Das DEIG wird als Alternative zur Schusswaffe gedeu-
tet, die in bestimmten Situationen die Gefahr einer 
möglichen lebensbedrohlichen Verletzung verhindern 
kann. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, sondern 
auch um die des polizeilichen Gegenübers: 

„Um auch einfach das Risiko zu minimieren, Kollegen 
in die Bredouille zu bringen, zu schießen und im Worst 
Case das Gegenüber zu töten. Also auch das Gegen-
über, wenn es halt eine Ausnahmemutation ist, halt so 
zu Boden zu bringen und zu fixieren, um ihm auch das 
Leben zu retten.“ 

In dieser Deutung erscheint das DEIG als lebensretten-
des Instrument in doppelter Hinsicht: Er schützt so-
wohl die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor 
der belastenden Erfahrung eines tödlichen Schuss-
waffengebrauchs als auch das polizeiliche Gegenüber 
vor tödlichen Verletzungen. Damit ist auch die wahr-
genommene emotionale Entlastung angesprochen, 
die dem DEIG zugeschrieben wird. Gerade und vor al-
lem im Gegensatz zum Schusswaffeneinsatz wird der 
DEIG-Einsatz als weniger belastend und traumatisie-
rend gedeutet: 

„Nach dem TASER-Einsatz, da kräht halt gefühlt kein 
Hahn mehr nach, weil es ist halt einfach nichts so 
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gesehen passiert. Man hat keinen Menschen umge-
bracht, da sind alle zufrieden, glücklich und erleich-
tert aus diesem Einsatz rausgegangen, weil keiner ir-
gendwie verletzt worden ist.“ 

Diese emotionale Entlastung bezieht sich nicht nur 
auf die unmittelbare Einsatzsituation, sondern auch 
auf mögliche rechtliche und administrative Folgen: 

„Ja, also wenn ein Schuss fällt, dann ist ja schon, da 
kommt ja eine riesige Maschinerie, die dann dahinter 
folgt mit Befragungen, die werden beurlaubt. (..) Die 
sind erstmal beschuldigt in einem Strafverfahren, das 
ist bei einem Taser. (.) Wenn er Anzeige erstattet, kann 
er das natürlich machen, aber nicht von Grund auf.“ 

Das DEIG wird in dieser Deutung als Einsatzmittel 
wahrgenommen, das nicht nur körperliche Sicherheit 
produziert, sondern auch emotionale und rechtliche 
Sicherheit. Es reduziert die psychische Belastung der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und mini-
miert das Risiko rechtlicher Konsequenzen. Diese ver-
schiedenen Facetten der Sicherheitsproduktion – 
physische Sicherheit durch Distanzwahrung, zeitli-
cher und räumlicher Puffer, Reduktion tödlicher Ver-
läufe und emotionale Entlastung – verdichten sich zu 
einem kohärenten Deutungsmuster, das die Anwen-
dungspraxis des DEIG maßgeblich prägt. Das DEIG 
wird zum Instrument einer umfassenden Sicherheits-
produktion, die über die unmittelbare körperliche In-
tegrität hinausgeht und auch psychische und rechtli-
che Dimensionen umfasst. 

Diese umfassende Sicherheitsproduktion durch das 
DEIG steht jedoch in einem spannungsreichen Ver-
hältnis zu alternativen Sicherheitskonzepten. Vor al-
lem interviewte Polizeibeamte und Polizeibeamtin-
nen ohne DEIG-Ausstattung betonen andere Formen 
der Sicherheitsproduktion, die Aspekte wie Erfahrung, 
Kommunikation und taktisches Geschick stärker ins 
Zentrum stellen. Eine interviewte Person verdeutlicht 
dies am Beispiel einer kritischen Situation: „In dem 
Fall war das so, dass wir auf einen guten Moment ge-
wartet haben und ihn dann überwältigen konnten.“ 
Diese Herangehensweise produziert Sicherheit nicht 
durch technische Distanzüberbrückung, sondern 
durch geduldige Situationsbeobachtung und den 
strategischen Einsatz des richtigen Zeitpunkts. Dem-
entsprechend entstehen bzw. bestehen verschiedene 
Sicherheitsphilosophien: Während das DEIG eine 
technisch vermittelte, unmittelbare Sicherheit ver-
spricht, setzen die interviewten Beamtinnen und Be-
amte ohne DEIG tendenziell eher auf eine prozessori-
entierte Sicherheit, die Zeit und kommunikative Ge-
duld als zentrale Ressourcen begreift. 

Das DEIG zwischen Waffe und Hilfsmittel 

Ein drittes zentrales Deutungsmuster, das in den In-
terviews hervortritt, betrifft die Positionierung des 
DEIG im Kontinuum polizeilicher Einsatzmittel. Diese 
Positionierung ist nicht statisch oder eindeutig, son-
dern wird von den Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten unterschiedlich vorgenommen und situativ an-
gepasst. Eine dominante Deutung ist die bereits ange-
sprochene Wahrnehmung des DEIG als ‚Lückenschlie-
ßer‘ zwischen verschiedenen Einsatzmitteln, insbe-
sondere zwischen dem Einsatzmehrzweckstock und 
der Schusswaffe: 

„Und dann Schusswaffe würde rechtlich wahrschein-
lich sogar auch durchgehen, wenn er dann irgendwas 
machen würde. Aber da ist so der Taser, finde ich, 
diese Waage zwischen Pfefferspray und Schusswaffe. 
Oder Schlagstock und Schusswaffe.“ 

Diese Deutung des DEIG als Zwischenstufe im Einsatz-
mittelkontinuum wird oft verbunden mit der Wahr-
nehmung einer zuvor bestehenden Lücke, die durch 
das DEIG geschlossen wird. Besonders deutlich wird 
dies in der bereits zitierten Aussage eines Beamten, 
der die ursprüngliche Skepsis bezüglich der Notwen-
digkeit des DEIG beschreibt und die spätere Erkennt-
nis, „das es eine Lücke gab.“ Diese Positionierung ist 
nicht nur eine abstrakte Einordnung, sondern hat un-
mittelbare praktische Konsequenzen. Sie definiert, in 
welchen Situationen das DEIG als angemessenes Mit-
tel betrachtet wird und wann andere Einsatzmittel 
vorzuziehen sind. Eine wichtige Facette dieses Deu-
tungsmusters ist insbesondere die Konzeptualisie-
rung des DEIG als komplementäres Element in takti-
schen Arrangements. Das DEIG wird nicht isoliert, son-
dern in Kombination mit anderen Einsatzmitteln ge-
dacht: 

„Aber als quasi gemeinsames Einsatzmittel kann man, 
einer könnte zum Beispiel, wenn einer mit einem Mes-
ser vor mir steht und ich möchte jetzt nicht ran und die 
Option ist halt, ich taser ihn und der andere oder meh-
rere andere haben Sicherung mit der Schusswaffe da-
rauf, falls er dann auf mich wirkt, dass ich dann in dem 
Fall halt den Schutz durch die Schusswaffe habe, aber 
ich habe auch eine Möglichkeit, ranzugehen, ohne ir-
gendwie einen Nahkampf gegen ihn zu haben.“ 

Diese komplementäre Deutung findet sich auch in der 
bereits zitierten Vorstellung einer Mischbewaffnung, 
bei der eine Beamtin oder ein Beamter das DEIG und 
der/die jeweils andere die Schusswaffe führt. Das DEIG 
wird hier nicht als Ersatz für andere Einsatzmittel be-
griffen, sondern als Teil eines taktischen 
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Arrangements, das verschiedene Einsatzmittel kombi-
niert. Diese Deutung steht teilweise im Spannungsver-
hältnis zu offiziellen Vorgaben, die eine solche Kombi-
nation nicht vorsehen: 

„Dass wenn wir, wenn ich die Situation habe, jemand 
bedroht mich mit einem Messer, dann ziehen auch 
beide die Pistole. So ist es ja vorgesehen in der Theo-
rie. Und nicht, dass dieses duale System gefahren 
wird. Das ist ja nicht vorgesehen. (..) Dass es in der Pra-
xis deutlich effektiver ist, dass sowohl als auch gezo-
gen wird, (...) ist halt gängige Praxis und ist halt auch 
deutlich besser aus meiner Sicht.“ 

Die in der Praxis entwickelte komplementäre Deutung 
des DEIG führt hier zu einer Abweichung von formalen 
Vorgaben – ein Beispiel dafür, wie Deutungsmuster 
und praktische Handlungsroutinen in Wechselwir-
kung treten und formale Vorgaben überformen kön-
nen. Die von der interviewten Person geschilderte 
pragmatische Anpassung illustriert damit auch, wie 
sich informellen Regeln und lokalen Einsatzphiloso-
phien entwickeln und dabei die Spannung zwischen 
organisationalen Vorgaben und praktischen Erforder-
nissen produktiv bearbeiten. 

Ein wesentliches Element, wo das DEIG im Kontinuum 
der Einsatzmittel verortet wird, ist die differenzierte 
Abwägung der spezifischen Vor- und Nachteile des 
DEIG im Vergleich zu anderen Einsatzmitteln. Diese 
Abwägung ist situationsabhängig und berücksichtigt 
verschiedene Faktoren wie die räumlichen Bedingun-
gen, das polizeiliche Gegenüber und vor allem die Ab-
wägung alternativer Möglichkeiten der Zwangsan-
wendung. Ein zentraler Vorteil des DEIG, etwa gegen-
über dem Pfefferspray, wird dabei vor allem in der Ver-
meidung von Kollateralschäden gesehen: 

„Das Problem ist, wenn man das Pfefferspray benutzt, 
ich zum Beispiel reagiere da super allergisch drauf, 
also ich bin da komplett out of order. (..) Und die Wir-
kungsweise, oder beziehungsweise das Wirkungsziel, 
das ist halt nicht punktuell genau. Bei schlechtem 
Wetter, wir hatten zum Beispiel, glaube ich, vor einem 
Monat mit den WSV-Fans und Uerdinger-Fans eine 
Auseinandersetzung auf der Düsseldorfer Straße. (.) 
Da haben wir das große RSG benutzt, das ist halt diese 
große Kartusche. (.) Und wir hatten halt sehr ungüns-
tigen Wind und wir hatten eine Verstreuung vom Pfef-
ferspray auf, ich glaube, 70 Meter.“ 

Im Gegensatz zum Pfefferspray wird das DEIG als Ein-
satzmittel mit präziser Wirkung und ohne Beeinträch-
tigung unbeteiligter Personen oder der Einsatzkräfte 
selbst gedeutet. Diese Präzision wird besonders in 

geschlossenen Räumen oder bei Vorhandensein un-
beteiligter Personen als entscheidender Vorteil be-
wertet. 

Gegenüber dem Einsatzmehrzweckstock wird dem 
DEIG der Vorteil der Distanzwahrung zugeschrieben, 
wie bereits im Abschnitt zur Sicherheitsproduktion 
dargestellt. Zudem wird dem DEIG eine zuverlässigere 
Wirkung zugeschrieben, insbesondere bei Personen 
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: 

„Die Schläge mit dem EMS haben keine Wirkung ge-
zeigt. Das waren wirklich gezielte Schläge auf seinen 
Oberkörper, einer tatsächlich auch oder sogar zwei im 
Gesicht getroffen und keine Reaktion (.). Mein Chef, 
der stand direkt neben mir, hat mich auf Seite gesto-
ßen, hat den EMS, äh den DEIG gezogen und hat justa-
mente geschossen. (.) Daraufhin ist er umgefallen wie 
ein Baum und wir konnten den ohne weitere Prob-
leme fixieren.“ 

Im Vergleich zur Schusswaffe wird dem DEIG der ent-
scheidende Vorteil zugeschrieben, dass er die Gefahr 
von tödlichen Verletzungen verringert. Dies reduziert, 
wie dargestellt, nicht nur das Risiko für das polizeili-
che Gegenüber, sondern auch die psychische Belas-
tung und rechtlichen Konsequenzen für die Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten. 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entwi-
ckeln somit ein differenziertes Verständnis der Ein-
satzmittel, das die spezifischen Stärken und Schwä-
chen des DEIG in Relation zu alternativen Einsatzmit-
teln setzt. Gleichzeitig zeigt sich aber auch eine kate-
goriale Uneindeutigkeit mit Blick auf die Positionie-
rung des DEIG im Kontinuum der Einsatzmittel. Eine 
interviewte Person bringt diese Ambivalenz auf den 
Punkt: 

„Also für mich eigentlich mit das beste Hilfsmittel, o-
der die beste Waffe, ist ja grundsätzlich keine Waffe, 
aber für uns jetzt gesehen, die wir haben.“ 

Diese Formulierung verdeutlicht die bereits in Kapitel 
3.2 diskutierte kategoriale Unschärfe: Das DEIG wird 
gleichzeitig als „Hilfsmittel“ und als „Waffe“ charakte-
risiert, wobei letztere Kategorisierung sofort relati-
viert wird („grundsätzlich keine Waffe“). Diese Unein-
deutigkeit ist jedoch nicht nur ein sprachliches Phäno-
men, sondern verweist auf eine problematische Dis-
krepanz zwischen der offiziellen Waffenkategorisie-
rung und dem praktischen Verständnis des Geräts. 
Während das DEIG rechtlich eindeutig als Waffe ge-
führt wird, zeigt sich in der alltäglichen Wahrnehmung 
die bereits angesprochene Tendenz zur Verharmlo-
sung als „Hilfsmittel“ körperlicher Gewalt. Diese 
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informelle Umdeutung ist deshalb besonders bemer-
kenswert, weil sie im Widerspruch zur materiellen Re-
alität des DEIG steht, also seiner waffenähnlichen 
Formgebung, seiner Distanzwirkung und seiner Funk-
tion als Drohinstrument durch den elektrischen Licht-
bogen. 

Die Kategorisierung als Waffe erfolgt demgegenüber 
vor allen Dingen dann, wenn das DEIG als Alternative 
zur Schusswaffe konzipiert wird: „Und ja, man hat halt 
in solchen Fällen das einzige Mittel, was man noch 
hätte, wäre halt wirklich die Schusswaffe.“ 

In diesem Deutungsrahmen erscheint das DEIG als 
‚mildere‘ Waffe, die dennoch in die Kategorie der Dis-
tanzwaffen fällt. Die Kategorisierung als Hilfsmittel 
wird hingegen betont, wenn das DEIG als Unterstüt-
zung oder Ergänzung körperlicher Techniken gedacht 
wird: „Das ist ja so eine Verstärkung für die körperliche 
Gewalt.“ 

Insgesamt zeigt die Analyse der in den Interviews 
identifizierten Deutungsmuster, dass diese weit mehr 
sind als subjektive Interpretationen oder individuelle 
Meinungen. Vielmehr handelt es sich um geteilte kog-
nitive Schemata, die die Wahrnehmung, Bewertung 
und Anwendung des DEIG strukturieren und damit als 
Rahmenbedingungen polizeilicher Praxis wirken. Die 
drei vorgestellten Deutungsmuster – das DEIG als mul-
tifunktionales Einsatzmittel, als Instrument zur Si-
cherheitsproduktion und als hybrides Element im Ein-
satzmittelspektrum – beeinflussen maßgeblich, wie 
und wann das DEIG zum Einsatz kommt. Sie struktu-
rieren die Entscheidungsprozesse der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten und prägen die Integration 
des DEIG in bestehende taktische Arrangements. 

Besonders hervorzuheben ist die Wechselwirkung die-
ser Deutungsmuster mit den zuvor diskutierten Rah-
menbedingungen. So werden beispielsweise die Deu-
tungsmuster durch kollektive Erfahrungen innerhalb 
der Dienstgruppen geprägt und weiterentwickelt, 
gleichzeitig beeinflussen sie, wie neue Erfahrungen in-
terpretiert werden. Die individuellen Kompetenzen 
und Eigenschaften der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten wirken als Filter und Modifikatoren dieser 
Deutungsmuster, indem sie deren konkrete Anwen-
dung in spezifischen Situationen prägen. Die Deu-
tungsmuster sind zudem nicht statisch, sondern ent-
wickeln sich kontinuierlich weiter. Neue Erfahrungen, 
Fortbildungen oder der Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen können zu Modifikationen oder Neuak-
zentuierungen führen. So zeigte sich beispielsweise, 
wie die anfängliche Skepsis bezüglich der Notwendig-
keit des DEIG durch praktische Erfahrungen in eine 

Anerkennung seiner spezifischen Funktion transfor-
miert wurde. 

Die Varianz in der DEIG-Praxis zwischen verschiede-
nen Dienststellen lässt sich somit zu einem erhebli-
chen Teil auf unterschiedliche Ausprägungen und Ge-
wichtungen dieser Deutungsmuster zurückführen. 
Während in manchen Dienststellen die Sicherheits-
produktion im Vordergrund steht, dominiert in ande-
ren die Deutung als spezifisches Element im takti-
schen Arrangement. Diese unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen führen zu verschiedenen Einsatz-
schwellen und -praktiken. Für das Verständnis der 
DEIG-Praxis und ihrer Entwicklung ist es daher uner-
lässlich, diese Deutungsmuster in ihrer strukturieren-
den Wirkung zu berücksichtigen. Sie bilden – neben 
den lokalen Ordnungen und individuellen Merkmalen 
– den dritten zentralen Faktor, der die Integration des 
DEIG in die polizeiliche Praxis prägt und der erklärt, 
warum trotz einheitlicher Dienstanweisungen unter-
schiedliche lokale Anwendungspraktiken entstehen. 

5.3.3 Das DEIG in der Einsatzpraxis 

 

Die Analyse der Rahmenbedingungen hat verdeut-
licht, dass die praktische Anwendung des DEIG in ei-
nem komplexen Geflecht von lokalen Ordnungen, in-
dividuellen Kompetenzen und etablierten Deutungs-
mustern stattfindet. Doch wie genau gestaltet sich 

Strukturbaum des Unterkapitels 5.3.3: 

Typische Einsatzsituationen und polizeiliche 
Gegenüber 

Menschen in psychischen Ausnahmesituationen 

Personen und Substanzeinfluss 

Bewaffnete und körperliche Gegenüber 

Charakteristische Einsatzanlässe 

Bedrohungslagen und Widerstandssituationen 

Häusliche Gewalt und Nachbarschaftskonflikte 

Größere Veranstaltungen und Menschenansamm-
lungen 

Handlungsdimensionen der DEIG-Praxis 

Kommunikative Strategien 

Körper-Technik-Koordination 

Präventive und defensive Handlungsroutinen 

 

 



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

108 

diese Praxis im polizeilichen Alltag? Wann und wie 
kommt das DEIG tatsächlich zum Einsatz? Welche Si-
tuationsdynamiken prägen den Einsatzverlauf und 
welche Wirkungen entfaltet das Gerät in der konkre-
ten Anwendung? Diese Fragen stehen im Zentrum dies 
Abschnitts, das sich der empirischen Rekonstruktion 
der DEIG-Praxis widmet. Während der vorherige Ab-
schnitt die strukturellen Bedingungen in den Blick ge-
nommen hat, die das polizeiliche Handeln rahmen 
und prägen, richtet sich der Fokus nun auf die kon-
krete Ausgestaltung dieses Handelns innerhalb dieses 
Rahmens. 

Die Analyse arbeitet dabei charakteristische Muster 
der DEIG-Anwendung heraus. Auf Basis der geführten 
Interviews lassen sich typische Einsatzsituationen, 
wiederkehrende Handlungssequenzen und charakte-
ristische Wirkungserfahrungen identifizieren, die ein 
differenziertes Bild der DEIG-Praxis zeichnen. 

Der Abschnitt gliedert sich in drei Teile: Zunächst wer-
den in den ersten beiden Teilen die typischen Einsatz-
situationen und polizeiliche Gegenüber in den Blick 
genommen. Hier zeigt sich, dass DEIG-Einsätze kei-
neswegs zufällig oder gleichmäßig verteilt auftreten, 
sondern sich auf bestimmte Situationstypen und Per-
sonengruppen konzentrieren. Diese Konzentration ist 
sowohl Ausdruck der spezifischen technischen Eigen-
schaften des DEIG als auch der professionellen Ein-
schätzungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten über dessen angemessene Verwendung.  

Abschließend rücken die Handlungsdimensionen und 
die Wirkungen des DEIG in den Fokus. Hier wird deut-
lich, dass der Einsatz des DEIG weit mehr umfasst als 
den technischen Akt des Abschusses – er ist eingebet-
tet in komplexe kommunikative Strategien, körper-
lich-technische Koordinationsleistungen und etab-
lierte Handlungsroutinen. Die Analyse zeigt, wie sich 
um das DEIG herum spezifische Praktiken entwickelt 
haben, die dessen Integration in das polizeiliche 
Handlungsrepertoire ermöglichen. 

Typische Einsatzsituationen und polizeiliche Ge-
genüber 

Menschen in psychischen Ausnahmesituationen 

Menschen in psychischen Ausnahmesituationen 
kommt eine zentrale quantitative als auch qualitative 
Bedeutung in der DEIG-Praxis zu. Relevant sind diese 
Einsätze vor allen Dingen deshalb, weil Menschen in 
psychischen Ausnahmesituationen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte exemplarisch mit bestimmten 
Grenzen herkömmlicher polizeilicher Kommunikati-
ons- und Deeskalationsstrategien konfrontieren. Eine 

interviewte Person beschreibt in diesem Zusammen-
hang zunächst die strukturelle Bedeutung solcher 
Einsätze: 

„Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, das 
ist genau das, was ich meinte, womit wir halt wirklich 
viel zu tun haben. Und da werden halt auch diese Situ-
ationstraining gemacht. Dass wir halt üben, mit die-
sen Leuten umzugehen in so Situationen. Für mich 
jetzt unspektakulär, weil ich habe das jetzt schon ein 
paar Mal erlebt.“ 

Die Charakterisierung als „unspektakulär“ lässt sich 
dabei als Verweis auf einen Normalisierungsprozess 
lesen: Was für Außenstehende möglicherweise als 
hochkomplexe und belastende Einsatzsituation er-
scheinen mag, wird von einem Großteil der interview-
ten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten als routi-
nierte, prinzipiell alltägliche Arbeitsaufgabe wahrge-
nommen. Diese Normalisierung ist jedoch nicht mit 
Banalisierung zu verwechseln – vielmehr zeigt sie die 
professionelle Anpassung an strukturelle Herausfor-
derungen des polizeilichen Alltags, die auch im Rah-
men von spezialisierten Fortbildungen adressiert 
wird. Besonders relevant für das Verständnis der 
DEIG-Praxis sind dabei die spezifischen kommunikati-
ven Herausforderungen in der Interaktion mit Men-
schen in psychischen Ausnahmezuständen. 

„Es sei denn jetzt bei psychisch kranken Personen, die 
sowieso nicht darauf einsteigen, da habe ich aber 
auch nicht das Gefühl, dass sie das verstehen, was ich 
denen sage. Wo wir dann trotzdem das androhen, die 
dann aber trotzdem weiter rumbrüllen und mit dem 
Messer auf uns zugehen oder was weiß ich, dann TA-
SERn wir die natürlich dann auch. Dann funktioniert 
es auch, aber da habe ich auch nicht das Gefühl, dass 
das daran liegt, weil die sich jetzt eskalativ aufgeregt 
haben, weil ich den TASER jetzt irgendwie angedroht 
habe, sondern eher aufgrund der Ausnahmesituatio-
nen, die da hinter steht.“ 

Diese Schilderung verweist auf eine grundlegende 
Transformation der Einsatzlogik: Die üblichen kom-
munikativen Strategien der Polizei – verbale Anspra-
che, Androhung, schrittweise De-/Eskalation – die 
dem Einsatz von Zwangsmaßnahmen in der Regel vo-
rausgehen, verlieren ihre Wirksamkeit, wenn das Ge-
genüber aufgrund seiner oder ihrer psychischen Ver-
fassung nicht in der Lage ist, die kommunikativen Sig-
nale als solche zu registrieren, zu verstehen und daran 
orientiert das Verhalten anzupassen. Die symbolische 
Verhaltensabstimmung und Handlungskoordination, 
wird in der Interaktion mit Menschen in psychischen 
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Ausnahmesituationen vielfach als fraglich oder brü-
chig beschrieben. 

In dieser schwierigen kommunikativen Ausgangssitu-
ation wird dem DEIG eine besondere non-verbale 
kommunikative Bedeutung zugeschrieben. Insbeson-
dere die sinnlich wahrnehmbaren und intensiven 
Reize, die vor allem der Lichtbogen erzeugt, werden 
von den interviewten Personen als eine Art ‚Urspra-
che‘ gefasst, die kommunikativ auch zu Personen 
durchdringt, mit denen eine verbale Kommunikation 
nicht mehr möglich ist. Hier zeigt sich eine spezifische 
Form geteilter Handlungsträgerschaft. Das DEIG über-
nimmt kommunikative Funktionen, die der menschli-
chen Sprache nicht mehr zugänglich sind bzw. zu de-
nen menschliche Sprecher und Sprecherinnen nicht 
fähig sind. Es ‚spricht‘ durch materielle Signale – Licht-
bogen, Geräusche, visuelle Reize – eine eigene ‚Spra-
che‘, die auf präverbaler, sinnlicher und auch nicht-
symbolischen Ebene wirksam werden kann. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Bedeutung eines kom-
plexen Wechselspiels zwischen menschlicher und 
technisch vermittelter Kommunikation thematisiert. 
So berichten die Interviewten vielfach davon, dass 
sich bei der Androhung (verbal und technisch vermit-
telt) eine wechselseitig verstärkende Kommunikati-
onsdynamik entwickelt, die so auch im Rahmen von 
Fort- und Ausbildungen systematisch gelehrt und trai-
niert wird. 

Konkret konnte dies im Rahmen der durchgeführten 
teilnehmenden Beobachtung der LÜHT DEIG beo-
bachtet werden. Die Forschenden konnten hier be-
obachten, dass die Ausbilder den Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten explizit vermitteln, wie techni-
sche und verbale Kommunikation strategisch zu kom-
binieren sind. Dabei betonten die Ausbilder, „dass das 
DEIG von allein nichts macht“ – die technischen Eigen-
schaften müssen kommunikativ begleitet und ge-
stützt werden. Die Ausbilder lehren die Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten, wie diese – in den Worten 
der Ausbilder – eine „Psychoshow“ inszenieren, bei 
der die technischen Symbole des DEIG – Lichtbogen, 
Laserpointer, Geräusche – von den Beamten und Be-
amtinnen verbalisiert (und verbildlicht) werden und 
so das „Kopfkino“ des Gegenübers anregen sollen. 

Dieses beobachtete Ausbildungskonzept geht folglich 
weit über bloße Geräteschulung hinaus. Es vermittelt 
eine (neuartige) polizeiliche Kommunikationsstrate-
gie, in der technischen Signale (etwa der Lichtbogen) 
verbal in drastische Bilder rückübersetzt werden sol-
len. Die Ausbilder instruieren die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, Formulierungen zu verwenden 

wie „gleich fließen zig tausend Volt durch deinen Kör-
per, du wirst die Kontrolle über dein Leben verlieren.“ 
Das DEIG soll dabei „den Worten Bilder verleihen“, 
während umgekehrt die Worte den technischen Sig-
nalen Bedeutung geben. 

Was hier entsteht, ist also eine hybride Kommunikati-
onsform, in der menschliche Sprache und technische 
Artefakte sich verstärken und eine gemeinsame sym-
bolische Wirkung entfalten sollen. Diese Form der 
Kommunikation ist dementsprechend weit mehr als 
eine einfache Delegation von (Kommunikati-
ons)Macht an die Technik – sie stellt eine systematisch 
gelehrte, neue Form polizeilicher Machtdemonstra-
tion dar, die bewusst auf die psychologische Wirkung 
einer Technik-Mensch-Kopplung setzt. Diese Kopp-
lung verweist auf ein grundlegendes Phänomen, das 
auch in Kapitel 2.3 adressiert wurde. Das DEIG fungiert 
nicht als passives Werkzeug, sondern auch als aktiver 
Kommunikationsakteur, der eigene Botschaften sen-
det. In dieser geteilten Handlungsträgerschaft zwi-
schen Menschen und Technik entstehen neue Formen 
der Machtartikulation, die weder rein menschlich 
noch rein technisch sind, sondern aus dem produkti-
ven Zusammenspiel beider Elemente hervorgehen. 

Personen unter Substanzeinfluss 

Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss bilden 
eine weitere zentrale Gruppe im DEIG-Einsatzspekt-
rum. Diese Personengruppe stellt eine spezifische 
Herausforderung dar, da Substanzkonsum häufig eine 
problematische Kombination aus reduzierter Kom-
munikationsfähigkeit, erhöhter Schmerztoleranz und 
gesteigerter Gewaltbereitschaft zur Folge hat. Eine in-
terviewte Person formuliert diese alltägliche Erfah-
rung: 

„Ich meine, häufig hat man mit Betrunkenen und ir-
gendwie anderweitig BTM-konsumierenden Men-
schen zu tun, die dann auch offensichtlich drauf sind“ 

Die scheinbar beiläufige Formulierung verweist – ver-
gleichbar zu Menschen in psychischen Ausnahmesitu-
ationen – auf die Normalität solcher Begegnungen im 
polizeilichen Dienst. Besonders relevant wird diese 
Personengruppe für die DEIG-Praxis durch die spezifi-
schen physiologischen Auswirkungen des Substanz-
konsums: 

„Zum einen hat man ja durch, wenn man es jetzt auf 
den Alkohol bezieht, dann ein herabgesetztes 
Schmerzgefühl. (.) Ob das dann auch so funktioniert, 
ich meine, klar, da erfolgt ja eine Muskellähmung. (...) 
Es würde auf jeden Fall, auf jeden Fall würde das funk-
tionieren.“ 
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Diese Einschätzung verdeutlicht die technisch-medi-
zinische Reflexion der Polizeibeamten über die unter-
schiedliche Wirksamkeit verschiedener Einsatzmittel. 
Während Alkohol- oder Drogenkonsum die Wirksam-
keit schmerzbasierter Zwangsmittel reduziert (etwa 
die des EMS-A), soll die muskuläre Wirkung des DEIG 
davon unabhängig sein. 

Besonders problematisch werden – im Kontext sub-
stanzinduzierter Schmerztoleranz – die daraus resul-
tierenden Pattsituationen erfahren, in denen her-
kömmliche polizeiliche Strategien systematisch ver-
sagen: Kommunikation und Androhung von Zwang 
zeigen keine Wirkung, Zwangsmaßnahmen mit 
Schmerzreizen bleiben wirkungslos, ein Schusswaf-
fengebrauch ist aber nicht angezeigt oder unverhält-
nismäßig. In solchen Lagen entsteht ein erhöhtes Ri-
siko für die Beamtinnen und Beamten, da eine körper-
liche Überwältigung des Gegenübers mit erheblichen 
Gefahren verbunden ist und zudem viele Einsatzkräfte 
bindet. Das DEIG verspricht in der Wahrnehmung der 
Beamtinnen und Beamten hier ‚durchzudringen‘ und 
Wirkung zu erzielen, da es – so die dahinterstehende 
Theorie – nicht über Schmerzreize, sondern über mus-
kuläre Kontraktion operiert, die unabhängig von der 
psychischen Verfassung des Gegenübers funktionie-
ren soll. 

„Die Schläge mit dem EMS haben keine Wirkung ge-
zeigt. Das waren wirklich gezielte Schläge auf seinen 
Oberkörper, einer tatsächlich auch oder sogar zwei im 
Gesicht getroffen und keine Reaktion (.). Mein Chef, 
der stand direkt neben mir, hat mich auf Seite gesto-
ßen, hat den EMS, äh den DEIG gezogen und hat justa-
mente geschossen. (.) Daraufhin ist er umgefallen wie 
ein Baum und wir konnten den ohne weitere Prob-
leme fixieren.“ 

Die bildhafte Beschreibung „umgefallen wie ein 
Baum“ unterstreicht nicht nur die physische Wirkung 
des DEIG, sondern verweist auch auf die emotionale 
Entlastung der involvierten Beamten, die aus einer 
ausweglosen Pattlage herausfinden und wieder die 
Kontrolle über die Situation erlangen. Ein besonders 
eindrückliches Beispiel für diese Problemkonstella-
tion schildert eine andere interviewte Person: 

„Also ein Herr, der schon bekannt ist, und der ist unter 
Amphetaminen und ist halt so ein ziemlich krasser 
Typ. So zwei Meter Bodybuilder, der hat dickere Arme 
als ich Beine. (...)Nachdem der Diensthund keine Wir-
kung gezeigt hat, dann haben die beide zeitgleich ihr 
RSG hier, auf drei Meter Entfernung, komplett im Ge-
sicht entleert. Seine Reaktion war, er hat sich weiter 
nach vorne gebeugt, hat seinen Kopf in die beiden 

Strahle gehalten und hat geschrien, gebt mir mehr, ihr 
Wichser, danach bringe ich euch um und fresse euch 
auf. Das war die Reaktion. (...) Da hatten die Kollegen 
auch um weitere Unterstützung gerufen (...) Die hat-
ten auch Schiss in der Situation. Völlig verständlich.“ 

Diese extreme Schilderung verdeutlicht exemplarisch 
die angesprochene Pattlage. Alle verfügbaren Einsatz-
mittel (Diensthund, zuvor auch EMS, Reizstoffsprüh-
gerät) zeigen nicht nur keine Wirkung, sondern führen 
zu paradoxen Reaktionen – die Aufforderung nach 
„mehr“ Reizstoff stellt eine völlige Umkehrung der in-
tendierten Wirkung dar. Die Situation bindet mehrere 
Einsatzkräfte, die sich in einer hilflosen Position befin-
den, da weder Kommunikation noch verfügbare 
Zwangsmittel greifen, ein Schusswaffengebrauch 
aber unverhältnismäßig wäre. Gerade bei Personen 
wie in dem Beispiel, also muskulösen, trainierten 
Menschen, die zusätzlich unter Substanzeinfluss ste-
hen, soll das DEIG nach Einschätzung der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten besonders effektiv 
sein. Das DEIG wird damit zur technischen Antwort auf 
eine spezifische Form von Einsatzlagen, die durch das 
Versagen aller anderen verfügbaren Mittel charakteri-
siert sind. Solche Grenzsituationen sind es, die die zu-
vor analysierten individuellen Voraussetzungen der 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten besonders 
herausfordern und gleichzeitig die Bedeutung des 
DEIG als technische Kompensation für strukturelle 
Handlungsgrenzen unterstreichen. 

Bewaffnete und körperlich überlegene Gegenüber 

Eine dritte typische Gruppe bilden bewaffnete Perso-
nen sowie körperlich überlegene Gegenüber, wobei 
diese Konstellation die Grenzen des polizeilichen 
Handlungsrepertoires besonders deutlich macht. An-
ders als bei kommunikativen Barrieren oder Schmerz-
reduktion durch Substanzeinfluss geht es hier vor al-
lem um grundsätzliche Fragen der physischen Hand-
lungsfähigkeit und Selbstgefährdung. Die Relevanz 
körperlicher Asymmetrien wird von den Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten dabei sehr bewusst reflek-
tiert: 

„Also ich glaube, wenn ich jetzt als Frau irgendwo hin 
gerufen werde und das polizeiliche Gegenüber ist so 
ein 2 Meter Riese durchtrainiert und Kampfsportler, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Taser 
ziehe, viel höher, als wenn da jetzt ein ebenbürtiger 
Mann hingeht. Das ist glaube ich schon, dass man so 
eine Ebenbürtigkeit dann schafft.“ 

Diese Reflexion thematisiert explizit die strukturelle 
Ungleichheit zwischen verschiedenen Polizeibeamten 
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und Polizeibeamtinnen und ihren jeweiligen Hand-
lungsmöglichkeiten. Das DEIG wird hier nicht als neut-
rales Einsatzmittel begriffen, sondern als technische 
Kompensation für körperliche Nachteile, die es er-
möglicht, dass auch körperlich unterlegene Beamtin-
nen und Beamte handlungsfähig bleiben. Besonders 
problematisch wird die körperliche Asymmetrie, 
wenn sie mit Bewaffnung des Gegenübers kombiniert 
auftritt. Eine interviewte Person beschreibt die Her-
ausforderungen bei Personen, die ein Messer mitfüh-
ren: 

„Und zu den DEIGs hier, wir haben nicht ausreichend 
DEIGs, um hier alle Streifenwagen zu besetzen. (...) 
weil Messer einfach super gefährlich sind, man sieht es 
nicht und man kann sehr schnell damit agieren. (...) 
Und in meiner Dienstzeit habe ich mehr als sieben 
Messerangriffe hinter mich gebracht und natürlich 
auch viele Widerstände, also es bringt einfach der Be-
ruf auch mit sich. Und ich bin aus keinem einzigen Wi-
derstand unverletzt rausgekommen.“ 

Diese Erfahrung verdeutlicht die strukturelle Gefähr-
dung, die mit körperlichen Interventionen verbunden 
ist. Die Häufung von Verletzungen („aus keinem einzi-
gen Widerstand unverletzt“) verweist auf ein systema-
tisches Problem: Körperliche Auseinandersetzungen 
führen regelmäßig (oder vielmehr: in der Regel) zu 
Schädigungen bei den Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten, ohne dass dies vermeidbar wären. Ein Ein-
satz bei einem mehrfach bewaffneten Gegenüber il-
lustriert die grundsätzliche Problemkonstellation: 

„Auf jeden Fall ist da ein junger Kerl mit Messer und 
Beil und, also der war wirklich ausgestattet mit meh-
reren Schnittwerkzeugen (...) in einem äußerst un-
übersichtlichen Keller (...) Also in einem geschlosse-
nen Raum die Schusswaffe zu verwenden, du hast kei-
nen Gehörsschutz drin, also das machst du eigentlich 
nicht. Man muss miteinander kommunizieren. Das 
wäre für alle Beamten eine Katastrophe gewesen. (...) 
Denn in letzter Konsequenz hätte ich halt die Schuss-
waffe einsetzen können, das wäre für ihn äußerst dra-
matisch gewesen.“ 

Diese Schilderung macht mehrere Dimensionen der 
Problemlage deutlich. Die Mehrfachbewaffnung 
schließt körperliche Intervention praktisch aus; die 
räumlichen Bedingungen (unübersichtlicher Keller) 
machen den Schusswaffengebrauch problematisch; 
die kommunikativen Erfordernisse der Teamarbeit 
würden eventuell durch andere Einsatzmittel beein-
trächtigt. Das DEIG ermöglicht hier aus Sicht der inter-
viewten Personen oftmals eine Lösung, die weder die 
eigene Gefährdung noch die Gefahr schwerer 

Verletzungen beim Gegenüber mit sich bringt. Die fall-
übergreifende Bedeutung dieser Konstellation wird 
auch daran deutlich, dass körperlich kleinere oder we-
niger kräftige Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen 
dem DEIG eine besondere Priorität einräumen: 

„Deshalb ist eigentlich das Erste, was ich hier mache, 
bevor ich meine Waffe in der Waffenkammer hole, ich 
gucke sofort, ob ein DEIG schon wieder zurückgelegt 
wurde, damit ich mir den schnappen kann.“ 

Diese Praxis, die von einem Beamten berichtet wird, 
der sich selbst als „einer der kleinsten Polizeibeamten 
in der Region“ beschreibt, verdeutlicht, wie das DEIG 
als technische Antwort auf so erfahrene körperliche 
Nachteile funktioniert. Es wird nicht als zusätzliche 
Option, sondern als bevorzugtes Einsatzmittel be-
trachtet, dessen Verfügbarkeit noch vor der Dienst-
waffe geprüft wird. Das DEIG erscheint damit als tech-
nische Lösung für eine doppelte Asymmetrie: die zwi-
schen verschiedenen Polizeibeamten und Polizeibe-
amtinnen mit unterschiedlichen körperlichen Voraus-
setzungen und die zwischen Polizei und bewaffneten 
oder körperlich überlegenen Gegenübern. Es ermög-
licht in der Wahrnehmung der interviewten Beamtin-
nen und Beamten eine Standardisierung der Hand-
lungsfähigkeit unabhängig von individuellen körperli-
chen Merkmalen. 

Die Analyse der verschiedenen Personengruppen 
zeigt insgesamt, dass sich in der DEIG-Praxis spezifi-
sche Typisierungen entwickelt haben, die einer cha-
rakteristischen Logik folgen: Sie identifizieren syste-
matisch Situationen, in denen die üblichen polizeili-
chen Handlungsstrategien an ihre Grenzen stoßen. 
Diese Grenzen sind dabei nicht primär in der objekti-
ven Gefährlichkeit der Situation begründet, sondern 
in der spezifischen Konstellation verschiedener er-
schwerender Faktoren: 

- Kommunikative Barrieren entstehen insbeson-
dere bei Personen in psychischen Ausnahmesitu-
ationen und Personen unter Substanzeinfluss 
durch die eingeschränkte Fähigkeit zur symboli-
schen Interaktion und kommunikativen Abstim-
mung. Übliche kommunikative Strategien, Tech-
niken und Vorgehensweisen entfalten hier keine 
oder nicht die intendierte Wirkung. 

- Physische Asymmetrien manifestieren sich bei 
körperlich überlegenen oder trainierten Gegen-
übern sowie bei numerischer Unterlegenheit der 
Polizeikräfte. Hier versagen die üblichen körper-
lichen Zwangstechniken. 
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- Technische Limitationen zeigen sich in der redu-
zierten Wirksamkeit herkömmlicher Einsatzmit-
tel bei bestimmten Personengruppen oder unter 
spezifischen Bedingungen (Substanzeinfluss, 
räumliche Enge, Mehrfachbewaffnung) 

Das DEIG wird damit zu einem Instrument, das nicht 
generell ‚gefährliche‘ Situationen bewältigt, sondern 
spezifisch jene Konstellationen, in denen die polizeili-
che Handlungsfähigkeit durch strukturelle oder situa-
tive Faktoren systematisch eingeschränkt ist. Es fun-
giert unter anderem als Antwort auf die Grenzen zwi-
schenmenschlicher Kommunikation, körperlicher In-
tervention und technische Limitationen anderer Ein-
satzmittel. 

Die Wirksamkeit des DEIG in diesen Grenzlagen erklärt 
sich durch seine spezifischen technischen Eigenschaf-
ten. Anders als verbale Kommunikation ist seine kom-
munikative Wirkung nicht sprachbasiert; anders als 
körperliche Gewalt ist sie nicht von physischer Überle-
genheit abhängig und anders als andere technische 
Mittel ist sie weitgehend unabhängig von Substanz-
einfluss oder Schmerzresistenz. Gleichzeitig deutet 
sich in den vorgestellten Interviewpassagen auch eine 
mögliche Transformation polizeilicher Handlungsfä-
higkeit durch das DEIG an. Die waffenähnliche Form-
gebung des Geräts – die bewusst strukturelle Ähnlich-
keiten mit konventionellen Handfeuerwaffen aufweist 
– kommuniziert unmissverständlich Macht und 
Durchsetzungsfähigkeit. Diese symbolische Dimen-
sion ist im polizeilichen Kontext nicht zu unterschät-
zen: Ein als Waffe erkennbares Gerät verändert die In-
teraktionsdynamik zwischen Polizei und Gegenüber 
erheblich und transformiert eine Begegnung in eine 
potenzielle Bedrohungssituation, in der die Option 
des Waffengebrauchs permanent im Raum steht. Für 
die Trägerinnen und Träger kann das Führen einer 
waffenähnlichen Technologie das Selbstverständnis 
und die Herangehensweise an Konfliktsituationen 
verändern – möglicherweise zu einer veränderten Ri-
sikoeinschätzung oder zu einer niedrigeren Schwelle 
für den Einsatz von Zwangsmitteln. 

Charakteristische Einsatzanlässe 

Während die vorherige Analyse die typischen Perso-
nengruppen im DEIG-Einsatz beleuchtet hat, zeigt ein 
Blick auf die charakteristischen Einsatzanlässe, dass 
das Gerät keineswegs gleichmäßig über alle polizeili-
chen Tätigkeitsbereiche hinweg zum Einsatz kommt. 
Vielmehr konzentriert sich seine Anwendung auf spe-
zifische Situationstypen, die durch bestimmte struk-
turelle Merkmale gekennzeichnet sind: erhöhte Ge-
fährdungspotenziale, komplexe soziale Dynamiken 

und räumlich-zeitliche Faktoren, die herkömmliche 
polizeiliche Strategien erschweren. 

Bedrohungslagen und Widerstandssituationen 

Bedrohungslagen bilden dabei den ‚klassischen‘ An-
wendungsbereich des DEIG und verdeutlichen dessen 
spezifische Position im polizeilichen Handlungsreper-
toire. Diese Situationen sind typischerweise durch 
eine Konstellation gekennzeichnet, in der eine unmit-
telbare Gefährdung vorliegt, herkömmliche Kommu-
nikationsmittel aber noch nicht vollständig ausge-
schöpft sind und der Schusswaffengebrauch unver-
hältnismäßig erscheint. 

„Angedroht habe ich den bei einem Einsatz. Das war 
Einbruch. (...) Wir sind quasi um die Ecke gefahren, wo 
die Kollegen standen und den einen gefesselt hatten. 
Und haben den anderen wegrennen sehen (...) Dann 
habe ich halt spekuliert, entweder ist er geradeaus in 
den Hinterhof gegangen (...) Zu seinem Glück war na-
türlich die Wohnungseingangstür oder die Hausein-
gangstür auf. (...) Ich habe dann direkt den Taser gezo-
gen, weil ich jetzt auch nicht wusste, hat er irgendwel-
che Waffen oder nicht. (...) Ich habe ihn angesprochen, 
zeig mir deine Hände, verhalte dich ruhig, sonst werde 
ich den Taser einsetzen. Das hat sofort funktioniert.“ 

Diese Schilderung verdeutlicht mehrere charakteristi-
sche Merkmale von Bedrohungslagen. Erstens die Un-
gewissheit über die Bewaffnung des Gegenübers, die 
eine erhöhte Vorsicht erfordert. Zweitens die räumli-
che Konstellation (enges Treppenhaus), die taktische 
Optionen einschränkt und drittens die Situation der 
temporären Isolation der Polizeibeamtin oder des Po-
lizeibeamten, der oder die zunächst allein handeln 
muss. Besonders relevant ist dabei die präventive 
Funktion der DEIG-Androhung. Die Schilderungen der 
interviewten Personen machen deutliche, dass das 
Gerät nicht erst bei manifester Gewalt(androhung) an-
gewendet wird, sondern bereits bei unklaren Bedro-
hungslagen als Mittel der Situationskontrolle Verwen-
dung findet. Die sofortige Wirkung („Das hat sofort 
funktioniert“) zeigt, wie das DEIG in solchen Konstel-
lationen eine spezifische kommunikative Macht ent-
faltet, die über verbale Ansprachen hinausgeht. Diese 
Erfahrung von DEIG-Trägerinnen und -Trägern kon-
trastiert bemerkenswert mit den Strategien von jenen 
Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, die nicht 
über ein DEIG verfügen. Eine interviewte Person aus 
einer entsprechenden Dienststelle beschreibt eine 
vergleichbare Bedrohungslage mit einer bewaffneten 
Person anders: 
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„Der hat jetzt, jetzt nicht quasi versucht nach uns zu 
werfen, ja, aber aufgrund seines Aggressionszustan-
des war ich mir hundertprozentig sicher, dass wenn 
ich jetzt mich nähere oder versuche, ihn zu Boden zu 
bringen, dass er die Flasche in irgendeiner Form ein-
setzt.“ 

Statt einer technischen Lösung wird hier auf eine al-
ternative taktische Herangehensweise zurückgegrif-
fen – oder in den Worten der interviewten Person: 
„man muss halt gucken, dass man die Lage statisch 
hält“, um „auf einen günstigen Moment oder Verstär-
kung zu warten“. Diese divergierenden Ansätze ver-
deutlichen, wie die Verfügbarkeit des DEIG nicht nur 
zusätzliche Handlungsoptionen schafft, sondern ten-
denziell auch grundlegend andere taktische Logiken 
etabliert – von der statischen Lagehaltung hin zu einer 
aktiven und vielfach pro-aktiven technischen Inter-
vention. 

Widerstandssituationen stellen eine weitere charakte-
ristische Kategorie dar, in der das DEIG aus Sicht der 
interviewten Personen seine spezifischen Eigenschaf-
ten ausspielen kann. Eine interviewte Person be-
schreibt eine eskalierende Situation bei einer Fest-
nahme: 

„Der wurde dann von mir und einem Kollegen an den 
Unterarmen gefasst. Sofort hat sich sein Bruder dazu 
entschlossen, uns körperlich anzugehen. (...) Ich habe 
dann den EMS gezogen (...)“ 

Diese Sequenz illustriert die typische Eskalationsdy-
namik in Widerstandssituationen: Aus einer scheinbar 
kontrollierten Festnahme entwickelt sich durch Inter-
vention Dritter eine komplexe Konfliktsituation, in der 
herkömmliche Zwangsmittel versagen. Das DEIG er-
scheint hier als Instrument der schnellen Situations-
bereinigung, das eine weitere Eskalation verhindert. 

Häusliche Gewalt und Nachbarschaftskonflikte 

Häusliche Gewalt und Nachbarschaftskonflikte stel-
len eine besondere Herausforderung für polizeiliche 
Interventionen dar, da sie typischerweise in privaten 
oder halbprivaten Räumen stattfinden und durch 
hohe emotionale Aufladung der Beteiligten gekenn-
zeichnet sind. Das DEIG findet hier Anwendung, wenn 
die üblichen deeskalativen Strategien aufgrund der 
besonderen sozialen Dynamik dieser Konflikte an ihre 
Grenzen stoßen. Das bereits im Kontext der Personal-
ausstattung eingeführte Beispiel der eskalierenden 
Hochzeitsfeier verdeutlicht auch die spezifischen 
kommunikativen Herausforderungen familiärer Kon-
flikte: 

„Das war jetzt, das ist jetzt zwei Monate her ungefähr, 
da ist hier eine Verlobungsfeier außer Kontrolle gera-
ten. (.) Und die Familienmitglieder haben sich da ge-
genseitig angegriffen und als die Kollegen ankamen, 
sind die unmittelbar angegriffen worden. (...) Und da 
hat dann zum Beispiel erstmal so ein EMS-A-Einsatz 
nichts gebracht, weil derjenige einfach weiterge-
macht hat. Und dann hat mein Chef den einen Kolle-
gen da weggezogen, dass kurz Platz war und dann hat 
er den TASER eingesetzt.“ 

Diese Schilderung macht die spezifische Problematik 
familiärer Konflikte deutlich. Die emotionale Aufla-
dung der Situation führt dazu, dass Schmerzreize 
(EMS-A) keine Wirkung zeigen, gleichzeitig besteht 
durch die Anwesenheit weiterer Familienmitglieder 
die Gefahr der Ausweitung des Konflikts (Solidarisie-
rungseffekte). Das DEIG wird hier als Mittel beschrie-
ben, dass eine schnelle Unterbrechung kollektiver Ge-
waltdynamiken ermöglicht. Nachbarschaftskonflikte 
weisen ähnliche Strukturmerkmale auf, wobei oft zu-
sätzlich räumliche Faktoren eine Rolle spielen. Die In-
terviews zeigen, dass DEIG-Einsätze in solchen Kon-
texten häufig durch die Kombination aus emotionaler 
Eskalation und räumlicher Enge (Treppenhäuser, In-
nenhöfe, Keller) charakterisiert sind, die herkömmli-
che taktische Optionen einschränken und den Einsatz 
des DEIGs nahelegen. 

Größere Veranstaltungen und Menschenansammlun-
gen 

Im Kontext größerer Veranstaltungen und Menschen-
ansammlungen wird dem DEIG ebenfalls eine weitere 
Wirkungsdimension zugeschrieben. Hier geht es – 
ähnlich wie bei der zuvor geschilderten Familienfeier 
– weniger um die direkte Konfrontation mit einzelnen 
Personen als vielmehr um die Beherrschung kollekti-
ver Dynamiken und die Vermeidung größerer bzw. 
aus- und übergreifender Eskalationen. Eine inter-
viewte Person beschreibt die spezifische Wirkung in 
solchen Kontexten: 

„also das ist ja ein Riesenknall, es ist ja wie ein Pisto-
lenschuss, begleitet mit diesen Laserpointern und mit 
diesen Kabeln, die da rauskommen, da war schon für 
10 Sekunden auch dieser abschreckende Moment. 
Wenn man einen Knall hört, denken viele wahrschein-
lich, dass es eine Pistole ist oder so. Und die sind dann 
alle erstmal zurückgeschreckt (...) Aber in dem Mo-
ment, wo geschossen wurde, sind alle ein Stück weg-
gegangen.“ 

Diese berichtete Erfahrung zeigt eine spezifische Wir-
kungsdimension des DEIG bei Menschen-
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ansammlungen: Die akustischen und visuellen Effekte 
des Geräts entfalten eine Fernwirkung auf unbetei-
ligte Personen, die zur Deeskalation der Gesamtsitua-
tion beiträgt. Das DEIG wirkt hier nicht nur auf die di-
rekt betroffene (bzw. getroffene) Person, sondern auf 
die gesamte Gruppe. Als besonders relevant wird da-
bei die zeitliche Dimension dieser Wirkung beschrie-
ben. Der „abschreckende Moment“ von „10 Sekun-
den“ verschafft den anwesenden Polizeikräften einen 
taktischen Vorteil, der es ermöglicht, die Situation neu 
zu ordnen und weitere Kräfte zu positionieren: 

„Wir hatten halt Glück, dass zu dem Zeitpunkt dann 
halt die nachfolgenden Kräfte dann halt auch eingrei-
fen konnten. Aber das hat uns diese 10 Sekunden ge-
geben, um halt, uns da neu aufzubauen.“ 

Das DEIG fungiert damit aus Sicht der interviewten 
Personen in solchen Situationen vor allem als ein In-
strument der temporären Situationskontrolle, das 
durch seine ‚spektakulären‘ Effekte, Aufmerksamkei-
ten kanalisiert, eine Unterbrechung kollektiver Dyna-
miken bewirkt und damit den Raum für taktische Neu-
ausrichtung schafft. Diese spezielle Wirkungsdimen-
sion wird besonders relevant in jenen Wachbereichen, 
die durch die zuvor beschriebenen komplexen sozia-
len Problemlagen geprägt sind und in denen ‚kriti-
sche‘ Menschenansammlungen häufiger sind und 
dementsprechend häufiger zu Konfliktsituationen 
führen. 

Handlungsdimensionen der DEIG-Praxis 

Kommunikative Strategien und Androhungspraxis 

Die bisherige Analyse hat gezeigt, dass das DEIG so-
wohl symbolisch-kommunikativ als auch physisch 
wirken kann. Dieser Abschnitt richtet nun den Blick 
auf die kommunikativen Praktiken, die sich um das 
und mit dem DEIG entwickelt haben, und analysiert, 
wie diese in der alltäglichen Einsatzpraxis umgesetzt 
werden. 

Das in der Beschulung und Ausbildung am DEIG ver-
mittelte kommunikative Stufenmodell sieht bei einer 
DEIG-Anwendung eine systematische, stufenweise 
Steigerung kommunikativer Interventionen vor, die 
von einfachen Handlungsaufforderungen über kon-
krete Androhungen bis zum tatsächlichen DEIG-Ein-
satz reicht. Eine interviewte Person erläutert diese 
theoretische Struktur: 

„Es gibt ja dieses Eskalationsmodell von langsam, 
quasi beruhige dich. Also die Ansprache ist ja generell 
erst mal ohne Taser, so sieht es das Modell vor. Und 
dass man dann sich steigert, okay, beruhig dich, er 

beruhigt sich nicht, ich eskaliere eine Stufe weiter, ich 
ziehe den Taser, ich bedrohe ihn, er lässt sich immer 
noch nicht beruhigen, ich ARC-e. (.) Das sollte dann ja 
diesen Lichtbogen, der sollte dann ja schon seinen Ef-
fekt haben, funktioniert immer noch nicht, ich muss 
schießen.“ 

Diese theoretische Sequenz wird jedoch in der Praxis 
erheblich modifiziert und situativ angepasst. Die In-
terviews zeigen, dass die Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten das Eskalationsmodell nicht mechanisch 
abarbeiten, sondern notwendigerweise situations-
spezifisch verkürzen oder überspringen: 

„je nach Einsatzlage. Also ich würde nicht anfangen, 
wenn die sich vor mir prügeln, beruhigen sie sich, 
dann würde ich halt direkt schon die Stufe höher, weil 
die Eskalation von dem Gegenüber, würde ich mich 
dann dementsprechend anpassen.“ 

Diese Anpassung folgt dabei einer spezifischen Logik, 
in der die Kommunikationsstrategie an die bereits er-
reichte Eskalationsstufe des Gegenübers angeglichen 
wird. Das bedeutet, dass nicht die theoretische Ab-
folge, sondern die situative Dynamik die kommunika-
tive Strategie bestimmt. Eine interviewte Person for-
muliert diese Flexibilität als professionelles Prinzip: 

„Dass ich nicht erst ganz unten anfange und der ist 
schon ganz oben, weil dann geht das ja ganz schnell 
auf, ich muss auch schießen. (..) Also für die ist das ja 
auch Stress pur. Die Polizei kommt, Blaulicht und ja, 
situationsangepasst würde ich sagen.“ 

Diese situative Anpassung zeigt eine wichtige Modifi-
kation des institutionell vermittelten Modells – statt 
einer linearen Eskalation entwickelt sich eine dynami-
sche Abstimmung zwischen den Eskalationsniveaus 
von Polizei und Gegenüber. 

In der praktischen Anwendung des DEIG entwickelt 
sich eine komplexe multimodale Form der Kommuni-
kation, die unterschiedliche kommunikative Impulse 
und Ebenen miteinander kombiniert. Gesprochene 
Worte, Körpersprache und die technischen Eigen-
schaften des DEIG werden bewusst aufeinander abge-
stimmt und miteinander verwoben, um eine mög-
lichst starke Wirkung zu erzielen. Die Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten lernen dabei in Aus- und Fort-
bildung, diese verschiedenen Kommunikationsmodi 
strategisch zu koordinieren (s.o.). 

Die verbale Kommunikation folgt dabei spezifischen 
Prinzipien, die sich vor allem als Verständlichkeit, Ein-
dringlichkeit und adressatengerechter Sprache cha-
rakterisieren lassen. Dabei zeigt sich eine bewusste 
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Anpassung der Sprache an die Situation, das Gegen-
über und das eigene emotionale Erleben in situ: 

„Also schon Taser, man soll ja sowieso so sprechen, 
dass das polizeiliche Gegenüber das auch versteht (...) 
Also dann schon auf das Nötigste begrenzen, so beru-
hig dich oder ich taser dich oder du kriegst Strom, halt 
so etwas Eindrückliches, worunter die sich auch etwas 
vorstellen können.“ 

Die von der interviewten Person angesprochene Re-
duktion auf das „Nötigste“ und die Verwendung „ein-
drücklicher“ Formulierungen zeigt eine bewusste Ver-
einfachung der Sprache. Komplexe Erklärungen wer-
den durch klare, bildhafte Drohungen ersetzt („du 
kriegst Strom“), die unmittelbar verständlich sein sol-
len. Die kommunikative Begleitung des DEIGs operiert 
dabei maßgeblich über Zukunftsprojektionen und 
durch Bebilderung. Neben der kommunikativen Be-
gleitung des DEIG entwickelt sich eine zweite zentrale 
Dimension: die kommunikative Begleitung des poli-
zeilichen Gegenübers. 

„Also erstmal ist natürlich immer das Wichtigste die 
Sprache, dass man mit dem spricht. Dass man eben 
klar die ganze Zeit sagt, ich mache jetzt das und das, 
ich mache jetzt das und das, leg dich da hin. Dass man 
halt genau kommuniziert, was man von dem Gegen-
über will.“ 

Während die zuvor beschriebene kommunikative Be-
gleitung des DEIG primär über Zukunftsprojektionen 
und Drohbilder operiert (im Sinne von ‚das passiert, 
wenn...‘), fokussiert diese Form der Kommunikation 
auf die unmittelbare Gegenwart und konkrete Hand-
lungsanweisungen, die sich durch unterschiedliche 
Merkmale auszeichnet: Sie ist handlungsorientiert 
(„leg dich da hin“), kontinuierlich („die ganze Zeit“) 
und präzise („genau kommuniziert“). Anstatt wie bei 
der Androhung Zukunftsszenarien zu entwerfen, wird 
hier Schritt für Schritt das aktuelle Geschehen verbal 
begleitet und das gewünschte Verhalten explizit be-
nannt. Diese kontinuierliche Verhaltenssteuerung 
durch Sprache wird von den Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten als wesentliches Element der Einsatz-
kommunikation begriffen, das parallel zum techni-
schen Einsatz des DEIG erfolgt und dessen Wirksam-
keit unterstützen soll. 

Das körperliche Tun der Polizeibeamten und Polizei-
beamtinnen verstärkt die verbalen Botschaften. Eine 
interviewte Person beschreibt die Bedeutung des ge-
samten Auftretens: 

„Und da muss ich auch entschlossen dastehen. Da 
muss ich auch entschlossen den TASER in der Hand 

halten, wenn ich das ankündige. Und derjenige muss 
auch das Gefühl haben, okay, wenn ich das jetzt nicht 
mache, dann passiert es halt auch wirklich.“ 

Das körperliche kommunikative Tun, die Art des Hal-
tens, die Körperbewegungen und die gesamte Prä-
senz müssen aus Sicht der interviewten Personen mit 
verbalisierten Inhalten kohärent sein und korrespon-
dieren, um so die Ernsthaftigkeit der Androhung zu 
unterstreichen und zu verkörpern (auf Worte werden 
Taten folgen). Unsicherheit oder Zögern beispiels-
weise würden die Glaubwürdigkeit der Drohung un-
tergraben. 

Die technischen Signale des DEIG werden dabei ge-
zielt als Kommunikationsverstärker eingesetzt und 
bilden eine dritte, ebenfalls non-verbale Kommunika-
tionsebene: 

„Aber wenn man den Taser rausholt, und den ARC-Bo-
gen rausholt, (.) dieser visuelle Effekt plus dieser audi-
tive Effekt, wenn man dieses knistern lässt, das macht 
schon echt gut Eindruck.“ 

In dieser Darstellung ‚spricht‘ das Gerät durch seine vi-
suellen (Lichtbogen, Laserpointer) und akustischen 
Eigenschaften (Knistern) eine eigene ‚Sprache‘, die die 
menschliche Kommunikation ergänzt, verstärkt und 
etwas aus- bzw. „eindrückt“. Der elektrische Lichtbo-
gen erweist sich damit als weit mehr als eine techni-
sche Funktion – er wird zu einem taktischen Instru-
ment der Machtdemonstration. Die bewusste Instru-
mentalisierung des Abschreckungspotentials trans-
formiert das DEIG in ein Gerät, das bereits vor seinem 
eigentlichen Einsatz wirkt. Die sinnliche Erfahrung – 
das intensive bläulich-weiße Leuchten kombiniert mit 
dem charakteristischen Knatter- bzw. Brutzelge-
räusch – erzeugt einen unmissverständlichen Ein-
druck kontrollierter, aber potenziell gefährlicher Ener-
gie. Diese Drohwirkung ist charakteristisch für Waffen 
und unterscheidet sich fundamental von der Funkti-
onsweise klassischer Hilfsmittel körperlicher Gewalt, 
die ihre Wirkung maßgeblich erst durch direkten Ein-
satz entfalten. Relevant ist in diesem Zusammenhang 
auch die vielfach berichtete zweckentfremdende 
kommunikative Nutzung dieser technischen Eigen-
schaften: 

„Also manchmal muss man den gar nicht androhen, 
weil der funktioniert ja auch als Taschenlampe. (...) 
Und aufgrund dessen, dass das Ding halt leuchtet, 
nehmen die das wahr. Das ist eine ganz andere Kom-
munikation, die ich da machen kann, weil da ist ein-
fach ein anderer Respekt auf einmal mir gegenüber.“ 
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Hier wird das DEIG als „Taschenlampe“ genutzt, ent-
faltet aber durch seine erkennbare Form und visuelle 
Reize (das Ausleuchten) bereits eine kommunikative 
Wirkung. Die bloße Sichtbarkeit des Geräts verändert 
die Kommunikationssituation, ohne dass eine expli-
zite Androhung erfolgen muss. 

Diese Koordination, Kombination und Integration der 
verschiedenen Kommunikationsformen und -modi 
(verbale Klarheit, körperliche Entschlossenheit und 
technische Signale) soll eine verstärkte Gesamtwir-
kung erzielen, die über das hinausgeht, was jede ein-
zelne Kommunikationsform für sich allein erreichen 
könnte. Das DEIG erscheint in diesem Verständnis als 
ein Instrument polizeilicher Kommunikation, das 
menschliche und technische Elemente bewusst mitei-
nander verschränkt bzw. verschränken muss, um Wir-
kung zu entfalten. Diese technisch erweiterte Kommu-
nikationsstrategie steht allerdings in Kontrast zu den 
kommunikativen Ansätzen von Polizeibeamten und 
Polizeibeamtinnen ohne DEIG, die nicht auf eine ‚tech-
nische Verstärkung‘ durch das DEIG zurückgreifen und 
daher stärker auf rein zwischenmenschliche Kommu-
nikationsformen angewiesen sind. Eine interviewte 
Person beschreibt ihre Herangehensweise wie folgt: 

„[…]man versucht halt immer auf die Person einzure-
den, versucht so eine Ebene zu finden, ne. Mal muss 
man, muss man auf das richtige Wort warten, was ge-
sprochen wird, um, weiß nicht, ich sage jetzt mal, oder 
der hat einen Schal um von einer Fußballmannschaft 
oder so, ne, dass man irgendwie darauf eingeht, die 
Person irgendwie kriegt.“ 

Diese Beschreibung verdeutlicht eine Form der Kom-
munikation, die vor allem auf Beziehungsaufbau, situ-
ative Aufmerksamkeit und auch empathische An-
knüpfungspunkte setzt. Während DEIG-Trägerinnen 
und -Träger vor allem die kommunikative Verstärkung 
durch technische Signale betonen, berichten Beam-
tinnen und Beamte ohne DEIG von verfeinerten zwi-
schenmenschliche und relationalen Kommunikati-
onsstrategien. Dies wirft die Frage auf, ob die Verfüg-
barkeit technischer Kommunikationsverstärker mög-
licherweise einen Einfluss auf grundsätzliche kommu-
nikative Fertigkeiten hat. 

Trotz der elaborierten kommunikativen Strategien 
zeigen die Interviews aber auch die Grenzen dieser An-
sätze auf. Gescheiterte Kommunikation manifestiert 
sich in verschiedenen Formen (v.a. kein Anschluss, 
keine oder nicht-intendierte Wirkungen) und führt zu 
spezifischen Konsequenzen für die weitere Einsatz-
entwicklung. Eine grundlegende Form des Kommuni-
kationsversagens liegt aus Sicht der interviewten 

Personen in der bereits thematisieren kommunikati-
ven Nichterreichbarkeit bestimmter Personengrup-
pen. Bei Personen in psychischen Ausnahmesituatio-
nen oder stark unter Substanzeinfluss stehenden Per-
sonen können selbst elaborierteste kommunikative 
Strategien wirkungslos bleiben, weil Symbole nicht 
als solche registriert und verstanden werden (kön-
nen): 

„Da kann ich auch ARC-en, die werden das nicht mit-
bekommen. Die sind im Tunnel, die sind in ihrer kör-
perlichen Auseinandersetzung. (...) Die werden alles 
um sich ausblenden. Da muss man körperlich rein.“ 

Diese Erkenntnis führt zu einer wichtigen Modifikation 
der kommunikativen Praxis. In bestimmten Situatio-
nen wird die kommunikative Phase bewusst verkürzt 
oder übersprungen, da ihre Wirkungslosigkeit – und 
das bereits im Vorfeld – antizipiert wird. Eine andere 
Form gescheiterter Kommunikation zeigt sich in 
nicht-intendierten Reaktionen, bei denen die verbale 
ebenso wie non-verbale Androhung des DEIG nicht zur 
Deeskalation, sondern zu weiterer Eskalation führt: 

„Ich weiß nicht, ob es das dann vielleicht in dem Mo-
ment auch eventuell schlimmer machen könnte, weil 
die Person sich vielleicht erschreckt (...) Aber wenn 
dann ich den Arc drücke, das ist ja schon laut. Nicht, 
dass derjenige sich dann erschreckt und dann viel-
leicht doch noch eine Übersturzhandlung macht, die 
er vielleicht sonst nicht gemacht hätte.“ 

Diese Reflexion verdeutlicht das Bewusstsein für mög-
liche ambivalenter Wirkungen einer DEIG-Androhung. 
Die technisch vermittelten Zeichen können nicht nur 
beruhigend, sondern auch aufregend wirken und da-
mit unbeabsichtigte Eskalationen auslösen; und sie 
können – man denke an die Verwechslung mit dem 
Pistolenknall (s.o.) – auch immer fehlinterpretiert wer-
den. Die Konsequenzen gescheiterter Kommunikation 
sind dementsprechend vielfältig. Sie reichen von der 
sofortigen Anwendung des DEIG über den Rückgriff 
auf andere Einsatzmittel bis hin zur taktischen Neu-
ausrichtung der gesamten Situation. Entscheidend ist 
dabei, dass die Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten diese Grenzen der kommunikativen Strategie er-
kennen und entsprechend reagieren können. 

Die Analyse der kommunikativen Strategien, Prakti-
ken und Modi zeichnet insgesamt gesehen ein kom-
plexes Bild: Institutionell vermittelte Kommunikati-
onsmodelle werden in der Praxis situativ angepasst, 
modifiziert und ergänzt. Dabei entwickeln sich spezifi-
sche Techniken der Modalitätskoordination, die weit 
über die ursprünglichen Ausbildungsinhalte 
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hinausgehen. Gleichzeitig bleiben die strukturellen 
Grenzen dieser Strategien bestehen, die eine flexible 
Anpassung der Einsatztaktik erfordern. 

Körper-Technik-Koordination 

Neben den kommunikativen Strategien erweist sich 
die körperlich-technische Koordination als zentrale 
Dimension der DEIG-Praxis. Hier zeigt sich besonders 
deutlich, dass das Gerät nicht nur als isoliertes Ein-
satzmittel verstanden werden kann, sondern als Be-
standteil komplexer körperlicher und teamtaktischer 
Arrangements begriffen werden muss. Die Analyse der 
Interviews zeigt dabei, dass sich um das DEIG herum 
spezifische Formen der Körper-Technik-Kopplung 
entwickelt haben, die deutlich über eine bloße Gerä-
tebedienung hinausgehen und neue Formen polizeili-
cher Handlungskoordination ermöglichen (und auch 
erfordern). 

Der Begriff der Choreographie verdeutlicht in diesem 
Zusammenhang die zeitlich-räumliche Koordination 
körperlicher Bewegungen und technischer Mittel im 
praktischen Vollzug des DEIG-Einsatzes. Diese Chore-
ographie entwickelt sich als verkörpertes Wissen, das 
sowohl individuell habitualisiert als auch kollektiv ko-
ordiniert werden muss. Eine interviewte Person be-
schreibt die präzise Abstimmung verschiedener Hand-
lungsebenen in einer konkreten Einsatzsituation: 

„Habe meinen TASER gezogen, habe dem gesagt, pass 
auf. Ich habe den TASER dann angedroht, habe ge-
sagt, werde ich dich TASERn und Strom wird durch 
deinen Körper fließen. Konnte mit meinen Laserpunk-
ten den ganz ruhig anvisieren, weil er halt nur mit sei-
nen Händen da so ein bisschen rumgefuchtelt hat. 
Und nach der dritten Ansprache habe ich dann abge-
drückt, der ging sofort zu Boden. Dann wollte er wie-
der aufstehen, dann habe ich nochmal nachgeTASERt 
und in diesem Zeitraum, das sind ja 5 Sekunden in 
etwa, konnte ich halt die Distanz verringern.“ 

Diese Schilderung veranschaulicht die komplexe Ver-
schränkung verschiedener Handlungsebenen: Die 
technische Handhabung des DEIG (Ziehen, Anvisieren, 
Abdrücken) wird mit verbaler Kommunikation (Andro-
hung) und körperlicher Bewegung (Distanzverringe-
rung) synchronisiert. Besonders relevant erscheint 
dabei die zeitliche Präzision der Koordination – die 5-
sekündige Wirkdauer des DEIG wird als taktisches 
Zeitfenster genutzt, um die räumliche Position zu ver-
ändern und den Zugriff vorzubereiten. Die Choreogra-
phie des Zugriffs erfordert also eine spezifische Form 
körperlicher Kompetenz (Bewegungskompetenz, ein 
Zeitgespür etc.), die sich von der Handhabung anderer 

Einsatzmittel unterscheidet. Eine interviewte Person 
reflektiert diese technisch-motorischen Anforderun-
gen in Abgrenzung zur Dienstwaffe: 

„Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt meine Hand-
feuerwaffe in der Hand habe, wo ich den Körper ge-
rade lasse und die Visierung in einer Linie ist. Beim 
DEIG muss ich mich ja so leicht so rein, um diese bei-
den Punkte zu treffen. Das ist halt schon von der Mo-
torik halt auch ein bisschen anders.“ 

Diese körperliche Anpassung zeigt, dass die Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten das DEIG nicht einfach 
nur als Werkzeug erlernen müssen, sondern ihn gewis-
sermaßen in ihre eigenen Bewegungsabläufe ein-
bauen müssen. Es reicht also nicht aus, die Handgriffe 
mechanisch zu beherrschen, vielmehr muss der Um-
gang mit dem DEIG habitualisiert, zur verkörperten 
Gewohnheit werden – die Beamtinnen und Beamten 
müssen ein Gespür dafür entwickeln, wie sie ihren 
Körper positionieren müssen, um beide Elektroden 
des DEIG präzise zu platzieren. Hier zeigt sich, wie das 
DEIG seine Nutzerinnen und Nutzer konfiguriert: Es 
definiert nicht nur, welche Körperhaltungen und Be-
wegungen erforderlich sind, sondern prägt auch, wel-
che taktischen Positionen als angemessen und not-
wendig gelten. Das technische Artefakt schreibt folg-
lich den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten be-
stimmte Körperpraktiken vor und strukturiert so ihre 
professionelle Bewegung im Raum. 

Die Integration des DEIG in polizeiliche Einsätze erfor-
dert gleichzeitig auch eine Neuausrichtung der takti-
schen Positionierung und Aufstellung der Einsatz-
kräfte im Raum. Dabei entwickeln sich spezifische 
räumliche Arrangements, die die technischen Eigen-
schaften des DEIG – insbesondere seine Distanzwir-
kung – ausnutzen. Ein zentraler Aspekt ist dabei das 
Distanzmanagement, das in den Interviews als eigen-
ständige polizeiliche Kompetenz beschrieben wird: 

„Und dann durch den Taser könnte man halt diese 
Distanz überbrücken, wo man quasi sich selber 
schützt, also bevor der einen angreift oder so. Dass 
man dann andere Kollegen in Stellung bringt, die ihn 
dann fesseln können.“ 

Diese Aussage zeigt, wie das DEIG neue Formen der 
räumlichen Koordination ermöglicht und notwendig 
macht. Die Distanzüberbrückung wird hier nicht nur 
als technische Eigenschaft des Geräts beschrieben, 
sondern als taktisches Element, das es ermöglicht, si-
chere Positionen einzunehmen und gleichzeitig hand-
lungsfähig zu bleiben. Die „Stellung“ der anderen Kol-
legen wird dabei strategisch geplant, mitgedacht und 



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

118 

auf die DEIG-Wirkung abgestimmt. Besonders rele-
vant wird diese räumliche Koordination in Situationen 
mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, etwa 
in Kellerräumen, Treppenhäusern oder Fluren: 

„Und deshalb bin ich mit dem in einen äußerst un-
übersichtlichen Keller gegangen, eines Einfamilien-
hauses und das war komplett zugestellt, unübersicht-
lich, waren locker sechs einzelne Räume mit einem 
langen Gang und in diesem ganzen Gang hingen Kla-
motten an Bügeln von der Decke. Also man konnte 
kaum was sehen.“ 

In solchen räumlich eingeschränkten Situationen er-
weist sich das DEIG als taktisch vorteilhaft, da es – an-
ders als etwa der Schusswaffengebrauch – auch in ge-
schlossenen Räumen ohne erhebliche Kollateralschä-
den eingesetzt werden kann. 

Die Einbindung des DEIG in teamtaktische Arrange-
ments erweist sich als besonders anspruchsvolle Ko-
ordinationsleistung, die sowohl die Abstimmung ver-
schiedener Einsatzmittel als auch die Synchronisation 
unterschiedlicher Handlungsrollen erfordert. Dabei 
entwickeln sich spezifische Formen der Arbeitsteilung 
und Rollenverteilung, die auf die besonderen Eigen-
schaften des DEIG abgestimmt sind. Besonders an-
spruchsvoll wird die Teamkoordination in dynami-
schen Situationen, in denen sich die taktische Lage 
schnell verändert. Ein Beispiel hierfür ist etwa die be-
reits angeführte, eskalierende Hochzeitsfeier: 

„Wir hatten halt Glück, dass zu dem Zeitpunkt dann 
halt die nachfolgenden Kräfte dann halt auch eingrei-
fen konnten. Aber das hat uns diese 10 Sekunden ge-
geben, um halt, uns da neu aufzubauen.“ 

Die zeitliche Wirkung des DEIG (hier: 10 Sekunden Des-
orientierung der Umstehenden) wird als taktisches 
Zeitfenster genutzt, um eine Neuorganisation der Ein-
satzkräfte zu ermöglichen. Die Integration des DEIG in 
Teamhandeln führt dabei auch zur Entwicklung spezi-
fischer Rollendifferenzierungen. Während üblicher-
weise Einsatzteams mit ähnlichen Einsatzmitteln aus-
gestattet sind, entstehen durch das DEIG neue For-
men der funktionalen Spezialisierung: 

„Deswegen würde ich auch immer so eine Mischbesat-
zung am besten aussehen, also jemand, der mit einer 
Waffe dasteht und jemand, der mit dem DEIG dasteht. 
Weil im Endeffekt, wenn der DEIG nicht funktioniert, 
kann man immer noch die Waffe benutzen.“ 

Diese Mischbesatzung kann als eine neue Form takti-
scher Arrangements verstanden werden, die verschie-
dene Einsatzmittel komplementär kombiniert. Der 

DEIG-Träger oder die DEIG-Trägerin übernimmt dabei 
die Rolle des ersten Zugriffs, während andere Beam-
tinnen und Beamte als ‚Rückversicherung‘ mit ande-
ren Einsatzmitteln bereitstehen. Diese spezialisierten 
körperlich-technischen Koordinationsleistungen un-
terscheiden sich von den Strategien jener Polizeibe-
amten und Polizeibeamtinnen ohne DEIG. Eine inter-
viewte Person ohne DEIG beschreibt eine kritische Si-
tuation: 

„Wir umzingeln den dann, sage ich jetzt mal, und man 
steht da so im Kreis und die Möglichkeit, dass er ir-
gendwo hin, ist dann ein bisschen geringer.“ 

Diese Beschreibung verweist auf eine kollektive Kör-
perchoreographie, die nicht zentral auf technische 
Geräte, sondern viel deutlicher auf die räumliche Po-
sitionierung von Körpern und Teamkoordination 
setzt. Während DEIG Trägerinnen und Träger davon 
berichten, dass sie individuelle Körper-Technik-Kopp-
lungen entwickeln müssen, fokussieren die Erzählun-
gen von Beamtinnen und Beamten ohne DEIG vor al-
lem kollektive rein körperliche Praktiken der Raum-
kontrolle. 

Die erfolgreiche Integration des DEIG in Teamhandeln 
erfordert schließlich auch die Entwicklung spezifi-
scher Nachsorge- und Koordinationsroutinen. Nach 
dem DEIG-Einsatz müssen die beteiligten Beamtinnen 
und Beamten koordiniert vorgehen, um die Situation 
zu stabilisieren und die notwendigen Folgeschritte 
einzuleiten: 

„Dann sind die Kollegen gekommen, haben ihn fixiert 
und haben ihn nach oben getragen. Und die einzige 
Wunde oder die einzigen beiden Wunden, die er hatte, 
das waren halt die kleinen Einstiche von den Nadeln.“ 

Die interviewte Person berichtet hier über die arbeits-
teilige Organisation nach dem DEIG-Einsatz: Während 
der DEIG-Schütze das Gerät sichert und die Situation 
überwacht, übernehmen andere die körperliche Fixie-
rung und den Transport. Auch die medizinische Ein-
schätzung (hier: Beurteilung der Verletzungen) wird 
gemeinsam vorgenommen. Diese koordinierten Ab-
läufe haben sich in der Praxis entwickelt und zeigen, 
wie das DEIG in etablierte Handlungsroutinen inte-
griert wird. Die Betrachtung der verschiedenen As-
pekte der Körper-Technik-Koordination macht damit 
deutlich, dass sich um das DEIG herum neue Formen 
der praktischen Zusammenarbeit entwickelt haben. 
Diese reichen von der individuellen körperlichen An-
passung an das Gerät über die räumliche Koordina-
tion im Team bis hin zu arbeitsteiligen Abläufen nach 
dem Einsatz. Das DEIG fügt sich damit nicht einfach in 
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bestehende Routinen ein, sondern führt zur Entwick-
lung spezifischer Praktiken, die sowohl die techni-
schen Möglichkeiten des Geräts als auch die Erforder-
nisse der Teamarbeit berücksichtigen. 

Präventive und defensive Handlungsroutinen 

Neben den bisher beschrieben aktiven und vor allem 
situativen kommunikativen und körperlich-techni-
schen Handlugnsdimensionen entwickeln sich in der 
DEIG-Praxis spezifische Handlungsroutinen, die so-
wohl präventiven als auch defensiven Charakter ha-
ben. Diese Routinen entstehen nicht zufällig, sondern 
folgen einer eigenen Logik, die sowohl auf den Erfah-
rungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
als auch auf den strukturellen Bedingungen ihrer Ar-
beit basiert. Dabei zeigt sich, dass das DEIG nicht nur 
in akuten Konfliktsituationen eine Rolle spielt, son-
dern bereits in der alltäglichen Einsatzvorbereitung 
und -durchführung seine Wirkung entfaltet. 

Eine besonders zentrale präventive Handlungsrou-
tine, die sich in den Interviews wiederholt zeigt, lässt 
sich mit der Formel ‚lieber einmal zu viel den DEIG in 
der Hand‘ beschreiben. Diese Praxis geht weit über 
den reaktiven Einsatz des DEIG hinaus und etabliert 
sich als vorausschauende Strategie der Situationsbe-
wältigung. 

„Und das hatte ich jetzt bestimmt schon zwei, drei 
Mal, dass ich den DEIG dann auch, also ich habe den 
lieber einmal mehr in der Hand als zu wenig. Und ich 
muss den ja nicht auslösen, ich muss den ja nicht drü-
cken. Und wenn ich den in der Hand habe, kann ich 
aber für den Notfall.“ 

Diese Aussage markiert eine grundlegende Verschie-
bung in der polizeilichen Einsatzlogik: Das DEIG wird 
nicht erst bei manifester Bedrohung gezogen, son-
dern bereits im ‚Vorfeld‘ von Situationen, die als un-
klar oder potenziell problematisch antizipiert werden. 
Die Begründung folgt dabei einer spezifischen Risiko-
abwägung, die die Verfügbarkeit des Einsatzmittels 
gegen die Ungewissheit der Situationsentwicklung 
aufwiegt. Deutlich wird damit aber auch, wie das DEIG 
bereits durch seine Verfügbarkeit die Wahrnehmung 
und Bewertung von Einsatzsituationen verändert. Es 
schafft neue Kategorien des Möglichen, Erwartbaren 
und Wahrscheinlichen und strukturiert so unter Um-
ständen präventiv die polizeiliche Situationsdefini-
tion. Besonders deutlich wird diese präventive Logik 
vor allen Dingen in Situationen mit unklarem Gefähr-
dungspotenzial. Eine interviewte Person beschreibt 
seine Praxis bei Gebäudedurchsuchungen: 

„Wenn ich in eine Wohnung reingehe und da randa-
liert jemand drin, dann habe ich den auf jeden Fall 
auch in der Hand. Wenn wir nicht wissen, was da ge-
rade passiert oder so. Und wenn was ist, kann ich den 
immer noch benutzen. Also dann habe ich ihn lieber 
direkt in der Hand. Aber das wäre ja quasi auch schon 
eine Androhung, weil ich ihn ja in der Hand halte.“ 

Diese Schilderung macht mehrere Aspekte der prä-
ventiven DEIG-Nutzung deutlich: Erstens die antizipa-
tive Risikoeinschätzung („wenn wir nicht wissen, was 
da gerade passiert“), zweitens die strategische Bereit-
stellung des Einsatzmittels („dann habe ich ihn lieber 
direkt in der Hand“) und drittens das Bewusstsein für 
die kommunikative Wirkung des sichtbaren DEIG 
(„das wäre ja quasi auch schon eine Androhung“) jen-
seits seiner physischen Wirkkraft. Diese präventiven 
Handhabungsweisen folgen dabei in der Darstellung 
der interviewten Personen einer doppelten Legitima-
tionslogik: Einerseits der Effizienzsteigerung polizeili-
cher Arbeit, andererseits der Risikominimierung für 
alle Beteiligten. 

„Also innerhalb von fünf Minuten war diese Situation 
gelöst. Das war wie gesagt großartig. (...) Also das 
hätte einfach auch Kräfte gebunden über so einen lan-
gen Zeitraum, der Streifendienst muss ja weitergehen 
und wenn da drei Einsatzmittel gebunden sind, dann 
müssen die Nachbarn aus den anderen Wachen kom-
men.“ 

Die Effizienzargumentation verbindet sich hier mit or-
ganisationalen, administrativen und operativen Über-
legungen (und auch Zwängen). Der präventive bzw. 
frühzeitige DEIG-Einsatz wird als Mittel zur Ressour-
censchonung interpretiert, da er ermöglicht, Einsätze 
schneller abzuschließen und Personalkapazitäten für 
andere (wichtigere) Aufgaben freizuhalten. 

Diese Effizienzlogik verweist als solche auch auf die 
strukturelle Personalknappheit, die bereits als Rah-
menbedingung analysiert wurde; diese strukturell an-
gelegte Problematik begünstigt die Entwicklung spe-
zifischer defensiver Strategien, in denen das DEIG eine 
zentrale Rolle übernimmt. Diese Strategien unter-
scheiden sich grundlegend von präventiven Ansätzen, 
da sie primär auf die Kompensation struktureller Defi-
zite ausgerichtet sind. Eine interviewte Person be-
schreibt die Auswirkungen der Personalsituation auf 
die Einsatztaktik: 

„Da geht man zum einen ganz anders an die Leute ran, 
viel defensiver und passiver. Aber da könnte ich mir 
auch vorstellen, wenn es da brenzlig wird, dass ich 
deutlich früher und schneller den DEIG einbinden 
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würde, als zum Beispiel hier, wenn man hier auf den 
roten Knopf drückt, hat man innerhalb von fünf Minu-
ten, hat man 7 bis 10 Einsatzmittel.“ 

Diese Aussage zeigt eine paradoxe Konstellation: Die 
defensive Grundhaltung, die aus dem Bewusstsein für 
fehlende Unterstützung resultiert, führt gleichzeitig 
zu einer niedrigeren Schwelle für den DEIG-Einsatz. 
Das Gerät wird hier zum technischen Ersatz für nicht 
vorhandene personelle Ressourcen und ermöglicht 
es, auch in Situationen handlungsfähig zu bleiben, die 
normalerweise den Einsatz mehrerer Beamtinnen und 
Beamten erfordern würden. 

Besonders deutlich wird diese Kompensationsfunk-
tion bei der Beschreibung der räumlich-zeitlichen Iso-
lation in ländlichen Gebieten: 

„Du bist hier als Streifenbeamter erstmal auf dich al-
lein gestellt, bis irgendwer zur Unterstützung kommt. 
Du brauchst halt immer ein paar Minuten zu deinen 
Kollegen, wenn sie um Hilfe schreien. In [Großstadt]-
Innenstadt, da sind die in einer, zwei Minuten da. Hier 
brauchen wir (...) 20 Minuten.“ 

Diese zeitliche Verzögerung führt zu einer grundsätz-
lich anderen Bewertung des DEIG als Einsatzmittel. Es 
wird nicht nur als eine Option unter vielen betrachtet, 
sondern als potenziell entscheidender Faktor für die 
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit in kriti-
schen Situationen. Eine interviewte Person bringt 
diese Einschätzung auf den Punkt: 

„Und die kleineren Behörden haben es jetzt nicht. Was 
ich nicht verstehen kann, weil in großen Behörden hat 
man sehr viele Polizeikräfte, die schnell zur Unterstüt-
zung kommen könnten. Und in kleineren, in kleineren 
Städten oder Polizeibehörden hat man das halt nicht. 
Und gerade da dann ein weiteres Einsatzmittel zu ha-
ben, was einem im Notfall helfen kann, finde ich abso-
lut unabdingbar.“ 

Verselbstständigungen 

Jenseits der bewussten Einsatzentscheidungen ent-
wickelt sich eine weitere Dimension der DEIG-Praxis, 
die sich als schleichende Verselbstständigung des 
Umgangs mit dem Gerät bezeichnen lässt. Diese zeigt 
sich weniger in konkreten Einsätzen als vielmehr in 
habitualisierten Praktiken, beiläufigen Routinen und 
unreflektierten Gewohnheiten, die den polizeilichen 
(Arbeits-)Alltag prägen. 

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel für diese all-
tägliche Selbstverständlichkeit findet sich in der be-
reits angesprochenen, zweckentfremdeten Nutzung 
des DEIG als Beleuchtungsgerät: 

„Also manchmal muss man den gar nicht androhen, 
weil der funktioniert ja auch als Taschenlampe. (...) 
Dann nehme ich halt auch gerne mal den DEIG, um ir-
gendwo welche um Ecken auszuleuchten. (...) Also ich 
habe einfach nur den DEIG in der Hand und leuchte so 
vor mir auf den Boden. Ich muss den nicht androhen. 
Ich habe mein Einsatzmittel nur in der Hand.“ 

Diese Praxis zeigt, wie das DEIG unmerklich in den Be-
reich der alltäglichen Hilfsmittel hineinwächst. Es 
wird nicht mehr nur als spezialisiertes Zwangsmittel, 
oder konkreter, als Waffe, wahrgenommen und prak-
tisch eingebunden, sondern als Mehrzweckgerät ver-
wendet, das auch für profane Tätigkeiten wie das Aus-
leuchten dunkler Bereiche dienlich ist. Gleichzeitig be-
merkt die interviewte Person die möglichen ‚kommu-
nikative Nebenwirkung‘ dieser scheinbar harmlosen 
Nutzung: „Das ist eine ganz andere Kommunikation, 
die ich da machen kann, weil da ist einfach ein anderer 
Respekt auf einmal mir gegenüber.“ Auch eine andere 
interviewte Person beschreibt eine ähnliche Form der 
gewohnheitsmäßigen Grenzüberschreitung: 

„Das macht es ja auch für die Kollegen viel bewusster, 
dass die, also sind wir mal ehrlich, die, wenn wir Ge-
bäude durchsuchen, wenn da ein Einbrecher ist, dann 
gehen wir auch oft aufs duale System und benutzen 
das Ding einfach auch als Taschenlampe. (...) Wir miss-
brauchen das Ding komplett. Der DEIG ist halt so viel-
seitig.“ 

Die Formulierung „Wir missbrauchen das Ding kom-
plett“ ist dabei besonders relevant, da sie einerseits 
auf das Bewusstsein für die Abweichung von der vor-
gesehenen Nutzung, andererseits aber auch auf die 
völlige Selbstverständlichkeit, mit der diese Abwei-
chung praktiziert wird, verweist. Das DEIG wird so – 
und das nicht nur kognitiv, sondern praktisch – zur all-
täglichen Ressource, die je nach Bedarf und Situation 
flexibel eingesetzt wird. 

Diese Selbstverständlichkeit zeigt sich auch in der 
emotionalen Bindung an das Gerät. Die bereits zitierte 
morgendliche Routine einer interviewten Person: 
„das Erste, was ich hier mache, bevor ich meine Waffe 
in der Waffenkammer hole, ich gucke sofort, ob ein 
DEIG schon wieder zurückgelegt wurde“, verweist auf 
eine Form der Gewöhnung und Routine, die über rati-
onale Nützlichkeitserwägungen hinausgeht. Das DEIG 
wird zum selbstverständlichen Bestandteil der profes-
sionellen Identität und etablierter Arbeitsabläufe. Be-
sonders deutlich wird diese emotionale Dimension in 
der veränderten Grundstimmung beim Einsatz bzw. in 
der Art und Weise wie Einsätze emotional (vor)erfah-
ren werden: 
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„Also man hat ja immer ein Gefühl irgendwie. (...) Dann 
fährt man da heute entspannter hin, hast einen DEIG 
dabei, das ist tatsächlich auch eine Frage. Ja, dann 
weiß ich schon, alles klar, mit dem DEIG wird das ent-
spannter für uns.“ 

Diese „Entspannung“ kann als qualitativer Wandel ge-
lesen werden. Das DEIG ist so selbstverständlich ge-
worden, dass bereits seine bloße Verfügbarkeit das 
subjektive Erleben von Einsatzsituationen verändert. 
Es wirkt nicht mehr als bewusst eingesetztes Instru-
ment, sondern als habitualisierter Sicherheitsfaktor, 
der unterschwellig das Gefühl von Handlungssicher-
heit vermittelt. Die Routinisierung und selbstver-
ständliche Verankerung des Geräts in der polizeilichen 
Praxis zeigt sich schließlich auch daran, dass alterna-
tive Vorgehensweisen zunehmend undenkbar wer-
den. Eine interviewte Person reflektiert diese Ver-
schiebung: 

„Das ist die beste Anschaffung der letzten Jahre. (...) 
Also man würde es gar nicht mehr hergeben wollen, 
wenn man es einmal gehabt hat.“ 

Diese Aussage verweist auch auf einen Effekt von Ha-
bitualisierungsprozessen – was einmal als zusätzliche 
(bereichernde) Option erlebt wurde, wird zur unver-
zichtbaren Grundausstattung. Die Vorstellung, wieder 
ohne DEIG arbeiten zu müssen, wird nicht nur als un-
praktisch, sondern als kaum vorstellbar empfunden. 
Die Habitualisierung des DEIG – so die These – führt 
damit zu einer schleichenden, aber grundlegenden 
Transformation polizeilicher Praxis. Diese erfolgt 
nicht durch bewusste Entscheidungen oder formale 
Regeländerungen, sondern durch die allmähliche In-
tegration des Geräts in die alltäglichen, oft unreflek-
tierten Handlungsroutinen. Das DEIG wird dadurch zu 
einem selbstverständlichen Element des polizeilichen 
Alltags, dessen Bedeutung gerade in seiner Unauffäl-
ligkeit liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Die DEIG Aus- und Fortbildung 

 

Die erfolgreiche Integration des DEIG in die polizeili-
che Einsatzpraxis ist eng mit der Qualität der Aus- und 
Fortbildung verknüpft. Wie die vorangegangenen Ka-
pitel gezeigt haben, sind sowohl die Rahmenbedin-
gungen des DEIG-Einsatzes (5.3.2) als auch die konkre-
ten Handlungsdimensionen in der Praxis (5.3.3) von 
den Kompetenzen und dem Professionalitätsver-
ständnis der einzelnen Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten geprägt. Das vorliegende Kapitel widmet 
sich der Analyse der Aus- und Fortbildungspraxis und 
macht dabei ein komplexes Spannungsfeld sichtbar: 
Während die empirischen Befunde eine hohe Notwen-
digkeit für umfassende Ausbildungsmaßnahmen na-
helegen, offenbaren sie gleichzeitig erhebliche struk-
turelle Limitationen und Herausforderungen bei de-
ren Umsetzung. 

Die Analyse zeigt, dass die DEIG-Ausbildung weit über 
die reine Vermittlung technischer Fertigkeiten hinaus-
geht. Sie erfordert die Integration verschiedener Kom-
petenzebenen – von der körperlich-technischen 
Handhabung über taktisches Situationsverständnis 
bis hin zu kommunikativen Deeskalationsstrategien. 
Diese Komplexität macht deutlich, dass sich die zent-
rale Frage nicht darauf beschränkt, ob eine Ausbil-
dung stattfindet, sondern wie sie gestaltet wird und 
welche strukturellen Bedingungen eine professionelle 
Kompetenzentwicklung fördern oder behindern. 

Dieser Abschnitt gliedert sich dabei in drei aufeinan-
der aufbauende Teile: Zunächst wird die grundsätzli-
che Notwendigkeit umfassender Ausbildungs-

Strukturbaum des Unterkapitels 5.3.4: 

Die Vielschichtigkeit der Ausbildungsnot-
wendigkeiten 

Integration verschiedener Wissensebenen 

Habitualisierung und körperliche Routinisierung 

Realitätsnahe Szenarien als Ausbildungsgrundlage 

Zentrale Spannungsfelder der Ausbildungs-
praxis 

Diskrepanz zwischen formalen Anforderungen und 
praktischen Bedürfnissen 

Defizite der Wissenszirkulation 

Strukturelle Limitationen und organisatio-
nale Grenzen 
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maßnahmen begründet und in ihrer Vielschichtigkeit 
dargestellt. Anschließend werden die zentralen Span-
nungsfelder und Herausforderungen diskutiert, die 
die praktische Umsetzung prägen. Abschließend rich-
tet sich der Blick auf die strukturellen Limitationen 
und organisationalen Grenzen, die einer nachhaltigen 
Professionalisierung potenziell entgegenstehen. 
Diese Darstellung ermöglicht es, sowohl die Potenti-
ale als auch die Grenzen der aktuellen Ausbildungs-
praxis zu verstehen und mögliche Ansatzpunkte für 
deren Weiterentwicklung zu identifizieren. 

Die Vielschichtigkeit der Ausbildungsnotwendigkei-
ten 

Integration verschiedener Wissensebenen 

Die empirischen Befunde machen zunächst deutlich, 
dass die DEIG-Ausbildung einen mehrdimensionalen 
Charakter hat, der sich nicht auf einzelne, isolierte Fer-
tigkeiten reduzieren lässt. Vielmehr zeigt sich, dass 
verschiedene Wissens- und Kompetenzformen syste-
matisch miteinander verknüpft werden müssen, um 
eine professionelle Anwendung zu ermöglichen. 

Insbesondere die durchgeführte Beobachtung der 
Landeseinheitlichen Überprüfung der Handhabungs- 
und Treffsicherheit (LÜHT) verdeutlichte beispielhaft, 
wie Ausbilder bewusst zwischen verschiedenen Wis-
sensebenen wechseln und diese miteinander ver-
knüpfen. Technisches Wissen über die Gerätezusam-
mensetzung wurde systematisch mit taktischen Über-
legungen, etwa zu Einsatzdistanzen verbunden, die 
wiederum durch Erfahrungsberichte aus realen Eins-
ätzen konkretisiert wurden. Ein Ausbilder brachte 
diese bewusste Zusammenführung verschiedener 
Wissensformen auf den Punkt: „Auffrischung von Wis-
sen, von Erfahrungswissen, technisches Wissen, takti-
sches Wissen“. Gleichzeitig klingen in dieser Aufzäh-
lung auch bereits mögliche didaktische Herausforde-
rung an, die mit einer (produktiven) Verknüpfung 
solch verschiedener Wissensbereiche verbunden sind 
bzw. sein können. Besonders aufschlussreich war in 
diesem Zusammenhang die Beobachtung, dass die In-
tegration und Verknüpfung nicht automatisch erfolgt, 
sondern im Rahmen der Übung didaktisch hergestellt 
werden muss. Die Ausbilder fungieren als Übersetzer 
zwischen den verschiedenen Wissensbereichen und 
schaffen Verbindungen zwischen eher abstraktem 
technischem Wissen und konkreten praktischen Her-
ausforderungen. Eine interviewte Person unterstrich 
die Bedeutung dieser integrativen Herangehens-
weise: „Das Grundkonstrukt, das die uns beibringen, 
ist absolut fein.“ Diese positive Bewertung bezog sich 

explizit nicht nur auf technische Inhalte, sondern auf 
das Gesamtkonzept der Ausbildung. 

Habitualisierung und körperliche Routinisierung 

Über die kognitiv-theoretische Wissensvermittlung 
hinaus erweist sich vor allem die körperliche Ein-
übung und Habitualisierung als zentrale Ausbildungs-
notwendigkeit. Die Interviews verdeutlichen, dass die 
sichere DEIG-Anwendung eine inkorporierte Hand-
lungssicherheit erfordert, die über rein technisches 
Wissen hinausgeht. Eine interviewte Person beschrieb 
diese Dimension folgendermaßen: „Das ist halt schon 
von der Motorik halt auch ein bisschen anders“ und 
verwies damit auf die körperlich-praktischen Unter-
schiede zwischen verschiedenen Einsatzmitteln, die 
durch Übung verinnerlicht werden müssen. Die Be-
deutung regelmäßiger praktischer Übung wurde in 
den Interviews wiederholt betont. „Ja, definitiv. Gut, 
besser öfters als wenig“, lautete eine charakteristi-
sche Einschätzung zur Frage nach der Häufigkeit prak-
tischer Übungen. Eine andere interviewte Person kon-
kretisierte diese Notwendigkeit durch den Vergleich 
mit der Schusswaffenausbildung: 

„Wenn wir schießen gehen, dann knallen wir da auch 
200, 300 Patronen weg. Braucht man aber auch. Um 
dieses Gefühl zu kriegen, um sich sicherer zu fühlen.“ 

Diese Aussagen untermauern eine grundlegende Fest-
stellung: Die Sicherheit im Umgang mit dem DEIG ent-
wickelt sich nicht allein durch theoretisches Wissen, 
sondern durch die wiederholte praktische Anwen-
dung, die zu einer körperlichen Routine wird. Damit ist 
keine neue Erkenntnis, sondern ein relativer Allge-
meinplatz angesprochen, nämlich dass professionel-
les polizeiliches Handeln wesentlich auf habituali-
sierte Praktiken angewiesen ist, die in kritischen Situ-
ationen verlässlich abrufbar sind. 

Realitätsnahe Szenarien als Ausbildungsgrundlage 

Ein weiterer zentraler Aspekt der Ausbildungsnotwen-
digkeiten liegt in der Bedeutung realitätsnaher 
Übungsszenarien. Die empirischen Befunde zeigen, 
dass statische Übungsformen von allen interviewten 
Personen als unzureichend für die Komplexität realer 
Einsatzsituationen betrachtet werden. Eine inter-
viewte Person brachte diese Einschätzung deutlich 
zum Ausdruck: „Rollenspielbasiert auf jeden Fall. Die-
ses, ich hänge mir Figuren an die Wand und die schie-
ßen einmal, das kann jeder.“ 

Diese Aussage macht zweierlei deutlich: Erstens wird 
die bloße technische Fertigkeit des Abschusses als un-
zureichend betrachtet („das kann jeder“), zweitens 
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wird die Bedeutung situativer und interaktiver Ele-
mente betont. Die im Rahmen der LÜHT DEIG beo-
bachtete szenarienbasierte Übung unterstreicht diese 
Einschätzung empirisch. Hier wurde ein merklicher At-
mosphärenwechsel und eine deutliche Aufmerksam-
keitssteigerung bei den Teilnehmenden beobachtet, 
als realitätsnahe Szenarien durchgespielt wurden. 
Auch im Nachgang der Übung bewerteten die Teilneh-
menden diese Übungsform als „das eigentliche Herz-
stück der LÜHT“ und betonten: „Das ist es, worauf es 
ankommt“ oder „Genau so muss man das trainieren“. 
Diese Einschätzungen machen deutlich, dass reali-
tätsnahe Szenarien – auch im Rahmen der hochgradig 
formalisierten LÜHT – nicht nur didaktisch wertvoll, 
sondern aus Sicht der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten unverzichtbar für eine professionelle Ausbil-
dung sind. 

Zentrale Spannungsfelder der Ausbildungspraxis 

Die Analyse der Interview- und Beobachtungsdaten 
zeigt allerdings auch verschiedene strukturelle Span-
nungsfelder, die die DEIG-Ausbildung prägen und de-
ren Qualität maßgeblich beeinflussen. Diese Span-
nungen manifestieren sich sowohl in der Diskrepanz 
zwischen formalen Anforderungen und praktischen 
Bedürfnissen als auch in der problematischen Wis-
senszirkulation zwischen Praxis und Ausbildung. 

Diskrepanz zwischen formalen Anforderungen und 
praktischen Bedürfnissen 

Ein zentrales Spannungsfeld manifestiert sich in der 
Diskrepanz zwischen offiziellen Überprüfungsstan-
dards und den als notwendig erachteten praktischen 
Kompetenzen. Die beobachtete LÜHT machte dieses 
Problem exemplarisch sichtbar: Die formale Überprü-
fung, bei der ein DEIG-Abschuss auf ein statisches Ziel 
erfolgt, erschien sowohl den Ausbildern als auch den 
teilnehmenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten als „weitgehend praxisfern und nahezu bedeu-
tungslos für die tatsächliche Einsatzfähigkeit“. Die 
Forschenden konnten beobachten, wie die eigentli-
che LÜHT zeitlich nur einen verschwindend geringen 
Raum einnahm und als reine administrative Notwen-
digkeit behandelt wurde. Ein Ausbilder verdeutlichte 
diese Problematik: „Die standardisierte LÜHT ist nur 
die Basis, hier geht es um das, was ihr draußen wirk-
lich braucht.“ Formale Anforderungen werden also als 
unzureichend für die praktischen Herausforderungen 
betrachtet. 

Parallel dazu wurde die szenarienbasierte Übung, die 
durch Eigeninitiative der Ausbilder zusätzlich etabliert 
worden war, eine ganz andere Bedeutung 

zugemessen. Diese nicht-standardisierte Trainings-
form integrierte verschiedene Dimensionen polizeili-
cher Handlungskompetenz: Situationseinschätzung, 
verbale und non-verbale Kommunikation, taktische 
Positionierung, Teamkoordination und technische 
Anwendung unter Stress. Die Diskrepanz zwischen der 
als bedeutungslos wahrgenommenen formalen Über-
prüfung und der als essenziell bewerteten praktischen 
Übung verweist auf ein grundsätzliches Problem der 
Ausbildungskonzeption. 

Defizite der Wissenszirkulation 

Ein weiteres zentrales Spannungsfeld liegt in den er-
heblichen Defiziten der Wissenszirkulation zwischen 
polizeilicher Praxis und Ausbildung. Die empirischen 
Befunde deuten an dieser Stelle auf systematische 
kommunikative Leerstellen hin. So zeigte sich ein Aus-
bilder während der Beobachtung überaus überrascht 
bis schockiert, also ihm die Forschenden von der weit-
verbreiteten Praxis berichteten, dass das DEIG als Ta-
schenlampe verwendet wird – eine Nutzung, die of-
fenbar in der Ausbildung nicht thematisiert wird, ob-
wohl sie in der Praxis überaus verbreitet ist. Diese Epi-
sode verdeutlicht exemplarisch, dass relevantes Wis-
sen aus der Praxis nicht systematisch in die Ausbil-
dung zurückfließt. Eine interviewte Person brachte 
die strukturelle Dimension dieses Problems auf den 
Punkt: 

„Weil die Trainer, also klar, die Trainer, die leben ja 
nicht auf der Straße. Die spulen ihr Programm ab. Die 
kriegen halt immer wieder die Rückmeldung von uns, 
das ist unrealistisch, das ist unrealistisch, das ist unre-
alistisch, das ist unrealistisch.“ 

Angesichts der Defizite im Wissenstransfer gewinnt er-
fahrungsbasiertes Lernen besondere Bedeutung als 
kompensatorische Strategie. Eine interviewte Person 
hob die Relevanz praktischer Vorerfahrung der Ausbil-
der hervor: 

„Einsatztrainer waren ja auch selber auch mal Streifer. 
Die wissen ja auch, was wir für Einsatzsachen draußen 
haben und benutzen natürlich auch teilweise die Ein-
satzgeschehen mit, wo die zum Beispiel dann Bei-
spiele anbringen.“ 

Hier wird eine spezifische Form der Legitimation sicht-
bar – die Glaubwürdigkeit der Ausbilder speist sich 
nicht primär aus ihrer formalen Qualifikation, sondern 
aus ihrer eigenen praktischen Erfahrung als „Streifer“. 
Diese biografische Dimension des Wissenstransfers 
deutet darauf hin, dass die institutionelle Ausbildung 
allein nicht ausreicht, sondern grundsätzlich und das 
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im besonderen Maße durch persönliche und alltags-
praktische Erfahrungen ergänzt werden muss. 

Die Forschenden konnten diesbezüglich beobachten, 
wie im Rahmen der Ausbildung gezielt nach Erfah-
rungsberichten gefragt wurde. Die Ausbilder bemüh-
ten sich, „mit der Nase an die Praxis zu kommen“, wie 
es einer von ihnen formulierte. 

Strukturelle Limitationen und organisationale 
Grenzen 

Die Analyse der Ausbildungspraxis offenbart schließ-
lich grundlegende strukturelle Probleme, die einer 
nachhaltigen Professionalisierung im Umgang mit 
dem DEIG entgegenstehen. Ein grundlegendes Prob-
lem liegt in der chronischen Ressourcenknappheit, 
die sich sowohl in materieller als auch in zeitlicher 
Hinsicht manifestiert. Die szenarienbasierte Übung 
mit Blaukartuschen während der beobachteten LÜHT 
wurde von einem Ausbilder als „Luxus“ bezeichnet, 
der möglicherweise nicht dauerhaft verfügbar sein 
wird. Die Kosten von 20-40 Euro pro Schuss machen 
deutlich, dass intensive praktische Übungen mit tat-
sächlichen Abschüssen einen erheblichen Ressour-
cenaufwand bedeuten. 

Diese Ressourcenproblematik wird verschärft durch 
die Diskrepanz zwischen dem, was als notwendig er-
achtet wird, und dem, was institutionell vorgesehen 
ist. Eine interviewte Person verdeutlichte diese Prob-
lematik: 

„Das Training ist gerade jetzt, [...] hier ist eine Traine-
rin mit ein paar Kameraden ja hier, und die machen 
gerade die Beschulung hier vorne im Konferenzraum. 
Das ist für die, die es das ganze Jahr über nicht ge-
schafft haben, weil Termine auch mal ausfallen, es 
kommen Krankheitsfälle, was auch immer.“ 

Die Konsequenz dieser Ressourcenknappheit wird in 
einer anderen Aussage dahingehend pointiert, dass 
die Aufrechterhaltung formaler Qualifikationen Vor-
rang vor der tatsächlichen Kompetenzentwicklung 
hat: 

„Also es wird eigentlich eher versucht, den Dienstbe-
trieb am Laufen zu halten, mit den ganzen Berechti-
gungen, und eben nicht mit dem Schwerpunkt, wir 
sind uns alle sicher, dass jeder einzelne Polizeibeamte 
super krass an den einzelnen Einsatzmitteln ausgebil-
det ist.“ 

Die Beobachtung zeigt darüber hinaus, wie in der Aus-
bildung nicht nur technisches Wissen vermittelt, son-
dern auch bestimmte Deutungsmuster des DEIG-Ein-
satzes stabilisiert werden. Besonders deutlich wurde 

dies bei einer Episode, in der eine Polizeibeamtin eine 
kritische Erfahrung mit einem DEIG-Einsatz schilderte, 
diese aber – sowohl von den Ausbildern als auch von 
weiteren Teilnehmenden – kommunikativ so umge-
deutet wurde, dass sie in das dominante Narrativ der 
grundsätzlichen Ungefährlichkeit des DEIG eingepasst 
wurde. Solche Dynamiken verweisen auf die Macht 
bestimmter Narrative in der polizeilichen Ausbildung. 
Das narrative Wissen, das in Form von Geschichten 
und Deutungen zirkuliert, ist nicht neutral, sondern 
trägt zur Stabilisierung bestimmter Sichtweisen bei. 
Dies zeigt, dass die Ausbildung nicht nur ein Ort des 
Wissenstransfers ist, sondern auch ein Raum, in dem 
professionelle Identitäten und Deutungsmuster ge-
formt werden. Alternative Erfahrungen und kritische 
Perspektiven können dabei marginalisiert werden, 
wenn sie nicht in die dominanten Narrative passen. 

Ein weiteres strukturelles Problem liegt in der unzu-
reichenden systematischen Qualitätssicherung der 
Ausbildung. Die Beobachtung und die Interviews deu-
ten darauf hin, dass die Qualität der Ausbildung stark 
von den individuellen Ausbildern abhängt, wie eine in-
terviewte Person bemerkte: 

„Das andere ist dieser Qualitätserhalt, dass ich dann 
Training habe, wie verwende ich das Teil, Handha-
bung noch einmal, dass dann ein Trainer drauf guckt, 
ob alles in Ordnung ist, weil über die Jahre entwickelt 
sich ja so eine kleine Handhabung, die dann vielleicht 
nicht hundertprozentig LAFP-konform ist.“ 

Diese Aussage verweist einerseits auf die Notwendig-
keit kontinuierlicher Qualitätskontrolle, andererseits 
wird deutlich, dass diese sehr unsystematisch erfolgt. 
Die Formulierung „dann ein Trainer drauf guckt“ sug-
geriert eher sporadische denn systematische Quali-
tätssicherung. Zudem zeigt sich, dass sich über die 
Zeit informelle Praktiken entwickeln, die von den offi-
ziellen Standards abweichen – ein Hinweis darauf, 
dass die Standardisierung allein nicht ausreicht, wenn 
sie nicht durch kontinuierliche Qualitätssicherung be-
gleitet wird. 

Die Analyse, speziell die der teilnehmenden Beobach-
tung, zeigt zugleich, dass dort, wo engagierte Ausbil-
der innovative Konzepte entwickeln und umsetzen, 
durchaus qualitativ hochwertige Ausbildung stattfin-
den kann. Diese positiven Beispiele verdeutlichen das 
Potential einer professionellen DEIG-Ausbildung, ma-
chen aber gleichzeitig die Notwendigkeit ihrer syste-
matischen Institutionalisierung deutlich, um sie von 
individuellen Initiativen unabhängig zu machen und 
flächendeckend zu etablieren. 
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6 Gesamtschau der Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel werden in einem ersten Abschnitt Antworten auf die vom Auftraggeber vorgegebene Forschungs-
fragen der Evaluation auf der Grundlage der ermittelten empirischen Befunde gegeben. Die Struktur der Darstellung 
der Antworten orientiert sich an den vier Themenbereichen der Evaluation: Praktikabilität, Anwendung, Wirkung so-
wie Aus- und Fortbildung. Der zweite Abschnitt enthält allgemeine Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlun-
gen, die aus den Befunden abgeleitet werden. In einem abschließenden Abschnitt werden sowohl die Umsetzung als 
auch die angewendeten Methoden der Studie reflektiert. 

6.1 Beantwortung der For-
schungsfragen 

Praktikabilität des DEIG 

Wie werden die Funktionalität und Zuverlässigkeit des 
Geräts bewertet? 

Das DEIG wird von den befragten Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten generell positiv bewertet. Dies 
trifft auf alle Befragten zu, unabhängig davon, ob das 
DEIG in der Wache eingeführt wurde oder nicht. Der 
positive Zuspruch bezieht sich vor allem auf das DEIG 
als Einsatzmittel und dessen Nutzen im Einsatzge-
schehen. Besondere Bedeutung erhält das DEIG aus 
der Sicht der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
in dem Potential, Situationen zu beruhigen und da-
rauf hinzuwirken, dass Personen den polizeilichen An-
weisungen folgen, sowie Bedrohungen und tätliche 
Angriffe abzuwehren. Auch die Funktionalität und Zu-
verlässigkeit des Geräts werden von den Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten, die in Wachen mit DEIG 
tätig sind, sehr positiv bewertet. Einen gewissen Opti-
mierungsbedarf sehen die Befragten in der Reichweite 
des Abschusses des DEIG und der Robustheit gegen-
über äußeren Einflüssen (vgl. 5.2.2). 

Wie werden die Holster und die vorgeschriebenen Tra-
geweisen bewertet? 

Die Holster und die Trageweise des DEIG werden von 
den befragten Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten grundsätzlich als tauglich für den alltäglichen Ein-
satz bewertet. Kritisch wird die quantitative Ausstat-
tung der Wachen mit dem DEIG insgesamt und in Be-
zug auf die Tragesysteme für die Befestigung an der 
Außentragehülle bzw. Koppel sowie für Links- und 
Rechtshänder gesehen. Zudem wird eine gewisse An-
fälligkeit der Tragesysteme für Defekte problemati-
siert. (vgl. 5.2.2 und 5.3.2) 

Wie ist die Gefahr einzuschätzen, dass das DEIG in ei-
ner Einsatzsituation mit der Schusswaffe verwechselt 
wird? 

Von den befragten Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten wurden keine Probleme bzw. Gefahren hin-
sichtlich einer Verwechslung des DEIG mit der Schuss-
waffe in Einsatzsituationen berichtet. 

Anwendung des DEIG 

Wann und in welchen Situationen wird das DEIG ge-
gen wen eingesetzt? 

Die Anwendung des DEIG erfolgt in der Regel in Situa-
tionen, in denen die Personen, die Ziel einer polizeili-
chen Maßnahme sind, weder auf die Ansprache durch 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten reagieren 
noch deren Anweisungen folgen, und darüber hinaus 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten oder an-
dere beteiligte Personen bedrohen oder tätlich an-
greifen. Demnach wird das DEIG in der Regel unter si-
tuativen Bedingungen angewendet, die allgemein die 
Anwendung unmittelbaren Zwangs erfordern können. 
Bedenklich ist allerdings, dass etwa jede sechste An-
drohung des DEIG ohne vorherige Bedrohung und 
Selbstgefährdung erfolgt. Dieser Befund ist ein Hin-
weis darauf, dass die für die Androhung des DEIG not-
wendigen Voraussetzungen nicht immer erfüllt sind. 
In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass das DEIG in 
unangemessener Weise auch bereits im Vorfeld anzu-
nehmender Gefahren angedroht wird (vgl. 5.2.3 und 
5.3.3). 

Das DEIG wird sowohl in öffentlich zugänglichen Räu-
men als auch in privaten Räumen angewendet. Als ty-
pische polizeiliche Einsätze werden Bedrohungsla-
gen, Widerstandssituationen, Nachbarschaftskon-
flikte, auch im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, 
sowie größere Veranstaltungen und Menschenan-
sammlungen genannt. Es zeigt sich damit, dass das 
DEIG in einer großen Vielfalt an Einsatzsituationen an-
gewendet wird (vgl. 5.2.3 und 5.3.3). 

Die Androhung und auch der Abschuss des DEIG rich-
ten sich bis auf seltene Ausnahmen gegen erwachsene 
Männer im jüngeren Alter (21- bis 39-Jährige), die nach 
Einschätzung der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten häufig unter Alkohol-/Drogeneinfluss stehen. 
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Bei einer Androhung des DEIG ist etwa jede dritte Per-
son bewaffnet, bei einem Abschuss des DEIG sind zwei 
Fünftel der Personen bewaffnet, nicht selten mit ei-
nem Messer. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass 
die Personen, gegen die das DEIG angewendet wird, in 
den überwiegenden Fällen unbewaffnet sind (vgl. 
5.2.3). 

Unabhängig davon wird das DEIG einerseits häufig 
eingesetzt gegen Personen, die als körperlich überle-
gen eingeschätzt werden. Das DEIG wird demnach 
häufig zum Selbstschutz angewendet. Andererseits 
wird das DEIG häufig gegen Personen angewendet, die 
sich aus Sicht der Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten in psychischen Ausnahmesituationen befin-
den. Diesbezüglich liegen Hinweise darauf vor, dass in 
diesen Fällen das DEIG eingesetzt wird, um langwie-
rige Einsatzkommunikation mit diesen Personen zu 
umgehen und unabhängig vom Eigenschutz mögliche 
körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden (vgl. 
5.3.3). 

Wie häufig wird der Einsatz des DEIG angedroht und 
wie häufig kommt es zum Abschuss? 

Jede oder jeder Zweite der befragten Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten hat das DEIG schon mal an-
gedroht, etwa jede oder jeder Siebte schon mal abge-
schossen. Gemessen an den offiziell gemeldeten An-
drohungen und Abschüssen des DEIG überrascht vor 
allem die häufige Androhung des DEIG. Dabei berich-
ten Polizeibeamte etwas häufiger als Polizeibeamtin-
nen, dass sie das DEIG schon mal angedroht und ab-
geschossen haben. Zudem zeigen sich erhebliche Un-
terschiede der Häufigkeit der Androhung und des Ab-
schusses des DEIG zwischen den Behörden, die aber 
nur zum Teil auf unterschiedliche Anforderungen im 
Wachdienst zurückzuführen sind (vgl. 5.2.3.) 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die innerhalb 
des vergangenen Jahres im Dienst tätlich angegriffen 
worden sind, haben das DEIG häufiger angedroht oder 
abgeschossen. Dies ist wiederum nur zu einem gerin-
gen Teil dadurch zu erklären, dass Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte in Wachbereichen, in denen tätli-
che Angriffe häufiger vorkommen, auch vermehrt mit 
körperlichen Auseinandersetzungen konfrontiert sind 
und daher häufiger tätlich angegriffen werden. Dieser 
Befund ist daher insofern problematisch, als die Ent-
scheidung für die Androhung oder den Abschuss des 
DEIG von diesen subjektiven Erfahrungen der Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten beeinflusst wird. 
Dadurch werden situationsspezifische Aspekte in ih-
rer Bedeutung für die Entscheidungsfindung reduziert 
(vgl. 5.2.3). 

Wie gestaltet sich die Anwendung des DEIG in der Pra-
xis? 

Die Androhung des DEIG erfolgt vor allem verbal unter 
Anwendung sehr unterschiedlicher kommunikativer 
Strategien, die teilweise aufgrund der jeweiligen situ-
ativen Umstände gewählt und teilweise aufgrund in-
dividueller Kommunikationsstile der Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten angewendet werden. Die 
Kommunikation erfolgt zudem in der Regel im Zusam-
menspiel mit dem DEIG, da mit der verbalen Andro-
hung auch häufig das DEIG in die Hand genommen 
wird und indem auf die Wirkweise des DEIG bei der An-
drohung kommunikativ Bezug genommen wird. Ne-
ben den sprachlichen Äußerungen der Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten erhält das DEIG in der In-
teraktion eine eigenständige Bedeutung, so dass eine 
Art hybride Kommunikation entsteht, die das Verhal-
ten der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Ein-
satzsituationen verändern kann (vgl. 5.2.3 und 5.3.3). 

Die technische Bedeutung des DEIG zeigt sich darüber 
hinaus auch an der Nutzung des DEIG als Taschen-
lampe, mit der die Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten dem DEIG die Funktion eines Werkzeugs im po-
lizeilichen Alltag zuweisen. Dieser Umgang mit dem 
DEIG kann dazu verleiten, die Bedeutung des DEIG als 
Waffe zu übergehen und es daher gegenüber anderen 
Personen sehr niedrigschwellig anzuwenden. So be-
fürwortet ein nicht unerheblicher Anteil der befragten 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Einsatz 
des DEIG in Situationen, in denen die Voraussetzun-
gen für die Androhung und den Abschuss des DEIG 
nicht erfüllt sind. Diese Befürwortung steht im Ein-
klang damit, dass die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten das DEIG auch bereits im Vorfeld konkreter 
Gefahren einsetzen. Da dies nicht in allen Behörden 
gleich häufig vorkommt, ist zu vermuten, dass sich in 
den Behörden jeweils eigene Praktiken im Umgang 
mit dem DEIG entwickeln (vgl. 5.2.2 und 5.3.3). 

Wirkung des DEIG 

Wie zuverlässig führt die Androhung des DEIG-Einsat-
zes zum polizeilichen Ziel? 

Das zentrale polizeiliche Ziel der Androhung des DEIG 
ist es, darauf hinzuwirken, dass die betreffende Per-
son sich beruhigt und den polizeilichen Anweisungen 
folgt. Nach einer Androhung des DEIG beruhigen sich 
die Personen in vier von fünf Fällen. Diese Wirkung der 
Androhung des DEIG tritt unabhängig von der Art und 
Weise der Androhung auf. Zu bedenken ist allerdings, 
dass in jedem zehnten Fall die Person auf die 
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Androhung des DEIG aggressiv reagiert, so dass wei-
tere Maßnahmen erforderlich sind (vgl. 5.2.3). 

Sind weitere Personen Ziel der polizeilichen Maß-
nahme, reagieren diese häufiger aggressiv oder versu-
chen zu flüchten. Aggressive Reaktionen treten auch 
häufiger auf, wenn die Personen unter Alkohol-/Dro-
geneinfluss stehen. Schließlich beruhigen sich Perso-
nen seltener, die einen verzweifelten, verängstigten o-
der verwirrten Eindruck hinterlassen. Damit zeigen 
diese Befunde, dass die Androhung des DEIG gegen-
über bestimmten Personengruppen auch insofern ab-
zuwägen ist, als sich durch die Androhung die Situa-
tion verschärfen kann (vgl. 5.2.3 und 5.3.3). 

Wie zuverlässig bewirkt ein Treffer mit einem DEIG die 
gewünschte Handlungsunfähigkeit? 

In etwa zwei Drittel der Fälle trifft der erste Abschuss 
des DEIG. Demnach treten beim ersten Schuss in etwa 
einem Drittel der Fälle Fehlschüsse auf. Der zweite 
Schuss trifft in jedem siebten Fall, so dass beide Ab-
schüsse zusammen etwa in vier von fünf Fällen tref-
fen. Diese erhebliche Fehlerquote steht im Einklang 
mit dem internationalen Forschungsstand, die die ge-
wissen Vorteile des DEIG gegenüber anderen Einsatz-
mitteln (z.B. Pfefferspray) einschränkt, zumal sich die 
Trefferquote bei Personen unter Alkohol-/Drogenein-
fluss weiter verringert. Im Zusammenhang mit der Ge-
fahr massiver Verletzungsfolgen durch (Fehl-)Treffer 
des DEIG gewinnt die Quote an Fehlschüssen eine be-
sondere Bedeutung, da diese bei der Bewertung der 
Verhältnismäßigkeit eines Abschusses des DEIG zu be-
rücksichtigen sind (vgl. 5.2.3). 

Nach einem Treffer gehen die Personen in der Mehr-
zahl der Fälle zu Boden und beruhigen sich. Wiederum 
zu bedenken ist, dass jeder Zehnte nur handlungsein-
geschränkt ist. Trifft erst der zweite Abschuss, beruhi-
gen sich die Personen seltener, sind häufiger nur 
handlungseingeschränkt, häufiger sichtbar verletzt 
und versuchen häufiger zu flüchten. Wird das DEIG 
ohne Treffer abgeschossen, reagieren die Personen 
häufiger aggressiv und versuchen zu flüchten. Bei 
Fehltreffern ist demnach mit einer Verschärfung der 
Situation zu rechnen, die u. U. die Anwendung weite-
rer Einsatzmittel erfordert (vgl. 5.2.3). 

Beeinflusst die Einführung des DEIG die Entwicklung 
der tätlichen Angriffe gegen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte? 

Wie die Analyse der Zeitreihen zu polizeilich registrier-
ten tätlichen Angriffen zum Nachteil von Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten zeigen, fallen die Verände-
rungen der tätlichen Angriffe in den einzelnen 

Behörden sehr unterschiedlich aus. In den Behörden 
Dortmund, Wuppertal und Märkischer Kreis ist die 
Häufigkeit der tätlichen Angriffe nach der Einführung 
des DEIG gesunken, ein Hinweis darauf, dass der Ein-
satz des DEIG in diesen Behörden tätliche Angriffe ver-
hindert haben kann. Während sich in den Behörden 
Borken, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Münster, Reck-
linghausen und Rhein-Erft Kreis keine Veränderungen 
zeigen, ist in den übrigen Behörden Aachen, Bochum, 
Bonn, Gelsenkirchen, Gütersloh, Köln, Paderborn und 
Steinfurt die Häufigkeit der tätlichen Angriffe mit der 
Einführung des DEIG sprunghaft angestiegen. Dieser 
sprunghafte Anstieg kann als sog. Registrierungsef-
fekt interpretiert werden, der auf eine gewissenhaf-
tere und sensiblere Erfassung tätlicher Angriffe, aus-
gelöst durch die Einführung des DEIG, möglicherweise 
auch zur Legitimation des DEIG-Einsatzes, zurückzu-
führen ist. Weitere Gründe für die divergierenden Ent-
wicklungen in den Behörden könnten zum einen in 
verschiedenen Praktiken im Umgang mit dem DEIG in 
Einsatzsituationen liegen. Zum anderen könnten die 
Divergenzen auch durch jeweils unterschiedliche Vor-
gaben der Führungskräfte erklärt werden (vgl. 5.1, 
5.2.3 und 5.3.3). 

Aus-/Fortbildung zum DEIG 

Wie zufrieden sind die Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten mit der Aus- und Fortbildung? 

Die befragten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
sind mit der Vermittlung der Inhalte der Fortbildung 
insgesamt sehr zufrieden. Allerdings fällt die Zufrie-
denheit mit der Vermittlung der rechtlichen Grundla-
gen etwas geringer aus als die mit der Vermittlung der 
praktischen Handhabung des DEIG. Zudem schwan-
ken die insgesamt positiven Meinungen zwischen den 
Behörden deutlich (vgl. 5.2.4, 5.3.2 und 5.3.4). 

Etwa ein Fünftel der Befragten äußert Bedarf an häu-
figeren Fortbildungen. Dieser Bedarf geht einher mit 
einer geringeren Zufriedenheit mit der Vermittlung 
der Inhalte. Eine regelmäßige Schussabgabe als Trai-
ning wird von etwa drei Fünfteln der Befragten befür-
wortet, ein weiteres Viertel spricht sich für eine regel-
mäßige Schussabgabe nach Bedarf aus. Die Zufrie-
denheit mit der Vermittlung der Inhalte der Fortbil-
dung steht in einem erwartbaren Zusammenhang mit 
der Einschätzung, mit den rechtlichen Grundlagen 
und der praktischen Anwendung des DEIG vertraut 
bzw. sicher zu sein (vgl. 5.2.4 und 5.3.4). 
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Wie könnte die Aus- und Fortbildung modifiziert wer-
den? 

Neben häufiger angebotenen Fortbildungen und dem 
dafür notwendigen Personal könnte auf die geringere 
Zufriedenheit mit der Vermittlung der rechtlichen 
Grundlagen mit einer Stärkung dieser Inhalte in der 
Fortbildung reagiert werden. Die Meinungen der be-
fragten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zur 
Notwendigkeit von Abschüssen des DEIG zu Trainings-
zwecken sowie die Befunde zur Trefferquote des Ab-
schusses des DEIG weisen auf die Notwendigkeit hin, 
in der Fortbildung auch den Abschuss des DEIG unter 
realitätsnahen Bedingungen zu trainieren. In diesem 
Zusammenhang sprechen sich die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten auch für eine praxisnähere Aus-
richtung der Fortbildung aus, indem die Anwendung 
des DEIG nicht nur isoliert, sondern vor allem im Zu-
sammenspiel mit anderen Einsatzmitteln geübt wird. 
Als sinnvoll werden dabei die Integration verschiede-
ner Kompetenzebenen wie Handhabung des DEIG, An-
forderungen in Einsatzsituationen und polizeiliche 
Handlungsstrategien erachtet. Dies sollte aus Sicht 
der befragten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
wiederkehrend trainiert werden, um Routinen im Um-
gang mit dem DEIG zu entwickeln (vgl. 5.2.4 und 5.3.4). 

Da sich die Wirkung des DEIG nur mit der adäquaten 
begleitenden Kommunikation einstellt, könnten in 
der Fortbildung zudem verschiedene Kommunikati-
onsstrategien eingeübt werden, die sich an den je-
weils unterschiedlichen Kommunikationsstilen ver-
schiedener sozialer Milieus orientieren. Schließlich 
könnte im Rahmen der Fortbildung im Zusammen-
hang mit den Erfahrungen der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten mit dem DEIG auch dessen Wirkung 
auf das eigene Handeln reflektiert wird, um die recht-
lich angemessene Anwendung des DEIG zu unterstüt-
zen (vgl. 5.3.4). 

6.2 Schlussfolgerungen und 
Handlungsperspektiven 

Das DEIG ist ein Einsatzmittel, das nicht nur bei den 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf hohe Ak-
zeptanz stößt, die mit dem DEIG ausgestattet sind, 
sondern auch bei denjenigen in Wachen ohne DEIG. 
Die hohe Akzeptanz ergibt sich vor allem daraus, dass 
mit der Androhung des DEIG ohne großen Aufwand 
Personen vergleichsweise zuverlässig beruhigt und 
zum Befolgen polizeilicher Anweisungen gebracht 
werden können, ohne dass dazu eine körperliche Aus-
einandersetzung riskiert werden muss. Es hat sich al-
lerdings gezeigt, dass die Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten das DEIG auch androhen bzw. dessen 
Androhung befürworten, um antizipierte Gefahren in 
einer Einsatzsituation bereits im Vorfeld zu verhin-
dern, auch wenn die dafür rechtlich vorgegebenen Be-
dingungen (Einsatz des Zwangsmittel Waffe) mut-
maßlich nicht erfüllt sind. 

Die Entscheidung zur Androhung des DEIG erfolgt da-
bei zum einen aus Gründen der Effizienz bei der Be-
wältigung von Einsätzen, da mit der Androhung lang-
wierige gewaltfreie Bemühungen mit Personen ver-
mieden werden können. Dies betrifft vor allem Fälle, 
bei denen sich der Umgang mit Personen als schwierig 
erweist, z.B. wenn diese unter Alkohol-/Drogenein-
fluss stehen oder sich in psychischen Ausnahmesitua-
tionen befinden. Zum anderen sind für die Entschei-
dung zur Androhung Gründe des Selbstschutzes vor 
körperlichen Auseinandersetzungen relevant, da mit 
der Androhung die Möglichkeit besteht, diese zu ver-
hindern. Dies ist einerseits in Situationen mit körper-
lich überlegenen Personen der Fall. Andererseits ist 
dieser Grund von Bedeutung für Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten mit einem ausgeprägten Bedürf-
nis nach eigenem Schutz, dem teilweise eine gewisse 
Unsicherheit im Umgang mit erwartbaren Bedrohun-
gen und körperlichen Auseinandersetzungen zu-
grunde liegt. 

Um diese Zweckentfremdung des DEIG zu unterbin-
den, sind für die Anwendung des DEIG, und insbeson-
dere für dessen Androhung, striktere Regelungen im 
Sinne konkreterer und engerer Voraussetzungen fest-
zulegen. Dies ist auch insoweit erforderlich, als der 
Status des DEIG als Waffe aufgrund der möglichen Ver-
letzungsfolgen, u. a. wegen der Gefahr von Fehlschüs-
sen des DEIG, unbedingt beizubehalten ist. Um die 
Einhaltung der Regelungen der Anwendung des DEIG 
zu gewährleisten, ist die Einführung von Kontrollme-
chanismen notwendig. Beispielsweise könnte eine au-
tomatische Erfassung der Anwendung des DEIG einge-
richtet werden, indem elektronisch gespeichert wird, 
dass das DEIG von der Halterung gelöst und in die 
Hand genommen wird. Die Anwendung des DEIG wäre 
im Nachgang von den betreffenden PVB im Vorgangs-
system der Polizei zu dokumentieren. Eine weitere, 
ggf. ergänzende Möglichkeit bestünde darin, die An-
wendung des DEIG elektronisch mit der Bodycam zu 
koppeln, um die situativen Bedingungen der Anwen-
dung, insbesondere der Androhung, zu dokumentie-
ren. Notwendig wäre dazu eine Anpassung des 
PolG NRW. 

Hinsichtlich des Abschusses des DEIG hat sich gezeigt, 
dass mit einer nicht unerheblichen Fehlquote an 
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Treffern zu rechnen ist. Aus dieser gewissen Unsicher-
heit des Abschusses des DEIG ist zu folgern, dass das 
DEIG keinen Ersatz der Schusswaffe als letztes, aber 
auch sicheres Einsatzmittel darstellt und es (weiter-
hin) notwendig ist, die Schusswaffe mitzuführen. In 
diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, 
dass die Studie zwar keine Hinweise auf eine Ver-
wechslungsgefahr mit der Schusswaffe erbracht hat, 
die internationale Forschung aber auf eine erhöhte 
Verwechslungsgefahr in besonders stressigen Situati-
onen bei unmittelbarer massiver Bedrohung hinweist. 
Vor diesem Hintergrund sollte an der visuell auffälli-
gen Farbgebung des DEIG und einer von der Schuss-
waffe zu unterscheidenden Trageweise festgehalten 
werden. Da davon auszugehen ist, dass das DEIG häu-
fig in Einsätzen unter erhöhtem Stress abgeschossen 
wird und in diesen Situationen die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten zum Nachladen des DEIG verlei-
tet sein könnten, wäre zudem zu folgern, dass das 
Nachladen des DEIG technisch auf wenige Male be-
grenzt wird. 

Die Fehlquote beim Abschuss des DEIG ist häufig auf 
die Bekleidung der betreffenden Personen zurückzu-
führen, doch auch aus anderen Gründen können die 
betreffenden Personen nicht mit beiden Pfeilelektro-
den vollständig getroffen werden. Dies dürfte vor al-
lem in dynamischen Situationen der Fall sein, wenn 
sich die Personen bewegen, z.B. wenn sie versuchen 
zu flüchten oder andere Personen angreifen. Daraus 
ist die Konsequenz abzuleiten, dass auch der Ab-
schuss des DEIG strikter zu regeln ist, um zu verdeutli-
chen, dass der Abschuss des DEIG nur bei rein stati-
schen Situationen zulässig ist. Zudem sollte mit einem 
an die praktischen Anforderungen in Einsatzsituatio-
nen angepassten Schusstraining auf eine Verringe-
rung der Fehlquote hingearbeitet werden. Dazu bei-
tragen könnte auch ein digitales Forum, in dem sich 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten über ihre 
Erfahrungen mit der Androhung und dem Abschuss 
des DEIG austauschen können, um Probleme im Um-
gang mit dem DEIG und mögliche Lösungen aufzude-
cken. 

Das Interaktionsgeschehen zwischen Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten einerseits und Bürgerinnen 
und Bürgern andererseits wird maßgeblich durch 
Kommunikationsprozesse beeinflusst. Im Zusam-
menhang mit dem DEIG ist dabei zu berücksichtigen, 
dass Kommunikation nicht nur aus dem gesproche-
nen Wort besteht, sondern auch Gegenstände und de-
ren symbolische Bedeutung zur Kommunikation zäh-
len. Vor diesem Hintergrund ist zu bedenken, dass das 

Mitführen des DEIG immer Gedanken, Emotionen und 
Verhaltensänderungen nicht nur bei anderen Perso-
nen, sondern auch bei den Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten selbst auslöst, die bei allen Beteiligten 
sehr unterschiedlich ausfallen können. Eine Delega-
tion von Kommunikation bzw. Verhandlungen von 
Sachverhalten mit anderen Personen an das DEIG ist 
daher insofern fahrlässig, als sie die polizeilichen 
Kompetenzen in den Hintergrund stellt und damit zu 
einer De-Professionalisierung der polizeilichen Arbeit 
beiträgt. Zudem ist Kommunikation ein integraler Be-
standteil der Anwendung des DEIG, da die Wirkung vor 
allem der Androhung des DEIG nur durch eine adä-
quate Kommunikation erreicht werden kann. Diese 
Wechselwirkungen zwischen Anforderungen an poli-
zeiliche Einsätze, der Kommunikation zwischen Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamten und Bürgerinnen 
und Bürgern sowie dem Einsatz des DEIG bedingen 
eine hohe Komplexität des Einsatzgeschehens. Dies 
ist bei der Änderung vorhandener und Implementa-
tion neuer Einsatzmittel – und dies vor allem hinsicht-
lich möglicher Nachfolgemodelle des DEIG, das in 
NRW eingesetzt wird – generell zu bedenken, um un-
beabsichtigte Nebenfolgen zu vermeiden. 

Die Hersteller werden mit Blick auf die mittelmäßigen 
Wirkungsraten des DEIG, zum einen bedingt durch di-
cke oder lockere Kleidung, zum anderen durch die re-
lativ hohe Quote der Fehltreffer, mittelfristig im Rah-
men von Weiterentwicklungen des Produkts reagie-
ren. Erwartbar ist in Bezug auf die technische Optimie-
rung der Wirkungsraten, dass die Abschussenergie der 
Sonden weiter gesteigert wird und/oder die maximale 
Eindringtiefe der Sonden vergrößert wird. Eine Ver-
größerung der Wirkdistanz wird ebenso nur mit einer 
gesteigerten Abschussenergie zu erreichen sein. Ver-
änderungen dieser Art führen zwangsläufig zu stei-
genden – auch sehr schwerwiegenden – Verletzungs-
gefahren. Infolgedessen ist bei einer Modifizierung 
des DEIG zwingend eine aktualisierte Risikoabwägung 
erforderlich. In Abhängigkeit von der abgegebenen 
Abschussenergie kann möglicherweise eine Einstu-
fung des DEIG als Schusswaffe angezeigt sein. 

6.3 Reflexion 
Die Befunde und Schlussfolgerungen beziehen sich 
auf das Modell Taser 7. Sollten andere Modell zum Ein-
satz kommen, ist davon auszugehen, dass die Ergeb-
nisse zum Teil revidiert werden müssen, da sich die 
Geräte z.B. in Bezug auf die Abschussenergie und Ein-
dringtiefe der Sonden sowie der technischen Ausstat-
tung wie Kontaktmodus, Lichtbogen und Anzahl der 
Sonden unterscheiden können. 
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Darüber hinaus sind gewisse Grenzen der Studie und 
der Aussagekraft der Ergebnisse zu nennen: Da die 
Studie in Auftrag gegeben wurde, nachdem in den 
ausgewählten Behörden das DEIG bereits eingeführt 
worden war, waren die Voraussetzungen für eine me-
thodisch abgesicherte Wirkungsevaluation, d. h. eine 
strikte Prüfung von kausalen Effekten, nicht gegeben. 
Für zukünftige Wirkungsevaluationen wäre es daher 
aus methodischer Sicht notwendig, die wissenschaft-
liche Expertise bereits vor der Implementation einzu-
binden. 

Hinsichtlich der Umsetzung der quantitativen und 
qualitativen Befragungen der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten wäre es aus methodischen Gründen 
wünschenswert gewesen, die inhaltliche Konzeption 
der quantitativen Befragung auf der Grundlage der 
Befunde der qualitativen Interviews zu erstellen. Auf 
diese Weise hätten bestimmte Aspekte, die erst in den 
Interviews aufgedeckt wurden, bei der quantitativen 
Befragung stärker berücksichtigt werden können. 
Dies war allerdings aufgrund zeitlicher Verzögerungen 
und der begrenzten Projektlaufzeit nicht möglich. 

Das Erhebungsinstrument der quantitativen Befra-
gung wurde überwiegend eigenständig entwickelt, da 
keine erprobten deutschsprachigen Instrumente vor-
liegen, auf die hätte Bezug genommen werden kön-
nen. Zudem sind die in der internationalen Forschung 
eingesetzten Instrumente weitgehend nicht auf deut-
sche Verhältnisse übertagbar, da sich die alltäglichen 
Bedingungen und der rechtliche Kontext der Polizei-
arbeit in gewichtigen Details zum Teil grundlegend 
unterscheiden. Trotz der insgesamt zufriedenstellen-
den Rücklaufquote der Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten an der Befragung hätte auf die geringere 

Teilnahmebereitschaft der Polizeibeamtinnen und die 
der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in einzel-
nen Behörden gezielter reagiert werden können. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Einblicke in die 
polizeiliche Praxis an die in den qualitativen Inter-
views vermittelten Sichtweisen der ausgewählten Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten gebunden sind. 
Aus methodischer Sicht hätten diese Einblicke z. B. 
durch teilnehmende Beobachtungen abgesichert 
werden können. 
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Anhang 
 
Anhang A: Zeitreihen 
PP Aachen (Fälle) 

 

 

PP Aachen (Geschädigte) 

 

 

PP Aachen (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3  -0,4 

Differenz vor/nach 
Einführung   1,2 10,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,4  -1,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   5,2 14,6 

Mittelwert nach Ein-
führung   6,2 15,5 

 

 

 

 

PP Bochum (Fälle) 

 

 

PP Bochum (Geschädigte) 

 

 

PP Bochum (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,0   0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung   5,1 16,8 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1  -0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   9,9 23,5 

Mittelwert nach Ein-
führung 14,1 39,0 
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PP Bonn (Fälle) 

 

 

PP Bonn (Geschädigte) 

 

 

PP Bonn (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,1   0,5 

Differenz vor/nach 
Einführung   2,6   3,8 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,5  -0,8 

Mittelwert vor Ein-
führung 10,5 25,3 

Mittelwert nach Ein-
führung 11,4  28,0  

 

PP Dortmund (Fälle) 

 

 

PP Dortmund (Geschädigte) 

 

 

PP Dortmund (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1    0,4 

Differenz vor/nach 
Einführung  -2,8 -16,1 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   -0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 19,6  53,3 

Mittelwert nach Ein-
führung 16,6  41,0 
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PP Duisburg (Fälle) 

 

 

PP Duisburg (Geschädigte) 

 

 

PP Duisburg (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1   0,2 

Differenz vor/nach 
Einführung   0,3  -1,8 

Trend nach Einfüh-
rung   0,1   0,5 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,6   8,8 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,1 13,7 

 

PP Düsseldorf (Fälle) 

 

 

PP Düsseldorf (Geschädigte) 

 

 

PP Düsseldorf (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3   0,6 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,8 -8,1 

Trend nach Einfüh-
rung   0,4   1,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   7,3 26,5 

Mittelwert nach Ein-
führung 14,5 37,1 
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PP Essen (Fälle) 

 

 

PP Essen (Geschädigte) 

 

 

PP Essen (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,1    0,8 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,2 -11,6 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   5,2 15,5 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,6  15,0  

 

PP Gelsenkirchen (Fälle) 

 

 

PP Gelsenkirchen (Geschädigte) 

 

 

PP Gelsenkirchen (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0   0,2 

Differenz vor/nach 
Einführung   1,5   4,8 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,4   5,8 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,6 15,2 
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PP Köln (Fälle) 

 

 

PP Köln (Geschädigte) 

 

 

PP Köln (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,3    1,0 

Differenz vor/nach 
Einführung   9,1  18,4 

Trend nach Einfüh-
rung -0,9   -2,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 20,0 48,6 

Mittelwert nach Ein-
führung 24,6 58,0 

 

PP Münster (Fälle) 

 

 

PP Münster (Geschädigte) 

 

 

PP Münster (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,0 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,4 -1,0 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0 -0,0 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,9 10,3 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,1    9,3  
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PP Recklinghausen (Fälle) 

 

 

PP Recklinghausen (Geschädigte) 

 

 

PP Recklinghausen (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0 -0,0 

Differenz vor/nach 
Einführung   0,9  1,1 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1 -0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   4,7 11,1 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,3  10,8  

 

PP Wuppertal (Fälle) 

 

 

PP Wuppertal (Geschädigte) 

 

 

PP Wuppertal (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,9   2,2 

Differenz vor/nach 
Einführung  -3,1  -8,5 

Trend nach Einfüh-
rung   0,1   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung 12,0 31,6 

Mittelwert nach Ein-
führung 17,0 41,7 
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LR Borken (Fälle) 

 

 

LR Borken (Geschädigte) 

 

 

LR Borken (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,9 

Differenz vor/nach 
Einführung  -1,4  -5,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0  -0,2 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,6 10,7 

Mittelwert nach Ein-
führung   3,5  10,3  

 

LR Gütersloh (Fälle) 

 

 

LR Gütersloh (Geschädigte) 

 

 

LR Gütersloh (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1  -0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung   2,5   8,5 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,1  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   3,0   7,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,5 11,7 
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LR Märkischer Kreis (Fälle) 

 

 

LR Märkischer Kreis (Geschädigte) 

 

 

LR Märkischer Kreis (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,2   0,5 

Differenz vor/nach 
Einführung  -0,5  -2,2 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,2  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   6,0 16,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   5,9  13,9 

 

LR Paderborn (Fälle) 

 

 

LR Paderborn (Geschädigte) 

 

 

LR Paderborn (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung    0,0   0,3 

Differenz vor/nach 
Einführung   0,9   4,9 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0  -0,6 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,9   6,1 

Mittelwert nach Ein-
führung   4,0   9,5 
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LR Rhein-Erft-Kreis (Fälle) 

 

 

LR Rhein-Erft-Kreis (Geschädigte) 

 

 

LR Rhein-Erft-Kreis (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,1  -0,1 

Differenz vor/nach 
Einführung  -0,0  -1,0 

Trend nach Einfüh-
rung   0,0   0,1 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,5   6,3 

Mittelwert nach Ein-
führung   2,1   4,8 

 

LR Steinfurt (Fälle) 

 

 

LR Steinfurt (Geschädigte) 

 

 

LR Steinfurt (statistische Parameter) 

 
Fälle Geschädigte 

Trend vor Einfüh-
rung   -0,3  -0,7 

Differenz vor/nach 
Einführung   5,2 12,1 

Trend nach Einfüh-
rung  -0,0   0,3 

Mittelwert vor Ein-
führung   2,6   5,4 

Mittelwert nach Ein-
führung   6,0 14,6 
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Anhang B: Häufigkeitsverteilung 
der quantitativen Befragung 

v003: Versehen Sie Dienst in einer Wache, in der das 
DEIG eingeführt wurde? 

      N     % 

Nein 1 730 44,1 % 

Ja 2194 55,9 % 

Gesamt 3924 100,0 % 

 

v004: Haben Sie die Fortbildung absolviert, um das 
DEIG als Einsatzmittel im Dienst führen zu können? 

    N    % 

Nein 64 2,9 % 

Ja 2 130 97,1 % 

Gesamt 2 194 100,0 % 

 

v005: Wie häufig kommen im dienstlichen Alltag in Ih-
rem Wachbereich tätliche Angriffe auf Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte durchschnittlich vor? Bitte ge-
ben Sie uns Ihre persönliche Einschätzung. 

 N % 

Nie 15 0,7 % 

Seltener als 1 x pro 
Monat 304 14,9 % 

Mind. 1 x pro Monat 759 37,2 % 

Mind. 1 x pro Woche 736 36,1 % 

Täglich 69 3,4 % 

Kann ich nicht ein-
schätzen 97 4,8 % 

Gesamt 2 041 100,0 % 

  

 

 

 

 

v006: Wie bewerten Sie die Einführung des DEIG im 
Wachdienst der Polizei NRW allgemein? 

 N % 

1 sehr negativ 6 0,2 % 

2 35 0,9 % 

3 139 3,6 % 

4 411 10,6 % 

5 sehr positiv 3 299 84,8 % 

Gesamt 3890 3 890 

 

v007_1a: Mir stehen ausreichend FEM zur Verfügung 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 109 5,5 % 

2 334 16,9 % 

3 424 21,4 % 

4 777 39,3 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 333 16,8 % 

Gesamt 1 977 100,0 % 

 

v007_2b: Die Anzahl an verpflichtend mitzuführenden 
FEM ist zu groß 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 542 27,5 % 

2 701 35,5 % 

3 449 22,8 % 

4 222 11,3 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 59 3,0 % 

Gesamt 1 973 100,0 % 

 

 

 



Evaluation der Anwendung und Wirkung von Distanzelektroimpulsgeräten im Wachdienst der Polizei 
 

 

151 

v007_3c: Mit der Ausstattung des DEIG können be-
stimmte Einsätze effizienter bewältigt werden. 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 4 0,2 % 

2 11 0,6 % 

3 58 2,9 % 

4 254 12,8 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 650 83,5 % 

Gesamt 1 977 100,0 % 

 

v007_4d: Das DEIG ist eine sinnvolle Ergänzung der 
Einsatzmittel.  

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 6 0,3 % 

2 15 0,8 % 

3 43 2,2 % 

4 159 8,1 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 749 88,7 % 

Gesamt 1 972 100,0 % 

 

v008_10_1: Das EIG kann helfen, Einsätze mit körper-
lichen Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte zu bewältigen 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 3 0,2 % 

2 11 0,6 % 

3 46 2,3 % 

4 270 13,6 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 649 83,3 % 

Gesamt 1 979 100,0 % 

 

v008_10_2: Vom DEIG geht eine abschreckende Wir-
kung aus 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 4 0,2 % 

2 14 0,7 % 

3 72 3,6 % 

4 316 16,0 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 569 79,4 % 

Gesamt 1 975 100,0 % 

 

v008_10_3: In Konfliktsituationen wirkt das DEIG de-
eskalierend 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 12 0,6 % 

2 59 3,0 % 

3 312 15,8 % 

4 532 27,0 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 058 53,6 % 

Gesamt 1 973 100,0 % 

 

v008_10_4: Das DEIG schließt eine Lücke zwischen der 
Schusswaffe und anderen Einsatzmitteln 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 12 0,6 % 

2 28 1,4 % 

3 72 3,6 % 

4 259 13,1 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 1 604 81,2 % 

Gesamt 1 975 100,0 % 
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v008_10_5: Die Regelungen zur Anwendung des DEIG 
sind selbsterklärend 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 13 1,2 % 

2 45 4,1 % 

3 184 16,9 % 

4 437 40,1 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 410 37,6 % 

Gesamt 1 089 100,0 % 

 

v008_10_6: Der Aufwand für die Dokumentation einer 
Anwendung des DEIG ist zu groß 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 162 15,1 % 

2 264 24,6 % 

3 336 31,3 % 

4 214 19,9 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 99 9,2 % 

Gesamt 1 075 100,0 % 

 

v011_13_1: Der Mann bedroht Sie mit erhobenen 
Fäusten. Würden Sie das DEIG auslösen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 1 280 32,8 % 

2  1 402 35,9 % 

3 851 21,8 % 

4 ja, auf jeden Fall 375 9,6 % 

Gesamt 3 908 100,0 % 

 

 

 

v011_13_2: Der Mann bedroht Sie mit einem Klapp-
stuhl. Würden Sie das DEIG auslösen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 275 7,0 % 

2  721 18,4 % 

3 1 443 36,9 % 

4 ja, auf jeden Fall 1 472 37,6 % 

Gesamt 3 911 100,0 % 

 

v011_13_3: Der Mann bedroht Sie mit einer Flasche. 
Würden Sie das DEIG auslösen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 282 7,2 % 

2  475 12,1 % 

3 1 291 33 % 

4 ja, auf jeden Fall 1 862 47,6 % 

Gesamt 3 910 100,0 % 

 

v011_13_4: Der Mann bedroht Sie mit einem Küchen-
messer. Würden Sie das DEIG auslösen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 1 677 42,9 % 

2  420 10,7 % 

3 282 7,2 % 

4 ja, auf jeden Fall 1 529 39,1 % 

Gesamt 3 908 100,0 % 
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v014_16_1: Der Mann fordert lautstark, ihn in Ruhe zu 
lassen. Würden Sie die Anwendung des DEIG andro-
hen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 2 571 65,7 % 

2  977 25,0 % 

3 282 7,2 % 

4 ja, auf jeden Fall 85 2,2 % 

Gesamt 3 915 100,0 % 

 

v014_16_2: Der Mann beleidigt Sie mit „Was willst Du 
Drecksbulle von mir?“. Würden Sie die Anwendung 
des DEIG androhen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 1 813 46,4 % 

2  1 198 30,6 % 

3 667 17,1 % 

4 ja, auf jeden Fall 233 6,0 % 

Gesamt 3 911 100,0 % 

 

v014_16_3: Der Mann droht „Ich hau´ Dir aufs Maul, 
wenn Du mich nicht in Ruhe lässt!“. Würden Sie die An-
wendung des DEIG androhen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 380 9,7 % 

2  637 16,3 % 

3 1 362 34,8 % 

4 ja, auf jeden Fall 1 532 39,2 % 

Gesamt 3 911 100,0 % 

 

 

 

v014_16_4: Der Mann schubst Sie mit beiden Händen 
und fordert, ihn in Ruhe zu lassen. Würden Sie die An-
wendung des DEIG androhen? 

 N % 

1 nein, auf keinen 
Fall 206 5,3 % 

2  302 7,7 % 

3 799 20,4 % 

4 ja, auf jeden Fall 2 608 66,6 % 

Gesamt 3 915 100,0 % 

 

v017_1a: Mit den rechtlichen Grundlagen für die An-
wendung des DEIG bin ich vertraut. 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 2 0,2 % 

2 3 0,3 % 

3 40 3,8 % 

4 327 31,1 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 680 64,6 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v017_2b: In der technischen Handhabung des DEIG in 
einer Einsatzsituation bin ich sicher. 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 5 0,5 % 

2 8 0,8 % 

3 22 2,1 % 

4 220 20,9 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 798 75,8 % 

Gesamt 1 053 100,0 % 
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v017_3c: Die taktische Anwendung des DEIG in einer 
Einsatzsituation ist mir klar. 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 2 0,2 % 

2 4 0,4 % 

3 11 1,0 % 

4 210 20,0 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 823 78,4 % 

Gesamt 1 050 100,0 % 

 

v017_3d: Ich bin mit den Inhalten der Dienstanwei-
sung zur Anwendung des DEIG vertraut. 

 N % 

1 stimme über-
haupt nicht zu 1 0,1 % 

2 22 2,1 % 

3 82 7,8 % 

4 378 36,0 % 

5 stimme voll und 
ganz zu 566 54,0 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

V018_1a: Zuverlässigkeit des Lichtbogens 

 N % 

1 sehr unzufrieden 3 0,1 % 

2 7 0,3 % 

3 67 3,2 % 

4 411 19,6 % 

5 sehr zufrieden 1 612 76,8 % 

Gesamt 2 100 100,0 % 

 

 

 

V018_2b: Zuverlässigkeit des Laserstrahls 

 N % 

1 sehr unzufrieden 5 0,2 % 

2 30 1,4 % 

3 160 7,7 % 

4 496 23,7 % 

5 sehr zufrieden 1 400 67,0 % 

Gesamt 2 091 100,0 % 

 

V018_3c: Zuverlässigkeit beim Abschuss des DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 9 0,4 % 

2 30 1,5 % 

3 300 14,8 % 

4 657 32,5 % 

5 sehr zufrieden 1 028 50,8 % 

Gesamt 2 024 100,0 % 

 

V018_4d: Zuverlässigkeit im Kontaktmodus 

 N % 

1 sehr unzufrieden 8 0,4 % 

2 28 1,5 % 

3 460 24,5 % 

4 457 24,3 % 

5 sehr zufrieden 926 49,3 % 

Gesamt 1 879 100,0 % 
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V018_5e: Zielgenauigkeit beim Abschuss des DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 15 0,7 % 

2 78 3,8 % 

3 359 17,6 % 

4 841 41,2 % 

5 sehr zufrieden 749 36,7 % 

Gesamt 2 042 100,0 % 

 

V018_6f: Reichweite beim Abschuss des DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 18 0,9 % 

2 128 6,2 % 

3 452 22,0 % 

4 883 43,0 % 

5 sehr zufrieden 571 27,8 % 

Gesamt 2 052 100,0 % 

 

V018_7g: Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen 
(z.B. Wetter, Erschütterungen) 

 N % 

1 sehr unzufrieden 15 0,8 % 

2 109 5,5 % 

3 465 23,3 % 

4 624 31,3 % 

5 sehr zufrieden 783 39,2 % 

Gesamt 1 996 100,0 % 

 

 

 

V018_8h: Farbe des DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 20 1,0 % 

2 45 2,2 % 

3 272 13,1 % 

4 524 25,3 % 

5 sehr zufrieden 1 211 58,4 % 

Gesamt 2 072 100,0 % 

 

V018_9i: Trageweise an der Außentragehülle 

 N % 

1 sehr unzufrieden 51 2,4 % 

2 82 3,9 % 

3 233 11,1 % 

4 541 25,8 % 

5 sehr zufrieden 1 189 56,7 % 

Gesamt 2 096 100,0 % 

 

v019: Kommt es vor, dass Kolleginnen bzw. Kollegen 
aus anderen Wachen, in denen das DEIG nicht einge-
führt worden ist, Einsatzkräfte aus Ihrer Wache anfor-
dern, weil diese mit einem DEIG ausgestattet sind? 

 N % 

Nein 1 218 57,5 % 

Ja, in Einzelfällen 775 36,6 % 

Ja, regelmäßig 124 5,9 % 

Gesamt 2 117 100,0 % 
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v020: In Ihrer Wache wurde das DEIG nicht eingeführt. 
Kommt es in Ihrer Wache vor, dass gezielt Einsatz-
kräfte aus anderen Wachen angefordert werden, die 
mit einem DEIG ausgestattet sind? 

 N % 

Nein 1 342 78,3 % 

Ja, in Einzelfällen 333 19,4 % 

Ja, regelmäßig 38 2,2 % 

Gesamt 1 713 100,0 % 

 

v021_1: Einsatzerfahrungen: DEIG-Androhungen 

 N % 

Nein 881 41,4 % 

Ja 1 249 58,6 % 

Gesamt 2 130 100,0 % 

 

v021_2: Einsatzerfahrungen: DEIG-Anwendung Dis-
tanzmodus 

 N % 

Nein 1 860 87,3 % 

Ja 270 12,7 % 

Gesamt 2 130 100,0 % 

 

v021_3: Einsatzerfahrungen: DEIG-Anwendung Kon-
taktmodus 

 N % 

Nein 2 034 95,5 % 

Ja 96 4,5 % 

Gesamt 2 130 100,0 % 

 

 

 

 

v022_1a: verbal 

 N % 

keinmal 66 6,3 % 

einmal 378 35,9 % 

mehrfach 608 57,8 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v022_2b: durch Hand an das DEIG legen 

 N % 

keinmal 321 30,5 % 

einmal 245 23,3 % 

mehrfach 486 46,2 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v022_3c: durch das DEIG in die Hand nehmen 

 N % 

keinmal 83 7,9 % 

einmal 428 40,7 % 

mehrfach 541 51,4 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v022_4d: durch Auslösen des Lichtbogens 

 N % 

keinmal 422 40,1 % 

einmal 374 35,6 % 

mehrfach 256 24,3 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 
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v022_5e: durch Zielen mit dem Laserstrahl 

 N % 

keinmal 407 38,7 % 

einmal 366 34,8 % 

mehrfach 279 26,5 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v023: Denken Sie bitte nun an die letzte Situation, in 
der Sie selbst die Anwendung des DEIG angedroht ha-
ben. An welchem Ort hat der Einsatz stattgefunden? 

 N % 

Privater Raum 329 31,4 % 

Öffentlich zugängli-
cher Raum 625 59,6 % 

Gaststätte, Trink-
halle, Club (…) 13 1,2 % 

Polizeifahrzeug, Po-
lizeigewahrsam, 
Polizeiwache 

1 0,1 % 

Unterkunft für 
Flüchtlinge 35 3,3 % 

Sonstiger Ort 45 4,3 % 

Gesamt 1 048 100,0 % 

 

v024: Denken Sie bitte nun an die letzte Situation, in 
der Sie selbst das DEIG im Distanzmodus ausgelöst ha-
ben. An welchem Ort hat der Einsatz stattgefunden? 

 N % 

Privater Raum 104 38,7 % 

Öffentlich zugängli-
cher Raum 138 51,3 % 

Gaststätte, Trink-
halle, Club (…) 2 0,7 % 

Polizeifahrzeug, Po-
lizeigewahrsam, 
Polizeiwache 

0 0,0 % 

Unterkunft für 
Flüchtlinge 8 3,0 % 

Sonstiger Ort 17 6,3 % 

Gesamt 269 100,0 % 

v025: Wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
waren unmittelbar am Einsatz beteiligt? 

 N % 

zwei PVB 616 46,7 

drei bis vier PVB 509 38,6 

fünf oder mehr PVB 193 14,6 

Gesamt 1 318 100,0 % 

 

v026: Sie haben das DEIG gegen eine Person ange-
droht bzw. ausgelöst. Richteten sich Ihre polizeilichen 
Maßnahmen gegen eine oder mehrere weitere Perso-
nen? 

 N % 

Nein, keine weitere 
Person 591 89,4 % 

Ja, eine weitere 
Person 34 5,1 % 

Ja, mehrere weitere 
Personen 36 5,4 % 

Gesamt 661 100,0 % 

 

v027: Waren darüber hinaus Schaulustige anwesend? 

 N % 

Nein 433 65,6 % 

Ja 227 34,4 % 

Gesamt 660 100,0 % 

 

v028_1a: Aufgrund der Umstände war es erforderlich, 
die Anwendung des DEIG unverzüglich anzudrohen. 

 N % 

Nein 398 38,0 % 

Ja 649 62,0 % 

Gesamt 1 047 100,0 % 
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v028_2b: Wir haben nach dem Grund der Störung ge-
fragt, damit sich die Situation beruhigt. 

 N % 

Nein 252 48,5 % 

Ja 268 51,5 % 

Gesamt 520 100,0 % 

 

v028_3c: Wir haben dazu aufgefordert, den weiteren 
polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. 

 N % 

Nein 92 8,8 % 

Ja 954 91,2 % 

Gesamt 1 046 100,0 % 

 

v028_4d: Wir haben körperliche Gewalt eingesetzt. 

 N % 

Nein 752 71,8 % 

Ja 295 28,2 % 

Gesamt 1 047 100,0 % 

 

v028_5e: Wir haben das RSG eingesetzt. 

 N % 

Nein 1 023 97,6 % 

Ja 25 2,4 % 

Gesamt 1 048 100,0 % 

 

v028_6f: Wir haben den EMS-A eingesetzt. 

 N % 

Nein 1 036 98,9 % 

Ja 12 1,1 % 

Gesamt 1 048 100,0 % 

v029_1a: Aufgrund der Umstände war es erforderlich, 
die Anwendung des DEIG unverzüglich auszulösen. 

 N % 

Nein 160 59,3 % 

Ja 110 40,7 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v029_2b: Wir haben nach dem Grund der Störung ge-
fragt, damit sich die Situation beruhigt. 

 N % 

Nein 53 37,1 % 

Ja 90 62,9 % 

Gesamt 143 100,0 % 

 

v029_3c: Wir haben dazu aufgefordert, den weiteren 
polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten. 

 N % 

Nein 21 7,8 % 

Ja 248 92,2 % 

Gesamt 269 100,0 % 

 

v029_4d: Wir haben körperliche Gewalt eingesetzt. 

 N % 

Nein 193 71,5 % 

Ja 77 28,5 % 

Gesamt 270 100,0 % 
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v029_5e: Wir haben das RSG eingesetzt. 

 N % 

Nein 249 92,2 % 

Ja 21 7,8 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v029_6f: Wir haben den EMS-A eingesetzt. 

 N % 

Nein 259 95,9 % 

Ja 11 4,1 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v029_7g: Wir haben die Anwendung des DEIG ange-
droht. 

 N % 

Nein 46 17,0 % 

Ja 224 83,0 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v029_8h: Wir haben den Gebrauch der Schusswaffe 
angedroht. 

 N % 

Nein 222 82,2 % 

Ja 48 17,8 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

v030_1a: Die Person hat auf meine/unsere Ansprache 
nicht reagiert. 

 N % 

Nein 422 40,2 % 

Ja 627 59,8 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_2b: Die Person weigerte sich, den polizeilichen 
Anweisungen Folge zu leisten. 

 N % 

Nein 247 23,5 % 

Ja 802 76,5 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_3c: Die Person beleidigte mich oder eine Kolle-
gin/einen Kollegen mit Worten und/oder Gesten. 

 N % 

Nein 692 66,0 % 

Ja 357 34,0 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_4d: Die Person bedrohte mich. 

 N % 

Nein 402 38,3 % 

Ja 647 61,7 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 
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v030_5e: Die Person bedrohte eine Kollegin/einen 
Kollegen. 

 N % 

Nein 440 41,9 % 

Ja 609 58,1 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_6f: Die Person bedrohte eine andere Person. 

 N % 

Nein 793 75,6 % 

Ja 256 24,4 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_7g: Die Person drohte, sich selbst zu verletzen o-
der zu töten. 

 N % 

Nein 919 87,6 % 

Ja 130 12,4 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v030_8h: Die Person wollte die Flucht ergreifen. 

 N % 

Nein 905 86,3 % 

Ja 144 13,7 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

v030_9i: Es gab Anzeichen für eine Solidarisierung 
Dritter mit dieser Person. 

 N % 

Nein 944 90,0 % 

Ja 105 10,0 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 

 

v031: Geben Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5 an, wie 
angespannt Sie waren, als Sie die Anwendung des 
DEIG angedroht haben. 

 N % 

1 keine Anspannung 52 5,0 % 

2 220 21,0 % 

3 433 41,4 % 

4 303 28,9 % 

5 sehr starke An-
spannung 39 3,7 % 

Gesamt 1 047 100,0 % 

 

v032_1: a) Die Person hat auf meine/unsere Ansprache 
nicht reagiert. 

 N % 

Nein 71 26,3 % 

Ja 199 73,7 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_2: b) Die Person weigerte sich, den polizeilichen 
Anweisungen Folge zu leisten. 

 N % 

Nein 41 15,2 % 

Ja 229 84,8 % 

Gesamt 270 100,0 % 
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v032_3: c) Die Person beleidigte mich oder eine Kolle-
gin/einen Kollegen mit Worten und/oder Gesten. 

 N % 

Nein 185 68,5 % 

Ja 85 31,5 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_4: d) Die Person bedrohte mich. 

 N % 

Nein 100 37,0 % 

Ja 170 63,0 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_5: e) Die Person bedrohte eine Kollegin/einen 
Kollegen. 

 N % 

Nein 106 39,3 % 

Ja 164 60,7 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_6: f) Die Person bedrohte eine andere Person. 

 N % 

Nein 214 79,3 % 

Ja 56 20,7 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

v032_7: g) Die Person drohte, sich selbst zu verletzen 
oder zu töten. 

 N % 

Nein 209 77,4 % 

Ja 61 22,6 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_8: h) Die Person hat mich tätlich angegriffen. 

 N % 

Nein 166 61,5 

Ja 104 38,5 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_9: i) Die Person wollte die Flucht ergreifen. 

 N % 

Nein 227 84,1 % 

Ja 43 15,9 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v032_10: j) Es gab Anzeichen für eine Solidarisierung 
Dritter mit dieser Person. 

 N % 

Nein 258 95,6 % 

Ja 12 4,4 % 

Gesamt 270 100,0 % 
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v033: Geben Sie bitte auf einer Skala von 1 bis 5 an, wie 
angespannt Sie waren, als Sie das DEIG ausgelöst ha-
ben. 

 N % 

1 keine Anspannung 11 4,1 % 

2 47 17,5 % 

3 87 32,3 % 

4 96 35,7 % 

5 sehr starke An-
spannung 28 10,4 % 

Gesamt 269 100,0 % 

 

v034_1: a) Die Person hat sich beruhigt. 

 N % 

Nein 177 17,1 % 

Ja 861 82,9 % 

Gesamt 1 038 100,0 % 

 

v034_2: b) Die Person hat aggressiv reagiert. 

 N % 

Nein 941 90,6 % 

Ja 98 9,4 % 

Gesamt 1 039 100,0 % 

 

v034_3: c) Die Person hat die Flucht ergriffen. 

 N % 

Nein 985 94,7 % 

Ja 55 5,3 % 

Gesamt 1 040 100,0 % 

 

 

 

 

v034_4: d) Die Person hat keine Veränderung gezeigt. 

 N % 

Nein 936 90,3 % 

Ja 101 9,7 % 

Gesamt 1 037 100,0 % 

 

v035_1: a) Anwesende weitere Personen haben erken-
nen lassen, dass sie die Androhung richtig finden. 

 N % 

Nein 445 51,5 % 

Ja 419 48,5 % 

Gesamt 864 100,0 % 

 

v035_2: b) Anwesende weitere Personen haben erken-
nen lassen, dass sie die Androhung ablehnen. 

 N % 

Nein 830 95,6 % 

Ja 38 4,4 % 

Gesamt 868 100,0 % 

 

v035_3: c) Die Situation hat sich insgesamt beruhigt. 

 N % 

Nein 117 13,5 % 

Ja 750 86,5 % 

Gesamt 867 100,0 % 
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v035_4: d) Die Situation hat sich zugespitzt. 

 N % 

Nein 856 98,1 % 

Ja 17 1,9 % 

Gesamt 873 100,0 % 

 

v036: Haben Sie die Person getroffen? 

 N % 

Ja, ich habe mit 
dem ersten Schuss 
richtig getroffen 

182 67,7 % 

Ja, aber ich musste 
zweimal schießen, 
um richtig zu tref-
fen 

39 14,5 % 

Ja, aber nicht so, 
dass der Stromkreis 
geschlossen war 

35 13,0 % 

Nein, aber eine Kol-
legin/ein Kollege 
hat getroffen 

9 3,3 % 

Nein, die Person 
wurde nicht getrof-
fen 

4 1,5 % 

Gesamt 269 100,0 % 

 

v037_1: e) Die Person hat sich beruhigt. 

 N % 

Nein 38 31,7 % 

Ja 82 68,3 % 

Gesamt 120 100,0 % 

 

v037_2: f) Die Person hat aggressiv reagiert. 

 N % 

Nein 200 81,0 % 

Ja 47 19,0 % 

Gesamt 247 100,0 % 

 

 

v037_3: g) Die Person hat die Flucht ergriffen. 

 N % 

Nein 232 93,9 % 

Ja 15 6,1 % 

Gesamt 247 100,0 % 

 

v037_4: a) Das Auslösen des DEIG blieb ohne Wirkung. 

 N % 

Nein 228 92,3 % 

Ja 19 7,7 % 

Gesamt 247 100,0 % 

 

v037_5: b) Die getroffene Person war nur handlungs-
eingeschränkt. 

 N % 

Nein 219 88,7 % 

Ja 28 11,3 % 

Gesamt 247 100,0 % 

 

v037_6: c) Die getroffene Person war handlungsunfä-
hig und ist zu Boden gegangen. 

 N % 

Nein 34 13,8 % 

Ja 213 86,2 % 

Gesamt 247 100,0 % 
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v037_7: d) Die getroffene Person wurde sichtbar ver-
letzt. 

 N % 

Nein 224 90,7 % 

Ja 23 9,3 % 

Gesamt 247 100,0 % 

 

v038_1: b) Die Person hat sich beruhigt. 

 N % 

Nein 20 87,0 % 

Ja 3 13,0 % 

Gesamt 23 100,0 % 

 

v038_2: c) Die Person hat aggressiv reagiert. 

 N % 

Nein 17 73,9 % 

Ja 6 26,1 % 

Gesamt 23 100,0 % 

 

v038_3: d) Die Person hat die Flucht ergriffen. 

 N % 

Nein 13 56,5 % 

Ja 10 43,5 % 

Gesamt 23 100,0 % 

 

v038_4: a) Das Auslösen des DEIG blieb ohne Wirkung. 

 N % 

Nein 6 26,1 % 

Ja 17 73,9 % 

Gesamt 23 100,0 % 

 

v039: Welches Geschlecht hatte die Person, der Sie die 
Anwendung des DEIG angedroht haben? 

 N % 

weiblich 34 3,3 % 

männlich 1 001 96,7 % 

Gesamt 1 035 100,0 % 

 

v040: Welches Geschlecht hatte die Person, auf die Sie 
mit dem DEIG geschossen haben? 

 N % 

weiblich 11 4,1 % 

männlich 258 95,9 % 

Gesamt 269 100,0 % 

 

v041: Wie alt war die Person in etwa? 

 N % 

Unter 14 Jahre 2 0,2 % 

14 bis unter 21 
Jahre 45 3,5 % 

21 bis unter 30 
Jahre 578 44,6 % 

30 bis unter 40 
Jahre 461 35,5 % 

40 bis unter 60 
Jahre 201 15,5 % 

60 Jahre und älter 10 0,8 % 

Gesamt 1 297 100,0 % 

 

v042_1: a) Die Person wirkte normal. 

 N % 

Nein 489 94,4 % 

Ja 29 5,6 % 

Gesamt 518 100,0 % 
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v042_2: b) Die Person wirkte aggressiv. 

 N % 

Nein 84 8,0 % 

Ja 962 92,0 % 

Gesamt 1 046 100,0 % 

 

v042_3: c) Die Person wirkte verzweifelt oder verängs-
tigt. 

 N % 

Nein 965 92,3 % 

Ja 81 7,7 % 

Gesamt 1 046 100,0 % 

 

v042_4: d) Die Person wirkte verwirrt. 

 N % 

Nein 801 76,7 % 

Ja 244 23,3 % 

Gesamt 1 045 100,0 % 

 

v042_5: e) Die Person wirkte motorisch auffällig. 

 N % 

Nein 862 82,4 % 

Ja 184 17,6 % 

Gesamt 1 046 100,0 % 

 

v043_1: a) Die Person wirkte normal. 

 N % 

Nein 139 97,2 % 

Ja 4 2,8 % 

Gesamt 143 100,0 % 

 

v043_2: b) Die Person wirkte aggressiv. 

 N % 

Nein 32 11,9 % 

Ja 238 88,1 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v043_3: c) Die Person wirkte verzweifelt oder verängs-
tigt. 

 N % 

Nein 237 87,8 % 

Ja 33 12,2 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v043_4: d) Die Person wirkte verwirrt. 

 N % 

Nein 174 64,4 % 

Ja 96 35,6 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v043_5: e) Die Person wirkte motorisch auffällig. 

 N % 

Nein 212 78,5 % 

Ja 58 21,5 % 

Gesamt 270 100,0 % 

 

v044_1: Person stand unter Alkoholeinfluss 

 N % 

Nein 323 32,8 % 

Ja 661 67,2 % 

Gesamt 984 100,0 % 
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v044_2: Person stand unter Drogeneinfluss 

 N % 

Nein 286 38,1 % 

Ja 465 61,9 % 

Gesamt 751 100,0 % 

 

v045: Hielt die Person eine Waffe oder einen gefährli-
chen Gegenstand in der Hand? 

 N % 

Nein 906 69,5 % 

Ja 397 30,5 % 

Gesamt 1 303 100,0 % 

 

v046_1: a) einen Stein 

 N % 

Nein 349 87,9 % 

Ja 48 12,1 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v046_2: b) Reizgas 

 N % 

Nein 391 98,5 % 

Ja 6 1,5 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v046_3: c) eine Hieb- oder Stoßwaffe 

 N % 

Nein 350 88,2 % 

Ja 47 11,8 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v046_4: d) Messer oder andere Stichwaffe 

 N % 

Nein 277 69,8 % 

Ja 120 30,2 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v046_5: e) eine Schusswaffe 

 N % 

Nein 391 98,5 % 

Ja 6 1,5 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v046_6: f) einen sonstigen gefährlichen Gegenstand 

 N % 

Nein 172 43,3 % 

Ja 225 57,7 % 

Gesamt 397 100,0 % 

 

v047_1: a) gegen mich 

 N % 

Nein 184 47,1 % 

Ja 207 52,9 % 

Gesamt 391 100,0 % 

 

v047_2: b) gegen eine Kollegin/einen Kollegen 

 N % 

Nein 197 50,5 % 

Ja 193 49,5 % 

Gesamt 390 100,0 % 
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v047_3: c) gegen eine andere Person 

 N % 

Nein 297 76,2 § 

Ja 93 23,8 % 

Gesamt 390 100,0 % 

 

v047_4: d) gegen sich selbst 

 N % 

Nein 312 80,2 % 

Ja 77 19,8 % 

Gesamt 389 100,0% 

 

v048: War es möglich, sich mit der Person zu verstän-
digen? 

 N % 

Nein 481 36,6 % 

Ja 832 63,4 % 

Gesamt 1 313 100,0 % 

 

v049_1: a) Weil der Person Deutschkenntnisse fehlten. 

 N % 

Nein 380 79,0 % 

Ja 101 21,0 % 

Gesamt 481 100,0 % 

 

v049_2: b) Weil die Person betrunken war oder unter 
Drogeneinfluss stand. 

 N % 

Nein 207 43,1 % 

Ja 273 56,9 % 

Gesamt 480 100,0% 

v049_3: c) Weil die Person stark verwirrt war. 

 N % 

Nein 333 69,4 % 

Ja 147 30,6 % 

Gesamt 480 100,0 % 

 

v049_4: d) Weil die Person sehr aufgeregt war. 

 N % 

Nein 182 37,9 % 

Ja 298 62,1 % 

Gesamt 480 100,0 % 

 

v049_5: e) Sonstiger Grund 

 N % 

Nein 352 73,3 % 

Ja 128 26,7 % 

Gesamt 480 100,0 % 

 

v050: Denken Sie bitte an das letzte Mal, als Sie selbst 
das DEIG im Kontaktmodus ausgelöst haben. Zu wel-
chem Zeitpunkt ist das erfolgt? 

 N % 

Kontaktmodus 
vor/ohne Andro-
hung 

44 48,9 % 

Kontaktmodus 
nach Androhung 37 41,1 % 

Kontaktmodus 
nach Schussabgabe 9 10,0 % 

Gesamt 90 100,0 % 
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v051_1: a) Ich wollte eine Abschreckungswirkung er-
zielen. 

 N % 

Nein 38 39,6 % 

Ja 58 60,4 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_2: b) Ich wollte mich und/oder andere schützen. 

 N % 

Nein 23 24,0 % 

Ja 73 76,0 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_3: c) Ich wollte, dass den polizeilichen Anweisun-
gen Folge geleistet wird. 

 N % 

Nein 41 42,7 % 

Ja 55 57,3 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_4: d) Die Wirkung des DEIG-Treffers war unzu-
reichend bzw. begann nachzulassen. 

 N % 

Nein 84 87,5 % 

Ja 12 12,5 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

v051_5: e) Eine (weitere) Schussabgabe mit dem DEIG 
war nicht möglich. 

 N % 

Nein 79 82,3 % 

Ja 17 17,7 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_6: f) Die Situation war für den Einsatz körperli-
cher Gewalt nicht geeignet. 

 N % 

Nein 60 62,5 % 

Ja 36 37,5 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_7: g) Die Situation war für den Einsatz des RSG 
nicht geeignet. 

 N % 

Nein 38 39,6 % 

Ja 58 60,4 % 

Gesamt 96 100,0 % 

 

v051_8: g) Die Situation war für den Einsatz des EMS-
A- nicht geeignet. 

 N % 

Nein 45 46,9 % 

Ja 51 53,1 % 

Gesamt 96 100,9 % 
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v052: Bei den nun folgenden Fragen geht es um Ihre 
Meinung zu der Fortbildung im Zusammenhang mit 
dem DEIG. Werden Ihrer Meinung nach Fortbildungen 
häufig genug angeboten? 

 N % 

Nein 199 20,4 % 

Ja 778 79,6 % 

Gesamt 977 100,0 % 

 

v053: Wie bewerten Sie den zeitlichen Umfang der 
Fortbildung? 

 N % 

zu kurz 105 10,5 % 

genau richtig 773 77,0 % 

zu lang 126 12,5 % 

Gesamt 1 004 100,0 % 

 

v054_1: a) Vermittlung der rechtlichen Eingriffsgrund-
lagen 

 N % 

1 sehr unwichtig 5 0,5 % 

2 22 2,1 % 

3 88 8,4 % 

4 283 26,9 % 

5 sehr wichtig 653 62,1 % 

Gesamt 1 051 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

v054_2: b) Vermittlung der Dienstanweisung DEIG 

 N % 

1 sehr unwichtig 16 1,5 % 

2 58 5,6 % 

3 213 20,4 % 

4 395 37,8 % 

5 sehr wichtig 363 34,7 % 

Gesamt 1 045 100,0 % 

 

v054_3: c) Vermittlung der technischen Handhabung 
des DEIG 

 N % 

1 sehr unwichtig 2 0,2 % 

2 10 1,1 % 

3 52 5,0 % 

4 189 18,0 % 

5 sehr wichtig 797 75,9 % 

Gesamt 1 050 100,0 % 

 

v054_4: d) Anwendung des DEIG im Zusammenspiel 
mit anderen FEM 

 N % 

1 sehr unwichtig 1 0,1 % 

2 9 0,9 % 

3 42 4,0 % 

4 210 20,0 % 

5 sehr wichtig 787 75,0 % 

Gesamt 1 049 100,0 % 
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v055_1: a) Vermittlung der rechtlichen Eingriffsgrund-
lagen 

 N % 

1 sehr unzufrieden 18 1,7 % 

2 39 3,7 % 

3 136 13,0 % 

4 373 35,6 % 

5 sehr zufrieden 481 45,9 % 

Gesamt 1 047 100,0 % 

 

v055_2: b) Vermittlung der Dienstanweisung DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 16 1,5 % 

2 56 5,4 % 

3 182 17,5 % 

4 370 35,6 % 

5 sehr zufrieden 415 39,9 % 

Gesamt 1 039 100,0 % 

 

v055_3: c) Vermittlung der technischen Handhabung 
des DEIG 

 N % 

1 sehr unzufrieden 2 0,2 % 

2 7 0,7 % 

3 34 3,3 % 

4 248 23,8 % 

5 sehr zufrieden 752 72,1 % 

Gesamt 1 043 100,0 % 

 

 

v055_4: d) Anwendung des DEIG im Zusammenspiel 
mit anderen FEM 

 N % 

1 sehr unzufrieden 7 0,7 % 

2 26 2,5 % 

3 52 5,0 % 

4 296 28,5 % 

5 sehr zufrieden 658 63,3 % 

Gesamt 1 039 100,0 % 

 

v056: Ist aus Ihrer Sicht eine regelmäßige Schussab-
gabe des DEIG zur Übung notwendig? 

 N % 

ja, eine regelmä-
ßige Schussabgabe 
zur Übung ist not-
wendig 

605 57,5 % 

ja, aber nur nach 
Bedarf 273 26,0 % 

nein, eine regelmä-
ßige Schussabgabe 
zur Übung ist nicht 
notwendig 

174 16,5 % 

Gesamt 1 052 100,0 % 

 

v057_1: a) mit körperlicher Gewalt 

 N % 

Nein 8 0,9 % 

Ja 916 99,1 % 

Gesamt 924 100,0 % 
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v057_2: b) mit Pfefferspray 

 N % 

Nein 775 83,9 % 

Ja 149 16,1 % 

Gesamt 924 100,0 % 

 

v057_3: c) mit dem EMS-A 

 N % 

Nein 809 87,6 % 

Ja 115 12,4 % 

Gesamt 924 100,0 % 

 

v058: Wenn Sie an Ihren täglichen Dienst in Ihrem 
Wachbereich denken: Wie sicher fühlen Sie sich im 
Dienst? 

 N % 

1 sehr unsicher 34 0,9 % 

2 619 15,9 % 

3 2 587 66,6 % 

4 sehr sicher 647 16,6 % 

Gesamt 3 887 100,0 % 

 

v059: Wurden Sie seit dem 1. Januar 2024 im Dienst 
beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen? 

 N % 

Nein 369 18,6 % 

Ja 1 612 81,4 % 

Gesamt 1 981 100,0 % 

 

 

 

 

v060_1: a) Ich wurde verbal oder durch Gesten belei-
digt. 

 N % 

nie 6 0,4 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 409 25,4 % 

mind. 1 x pro Monat 738 45,8 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 425 26,4 % 

täglich 33 2,0 % 

Gesamt 1 611 100,0 % 

 

v060_2: b) Ich wurde verbal bedroht, z.B. durch Andro-
hung von körperlicher Gewalt. 

 N % 

nie 77 4,8 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 766 47,6 % 

mind. 1 x pro Monat 603 37,5 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 157 9,8 % 

täglich 7 0,4 % 

Gesamt 1 610 100,0 % 

 

v060_3: c) Ich wurde physisch bedroht, z.B. durch Dis-
tanzunterschreitung oder Umzingeln. 

 N % 

nie 164 10,2 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 657 40,9 % 

mind. 1 x pro Monat 542 33,7 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 216 13,4 % 

täglich 29 1,8 % 

Gesamt 1 608 100,0 % 
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v060_4: d) Ich wurde tätlich angegriffen, z.B. gesto-
ßen, geschlagen, getreten, beworfen. 

 N % 

nie 309 19,3 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 1 069 66,8 % 

mind. 1 x pro Monat 208 13,0 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 15 0,9 % 

täglich 0 0,0 % 

Gesamt 1 601 100,0 % 

 

v060_5: e) Ich wurde mit einem Gegenstand/einer 
Waffe tätlich angegriffen. 

 N % 

nie 911 56,8 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 660 41,2 % 

mind. 1 x pro Monat 31 1,9 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 1 0,1 % 

täglich 0 0,0 % 

Gesamt 1 603 100,0 % 

 

v061: Wie sehr belasten Sie die zuvor genannten An-
griffe? 

 N % 

1 belasten mich 
überhaupt nicht 436 27,2 % 

2 515 32,1 % 

3 457 28,5 % 

4 172 10,7 % 

5 belasten mich 
sehr 25 1,6 % 

Gesamt 1 605 100,0 % 

 

 

v062: Wenn Sie an den schwerwiegendsten Angriff 
denken: Wurden Sie ärztlich behandelt? 

 N % 

nein, ich wurde 
nicht ärztlich be-
handelt 

934 58,9 % 

ja, ich wurde ambu-
lant behandelt 620 39,1 % 

ja, ich wurde statio-
när behandelt 32 2,0 % 

Gesamt 1 586 100,0 % 

 

v063: Nun möchten wir Sie noch um Angaben zu Ihrer 
Person bitten. Sind Sie… 

 N % 

weiblich 1 045 27,2 % 

männlich 2 800 72,8 % 

divers 2 0,1 % 

Gesamt 3 847 100,0 % 

 

v064: Wie alt sind Sie? 

 N % 

Unter 25 Jahre 744 19,3 % 

25-34 Jahre 1 714 44,4 % 

35-44 Jahre 680 17,6 % 

45-54 Jahre 524 13,6 % 

55 Jahre und älter 201 5,2 % 

Gesamt 3 863 100,0 % 
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v065: Wie viele Jahre sind Sie insgesamt im Wach-
dienst tätig?  

 N % 

0-2 Jahre 901 24,1 % 

3-5 Jahre 960 25,7 % 

mehr als 5 Jahre 1 876 50,2 % 

Gesamt 3 737 100,0 % 

 

v066: Wie häufig treiben Sie durchschnittlich Sport? 

 N % 

nie 7 0,4 % 

seltener als 1 x pro 
Monat 48 2,5 % 

mind. 1 x pro Monat 159 8,2 % 

mind. 1 x pro Wo-
che 1 211 62,8 % 

täglich 504 26,1 % 

Gesamt 1 929 100,0 % 

 

v067: Wie schätzen Sie im Vergleich zu Ihren Kollegin-
nen und Kollegen Ihre eigenen Fähigkeiten ein, tätli-
che Angriffe abzuwehren? 

 N % 

Viel schlechter als 
meine Kolleginnen 
und Kollegen 

3 0,2 % 

Eher schlechter als 
meine Kolleginnen 
und Kollegen 

103 5,3 % 

Wie der Durch-
schnitt meiner Kol-
leginnen und Kolle-
gen 

1 147 58,7 % 

Eher besser als 
meine Kolleginnen 
und Kollegen 

614 31,4 % 

Viel besser als 
meine Kolleginnen 
und Kollegen 

88 4,5 % 

Gesamt 1 955 100,0 % 
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